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183. Sitzung 

Bonn, Mittwoch, den 25. Juni 1997 

Beginn: 9.00 Uhr 

Präsidentin Dr. Rita Süssmuth: Meine Damen und 
Herren! Die Sitzung ist eröffnet. 

Bevor wir in die Tagesordnung eintreten, möchte 
ich mitteilen, daß der Abgeordnete Norbert Gansel 
am 16. Juni 1997 auf seine Mitgliedschaft im Deut-
schen Bundestag verzichtet hat. Als sein Nachfolger 
hat der Abgeordnete Dr. Michael Bürsch am 17. Juni 
1997 die Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag er-
worben. Ich begrüße den neuen Kollegen herzlich 
und wünsche gute Zusammenarbeit. 

(Beifall) 

Ich rufe die Tagesordnungspunkte 1 a und 1 b auf: 

a) - Zweite und dritte Beratung des von den 
Fraktionen der CDU/CSU, SPD und F.D.P. 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
über die Spende, Entnahme und Übertra-
gung von Organen (Transplantationsgesetz 
- TPG) 

- Drucksache 13/4355 - 

(Erste Beratung 99. Sitzung) 

- Zweite und dritte Beratung des von den Ab-
geordneten Monika Knoche, Gerald Häfner 
und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN eingebrachten Entwurfs eines Geset-
zes über die Spende, die Entnahme und die 
Übertragung von Organen (Transplanta-
tionsgesetz - TPG) 

- Drucksache 13/2926 -

(Erste Beratung 99. Sitzung) 

Beschlußempfehlung und Bericht des Aus

-

schusses für Gesundheit (14. Ausschuß) 

- Drucksache 13/8017 - 

Berichterstattung: 
Abgeordnete Beatrix Philipp 
Klaus Kirschner 
Monika Knoche 
Dr. Dieter Thomae 
Dr. Ruth Fuchs 

b) Beratung der Beschlußempfehlung und des 
Berichts des Ausschusses für Gesundheit 
(14. Ausschuß) 

- zu dem Antrag der Abgeordneten Dr. Wolf-
gang Wodarg, Dr. Herta Däubler-Gmelin, 
Horst Schmidbauer (Nürnberg) und weite-
rer Abgeordneter 

Kriterien für die Spende, Entnahme und 
Übertragung von menschlichen Organen 

- zu dem Antrag der Abgeordneten Rudolf 
Dreßler, Rudolf Scharping, Klaus Kirschner, 
Wolfgang Lohmann (Lüdenscheid), Horst 
Seehofer, Dr. Wolfgang Schäuble, Dr. Dieter 
Thomae, Wolfgang Zöller sowie weiterer 
Abgeordneter der Fraktionen der CDU/ 
CSU, SPD und F.D.P. 
Spende, Entnahme und Übertragung von 
Organen 

- zu dem Antrag der Abgeordneten Ecka rt 
 von Klaeden, Dr. Wolfgang Götzer, 

Dr. Edzard Schmidt-Jortzig sowie weiterer 
Abgeordneter der Fraktionen der CDU/ 
CSU und F.D.P. 
Eckpunkte für die Spende, Entnahme und 
Übertragung von Organen 

- Drucksachen 13/4114, 13/4368, 13/6591, 
13/8017 - 

Berichterstattung: 
Abgeordnete Beat rix Philipp 
Klaus Kirschner 
Monika Knoche 
Dr. Dieter Thomae 
Dr. Ruth Fuchs 

Bevor wir mit der Beratung beginnen, bitte ich um 
Ihre Aufmerksamkeit für einige Hinweise zum Ab-
lauf der Debatte und zu den Abstimmungen. 

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind 
für die Aussprache insgesamt vier Stunden vorgese-
hen. 

Zunächst wird der Vorsitzende des Ausschusses 
für Gesundheit berichten. Danach wird ein Vertreter 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur Begrün- 
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dung ihres Gesetzentwurfes auf Drucksache 13/2926 
sprechen. Eine nichtnamentliche Abstimmung über 
diesen Gesetzentwurf schließt sich daran an. 

Dann erhält das Wo rt  zur Begründung eines Ände-
rungsantrages zu § 2 des Gesetzentwurfes der Frak-
tionen der CDU/CSU, SPD und F.D.P. der Abgeord-
nete Schmidt-Jortzig. 

Sodann erfolgt die Aussprache zum Gesetzentwurf 
der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und F.D.P. und 
den eingebrachten Änderungsanträgen zu den zen-
tralen Fragen zur Feststellung des Todes und der Zu-
stimmung durch andere Personen. 

Nach Schluß der Aussprache folgen die Einzelab-
stimmungen in der zweiten Beratung in folgender 
Reihenfolge: zunächst § 3, Frage der Feststellung des 
Todes. Über die hierzu vorliegenden beiden Vor-
schläge auf den Drucksachen 13/8025 und 13/8027 
der Initiativgruppen der Abgeordneten von Klaeden, 
Wodarg, Knoche, Schmidt-Jortzig und anderer sowie 
der Abgeordneten Seehofer, Lohmann, Dreßler, Tho-
mae und anderer wird entsprechend dem Verfahren 
nach § 50 der Geschäftsordnung alternativ abge-
stimmt. Die Abstimmung erfolgt namentlich. Dazu 
werden rechtzeitig besondere Stimmzettel ausgege-
ben. 

Danach erfolgen die Abstimmungen zu § 4, Zu-
stimmung Dritter zur Organentnahme. Möglicher-
weise wird die Sitzung vorher kurz unterbrochen 
werden, sofern es neue Änderungsanträge zu § 4 
gibt. Die dann zur Abstimmung stehenden Varianten 
des § 4 werden von den Antragstellern kurz dem Ple-
num erläutert werden, damit jeder weiß, worüber er 
abstimmt. 

Für die folgenden Abstimmungen über die Ände-
rungsanträge zu § 4 ist wiederum das Verfahren ent-
sprechend § 50 der Geschäftsordnung vereinbart. 
Das bedeutet: Falls nicht einer der Vorschläge schon 
im ersten Abstimmungsgang die erforderliche Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen erhält, kommt es zu 
einem Stichentscheid zwischen den beiden bestpla-
zierten Vorschlägen. Die Abstimmungen erfolgen 
wiederum namentlich. Dazu werden Ihnen beson-
dere Stimmzettel rechtzeitig ausgegeben. 

Es ist nicht ausgeschlossen, daß nach den Abstim-
mungen zu den §§ 3 und 4 im Hinblick auf sich dar-
aus ergebende Folgeänderungen an anderer Stelle 
des Gesetzes die Sitzung nochmals unterbrochen 
werden könnte, bevor die Abstimmungen in der 
zweiten Beratung abgeschlossen sind und wir in die 
Schlußabstimmung eintreten können. 

Das vereinbarte Verfahren weicht in einigen Punk-
ten von der üblichen Gesetzesberatung nach unserer 
Geschäftsordnung ab, um der besonderen Situation 
bei diesem Gesetz gerecht zu werden. Sind Sie mit 
dem vorgeschlagenen Verfahren einverstanden? - 
Das ist der Fall. Dann ist es mit der erforderlichen 
Mehrheit so beschlossen. 

Nähere Hinweise zu den Einzelheiten des Abstim-
mungsverfahrens werden unmittelbar vor der Ab-
stimmung noch einmal erfolgen. 

Ich eröffne jetzt die Aussprache und erteile dem 
Vorsitzenden des Ausschusses für Gesundheit, 
Dr. Dieter Thomae, das Wo rt . 

Dr. Dieter Thomae (F.D.P.): Frau Präsidentin! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Mit dem heute zu 
verabschiedenden Gesetz haben wir es uns nicht 
leicht gemacht. Die Organspende ist ein ganz sen-
sibles Thema, das tief in unser Leben eingreift. Wir 
haben uns deshalb bewußt in zahlreichen Anhörun-
gen Zeit genommen, alle Facetten zu erörtern. 

Als erstes stellt sich die Frage: Warum brauchen 
wir ein solches Gesetz? - Weil wir Rechtssicherheit 
haben wollen. Es geht um Sicherheit und Vertrauen 
für die Patienten, für die Angehörigen und für die 
Ärzte, die direkt und indirekt an der Transplantation 
beteiligt sind. 

Der Bund hat seit dem 15. November 1994 die 
Kompetenz, im Rahmen der konkurrierenden Ge-
setzgebung ein Transplantationsgesetz auf den Weg 
zu bringen. Im April 1995 ist der Gesetzentwurf von 
CDU/CSU, SPD und F.D.P. eingebracht worden. In 
bezug auf das Verfahren haben wir uns darauf ver-
ständigt, ein sogenanntes Containergesetz einzu-
bringen, das zwei Themenkomplexe ausklammert, 
und zwar zum einen die Feststellung des Todes und 
zum anderen die Frage: erweiterte oder enge Zustim-
mungslösung. Diese Fragen werden auch stark 
ethisch, religiös und moralisch geprägt. Diese Punkte 
werden in Form von gesonderten Anträgen einge-
bracht. Hiermit werden wir uns im Anschluß an die 
Debatte zum Containergesetz zu beschäftigen ha-
ben. 

Der Gesetzentwurf - Containergesetz - befaßt sich 
mit folgenden Schwerpunkten: 

Erstens. Es werden klare Rechtsgrundlagen für die 
Spende und Entnahme von Organen, Organteilen 
und Geweben zum Zwecke der Übertragung auf an-
dere Menschen geschaffen. 

Zweitens. Es wird gewährleistet, daß jeder Mensch 
die Möglichkeit hat, eine Organspende abzulehnen. 

Drittens. Durch Aufklärung soll dafür gesorgt wer-
den, daß möglichst viele Menschen zu Lebzeiten er-
klären, ob sie mit einer Organentnahme einverstan-
den sind oder nicht. Durch Informationen der Kran-
kenkassen, Aufklärungskampagnen der Bundeszen-
trale für gesundheitliche Aufklärung und Unterrich-
tung der im jeweiligen Land zuständigen Stellen soll 
die Informationsbasis geschaffen werden, die die 
Menschen brauchen, um sich in dieser schwierigen 
Frage zu entscheiden. Während der Beratungen im 
Gesundheitsausschuß ist dieser Gedanke noch ein-
mal verstärkt worden. Die gesetzlichen und die pri-
vaten Krankenkassen sollen den Auftrag erhalten, 
ihre Versicherten in regelmäßigen Abständen mit 
den notwendigen Unterlagen zu versorgen und dies 
mit der Bitte zu versehen - ich sage sehr deutlich: mit 
der Bitte zu versehen -, eine Erklärung zur Organ-
spende abzugeben. 

Viertens. Um sicherzustellen, daß der Wille des 
Verstorbenen auch tatsächlich bekannt ist und be- 
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rücksichtigt wird, sieht der Gesetzentwurf die Mög-
lichkeit vor, ein Organspendenregister einzurichten. 
Die genaueren Einzelheiten sollen in einer Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates geklärt 
werden, weil es in diesem Zusammenhang viele Fra-
gen gibt, die noch genau abgewogen werden müs-
sen. Ich nenne nur die Stichworte Datenschutz, Fest-
legung der Anlaufstelle und Abgabe der Erklärung, 
aber auch die Frage der Finanzierung zwischen 
Bund und Ländern. 

Fünftens. Hier kommen wir zu einem der Kernbe-
reiche: Der Gesetzentwurf regelt die organisatori-
schen Voraussetzungen der Entnahme, der Vermitt-
lung und der Übertragung lebenswichtiger Organe. 
Das bedeutet im einzelnen: Der endgültige, nicht be-
hebbare Ausfall der gesamten Hirnfunktionen oder 
der endgültige, nicht behebbare Stillstand von Herz 
und Kreislauf muß durch zwei dafür qualifizierte 
Ärzte nachgewiesen werden. Diese Ärzte müssen 
den Organspender unabhängig voneinander unter-
sucht haben. Diese Ärzte dürfen weder an der Ent-
nahme noch an der Übertragung der Organe betei-
ligt sein, und sie dürfen keiner Weisung eines Arztes 
unterstehen, der in irgendeiner Weise an den Maß-
nahmen beteiligt ist. 

Damit schaffen wir größtmögliche Sicherheit für 
die Verstorbenen und ihre Angehörigen, daß keine 
Manipulationen gegen die Interessen des Organ-
spenders vorgenommen werden können. 

Die Übertragung von Organen, meine Damen und 
Herren, darf nur in dafür zugelassenen Transplanta-
tionszentren erfolgen, die verpflichtet sind, Warte-
listen zu führen. Im Laufe des Gesetzgebungsverfah-
rens haben wir uns entschlossen, festzuhalten, daß 
darüber, wer in die Warteliste aufgenommen wird, 
nach Regeln entschieden werden muß, die dem 
Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissen-
schaft entsprechen. Nicht ausschlaggebend sollen fi-
nanzielle oder soziale Aspekte sein. Diese Regeln sol-
len durch ein Gremium noch weiter erarbeitet wer-
den, dem neben der Bundesärztekammer auch Juri-
sten, Patienten und Angehörige von Spendern ange-
hören, um ein größtmögliches Maß an gesellschaftli-
cher Akzeptanz zu schaffen. 

Um zu gewährleisten, daß die im Vergleich zu den 
auf ein neues Organ wartenden Menschen viel zu 
knapp bemessenen Organe gerecht verteilt werden, 
sieht der Gesetzentwurf die Vermittlung über eine 
Vermittlungsstelle vor, die finanziell und organisato-
risch eigenständig ist. Dabei kann auch eine interna-
tionale Stelle beauftragt werden, also zum Beispiel 
Eurotransplant, über die bereits heute der Großteil 
der Organvermittlungen abgewickelt wird. 

Wer ein Organ erhält, wird nach Regeln entschie-
den, die dem Stand der medizinischen Wissenschaft 
entsprechen. Insbesondere geht es um das Ausloten 
von Erfolgsaussichten und Dringlichkeit. Um in die-
sen Bereich Transparenz zu bringen und, damit die 
Akzeptanz für Entscheidungen zu erhöhen, müssen 
Vermittlungsentscheidungen begründet werden. 

Eine von Krankenkassen, Bundesärztekammer 
und Deutscher Krankenhausgesellschaft eingesetzte  

finanziell und organisatorisch eigenständige Koordi-
nierungsstelle soll dafür sorgen, daß die Zusammen-
arbeit bei der Organentnahme und der Durchfüh-
rung der bis zur Transplantation erforderlichen Maß-
nahmen mit Ausnahme der Organvermittlung best-
möglich organisiert wird. 

Damit wird klargestellt, daß die Organentnahme 
keine Aufgabe des einzelnen Transplantationszen-
trums ist, sondern eine Gemeinschaftsaufgabe aller 
Transplantationszentren und der Krankenhäuser, um 
das Transplantationsgeschehen insgesamt möglichst 
gerecht und reibungslos abzuwickeln. 

Um die Tätigkeit der Koordinierungsstelle auch für 
die Öffentlichkeit transparenter zu gestalten, wird sie 
verpflichtet, jährlich einen Bericht über die Tätigkeit 
jedes Transplantationszentrums zu erstellen. Die Dar-
stellung der Entwicklung der Warteliste sowie die 
Gründe für die Aufnahme oder Nichtaufnahme in 
eine Warteliste dürften dabei von ganz besonderem 
Interesse sein. Eine eingehende Darstellung und Be-
gründung kann die Akzeptanz der Entscheidung 
über die Aufnahme in die Warteliste sicherlich för-
dern. 

Sechstens: Die Lebendspende ist wegen ihrer mög-
lichen Nähe zum kommerziellen Organhandel ein 
ganz besonders sensibler Bereich. Wir haben uns 
deshalb dafür entschieden, die Lebendspende nur 
bei Verwandten, Ehepartnern oder Menschen, die 
sich offenkundig sehr nahestehen, zuzulassen - wohl 
wissend, daß es auch Verfechter der anonymen Le-
bendspende gibt. Da die Lebendspende jedoch eine 
besondere Belastung für den Spender darstellt, der 
selber in eine prekäre Situation gerät, wenn zum Bei-
spiel auch seine eine noch verbleibende Niere ver-
sagt, haben wir uns zu einer restriktiven Haltung 
durchgerungen und festgelegt, daß eine Lebend-
spende nur dann in Frage kommt, wenn zum Zeit-
punkt der Organtransplantation kein geeignetes an-
deres Organ vorhanden ist. 

Die gründliche Aufklärung des Spenders über die 
Folgen dieses seines Tuns ist selbstverständlich. Um 
sicherzugehen, daß hier vollständig und umfassend 
informiert wird, sehen wir vor, daß die Unterrichtung 
schriftlich festgehalten werden muß. Dabei ist auch 
über versicherungsrechtliche Konsequenzen aufzu-
klären. Es muß sichergestellt werden, daß die Le-
bendspende auf freiwilliger Basis erfolgt und nicht 
unter finanziellem und moralischem Druck ausgelöst 
wird. 

Siebtens. Gemeinsam wollen wir nicht, daß mit Or-
ganen gehandelt werden kann. Kein Mensch hat ein 
Anrecht auf das Organ eines anderen. Es handelt 
sich, wie der Name schon sagt, um eine Spende, die 
auf freiwilliger Basis gewährt wird. Kommerzielle In-
teressen haben in diesem äußerst sensiblen Bereich 
nichts zu suchen. 

Der Gesetzentwurf zum Organhandel, der vormals 
vom Bundesjustizministerium erarbeitet worden ist, 
hat deshalb Eingang in das Transplantationsgesetz 
gefunden. Wir haben uns nicht schwer damit getan, 
Strafen für denjenigen vorzusehen, der mit einem Or-
gan Handel treibt oder zu kommerziellen Zwecken 
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ein Organ entnimmt. Schwerer zu entscheiden war 
die Frage, was mit demjenigen geschehen soll, der 
todkrank ist und als einzige Rettung die Möglichkeit 
sieht, ein Organ käuflich zu erwerben. Auch dieser - 
das haben wir nach intensiver Diskussion beschlos-
sen - macht sich nach unserem Gesetzentwurf straf-
bar. 

Achtens. Weitreichende datenschutzrechtliche Be-
stimmungen sorgen für eine größtmögliche Sicher-
heit, daß mit diesen sensiblen Daten verantwortungs-
bewußt umgegangen wird. 

Meine Damen und Herren, ich habe Ihnen jetzt die 
Kernpunkte genannt. Mit diesem Gesetzentwurf - da 
bin sicher - schaffen wir Rechtssicherheit für alle Be-
teiligten, aber auch Transparenz und Voraussetzun-
gen. 

Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Mitglie-
dern des Gesundheitsausschusses für das faire Mit-
einander bei dieser Frage und diesem Themenkom-
plex. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der F.D.P. und der CDU/CSU 
sowie bei Abgeordneten der SPD, des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 

PDS) 

Präsidentin Dr. Rita Süssmuth: Das Wort  zum Ge-
setzentwurf der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat 
die Abgeordnete Frau Knoche. 

Monika Knoche (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Herren und 
Damen! Gerade weil die Praxis der Verpflanzung 
menschlicher Organe zentrale Fragen zur Gültigkeit 
des Menschenbildes und zu den Menschenrechten in 
der Medizin aufwirft, gerade weil die Übertragung 
durchbluteter Organe existentielle Fragen zwischen 
Leben und Tod berührt, haben wir Grüne uns bereits 
1995 im Bundestag vehement gegen die Festlegung 
eines pragmatischen Todeskonzeptes gewandt. 

Im Herbst 1995 legten wir einen Gesetzentwurf 
vor. Er basiert auf der klaren Absage der Gleichset-
zung des sogenannten Hirntodes mit dem Tod des 
Menschen. Er sieht zwingend die Wahrung der 
Selbstbestimmungsrechte der Spendenden vor. 

Wir zeigten damit zu Beginn der Debatte, daß es 
nicht dazu kommen muß und darf, daß wegen neuer 
Möglichkeiten der Medizin das traditionelle Todes

-

verständnis verändert wird. Wir sagen, wie die 
Schutzinteressen der Spendenden und die gesund-
heitlichen Belange Schwerorgankranker gleicherma-
ßen gewürdigt werden können. Es gibt für uns keine 
Konkurrenz und keine prinzipielle Differenz in der 
Wahrung der Rechte beider Seiten. 

Hirntote sind Sterbende. Sie haben bis zuletzt An-
spruch auf Schutz und Solidarität. Organkranke ha-
ben den Anspruch auf umfassende H ilfe. Aber ein 
Recht auf Organe kann es nicht geben. 

Was ist also für ein Transplantationsgesetz wichtig? 
Die Transplantationsmedizin kann Akzeptanz nur  

finden, wenn sie sich auf alte Werte gründet, wenn 
wir sie in den gültigen allgemeinen Wertekontext zu-
rückführen. Das ist von weitreichender Bedeutung 
für die Zivilität und Humanität der Gesellschaft. Es 
wäre fatal, die Bewe rtung von Leben und Tod Nütz-
lichkeitserwägungen zu unterwerfen. Denn das ist 
es, was im Kern Mißtrauen schafft. Diese Therapie 
aber braucht Vertrauen und Rechtssicherheit bei al-
len Beteiligten. Dies kann es nur geben, wenn sicher 
ist, daß mit potentiell Spendenden nichts geschieht, 
was sie nicht gewollt haben. 

Unterschätzen wir bitte nicht die Mündigkeit und 
die altruistische Spendebereitschaft der Bürger und 
Bürgerinnen. Seien wir nicht mißtrauisch gegenüber 
dem freien Willen, sondern bauen wir das Transplan-
tationsgesetz auf den unveräußerlichen Selbstbe-
stimmungsrechten auf. Es gibt keinen vermeintlich 
guten Zweck, der die willkürliche Vorverlegung des 
Todes rechtfertigt. Die Menschen werden den neuen 
Tod nicht annehmen; sie erleben das Leben anders. 

Das Thema ist zu sensibel und berührt zu sehr zu-
tiefst prinzipielle Werte, als daß wir noch so starken 
Partikularinteressen dienen dürften. Wir müssen das 
Ganze und das ganzheitliche Menschenbild wahren. 
Nach nunmehr 30 Jahren Praxis haben wir die 
Chance, ein Gesetz zu machen, das dem neuesten 
Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse und den Er-
fahrungen mit dieser Therapieform entspricht. 

Für uns Grüne war es zwingend, die ethische und 
grundrechtliche Dimension in den Mittelpunkt zu 
stellen. Die Frage: „Ist der Mensch schon tot, wenn 
keine Hirnfunktionen mehr meßbar sind?" ist von 
eminent grundrechtlicher Relevanz. Darüber ent-
scheidet sich, ob - um den wachsenden Bedarf an 
menschlichen Organen maximal bedienen zu wollen 
- das traditionelle Todesverständnis verändert wird. 
Die Gefahr besteht, daß die Grenzen des Ethischen 
zugunsten zweckrationaler Erwägungen aufge-
weicht werden. Sind wir in der Lage, die Menschen-
würde in allen Zuständen zu wahren und bei dieser 
Therapie das alte Verständnis vom Menschen als 
Zweck und Sinn durch sich zu unterstreichen? 

An Ostern 1995, als sich seitens der Abgeordneten 
Seehofer, Dreßler und Thomae die Einbringung eines 
Gesetzentwurfes abzeichnete, legten wir Grünen ein 
politisches und prinzipielles Veto ein und sagten: Der 
Hirntod ist nicht der Tod. Eine gesellschaftliche und 
wissenschaftliche Kontroverse um das Hirntodkon-
zept begann. Erstmals richtete sich der Blick auf die 
Seite der Spendenden und deren grundrechtlich ver-
bürgten Schutzinteressen. Denn ihnen wurde bislang 
per Definition die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft 
lebendiger Menschen abgesprochen. Das ins Gesetz 
zu schreiben ist bis heute das Interesse der Trans-
plantationsmedizin geblieben. Alle Hirntodkritiker 
und -kritikerinnen sagten: Selbst wenn Mediziner 
die Selbstaneignung der Definitionsmacht als ihnen 
gegeben ansehen mögen - die Politik darf sich deren 
Setzungen nicht unhinterfragt zu eigen machen. 

Wir empfanden es als unsere politische Pflicht, 
eine allgemein gültige Klärung der grundrechtlichen 
Fragen zu befördern und der Gesellschaft zurückzu-
geben, worauf sie ein Recht hat: die Wahrung der 
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Grundrechte. Trotz der profunden Argumente, trotz 
des unverkennbar nicht bestehenden Konsenses in-
nerhalb und zwischen allen Human- und Naturwis-
senschaften und trotz der kulturell und religiös be-
gründeten Einwände gegen den neuen praktischen 
Tod wurde diese Bedeutung erst im Verlauf der zwei-
jährigen Hirntoddebatte erkannt. 

Bei unserer Beteiligung an den Konsensgesprä-
chen im Herbst 1996 war rasch klar, daß wir niemals 
das Ziel eines Gesetzes teilen können, das auf die Or-
gangewinnung gerichtet ist, und sich keine konsi-
stente Kompatibilität zu unserer Position zum Ent-
nahmekriterium sowie zur Zustimmungsregelung mit 
dem Omnibus wird finden lassen. Wir entschlossen 
uns, einen eigenen Gesetzentwurf zu machen. Es 
ging um den Nachweis, daß die Transplantationsme-
dizin diesen neuen Tod nicht braucht, um fortgeführt 
werden zu können. 

Über die Diskrepanz zwischen der wissenschaftli-
chen Behauptung, der Hirntod sei eine innere Ent-
hauptung, und der lebensweltlichen Erfahrung der 
Erfahrbarkeit von Lebendigkeit mag sich die Bun-
desärztekammer hinwegsetzen. Die Politik aber muß 
das tunlichst vermeiden. 

Ein Gesetz darf auch nicht die Illusion von der Be-
friedigung des Organmangels mehren. Der wach-
sende Bedarf wird mit keiner Regelung zu befriedi-
gen sein. Dieses Dilemma wird immer bleiben. Des-
halb muß es zu einer grundrechtlichen Bewe rtung 
kommen. Tut man es nicht auf diese Weise, werden 
die Probleme nicht geringer. 

Bei der Ablehnung dieser neuen Todesart gibt es 
einen Zuwachs an neuen Fragen; doch sie sind nicht 
alle offen. Es entspricht nicht den Tatsachen, daß das 
Hirntodkonzept weltweit anerkannt oder unstrittig 
sei. Wer heute noch behauptet, ohne einen neuen 
Tod wäre die Transplantation am Ende, ignoriert den 
Stand verfassungsrechtlicher Erkenntnisse. Selbst in 
Amerika, an der Harvard-Universität, wird davon ge-
sprochen, daß es an der Zeit ist, das Hirntodkonzept 
zu revidieren. 

Auch in den Kirchen in Deutschland hat sich eine 
fundamentale Veränderung vollzogen. Sie wissen, 
daß Herr Kardinal Meisner ausdrücklich darauf hin-
weist, 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

daß es nicht Aufgabe der Politik ist, einen neuen Tod 
festzuschreiben. Es wird Sie vielleicht wundem, daß 
ich mich darauf berufe. Genau diese Aussage aber ist 
die Grundlage, auf der wir unser Gesetz fundieren. 
Wir sagen: Es entspricht der Ethik des Grundgeset-
zes, die keine Ethik der Interessen ist. Schon aus die-
sem Grund steht es dem Gesetzgeber nicht zu, einen 
neuen Tod zu definieren. 

Noch einige Bemerkungen zu dem, was im Omni-
bus-Gesetz nicht geregelt wurde und von uns für un-
verzichtbar gehalten wird. Sie wissen, daß es in 
Deutschland eine neue Praxis der Transplantation 
fötalen Hirngewebes gibt und die Begehrlichkeiten 
danach wachsen. Wir haben darauf aufmerksam ge-
macht und in unserem Gesetzentwurf vorgeschlagen,  

dies über eine klare Verbotsregelung für die Zukunft 
auszuschließen, weil wir es für eine Übertretung ethi-
scher Grenzen halten. Deshalb legen wir hierfür mit 
unserem Gesetzentwurf eine st rikte und klare Lö-
sung vor. 

Wir halten es ebenfalls für unverzichtbar, daß nicht 
die Bundesärztekammer festlegt, welche Kriterien 
nach dem Stand der Wissenschaft für die Feststellung 
des Hirntodes gelten sollen, sondern daß dies der Ge-
setzgeber selbst vorzunehmen hat. 

Ich glaube, daß sehr viele Fragen, die die Organi-
sation der Transplantationsmedizin betreffen - die 
Frage der Verteilung der Organe und deren Vermitt-
lung, der Koordination, der Zusammenarbeit der 
Transplantationszentren - , viel über das Maß an Ge-
rechtigkeit bei dieser Therapieform aussagen. Wir 
müssen uns aber gewiß sein, daß eines immer blei-
ben wird: Der Bedarf an Organen wird wachsen, der 
Mangel ist nicht zu beseitigen. Die Begrenztheit die-
ser Therapieform liegt darin, daß die Transplantati-
onsmedizin die Grenzen der Fremdleibigkeit über-
schreitet. 

Nach zwei Jahren sehr ernsthafter und intensiver 
Diskussion in der Öffentlichkeit und im Parlament ist 
es jetzt an der Zeit, den richtigen Weg zu gehen. Mit 
dem Grünen-Gesetzentwurf liegt ein in sich logi-
scher, konsequenter Lösungsvorschlag vor: Er ist 
streng an grundrechtlichen und medizinethischen 
Anforderungen orientiert. Er gibt Rechtssicherheit 
für alle. Er befürwortet die Transplantationsmedizin 
und ist die Entscheidungsalternative zum Omnibus 
geblieben. 

Danke. 

(Beifall beim Bündnis 90/DIE GRÜNEN und 
bei der PDS sowie bei Abgeordneten der 

SPD) 

Präsidentin Dr. Rita Süssmuth: Bevor wir in der 
Aussprache fortfahren, wollen wir entsprechend dem 
vereinbarten Verfahren über den Gesetzentwurf der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen über die Spende, 
die Entnahme und die Übertragung von Organen auf 
Drucksache 13/2926 abstimmen. Der Ausschuß für 
Gesundheit empfiehlt auf Drucksache 13/8017 unter 
Nr. 1 Buchstabe c, über den Gesetzentwurf einen Be-
schluß im Plenum herbeizuführen. Eine darüber hin-
ausgehende Beschlußempfehlung hat der Ausschuß 
nicht abgegeben.  

Ich lasse deshalb jetzt über den Gesetzentwurf der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf Drucksache 13/ 
2926 abstimmen. 

Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zu-
stimmen wollen, um das Handzeichen. - Wer stimmt 
dagegen? - Enthaltungen? - Der Gesetzentwurf ist in 
zweiter Beratung mehrheitlich abgelehnt worden. 

Damit entfällt nach unserer Geschäftsordnung die 
weitere Beratung des Gesetzentwurfs der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen. Grundlage der weiteren Be-
ratung ist damit nur noch der Gesetzentwurf der 
Fraktionen der CDU/CSU, SPD und F.D.P. in der 
Ausschußfassung. 
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Wir setzen jetzt die Aussprache fo rt . Ich erteile 
dem Abgeordneten Schmidt-Jortzig das Wo rt  zur Be-
gründung des Änderungsantrags zu § 2 des Trans-
plantationsgesetzes; das ist Drucksache 13/8029. 

Dr. Edzard Schmidt-Jortzig (F.D.P.): Frau Präsiden-
tin! Meine Damen und Herren Kollegen! Wir beraten 
diese existentielle und grundsätzliche Frage heute 
vor dem Hintergrund der Tatsache, daß die Spende-
bereitschaft und somit die Verfügbarkeit von Spen-
derorganen - das sage ich ausdrücklich - in Deutsch-
land dramatisch zurückgegangen sind, und das, ob-
wohl Hunderte und Tausende von Menschen für ihr 
Weiterleben - und sei es auch nur ein Weiterleben in 
dem jetzigen begrenzten Gesundheitszustand - auf 
Spenderorgane angewiesen sind. Deshalb müssen 
wir - das ist der Gegenstand des Änderungsantrages 
des Kollegen Eckart  von Klaeden und mir - das verlo-
rengegangene oder nur schlummernde Vertrauen 
und die verlorengegangene oder nur schlummernde 
Spendebereitschaft neu oder wieder wecken. Das 
können wir nur tun, wenn wir engagiert an die Men-
schen herangehen. Ich möchte auch im Namen von 
Eckart  von Klaeden dafür werben, daß das anders 
und direkter als in der Fassung des vorliegenden 
Entwurfs zum Ausdruck kommt. 

In dem neuen § 2 Abs. 1 Satz 3 hat sich der Aus-
schuß ja in bezug auf diesen Punkt bewegt und hat 
immerhin gefordert - das finde ich sehr beachtlich -, 
daß die Krankenkassen und die p rivaten Kranken-
versicherungsunternehmen die Unterlagen für eine 
Organspendeerklärung in regelmäßigen Abständen 
ihren Versicherten zur Verfügung stellen sollen. 

Unser Entwurf geht in drei Punkten darüber hin-
aus, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, daß wir an 
dieser Stelle die Bereitschaft zur Spende viel energi-
scher und viel gezielter stärken müssen. 

Erstens wollen wir die Tatsache, daß es sich um re-
gelmäßige Abstände handeln soll, verdeutlichen, in-
dem wir in das Gesetz hineinschreiben: „insbeson-
dere bei der Ausgabe und der Verlängerung der 
Krankenversichertenkarte ... oder entsprechenden 
Versicherungsnachweisen ...". Das gilt für die priva-
ten Krankenversicherungsunternehmen und die 
Krankenkassen. 

Das tun wir zweitens, indem wir auch die örtlich 
zuständigen Behörden einbinden. In unserem Ände-
rungsantrag steht: 

Bei der Ausgabe oder Änderung des Personalaus-
weises, des Führerscheins und anderer Personal-
formulare geben die zuständigen örtlichen Behör-
den diese Unterlagen ebenfalls aus. 

Ich weiß, daß das in vielen Kommunen schon pas-
siert; bekannt ist das Beispiel der Stadt Mainz. Ich 
kenne auch mindestens zwei Kommunen in Schles-
wig-Holstein, die das machen. Aber dies ausdrück-
lich in das Gesetz hineinzuschreiben und es damit 
zur Pflicht zu machen, halte ich angesichts der 
grundsätzlichen Frage für wichtig, daß wir die Bereit-
schaft zum mitmenschlichen Handeln und zur Or-
ganspende erhöhen wollen. 

Das ist im übrigen auch verfassungsrechtlich mög-
lich. Es ist argumentiert worden, ein Bundesgesetz 
könne keine örtlichen Zuständigkeiten regeln. Ich 
verweise indessen nur auf A rt . 84 Abs. 1 des Grund-
gesetzes, dessen Voraussetzungen hier vorliegen. 

Drittens möchten Ecka rt  von Klaeden und ich - das 
ist ganz wichtig, obwohl es da nur um Worte geht -, 
daß dort  nicht nur das Wörtchen „Bitte", sondern das 
Wort  „Aufforderung" stehen so ll. Die Menschen sol-
len also ausdrücklich gefordert werden, ihre Bereit-
schaft zur Organspende zu erklären. Das ist mehr als 
nur eine relativ unverbindliche Ansprache. Das ist 
ein gezielter Appell. Das ist ein Fassen an das ethi-
sche Portepee. Das ist ein Aktivierenwollen - wenn 
Sie es moralisch,. wenn Sie es auch christlich haben 
wollen - der Mitmenschlichkeit. Das ist das Modell 
Bürgerpflicht, die natürlich keine rechtliche Pflicht 
sein kann und darf, die man irgendwie mit Zwängen 
durchsetzt. Aber es ist eine moralische Pflicht, die wir 
als solche positionieren wollen. 

Ich bitte Sie deshalb, diese Verschärfung der An-
sprache der Menschen bezüglich einer Steigerung 
der Spendenbereitschaft, einer Steigerung des Pro-
blembewußtseins in diesem Punkt - vor allen Einzel-
fragen, ob wir uns nachher für die engere oder die 
weitere Zustimmungslösung aussprechen, also vor 
der Klammer - grundsätzlich zu akzeptieren, hier 
mitzumachen. Bitte stimmen Sie unserem Ände-
rungsantrag zu. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der F.D.P. und der PDS sowie bei 
Abgeordneten der CDU/CSU) 

Präsidentin Dr. Rita Süssmuth: Über den Ände-
rungsantrag zu § 2 stimmen wir später ab, nicht jetzt. 
Insofern setzen wir die Aussprache fo rt . Das Wort  hat 
jetzt die Abgeordnete Frau Philipp. 

Beatrix Philipp (CDU/CSU): Frau Präsidentin! 
Meine Damen und Herren! Rechtssicherheit und 
Transparenz - das waren die Ziele, die wir mit dem 
Organtransplantationsgesetz erreichen wollten und 
noch immer wollen. 

(Dr. Dieter Thomae [F.D.P.]: So ist es!) 

Herr Dr. Thomae hat darauf hingewiesen. 

Der soeben beschlossene Gesetzentwurf, aber 
auch der nun zur Abstimmung stehende Antrag ha-
ben zum Inhalt - ohne ein Detail zu verändern -, was 
weltweiter Standard und in den deutschen Trans-
plantationszentren seit mehr als 25 Jahren Praxis ist. 

Wir übernehmen mit dem Antrag praktisch den 
Transplantationskodex, den sich die Transplantati-
onszentren selbst gegeben und zu dessen Einhaltung 
sie sich verpflichtet haben. 

Wir übernehmen die Auffassung der Kirchen, 
auch wenn die persönlichen Meinungen einzelner 
prominenter Vertreter einen anderen Eindruck er-
wecken, Frau Knoche. 
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Meine Damen und Herren, für uns Antragsteller 

gibt es eine unabdingbare Voraussetzung, die sowohl 
für die Organspender und die Organempfänger als 
auch für die Transplantationschirurgen unverzichtbar 
ist, nämlich: Der Mensch, dem Organe entnommen 
werden, muß tot sein. Diese Meinung teilen in die-
sem Haus leider nicht alle. Aus Zeitgründen muß ich 
auf die Begründung dafür verzichten. Aber ich bin si-
cher, daß die Mehrheit der Menschen in unserem 
Lande unsere Auffassung aus ganz natürlichen und 
naheliegenden Gründen teilt. 

Die zentrale Frage aber ist: Wann ist der Mensch 
tot? Diese Frage wird weltweit so beantwortet, wie 
dies in unserem Antrag vorgesehen ist. Die Formulie-
rung, die wir darüber hinaus gewählt haben, daß 
nämlich der Tod des Organspenders nach Regeln, 
die dem Stand der Erkenntnisse der medizinischen 
Wissenschaft entsprechen, festgestellt wird, folgt 
konsequent der Tatsache, daß es in den vergangenen 
Jahrhunderten unterschiedliche Todesfeststellungen 
gegeben hat. Ich denke an den Atem- oder Herzstill-
stand. Beide sind heute reversibel, also nicht mehr 
gültig. 

Damit ist der Gesamthirntod aber keine Erfindung 
der Transplantationsmedizin. Es ist schlichtweg 
falsch, zu behaupten, es handele sich um eine „wer-
tende Beschreibung". Es ist völlig unbestritten und 
nicht neu, daß der Hirntod den Tod des Menschen 
markiert. Neu sind die naturwissenschaftlichen, das 
heißt die pathophysiologischen Erkenntnisse bzw. 
die Nachweisbarkeit des irreversiblen Zustandes vor 
dem endgültigen Herzstillstand. 

Meine Damen und Herren, das Thema Tod ist noch 
immer tabuisiert. Die Neigung, Gefühlen und Emp-
findungen gerade in diesem Bereich Raum zu geben, 
persönliche Empfindungen in den Vordergrund zu 
stellen oder die Gefühle und Empfindungen anderer 
zu seinen eigenen zu machen, ist sicherlich sehr 
groß, sie ist auch nachvollziehbar und verständlich. 

Ich stehe sicherlich nicht im Verdacht, besonders 
wissenschaftsgläubig zu sein, meine aber: Gefühle 
und Empfindungen verstellen in diesem Zusammen-
hang. den Blick auf Tatsachen und Fakten. 

Meine Damen und Herren, für mich persönlich hat 
der quantitative Aspekt, nämlich die Anzahl der 
Spender zu erhöhen, nie eine große, sondern immer 
eine untergeordnete Rolle gespielt. Dennoch müssen 
wir zur Kenntnis nehmen, und es muß uns beunruhi-
gen, daß bei Eurotransplant in Leiden schon jetzt der 
Schlüssel für die Verteilung der Organe zuungun-
sten der Bundesrepublik verändert wurde. Das ist 
verständlich: Warum sollen wir in Deutschland von 
der sehr viel größeren Spendenbereitschaft in sehr 
viel kleineren Ländern profitieren? 

(Abg. Christa Nickels [Bündnis 90/DIE 
GRÜNEN] meldet sich zu einer Zwischen

-

frage) 

Präsidentin Dr. Rita Süssmuth: Frau Philipp, ge-
statten Sie eine Zwischenfrage? 

Beatrix Philipp (CDU/CSU): Nein, ich habe so we-
nig Zeit als Berichterstatterin. Ich bitte um Nachsicht, 
sonst immer gern. 

Es entspricht aber der Lebenserfahrung zu wissen, 
daß es Menschen gibt, die sich mit dem Tod, erst 
recht mit dem eigenen, nicht befassen können oder 
wollen, zum Beispiel junge Menschen, die den Tod 
zu Recht noch weit entfernt vermuten. Ich denke 
auch an Unfallopfer oder an minderjährige Kinder, 
für die das nicht zutrifft. 

Angehörige haben uns immer wieder versichert, 
daß sie - wenn überhaupt - dann einen Sinn im Ver-
lust eines nahestehenden Menschen erkennen, wenn 
sie sehen, daß sie durch die Zustimmung zu einer Or-
ganspende anderen Menschen das Weiterleben er-
möglichen. 

Meine Damen und Herren, wir entscheiden heute 
über die zukünftige Teilhabe der Bundesrepublik an 
der Transplantationsmedizin und damit auch über 
das Schicksal vieler Menschen. Wir entscheiden 
auch über das Vertrauen in die ärztliche Behandlung, 
wie sie seit mehr als 25 Jahren in den Transplantati-
onszentren gehandhabt wird. 

Im Interesse der Rechtssicherheit und Transparenz, 
besonders aber im Interesse der Menschen, sollten 
wir heute nicht hinter dem zurückbleiben, was welt-
weit, auch bei uns, seit mehr als 25 Jahren praktiziert 
wird. 

Kurz: Wer in § 3 sagt, der Mensch ist nicht tot bzw. 
muß nicht tot sein, wer sich um die Todesfeststellung 
herummogelt, muß wissen, daß es in Deutschland zu-
künftig keine Transplantation mehr geben kann und 
geben wird. 

Wer sich in § 4 für die enge Zustimmungslösung 
entscheidet, muß wissen, daß es zukünftig kaum 
noch Transplantationen geben wird und daß er damit 
dem Transplantationstourismus Tür und Tor öffnet. 

Ich bitte Sie daher inständig um die Zustimmung 
zu unserem Antrag. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU 
und der F.D.P.) 

Präsidentin Dr. Rita Süssmuth: Das Wort  hat jetzt 
der Abgeordnete Wodarg. 

Dr. Wolfgang Wodarg (SPD): Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe gestern 
von den Eltern eines in der Schweiz nach einem Ski-
unfall verstorbenen jungen Mannes einen erschüt-
ternden Brief erhalten. Sie klagen eine Schweizer 
Transplantationsklinik an, ihre Zustimmung zur Or-
ganentnahme bei ihrem Sohn eigenmächtig erweitert 
und mißbraucht zu haben. Sie machen der Klinik 
Vorwürfe, weil ihrem Sohn dort  mehr als die zuge-
standenen Nieren entnommen worden. seien. 

Es sei ihnen nicht ermöglicht worden, von dem To-
ten nach der Explantation endgültig Abschied zu 
nehmen. Sie hätten nur von ihm Abschied nehmen 
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können, als er mit zerstörtem Gehirn auf der Intensiv-
station - wie sie sagten - noch lebte. 

Etwa 5000 mal pro Jahr stehen in Deutschland 
Ärzte und Pflegekräfte am Bett ihrer Patienten und 
müssen zugestehen, daß sie mit ihrer Kunst am Ende 
sind, daß sie ihren Patienten nicht mehr helfen kön-
nen, weil bei diesen die Zeichen des vollständigen 
unwiederbringlichen Hirnversagens, des sogenann-
ten Hirntods, erkennbar sind. 

Diese Patienten liegen genau wie vor der Diagno-
sestellung bewußtlos im Bett, sie werden beatmet, 
gepflegt und mit Nährstoffen, Flüssigkeit und Medi-
kamenten versorgt. Die Angehörigen kommen zu Be-
such, streicheln ihren Angehörigen, reden mit ihm 
und merken keinen Unterschied. 

Ein Patient, dessen Gehirn unwiederbringlich zer-
stört ist, kann nicht gerettet werden. Wir können 
heute die Organfunktionen von Herz, Nieren und an-
deren Organen vorübergehend durch Maschinen er-
setzen, zum Beispiel so lange, bis ein Spenderherz, 
eine Spenderniere gefunden wurde. 

Wir können auch einige Funktionen des Gehirns 
für Wochen, ja, manchmal sogar für Monate ersetzen, 
so daß der Tod des ganzen Menschen nicht eintritt. 
Aber es gibt kein Spenderhirn, obwohl erste Versu-
che in Schweden und in den USA laufen, vermeh-
rungsfähiges Hirngewebe von Embryonen bei Alz-
heimer- und Parkinsonpatienten zu transplantieren. 

Wenn das ganze Gehirn für immer seine Funktion 
eingestellt hat, dann muß eine Entscheidung getrof-
fen werden, eine Entscheidung, bei der es nur zwei 
Alternativen gibt. Diese Alternativen sind: 

Erstens. Der Sterbeprozeß wird beendet, indem die 
künstliche Beatmung abgeschaltet wird. Der Patient 
erstickt. 

Zweitens. Der Patient wird im OP vorbereitet, mit 
Medikamenten ruhiggestellt, und der Sterbeprozeß 
wird durch die operative Entnahme lebenswichtiger 
Organe beendet. 

Wer soll das jetzt entscheiden? Wir wissen alle, daß 
das eigentlich nur jeder Mensch zu Lebzeiten selbst 
kann. Ärzte und Pflegepersonal fürchten diese Situa-
tion: der Anruf bei der Fami lie, beim Lebenspartner, 
der Aufschrei, die Stille und dann das Schluchzen: 
Das kann nicht sein! Das glaube ich nicht! Können 
Sie es nicht noch einmal versuchen? 

Bevor die Angehörigen informiert wurden, ist auf 
der Intensivstation der sogenannte Hirntod diagno-
stiziert worden. Seit 1968, dem Jahr der Harvard

-

Konvention, ist das die Diagnose, die Ärzte und Pfle

-

gepersonal straffrei läßt, wenn sie jetzt alle therapeu-
tischen Versuche abbrechen und die Beatmung ab-
schalten. Ja, diese Diagnose verpflichtet sie sogar, 
nichts mehr zu unternehmen, was das unausweichli-
che Sterben ihres Patienten ohne dessen ausdrückli-
chen Willen hinauszögert. Jetzt muß sie also getrof-
fen werden, die Entscheidung zwischen Abschalten 
oder Explantation. Wer kann sie treffen? Wer darf sie 
treffen? Wer soll sie treffen? 

Eines ist klar: Die Entscheidung kann nur getroffen 
werden, wenn den behandelnden Ärzten die Mög-
lichkeit der Organspende überhaupt bewußt ist und 
wenn aus ihrer Sicht nichts dagegen spricht. In die-
sem Zusammenhang ist es erstaunlich, daß nur etwa 
2000 der 5000 in Frage kommenden Patienten von ih-
rer Klinik, von ihren behandelnden Ärzten an die 
Transplantationszentren als mögliche Organspender 
überhaupt gemeldet werden. Was hält die anderen 
Ärzte, die anderen Kliniken davon ab, dieses auch zu 
tun? Wir könnten gut doppelt so viele Organspender 
haben, wenn nur die Kliniken und ihre Intensivmedi-
ziner die möglichen Spender alle melden würden. 

Es stellt sich noch eine Frage, der wir auf den 
Grund gehen müssen, wenn wir wollen, daß mehr 
Menschen einen Organspendeausweis unterschrei-
ben: Warum haben nur etwa 7 Prozent der Bevölke-
rung einen solchen Ausweis, obwohl doch laut neue-
sten Umfragen etwa 80 Prozent bereit wären, ihre Or-
gane zu spenden? 

Im Gespräch mit einer Selbsthilfegruppe von 
Transplantierten und von Patienten, die auf eine 
Transplantation warten, wurde mir eine einleuch-
tende Erklärung dafür gegeben. Meine Gesprächs-
partner meinten: Viele auf der Straße von ihnen an-
gesprochene Passanten - sie werben auf der Straße 
für Organspenden - wollten einen solchen Ausweis 
nicht bei sich tragen, weil sie Angst hätten, damit in 
das falsche Krankenhaus eingeliefert zu werden. 

Wir haben hier einen Hinweis auf die wirkliche 
Wurzel für das uns alle bewegende Defizit, für die 
fehlenden Organspendeausweise: Es ist eben nicht 
mangelnde Hilfsbereitschaft, es sind Mißtrauen und 
Unsicherheit, die die Menschen zögern lassen, einen 
solchen Organspendeausweis bei sich zu tragen - 
das gleiche Mißtrauen, welches vor einigen Jahren 
zum Rückgang von Blutspenden geführt hat, als 
ruchbar wurde, welche Geschäfte mit dem gespen-
deten Blut gemacht wurden. 

Wie hilfsbereit und wie spendefreudig unsere Be-
völkerung sein kann, können wir zum Beispiel daran 
ablesen, daß es nur eines einzigen Zeitungsartikels 
bedarf, um Tausende von Menschen dazu zu bewe-
gen, sich in die lange Schlange derer zu reihen, die 
zu einer Knochenmarkspende bereit sind, um leuk-
ämiekranken Kindern das Leben zu retten. 

Die Menschen sind vorsichtig; das ist in Ordnung. 
Aber was uns zu denken geben sollte: Sie fürchten, 
daß im Krankenhaus nicht ihre Gesundheit im Vor-
dergrund stehen könnte, sondern die immer länger 
werdende Warteliste der Transplantationszentren. 
Mißtrauen gegenüber der weißen Zunft hat sich 
breitgemacht: Herzklappenskandal, das Erlanger 
Baby, das dritte Herz des Herrn von Thurn und Taxis. 
Das sind Gründe für die Diskrepanz zwischen 
Wunsch und Wirklichkeit; das sind die Gründe, wes-
halb nur eine geringe Zahl der Menschen einen Or-
ganspendeausweis mit sich führen möchte. 

Wir - das sind die über 100 Antragsteller aus allen 
Fraktionen - wollen dieses Mißtrauen mit unserem 
Antrag grundlos machen. Wir bieten eine Lösung an, 
die das Vertrauen in die Organspende wiederher- 
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stellt. Wir wollen eine klare, transparente, aufrichtige 
Lösung. 

Diese Aufrichtigkeit fängt bereits beim Wo rt  „Hirn-
tod" an. Es ist auffällig, daß der Begriff vom üblichen 
medizinischen Sprachgebrauch abweicht. Bei ver-
gleichbaren Schädigungen anderer lebenswichtiger 
Organe spricht man von Nierenversagen, Herzversa-
gen oder Lungenversagen. Das irreversible Hirnver-
sagen aber wird kurzweg Hirntod genannt. 

Wie irreführend dieser Begriff ist, wird deutlich, 
wenn der sonst übliche medizinische Sprachge-
brauch näher durchleuchtet wird: Von „Herzversa-
gen" spricht man, wenn das Herz nicht mehr arbei-
tet, kein Blut mehr pumpt. Von „Herztod" - Sekun-
denherztod zum Beispiel - spricht man aber erst, 
wenn der ganze Mensch infolge eines Herzversagens 
gestorben ist. 

Von „Hirntoten" dürften Ärzte eigentlich nur dann 
sprechen, wenn infolge des Hirnversagens ein Sta-
dium eingetreten ist, in dem alle Organe aufgehört 
haben zu arbeiten und der ganze Mensch so tot ist, 
daß er auch begraben werden könnte. 

Selbst das Versagen des ganzen Gehirns führt 
heute nicht mehr unverzüglich zum Tode. Das ist das 
Neue. Das führt auch dazu, daß in Amerika über das 
Hirntodkonzept völlig neu nachgedacht wird. Es ist 
nicht so, daß dieses Konzept in der ganzen Welt un-
umstritten ist. Im Gegenteil, es mehren sich die kriti-
schen Stimmen. 

(Beifall bei Abgeordneten des BÜND

-

NISSES 90/DIE GRÜNEN) 

Ohne funktionierendes Gehirn können heutzutage 
Menschen über Wochen und Monate am Leben er-
halten werden, wie der Fall der Ma rion Ploch in Er-
langen 1993 aller Welt gezeigt hat. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es wäre doch ab-
surd, wenn wir einen Menschen, dessen Herz versagt 
hat und der an eine künstliche Blutpumpe ange-
schlossen wurde, um auf ein Spenderherz zu warten, 
als Herztoten bezeichnen würden. 

Für uns ist deshalb das endgültige, vollständige 
Hirnversagen nur ein Wendepunkt, der das Sterben 
unumkehrbar gemacht hat. Er wird von uns als Ent-
nahmevoraussetzung für noch lebende Organe ak-
zeptiert, aber eben nicht mit dem Tod gleichgesetzt. 

Dieser so doppeldeutig als Hirntod bezeichnete 
Zustand stellt sich meist nicht schlagartig ein, son-
dern entwickelt sich im Laufe von Stunden oder Ta-
gen. Ein Unfall zum Beispiel, eine Blutung oder ein 
Tumor kann das ganze Gehirn unwiederb ringlich 
zerstören. 

Der Patient im Hirnversagen ist ein bewußtloser, 
tief komatöser Mensch, der beatmet werden muß. 
Reflexe, die an eine intakte Gehirnfunktion gebun-
den sind, zeigt er nicht mehr. Er schließt nicht die Au-
gen, wenn Lid oder Hornhaut berührt werden. Die 
Pupillen sind weit und reagieren nicht mehr auf 
Lichtreize. Auch der Hustenreflex ist erloschen. 

Reflexe, die auf ein intaktes Rückenmark schließen 
lassen, zeigen sich noch: der Kniesehnenreflex zum 

Beispiel, eine Erektion ist noch möglich und andere 
im Rückenmark koordinierte Reaktionen. 

Aber Reflexe sind Reaktionsweisen von Lebewe-
sen, von Lebenden. Das heißt, sie zählen eindeutig 
zu Lebenserscheinungen. 

Sogenannte Hirntote zeigen weitere Lebensäuße-
rungen, wie Herztätigkeit, Stoffwechsel, sie schütten 
Hormone aus, Blutbildung und Blutgerinnung funk-
tionieren noch. Falsch ernährt, können diese Patien-
ten Durchfall oder Verstopfung bekommen. Zudem 
sind an ihnen vegetative Reaktionen, zum Beispiel 
Hautrötung, Schwitzen und unkoordinierte Bewe-
gungen, zu beobachten. Selbst Wunden können sie 
noch ausheilen. 

Daß und wie stark lebenswichtige Körperfunktio-
nen gestört sind, läßt Rückschlüsse auf den Schwere-
grad einer Erkrankung zu. Es besagt jedoch nicht, 
daß der Mensch tot ist. 

Wird ein Patient im Hirnversagen operiert, um ihm 
Organe zur Transplantation zu entnehmen, so rea-
giert er in vieler Hinsicht, wie jeder Mensch, der ope-
riert wird, der unbewußt Schmerz erlebt. Er zeigt Re-
aktionen: Die Pulsfrequenz schnellt hoch, der Blut-
druck bewegt sich, Hormone werden ausgeschüttet. 
Zu solchen Reaktionen ist ein Leichnam nicht mehr 
in der Lage. 

Patientinnen im Hirnversagen, die schwanger sind, 
beweisen geradezu, daß sie zwar sehr schwer krank, 
aber doch noch am Leben sind. Die Entwicklung ei-
nes Kindes im Mutterleib ist eine der wundervollsten, 
höchst integrativen Lebenserscheinungen, die wir 
kennen. 

In Erlangen wurde im Oktober 1992 die schwan-
gere Marion Ploch für tot erklärt. Mit ihr wurde einer 
breiten Öffentlichkeit brutal vor Augen geführt, daß 
sich heutzutage Schwangerschaft und Tod nicht 
mehr ausschließen und daß die Mediziner der angeb-
lich Toten sogar zutrauten, ein gesundes Kind zur 
Welt zu bringen. 

(Wolfgang Lohmann [Lüdenscheid] [CDU/ 
CSU]: Aber nicht bei Hirntoten! Bei Koma!) 

Das hat zwar im Fall des Erlanger Babys nicht ge-
klappt, ist aber in anderen Fällen bereits gelungen. 
Es schafft einfach Verwirrung und Mißtrauen, wenn 
in einigen Bundesländern die Ärzte einem Menschen 
mit noch schlagendem Herzen genau den gleichen 
Totenschein ausstellen wie einer Leiche. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, heute gibt es - 
das ist neu in der Medizin - Ärzte, die nicht im Inter-
esse der todkranken möglichen Spender, sondern im 
Interesse der Beschaffung von Organen für ihre Pa-
tienten auftreten. Sie sind es, die vom Gesundheits-
minister, vom Deutschen Bundestag gemeinsam mit 
den von ihnen transplantierten Organempfängern 
fordern, Patienten im Stadium des irreversiblen Hirn-
versagens mit Toten gleichzusetzen. Sie bedrängen 
uns ultimativ und bringen die auf sie angewiesenen 
Patienten dabei mit, wenn wir ihrer Strategie nicht 
folgen: „Keine Transplantation mehr, wenn ihr Politi-
ker diese Patienten nicht per Gesetz zu Toten umde-
finiert und wenn ihr die mangelnde Spendebereit- 
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schaft nicht ersatzweise von den Angehörigen aus-
gleichen laßt!", so lautet die drohende Botschaft. 

(Wolfgang Zöller [CDU/CSU]: Von wem?) 

Ich achte und anerkenne das Bemühen und den 
Einsatz dieser Spezialisten. Doch ich bin betrübt und 
ärgerlich über ihre Kurzsichtigkeit 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 

PDS) 

und ihre die möglichen Spender abschreckenden 
Versuche, der Öffentlichkeit mit ihrem Fachchine-
sisch etwas einzureden, von dem meine sehr klar 
und nüchtern denkende Nachbarin sagt: So ein 
Quatsch, die sind doch gar nicht richtig tot! Die wol-
len doch nur ihre Organe! 

(Wolfgang Lohmann [Lüdenscheid] [CDU/ 
CSU]: Das ist laienhaft! - Wolfgang Zöller 
[CDU/CSU]: Das ist ungeheuerlich, das ist 

wirklich ungeheuerlich!) 

- Es gibt viele Menschen in Deutschland, die so den-
ken. Das müssen Sie zur Kenntnis nehmen. 

Dabei gibt es gar keine mangelnde Hilfsbereit-
schaft in Deutschland. Mehr als 80 Prozent der Men-
schen wollen Organe spenden. Tausende melden 
sich zum Beispiel zur Knochenmarkspende. Die 
Transplantationsmediziner selbst haben durch ihre 
von Laien nicht nachvollziehbare Todesdefinition, 
durch fehlende Sicherheit bei denen, die gerne spen-
den würden, Angst und Mißtrauen erzeugt. 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, lassen Sie uns 
heute Klarheit schaffen und dafür sorgen, daß den 
spendebereiten Menschen in unserem Lande ehrlich 
gesagt wird, um was es in dieser schweren Stunde 
zwischen Leben und Tod geht. Sie, die Spender 
selbst - und nur sie -, sollen rechtzeitig und eindeutig 
erklären, ob sie wollen, daß im Falle eines endgülti-
gen und vollständigen Hirnversagens die Maschinen 
abgestellt werden und das Sterben beendet wird, 
oder ob sie ihre Ärzte bitten, dafür zu sorgen, daß ei-
nige ihrer noch lebenden Organe explantiert werden, 
um in anderen Menschen weiterzuleben und diesen 
anderen Menschen das Leben zu retten oder zumin-
dest erheblich zu erleichtern. 

Präsidentin Dr. Rita Süssmuth: Herr Wodarg, kom-
men Sie zum Schluß! 

Dr. Wolfgang Wodarg (SPD): Ja. - Liebe Kollegin-
nen ' und Kollegen, eines ist klar: Es können in 
Deutschland nur dann mehr Organe transplantiert 
werden, wenn die Menschen in Deutschland mehr 
Organe spenden. Bitte ermöglichen Sie durch Ihre 
Stimme, daß wir den Menschen in Zukunft sagen 
können: Denkt an eure Angehörigen, bringt sie nicht 
in Not, sprecht mit ihnen über den Tod, und hinter-
legt eure Willenserklärung zur Organspende bei ei-
ner Person eures Vertrauens! 

Und eines noch: Wenn die Entscheidung kommt 
zwischen Abschalten und Organspende, dann soll es 
möglich sein zu sagen: Ich möchte, daß einige meiner 

Organe am Leben bleiben, damit sie anderen Men-
schen helfen können, weiterzuleben. - Das ist eine 
Hoffnung. und eine Möglichkeit der Nächstenliebe, 
die wir den Menschen nur durch unser Gesetz eröff-
nen können. Eine Neudefinition des Todes per Ge-
setz wäre der Versuch einer Organbeschaffung von 
oben. Helfen Sie mit, daß Menschen wissen, was sie 
tun, und deshalb gern und freiwillig spenden! 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 

F.D.P. und der PDS) 

Präsidentin Dr. Rita Süssmuth: Als nächster hat 
der Abgeordnete Rudolf Dreßler das Wo rt . 

Rudolf Dreßler (SPD): Frau Präsidentin! Meine Da-
men und Herren! Es gibt wohl nur wenige Gegen-
stände der Gesetzgebung, die die Menschen emotio-
nal ähnlich tief berühren wie Regelungen zur Organ-
transplantation. Das ist verständlich; denn wir rühren 
damit an menschliche Urängste, aber auch Hoffnun-
gen zur Rettung aus sonst aussichtsloser Lage. 

Wir brauchen ein Transplantationsgesetz. Wir 
brauchen eine Regelung, die der Transplantations-
medizin gesicherten rechtlichen Boden bietet und 
die Grauzonen beseitigt. Wir haben mit dem Trans-
plantationsgesetz eine  ethisch moralische Gratwan-
derung zu vollziehen; denn wir haben den Anspruch 
der Menschen auf Heilung bei schwerer Krankheit in 
Einklang zu bringen mit dem Recht jedes einzelnen 
auf ein Lebensende in Würde. Wir dürfen eine ge-
setzliche Regelung der Organtransplantation nicht 
dazu mißbrauchen, beide Rechte gegeneinander aus-
zuspielen. Wir dürfen nicht den Eindruck erwecken, 
als sei die Sicherung des einen Rechtes nur um der 
Verletzung des anderen wi llen möglich. Dies wäre 
für mich verantwortungslos. 

Wer manchen öffentlichen Diskussionsbeitrag regi-
striert, muß festhalten: Es ist nicht wahr, daß auf der 
einen Seite mit gezücktem Skalpell gierig auf neue, 
transplantationsfähige Organe wartende Ärzte ste-
hen, die es mit dem Todeszeitpunkt dann und wann 
nicht so genau nehmen. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der 
CDU/CSU und der F.D.P.) 

Es ist auch nicht wahr, daß auf der anderen Seite ver-
stockte und herzlose Wesen stehen, die Hilfsbedürfti-
gen Hilfe verweigern, die sie benötigen, um zu über-
leben. Wir brauchen verantwortungsbewußt han-
delnde Transplanteure. Das heißt aber, wir müssen 
ihnen auch Verantwortung geben. Wir wollen Ärzte, 
die sich - das ist unverzichtbar - in der letzten Konse-
quenz ihres Handelns ausschließlich ihrem Gewissen 
unterwerfen. Das heißt aber, meine Damen und Her-
ren, wir müssen ihnen den Raum für Gewissensent-
scheidungen auch schaffen. Gesetzesparagraphen 
müssen Gewissensentscheidungen ermöglichen. 
Aber kein Gesetzesparagraph kann das Gewissen er-
setzen: nicht das des Verwandten eines Verstorbenen 
und nicht das eines Arztes. 
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Wenn ich dies so nachdrücklich betone, will ich auf 
die Motive hinweisen, die mich dazu bewegen, für 
die erweiterte Zustimmungslösung zu werben. 

Wir haben im Zusammenhang mit der gesetzlichen 
Regelung zwei Grundfragen zu beantworten. Er-
stens: Wann dürfen einem Organspender zum 
Zwecke der Transplantation Organe entnommen 
werden? Zweitens: Wer entscheidet darüber, ob ein 
potentieller Organspender für die Organspende zur 
Verfügung steht? 

Für mich steht fest:. Es darf keine Organentnahme 
geben, es sei denn, der Organspender ist tot. Abge-
sehen von der getrennt zu bewe rtenden Lebens-
spende unter Verwandten: Der Tod des Spenders ist 
unabdingbare Voraussetzung für jede Organent-
nahme. Das berührt die Grundvoraussetzung jedes 
menschlichen Zusammenlebens. Eine Organent-
nahme bei noch Lebenden - und geschähe sie selbst 
in der letzten Phase ihres Sterbens - ist für mich in je-
der Hinsicht inakzeptabel. Insofern unterscheide ich 
mich grundsätzlich von den Vertretern der sogenann-
ten engeren Zustimmungslösung, die den irreversi-
blen Ausfall der gesamten Hirnfunktion nicht als 
Tod, sondern als unumkehrbare letzte Phase des 
Sterbens verstanden wissen wollen. Ich wiederhole: 
Wäre dies so, wäre also ein Mensch nach dem Ausfall 
der gesamten Hirnfunktion ein noch Lebender, wenn 
auch ein unumkehrbar Sterbender, dürfen seine Or-
gane nicht entnommen werden. Denn, meine Damen 
und Herren, für mich gilt: Der Schutz des Lebens en-
det mit dem Leben. Es gilt nicht: Das Leben endet 
mit dem Schutz des Lebens. 

Der dem Hause vorliegende Vorschlag zur erwei-
terten Zustimmungslösung trägt dem bedingungslo-
sen Schutz des Lebens bis zum Tode in seinem § 3 
Rechnung. Ich kann mir weiterhin schlechterdings 
nicht vorstellen, daß ein Gesetzgeber per Gesetz dar-
über entscheidet, wann ein Mensch tot ist und wann 
nicht. Diese Entscheidung kommt ihm nicht zu. Der 
Tod ist ein von der Natur bestimmtes biologisches Er-
eignis. Die Entscheidung darüber, ob es eingetreten 
ist, können nur die treffen, die dazu in der Lage sind: 
die medizinische Wissenschaft im allgemeinen, was 
die grundlegenden Entscheidungsregeln angeht, 
und die einzelnen Ärzte, was den Einzelfall betrifft. 
Der Gesetzgeber kann nur daran anknüpfen. Das be-
deutet: Die Entscheidung der Medizin muß Grund-
lage für die entsprechende Gesetzesbestimmung 
sein. Genau diese Regelung wird mit dem Vorschlag 
zur erweiterten Zustimmungslösung getroffen. 

Weltweit, meine Damen und Herren, ist der Ausfall 
der gesamten Hirnfunktion als ein sicheres Zeichen 
des menschlichen Todes von der Wissenschaft festge-
legt. Ich stelle klar: Ausfall der gesamten Hirnfunk-
tion heißt Ausfall der Großhirnrinde, Ausfall des 
Kleinhirns und Ausfall des Stammhirns. Keine Hirn-
region ist noch aktiv. Das heißt, komatöse Patienten 
oder Patienten mit apallischem Syndrom werden von 
dieser Todesfestlegung nicht erfaßt. 

Die einheitliche und weltweit getroffene Feststel-
lung der medizinischen Wissenschaft, daß der Ausfall 
der Gesamthirnfunktion den Tod des Menschen be-
deutet, übernimmt der Gesetzesvorschlag der Vertre-

ter der erweiterten Zustimmungslösung implizit, 
ohne sie ausdrücklich zu erwähnen. Würden im 
Zuge der Fortentwicklung medizinischer Erkennt-
nisse ergänzende oder zusätzliche Kriterien für die 
Feststellung des menschlichen Todes entstehen und 
von der medizinischen Wissenschaft verbindlich fest-
gestellt, so würden diese konsequenterweise eben-
falls gelten. Unser Gesetzentwurf ist also in diesem 
Punkt offen. In einem. Punkt allerdings ist er nicht of-
fen. Der Gesamthirntod als Todeszeitpunkt für den 
Menschen ist eine Mindestnorm. 

Die Botschaft unseres Lösungsvorschlags ist also 
denkbar unkomplizie rt : Erstens. Ein Organspender 
muß tot sein, wenn er für eine Organspende in Frage 
kommt. Zweitens. Wann er tot ist, entscheidet die 
medizinische Wissenschaft; der Gesetzgeber schließt 
sich dem an. Drittens. Die Medizin darf dabei als un-
terste Schwelle den Gesamthirntod als Todeskrite-
rium nicht unterschreiten. 

Die zweite wesentliche Entscheidung, die wir 
heute treffen müssen, hat das Problem zu klären, wer 
darüber entscheidet, ob ein potentieller Organspen-
der für eine Organspende zur Verfügung steht. Da-
mit auch hier kein Zweifel bleibt, lautet unsere klare 
Antwort: der Betroffene selbst. Seine Entscheidung 
gilt und bindet jeden und jede. Allerdings ist das Pro-
blem damit nicht gelöst; denn in den wenigsten Fäl-
len hat er tatsächlich auch entschieden. 

(Vorsitz : Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch) 

Die Zahlen mögen verdeutlichen, um was es geht: 
Im vergangenen Jahr sind in Deutschland 3228 Or-
gane - das waren Nieren, Herzen, Leber, Lungen 
und Bauchspeicheldrüsen - transplantiert worden. 
Nur in 34 Fällen lag eine höchstpersönliche Zustim-
mung der Betroffenen vor, also in gerade 1 Prozent 
der Transplantationsfälle. Selbst eine Verdoppelung, 
eine Steigerung um 100 Prozent, würde uns zwingen, 
Tausende von Organen aus anderen Ländern, die 
wesentlich größere Öffnungen unter der Bezeich-
nung „Widerspruchslösung" kennen, nach Deutsch-
land zu importieren. Wer will das ernsthaft verant-
worten? 

Mir stellt sich die Frage, ob wir diesen Zustand vor 
unserem Gewissen einfach so akzeptieren dürfen 
oder ob wir nach einer Lösung auch in solchen Fällen 
suchen müssen, in denen sich der potentielle Spen-
der zu Lebzeiten nicht entschieden hat. Die Vertreter 
der engen Zustimmungslösung schlagen vor, das 
nicht zu tun, sondern festzulegen, daß nur die Betrof-
fenen die Entscheidung fällen. Ich kann das nicht 
akzeptieren. Ich will eine Lösung auch in solchen 
Fällen, in denen der Betroffene nicht entschieden 
hat, so wie dies in allen europäischen Staaten - von A 
wie Albanien über N wie Norwegen bis Z wie Zypern 
- der Fall ist. Nirgendwo in Europa gibt es ein Trans-
plantationsgesetz, das eine enge Zustimmungslö-
sung zum Inhalt hat, bei der also nur die Betroffenen 
entscheiden. 

Wir sollten das auch in Deutschland nicht einfüh-
ren, sondern beim bewährten, durch Richterrecht be-
stätigten Verfahren einer Angehörigenzustimmung 
bleiben. Wir brauchen eine Regelung auch in den 
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Fällen, in denen der potentielle Spender zu Lebzei-
ten nicht entschieden hat. Die Kranken, die auf 
Spenderorgane angewiesen sind, brauchen nicht nur 
ärztliche Hilfe; sie brauchen auch unsere Hilfe. Des-
halb ist für mich eine Lösung auch in möglichst vie-
len der Fälle erforderlich, in denen sich potentielle 
Organspender nicht erklärt haben. Das aber geht 
nur, indem man die Angehörigen in diesen Fällen in 
die Entscheidung einbezieht. 

Abschließend bitte ich die Abgeordneten des Bun-
destages, dem Änderungsantrag auf Drucksache 13/ 
8027 zuzustimmen. Er ist in Übereinstimmung mit 
dem Stand der medizinischen Wissenschaft. Er 
knüpft an das Totensorgerecht der Angehörigen an, 
die im Sinne des Verstorbenen zu entscheiden ha-
ben. Er baut einen Damm gegen das Aufweichen der 
Hirntodkriterien. Er schafft Rechtssicherheit, Klarheit 
und Vertrauen. Er sichert die Transplantationsmedi-
zin in der Bundesrepublik. Nicht zuletzt wird er den 
vielen, die mit einer Organspende weiterleben kön-
nen, die Lebensperspektive sichern helfen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der 
CDU/CSU, der F.D.P. und der PDS) 

Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch: Zu einer Kurz-
intervention zu der Rede der Abgeordneten Phi lipp 
gebe ich der Abgeordneten Christa Nickels das Wo rt . 

Christa Nickels (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Frau Phi lipp, 
wir schätzen uns zwar, aber ich kann Ihre Feststel-
lung nicht akzeptieren, daß es hier darum geht, sich 
nicht um die Feststellung des Todes herumzudrük-
ken. Herr Kollege Dreßler hat gerade erklärt, daß der 
Tod ein von der Natur bestimmtes biologisches Ereig-
nis ist. Er hat weiter gesagt - das hat auch Frau 
Philipp in ihrer Rede geäußert -, daß die Wissen-
schaft festlegen muß, wann der Tod eingetreten ist. 

Ich meine, es ist richtig, daß. der Tod ein von der 
Natur bestimmtes biologisches Ereignis ist. Nur, wir 
leiden heute nicht so sehr darunter, was wir tech-
nisch nicht können. Das Problem, das wir heute ha-
ben, besteht vielmehr darin, daß wir wegen der 
neuen technisch-medizinischen Möglichkeiten ge-
zwungen sind, uns mit dem Anfang und dem Ende 
des menschlichen Lebens neu auseinanderzusetzen. 
Das, was Geboren-Werden bedeutet, ja, schon das, 
was Gezeugt-Werden bedeutet, 

(Wolfgang Zöller [CDU/CSU]: Daran hättet 
ihr mal bei § 218 denken können!) 

ist in dem Kontext, so wie er bis vor einigen Jahren 
gegolten hat, heute überhaupt nicht mehr denkbar. 
Sterben und Tod sind etwas, worüber man früher 
nicht in der Art  und Weise nachdenken mußte. Wozu 
uns heute die neuen Möglichkeiten des medizi-
nischen Fortschritte zwingen und wodurch wir in 
riesengroße Nöte kommen. 

(Wolfgang Zöller [CDU/CSU]: Das ist doch 
keine Kurzintervention mehr!) 

Richtig ist, daß Menschen, die darüber nachden-
ken, ein Schauder überfällt; denn es kommt den 
Menschen nicht zu, eigenmächtig zu entscheiden, 
wo die Grenzen von Tod und Leben sind, weil man 
dann immer in der Gefahr steht, die Entscheidung 
aus Nützlichkeitserwägungen zu fällen. Aber durch 
medizinisch-technische Fortschritte sind wir gezwun-
gen, uns genau darüber zu unterhalten. 

Darum möchte ich erstens sagen, daß Gefühle und 
Emotionen, die wir haben, wenn wir darüber nach-
denken, keine Gefühlsduselei sind. Ich rate nieman-
dem, hier seine Gefühle zu verdrängen und diese 
Entscheidung allein der Wissenschaft zu überlassen. 
Gefühle sind ganz wichtige Wegweiser in diesem 
Entscheidungsprozeß, die mit dem Verstand ausge-
leuchtet werden müssen. 

Zweitens kann man sich meiner Meinung nach aus 
diesem Dilemma nicht mit einem großen „Basta" be-
freien, indem man sagt, man halte sich an die Krite-
rien, die entwickelt worden sind, folge den neuen 
technischen Möglichkeiten, ohne daß darüber gesell-
schaftlich breit diskutiert worden ist, und dann seien 
die Befürchtungen ausgeräumt, so daß die Notwen-
digkeit, sich damit auseinanderzusetzen, entfalle. 

(Zurufe von der CDU/CSU und der F.D.P.: 
Das ist keine Kurzintervention! Das ist eine 

Rede!) 

So wird es nicht gehen. Denn wenn wir es den Men-
schen mit einem großen „Basta" abnehmen, sich 
höchstpersönlich damit auseinanderzusetzen und 
auch selber eine Entscheidung zu treffen - das ist ja 
immer dann der Fall, wenn sie am Bett eines Ange-
hörigen stehen oder in der Situation sind, selber ein 
Organ zu benötigen -, dann leisten wir einer un-
menschlichen Gedankenlosigkeit in der Gesellschaft 
Vorschub, die bei weiter voranschreitender Technik 
unheilvolle Auswirkungen haben kann. 

Darum plädiere ich in der heutigen Debatte dafür, 
daß wir diese fundamentale Entscheidung nicht al-
lein der Wissenschaft überlassen, die sich wandelt 
und glücklicherweise weiter voranschreitet. 

Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch: Frau Kollegin 
Nickels, es tut mir leid, ich muß Sie unterbrechen, 
weil Ihre Redezeit abgelaufen ist. 

Christa Nickels (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Vielmehr müssen wir Kriterien schaffen, die es dem 
einzelnen potentiellen Spender oder Empfänger von 
Organen ermöglichen, selbst zu entscheiden. 

Danke. 

(Unruhe) 

Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch: Meine Damen 
und Herren, keine Aufregung, wir befinden uns 
durchaus im Rahmen der Geschäftsordnung. Es war 
eine zulässige Kurzintervention. 

Nun gebe ich das Wort  zur Erwiderung, falls sie es 
wünscht, der Kollegin Phi lipp. - Das ist nicht der Fa ll . 
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Dann gebe ich das Wo rt  dem Kollegen Eckart  von 
Klaeden. 

Eckart  von Klaeden (CDU/CSU): Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! In den letzten Wo-
chen und Monaten haben mich wie viele andere Kol-
leginnen und Kollegen zur bevorstehenden Verab-
schiedung des Transplantationsgesetzes zahlreiche 
Briefe erreicht. Ich habe viele Gespräche geführt, 
habe mit Menschen gesprochen, die dringend auf 
ein Organ angewiesen sind, habe Transplantations-
zentren besucht, habe mit Eltern gesprochen, die in 
die Explantation der Organe ihrer hirntoten Kinder 
eingewilligt haben und für die diese Entscheidung 
eine große Hilfe war. Es haben sich aber auch solche 
an mich gewandt, die sich auf Grund mangelnder In-
formationen wegen dieser Zustimmung heute 
schwere Vorwürfe machen, weil sie sich über den Zu-
stand ihrer Kinder nicht hinreichend aufgeklärt fühl-
ten. 

Nach alledem ist für mich klar: Die Transplantati-
onsmedizin ist ein Segen für die Menschen, die drin-
gend ein Spenderorgan brauchen. Ein solches Gesetz 
muß insbesondere die Menschenwürde und den 
Schutz des menschlichen Lebens beachten. Ich 
möchte an dieser Stelle auch sagen, daß ich zu den 
Transplantationsmedizinern in Deutschland Ver-
trauen habe, daß sie ihre Tätigkeit verantwortungs-
voll ausüben. Ich wüßte mich, wenn es einmal dazu 
käme, als Spender oder Empfänger bei ihnen in gu-
ten Händen. 

Ich gestehe zu, daß auch mir zunächst das Anse-
hen des Hirntodes als ein sicheres Todeszeichen 
plausibel erschien. Insbesondere das Bild von der 
„inneren Enthauptung" hat mir spontan eingeleuch-
tet. Der Fall der Erlanger Schwangeren, der gezeigt 
hat, daß bei Hirntod mit apparativer Unterstützung 
selbst das Austragen einer Schwangerschaft möglich 
ist, hat bei mir aber Zweifel geweckt. 

(Dr. Dieter Thomae [F.D.P.]: Sie war noch 
nicht hirntot!) 

- Doch, die Erlanger Schwangere war hirntot, Herr 
Kollege Thomae. Das hat Professor Wuermeling, der 
diese Behandlung begleitet hat, selbst bestätigt. 

1993 definierte der wissenschaftliche Beirat der 
Bundesärztekammer den Tod als „Ende des Organis-
mus in seiner funktionellen Ganzheit". Gegen diese 
Definition ist nichts zu sagen. Sie trifft bloß nicht zu, 
wenn man den Fall von Ma rion Ploch unvoreinge-
nommen betrachtet. 97 Prozent ihrer Organe funktio-
nierten. Die Patientin atmete. Nur die Bewegungen 
des Zwerchfelimuskels wurden durch eine Beat-
mungsmaschine ersetzt. Die Herz- und Kreislauf-
funktionen waren intakt. Nur ein Organ war definitiv 
ausgefallen: das gesamte Gehirn. 

Man braucht kein Mediziner zu sein, um zu wis-
sen, daß eine Schwangerschaft ein höchst irritierba-
rer Vorgang ist, der voraussetzt, daß alle Organe sub-
til aufeinander abgestimmt funktionieren. Von dem 
„Ende des Organismus in seiner funktionellen Ganz-
heit" kann daher keine Rede sein. Bei einer Enthaup-
tung tritt aber der Tod unter anderem durch den mit  

dem hohen Blutverlust verbundenen Zusammen-
bruch von Herz und Kreislauf ein. Damit ist klar: Eine 
„innere Enthauptung" gibt es nicht. 

Nun wird eingewandt, daß eine Schwangerschaft 
prinzipiell auch in der Reto rte möglich wäre und daß 
die erwähnte Schwangerschaft nur mit intensivappa-
rativer Unterstützung aufrechterhalten werden 
konnte. Aber auch die Tatsache der apparativen Un-
terstützung oder Imitierbarkeit von Vitalfunktionen 
kann doch unmöglich zur Todesfeststellung ausrei-
chen; sonst müßten alle Patienten einer Intensivsta-
tion für tot erklärt werden, denn sie werden geradezu 
typischerweise in ihren Vitalfunktionen unterstützt. 

Es ist vor diesem Hintergrund folgerichtig, daß die 
Definition der Bundesärztekammer aus dem Jahre 
1993 immer weiter in den Hintergrund tritt. In der 
Anlage zum Schreiben des Präsidenten der Bundes-
ärztekammer vom 17. Juni 1997, das Ihnen allen zu-
gegangen ist und in dem Argumente vorgetragen 
werden, die dafür sprechen sollen, daß Sie sich unse-
rem Antrag nicht anschließen, ist von dieser Defini-
tion gar nicht mehr die Rede. Statt dessen heißt es 
dort : 

Die naturwissenschaftliche Medizin kann sicher 
sagen, daß die den lebenden Menschen konsti-
tuierende physisch-metaphysische Einheit mit 
dem völligen und unabänderlichen Ausfall der 
Gesamtfunktionen des Gehirns ihre unersetzli-
che körperliche Grundlage verloren hat und da-
mit beendet ist. 

Die metaphysische Dimension des Menschen läßt 
sich aber nicht in einem Organ lokalisieren. Sie ist et-
was grundsätzlich anderes als seine Bewußtseinsfä-
higkeit oder Geistigkeit. Die Behauptung, diese Lo-
kalisierung medizinisch-naturwissenschaftlich nach-
weisen zu können, hat die Qualität eines Gottesbe-
weises. 

Wohin ein Menschenbild führt, das den Tod und 
den Hirntod gleichsetzt, zeigt die Rede des australi-
schen Philosophen Peter Singer, die er in Heidelberg 
halten sollte - aber nicht gehalten hat - und die spä-
ter veröffentlicht wurde. Er tritt darin dafür ein, die 
„Ethik der Unantastbarkeit des Lebens" aufzugeben 
und statt dessen „Überlegungen zur Lebensqualität 
bei Entscheidungen über Leben und Tod zuzulas-
sen". Er schreibt weiter: Ein erster Schritt dahin ist 
es, „den Hirntod ... als ein Kriterium für den Tod des 
Menschen zu akzeptieren". 

Diesem Menschenbild darf nicht durch eine ent-
sprechende direkte oder indirekte Festlegung im 
Transplantationsgesetz Vorschub geleistet werden. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, 
der SPD, des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜ-

NEN und der PDS) 

Sie ist auch nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. 
Aus dem 88. Band - Seite 252 - der Bundesverfas-
sungsgerichtsentscheidungen ergibt sich zweifels-
frei, daß es für den grundrechtlichen Status eines 
Menschen allein auf seine Existenz ankommt, nicht 
nur auf Wahrnehmen, Erleben, Wünschen, Hoffen, 
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Wollen und Handeln, nicht auf das Bewußtsein und 
nicht auf Gehirnfunktionen. 

(Beifall der Abg. Monika Knoche [BÜND

-

NIS 90/DIE GRÜNEN]) 

Auch im Ausland ist die Unhaltbarkeit des Hirn-
todkonzepts gerade auf Grund des intensivmedizini-
schen Fortschritts offenkundig geworden. In Ame-
rika, dem Mutterland der Hirntodkonzeption, wird 
diese zunehmend als überholt angesehen. Erst jüngst 
ist in einer renommierten Fachzeitschrift ein Aufsatz 
mit dem Titel „The brain death of brain death", „Der 
Hirntod des Hirntodes", erschienen. 

Japan ist den Kritikern des Hirntodkonzepts immer 
wieder als Beispiel ihrer Rückständigkeit vorgehal-
ten worden. Die vorgesehene Anerkennung des 
Hirntodes als Tod des Menschen ist jedoch im japani-
schen Gesetzgebungsverfahren gescheitert. 

(Dr. Herta Däubler-Gmelin [SPD]: Aus

-

drücklich!) 

Man hat einen logisch nicht nachvollziehbaren Kom-
promiß gefunden: Die Hirntoddiagnose gilt als To-
desfeststellung nur für die Transplantationsmedizin, 
aber sonst nicht. Damit korrespondiert eine beson-
ders enge Zustimmungslösung. Erforderlich ist nicht 
nur die  vorherige schriftliche Zustimmung des Spen-
ders, sondern darüber hinaus auch noch die Zustim-
mung seiner Angehörigen. 

Der bereits beschriebene intensivmedizinische 
Fortschritt ist auch für die Diskussion in den Kirchen 
nicht ohne Folgen geblieben. Nach ursprünglich zu-
stimmenden Erklärungen zu diesem Konzept der Kir-
chen aus dem Jahre 1990 hat sich das Blatt gewen-
det. Nicht umsonst beschäftigt sich die Päpstliche 
Akademie für das Leben erneut mit dieser Frage. So 
heißt es in der Stellungnahme der EKD in der Anhö-
rung des Gesundheitsausschusses zum Transplanta-
tionsgesetz vom 25. September 1996 - diese Unter-
lage ist allen Mitgliedern des Gesundheitsausschus-
ses zugegangen -: 

Die Diskussion der letzten Jahre hat deutlich ge-
macht: Die Gleichsetzung des Todeskriteriums 
„Hirntod" mit dem „Tod des Menschen" sollte 
deshalb aufgegeben werden, denn sie stößt aus 
anthropologischer, biologischer und medizini-
scher Sicht auf gewichtige Bedenken. Die Frage 
des Zeitpunkts für die Explantation von Organen 
setzt keine Einigung über die unterschiedlichen 
Sichtweisen und Definitionen des Todes des 
Menschen voraus. Erforderlich ist lediglich eine 
verantwortungsvoll und gewissenhaft vorgenom-
mene Verständigung, also Konvention, über den 
Zeitpunkt, von dem an die Entnahme eines le-
benswichtigen Organs rechtlich und ethisch nicht 
mehr als Körperverletzung und Tötung angese-
hen wird. Der sogenannte Hirntod kann als ein 
solcher Zeitpunkt angesehen werden. 

In einer Stellungnahme vom 11. Juni 1997 heißt es 
ergänzend dazu: 

Deshalb tut der Gesetzgeber gut daran, in § 3 
„Organentnahme mit Einwilligung des Organ

-

spenders" Abs. 2 nicht vom „Tod des Organspen

-

ders nach dem Erkenntnisstand der medizini-
schen Wissenschaft" zu sprechen, sondern besser 
und genauer vom Hirntod des Spenders, „irrever-
siblen Ausfall aller Funktionen des Gehirns". 

Dann fährt diese Stellungnahme fo rt  mit den Wor-
ten: 

Wer Hirntod und Tod des Menschen in eins setzt, 
trägt bei zur Verwirrung der Begriffe, verzichtet 
auf anthropologisch notwendige Unterscheidun-
gen, verletzt ohne Not religiöses Empfinden. 

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS

-

SES 90/DIE GRÜNEN sowie des Abg. 
Dr. Wolfgang Wodarg [SPD]) 

In dieselbe Richtung weisen B riefe von Joachim 
Kardinal Meisner an den Bundesgesundheitsminister 
und an die Mitglieder der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion vom Freitag letzter Woche. Nichts anderes, 
als dort definie rt  ist, nichts anderes als eine Konven-
tion, als ein ausdrückliches Offenlassen dieser stritti-
gen Frage schlagen wir Ihnen vor. Deswegen ist es 
auch nicht richtig, wenn uns unterstellt wird, wir 
würden in unserem § 3 ausdrücklich von lebenden 
Spendern ausgehen. Ich meine, daß man eine solche 
Festlegung der Transplantationsmedizin auch nicht 
zumuten kann. 

Diese Stellungnahmen der Kirchen verdeutlichen 
das unauflösliche Dilemma, in das die Transplantati-
onsmedizin bei Annahme des anderen Antrags ein-
tritt: Einerseits soll vom Verstorbensein des Spenders 
ausgegangen werden, andererseits sind gerade um 
der Qualität der Organe willen nicht unerhebliche 
Vitalfunktionen des Körpers erforderlich. 

Die Annahme des Hirntodes als sicheres Todeszei-
chen ist zwar unausgesprochene, aber nicht hinweg

-

zudenkende Voraussetzung des genannten Antrags. 
Herr Kollege Dreßler, Sie haben das gerade noch ein-
mal bestätigt. Wer das nicht zugibt, denkt meiner 
Meinung nach nicht logisch oder täuscht über seine 
Absichten. 

(Widerspruch bei der CDU/CSU und der 
F.D.P. - Dr. Dieter Thomae [F.D.P.]: Das ist 

ein bißchen viel!) 

- Ich habe Ihnen nicht unterstellt, daß Sie täuschen. 

(Beat rix Philipp [CDU/CSU]: Doch!) 

- Nein, nein, Sie müssen schon genau zuhören. Ich 
habe gesagt: Wer sagt, daß in Ihrem Entwurf Hirntod 
und Tod des Menschen nicht miteinander identifi-
ziert werden, der denkt nicht logisch. In den Reden, 
die von Ihrer Seite bisher gehalten worden sind, ist 
gerade diese Identifikation verteidigt worden. Inso-
fern mache ich Ihnen gar keinen Vorwurf, Frau 
Philipp. 

(Beifall des Abg. Otto Schily [SPD]) 

Diese mangelnde Deutlichkeit im Gesetz hat je-
doch einen Preis, nämlich weniger Rechtssicherheit 
für die Transplantationsmediziner. Weil der Gesetz-
geber die ausdrückliche Gleichsetzung vermeidet, 
delegiert er diese Entscheidung nicht an die medizi-
nische Wissenschaft, sondern in Wirklichkeit an die 
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Gerichte. Entsprechende Prozesse sind die abseh-
bare Folge. 

Der von uns vorgeschlagene § 3 läßt diese Frage 
ausdrücklich offen und formuliert, wie es Joachim 
Kardinal Meisner in seinem B rief als Aufgabe der 
Politik bezeichnet hat, den breiten gesellschaftlichen 
Konsens, daß nach der Feststellung des sogenannten 
Hirntods Organentnahme unter bestimmten Voraus-
setzungen möglich ist. 

Vor diesem Hintergrund ist es abwegig, die Be-
hauptung aufzustellen, daß dann den Ärzten eine 
Tötung abverlangt werde. 

(Zuruf von der SPD: Genau das ist es aber!) 

Zunächst beinhaltet diese These die Unterstellung, 
verschiedene evangelische Bischöfe, Joachim Kardi-
nal Meisner und eine ganze Reihe deutscher Rechts-
lehrer, unter ihnen der angesehene Strafrechtspro-
fessor Herbert Tröndle, würden sich für eine solche 
Tötung einsetzen. Alle Genannten haben sich bisher 
in Lebensschutzfragen besonders engagiert. Ihnen 
diesen Vorwurf zu machen ist besonders absurd. 
Weiterhin müßte der Gesetzgeber auch in den letzten 
30 Jahren den Ärzten eine solche Tötungshandlung 
zugemutet haben. Denn bis heute fehlt es an der von 
der Gegenseite geforderten gesetzlichen Vorausset-
zung. 

Schließlich fehlt es objektiv und subjektiv an einer 
Tötungshandlung. Weder wollen die Ärzte töten, 
noch will der Spender getötet werden. Auch fehlt es 
an der für die Tötung selbstverständlichen Lebens-
verkürzung. Denn nach Eintritt des Hirntodes ist die 
Pflicht zum Abstellen der Herz und Kreislauf auf-
rechterhaltenden Maschinen unbest ritten. In diesem 
Fall tritt unmittelbar ein Multiorganversagen, also 
der Tod, ein. Zum Zweck der Organentnahme wird 
dieses sittlich gebotene Sterbenlassen verlängert. 
Das hat mit einer Tötung nichts zu tun. 

Für die Zustimmungsregelung, über die in einer 
weiteren Runde noch gesprochen wird, ergibt sich 
aus meiner Sicht folgendes: Der Stellungnahme der 
EKD entsprechend muß die Organentnahme dem 
Willen des Spenders entsprechen. Die Forderung 
nach einer schriftlichen Zustimmung würde aus mei-
ner Sicht zu hohe Hürden aufrichten, weil sie die in-
tensive Beschäftigung mit dem eigenen Tod voraus-
setzt. Auf diese Schwierigkeiten hat die Kollegin 
Philipp schon hingewiesen. 

Die Vermittlung des Willens des Spenders kann 
daher auch durch die nächsten Angehörigen oder ih-
nen gleichzusetzende Personen geschehen. Sie kann 
jedoch nicht so weit gehen, daß die Angehörigen ein 
eigenständiges Entscheidungsrecht erhalten, das ih-
nen unter Umständen eine größere Verantwortung 
zumutet, als sie angesichts einer derart schwierigen 
Situation übernehmen wollen oder können. Sie sol-
len lediglich eine Entscheidung im Sinne des Spen-
ders, also seines bekannten oder mutmaßlichen Wil-
lens, treffen. 

Dafür sind, wie in meinem Vorschlag vorgesehen, 
wesentliche Anhaltspunkte nötig. Hier ist auch der 
wesentliche Unterschied meines Vorschlags zum An-

trag von Lohmann, Seehofer, Dreßler und anderen, 
der auch dann eine eigenständige Entscheidung der 
Angehörigen zulassen will, wenn für den Willen des 
Spenders keine Anhaltspunkte vorliegen. Auch das 
hat die EKD in der vorliegenden Stellungnahme aus-
drücklich abgelehnt. 

Die Forderung, die der intensivmedizinische Fort-
schritt an unsere Gesellschaft stellt, ist, das Sterben 
als Teil des Lebens anzunehmen. Das gilt insbeson-
dere für das heute zur Abstimmung stehende Trans-
plantationsgesetz. Ich bitte Sie daher herzlich insbe-
sondere um Zustimmung zu § 3 unseres Gesetzent-
wurfs. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, 
der F.D.P. und der SPD) 

Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch: Ich gebe dem 
Abgeordneten Horst Seehofer das Wo rt . 

Horst Seehofer (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Organübertra-
gungen gehören heute in Ländern mit hochwertiger 
medizinischer Versorgung zum Standard. Allein in 
Deutschland werden jährlich über 3000 lebenswich-
tige Organe transplantiert. Das sind beeindruckende 
Zahlen, wenn man sich vergegenwärtigt, daß in je-
dem Fall das Leben eines Menschen gerettet oder 
eine Krankheit weitgehend geheilt werden kann. 

Zur Realität gehört allerdings auch, daß etwa dop-
pelt so viele Patienten auf ein Spenderorgan warten. 
Nicht wenige von ihnen müssen wegen des Mangels 
an Organen vorzeitig sterben. Nur wer jemals einem 
Menschen gegenüberstand, der auf diese letzte Mög-
lichkeit der Medizin für sich persönlich gehofft hat, 
wird verstehen können, daß unsere Sprache viel zu 
arm ist, um den Gegensatz zwischen der Todesangst 
beim Warten auf ein Spenderorgan und der tiefen 
Dankbarkeit nach einer erfolgreichen Transplan-
tation zu beschreiben. 

Lebensrettende Hilfe wäre ohne die Bereitschaft 
vieler Menschen zur Organspende nicht möglich. 
Deshalb, so finde ich, sollten wir diese Stunde einmal 
dazu benutzen, um allen Menschen zu danken, die 
zur Organspende ja sagen. 

(Beifall bei der CDU/CSU, der F.D.P. und 
der SPD sowie bei Abgeordneten des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 

PDS) 

Die beiden großen Kirchen haben - zu Recht und 
unzweideutig - immer wieder zum Ausdruck ge-
bracht, daß Organspende ein Zeichen der Solidarität 
und Nächstenliebe ist. Ich bin erleichtert, daß in 
jüngster Zeit die Bereitschaft der Deutschen zur Or-
ganspende wieder angestiegen ist, nachdem sie in 
den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen 
war. Dieser Anstieg der Spendebereitschaft macht 
nicht nur vielen schwerkranken Menschen Mut, die 
auf Organtransplantationen warten. Er ist auch ein 
Auftrag an die Politik, durch eine klare gesetzliche 
Regelung die Rechtssicherheit in diesem sensiblen 
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Bereich endlich zu erhöhen und die gesellschaftliche 
Anerkennung der Transplantationsmedizin zu festi-
gen. 

Das Bundesministerium der Justiz erarbeitete be-
reits 1978, damals unter Verantwortung von Han

s-

Jochen Vogel, den ersten Entwurf für eine bundes-
einheitliche Regelung der Organentnahme. Diesem 
Entwurf lag die Widerspruchslösung zugrunde. Da-
nach wäre eine Organentnahme zulässig gewesen, 
wenn der Verstorbene zu Lebzeiten nicht widerspro-
chen hat. Der Gesetzentwurf hatte wegen der Beden-
ken des Bundesrates keinen Erfolg. 

Deutschland ist heute einer der letzten Staaten in 
Europa ohne eine gesetzliche Regelung zur Organ-
transplantation. Nach rund 20 Jahren liegen jetzt ent-
scheidungsreife Konzepte vor. Mir war wichtig, daß 
wir die verschiedenen Aspekte in den letzten Mona-
ten ohne Zeitdruck mit der Öffentlichkeit, den Bun-
desländern, den Sachverständigen und Verbänden 
diskutiert haben. Ich danke für diese sachliche Aus-
einandersetzung auf allen Ebenen und in den Me-
dien. Das war ein Beispiel für eine anspruchsvolle 
Diskussionskultur in der Bundesrepublik Deutsch-
land. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P. 
sowie bei Abgeordneten der SPD) 

Zum zentralen Punkt hat sich die Diskussion über 
die Zulässigkeit der Entnahme lebenswichtiger Or-
gane entwickelt. Der Unterschied - wir haben das 
hier schon gehört - liegt vor allem in der Bewe rtung 
des Hirntodes und in der Frage, ob die nächsten An-
gehörigen eine Entscheidungsmöglichkeit im Sinne 
des Verstorbenen haben. Diese Unterschiede sind 
von elementarer Bedeutung für die Transplantations-
medizin und auch für die ethischen Fundamente un-
serer Rechtsordnung. 

Ich trete für die erweitere Zustimmungslösung 
ein. Sie beruht auf der Grundentscheidung, daß Or-
gane immer nur dann entnommen werden dürfen, 
wenn der Tod des Organspenders nach den Erkennt-
nissen der medizinischen Wissenschaft festgestellt 
ist. Kein Leben darf zugunsten eines Organempfän-
gers vorzeitig für tot erklärt werden. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P. 
sowie bei Abgeordneten der SPD) 

Weitere Voraussetzung ist, daß die Zustimmung des 
Organspenders vorliegt. Hat der Organspender 
keine Erklärung abgegeben, können die Angehöri-
gen einer Organentnahme im Sinne des Verstorbe-
nen zustimmen. Sie haben dabei den mutmaßlichen 
Willen des Organspenders zu beachten. 

Man kann nicht oft genug darauf hinweisen, daß 
diese erweiterte Zustimmungslösung der Praxis in 
der Bundesrepublik Deutschland seit über 25 Jahren 
entspricht, einer Praxis, die im hohen Konsens mit 
der gesamten Bevölkerung sowie mit der Ärzteschaft 
erfolgt und die so gut wie nie zu irgendeiner Rechts-
auseinandersetzung in der Bundesrepublik Deutsch-
land geführt hat. Ich kann nicht verstehen, warum es 
so schwer ist, eine im hohen Konsens mit der Gesell-

schaft durchgeführte Praxis jetzt unverändert in ein 
Gesetz zu übernehmen. 

Die Kriterien für die Feststellung des Todes sind 
von der medizinischen Wissenschaft nach medizi-
nisch-naturwissenschaftlichen Regeln zu definieren. 
Die Definition des Todes ist keine Aufgabe der Politik 
oder des Gesetzgebers. Ich weise hier noch einmal 
ausdrücklich darauf hin, daß es bei den hier genann-
ten Beispielen nicht um Patienten ging, bei denen 
der Hirntod diagnostiziert war, sondern um soge-
nannte komatöse Patienten. Das darf man nicht ver-
wechseln. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU 
und der F.D.P.) 

Allein die naturwissenschaftliche Forschung kann 
für alle Menschen in gleicher Weise feststellen, wel-
che körperlichen Befunde Leben und Tod voneinan-
der abgrenzen, unabhängig von einem Menschen-
bild oder einem subjektiven Verständnis von Leben 
und Tod. Das entspricht unserem Rechts- und Verfas-
sungsverständnis. Auch das Bundesverfassungsge-
richt hat die Frage, wann menschliches Leben be-
ginnt, nicht nach lebensweltlichen, theologischen, 
philosophischen oder emotionalen Erfahrungen be-
antwortet, sondern entsprechend dem naturwissen-
schaftlich-medizinischen Kenntnisstand. Für die 
Frage nach dem Lebensende kann es keine andere 
Entscheidungsgrundlage geben. Der Gesetzgeber 
kann in dieser wichtigen Frage keine unterschied-
lichen Maßstäbe für Lebensbeginn und Lebensende 
zugrunde legen. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU) 

Wir können - da weiß mich mit dem Bundesmi-
nister des Innern einig - diese elementare Frage, ob 
der Mensch zum Zeitpunkt der Organentnahme tot 
ist oder noch lebt, aus verfassungsrechtlichen Grün-
den nicht offenlassen. Denn von Verfassungs wegen 
darf die Organentnahme - abgesehen von der Le-
bendspende, die nur in sehr engen Grenzen möglich 
ist - nur bei toten Menschen gesetzlich zugelassen 
werden. Übrigens vertritt diese Auffassung auch das 
Bundesministerium der Justiz in seiner Stellung-
nahme an das Bundesministerium für Gesundheit 
vom Dezember 1995. 

Die persönliche Entscheidung für oder gegen eine 
Organspende ist von jedermann, auch von den An-
gehörigen, zu beachten. Das Selbstbestimmungs-
recht der Bürgerinnen und Bürger hat erste Priorität. 
So sehr wir uns auch alle wünschen, daß sich mög-
lichst viele Bürger für ein Ja entscheiden, so sehr 
müssen wir respektieren, wenn ein Bürger zur Or-
ganspende nein sagt. 

Das Gesetz muß aber auch die überwiegende An-
zahl der Fälle sachgerecht und ausgewogen regeln, 
in denen der Verstorbene zu Lebzeiten, aus welchen 
Gründen auch immer, eine Erklärung nicht abgege-
ben hat. Bei der Beteiligung der Angehörigen muß 
sich der Arzt zunächst vergewissern, ob dem näch-
sten Angehörigen eine Erklärung des möglichen Or-
ganspenders bekannt ist. Ist dies der Fall, bleibt kein 
Raum für eigene Überlegungen des Angehörigen. 
Der Wille des Verstorbenen gilt uneingeschränkt. Ist 
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keine Erklärung des Verstorbenen bekannt, muß sich 
der Angehörige an dem mutmaßlichen Willen des 
möglichen Organspenders orientieren. Das heißt: Er 
muß auf Grund seiner Kenntnis der Gesamtpersön-
lichkeit eine Entscheidung treffen, die nach seiner 
Überzeugung dem Willen des Verstorbenen gerecht 
wird. Damit liegt die Entscheidung bei denen, die 
besser als der Gesetzgeber einschätzen können, was 
im Sinne des Verstorbenen ist. 

Ich weiß, daß es leider keinen Weg gibt, beim Ver-
lust eines Angehörigen die Betroffenen von Schmerz 
und Trauer zu befreien. Es ist für die Angehörigen 
eine schwere zusätzliche Entscheidung, sich mit ei-
ner möglichen Organspende des Verstorbenen zu be-
schäftigen. Sie befinden sich wie die Ärzte in einer 
Grenzsituation. Ich habe Verständnis dafür, daß sich 
manche bedrängt und überfordert fühlen und sich in 
dieser Situation überhaupt nicht äußern wollen. Jede 
Entscheidung ist zu respektieren, auch die Entschei-
dung, in der Phase der Trauer nicht mit der Frage der 
Organspende befaßt zu werden. 

Wir dürfen aber auch nicht verkennen, daß viele 
Angehörige eine Entscheidungsmöglichkeit bejahen. 
Die Tatsache, daß in Deutschland heute etwa 95 Pro-
zent der Organentnahmen auf einer Zustimmung der 
Angehörigen beruhen, sollte uns Mut machen. 

Ich weiß aus vielen Gesprächen um die Angst der 
Menschen, daß bei der Todesfeststellung Fehler ge-
macht werden könnten oder daß sich Ärzte mit der 
Organentnahme über den Willen des Verstorbenen 
oder die von ihnen selbst getroffene Entscheidung 
hinwegsetzen könnten. Deshalb schlagen wir zusätz-
liche verfahrensrechtliche Sicherungen vor: Der Tod 
wird von zwei qualifizierten Ärzten, die den Verstor-
benen unabhängig voneinander untersuchen und 
die mit der nachfolgenden Organtransplantation 
nichts zu tun haben, festgestellt. Die Organentnahme 
und die Beteiligung der Angehörigen muß vom Arzt 
dokumentiert werden. Die Angehörigen haben ein 
Recht auf Einsichtnahme in diese Unterlagen und 
können dabei sachverständige Personen ihres Ver-
trauens hinzuziehen. - A ll  diese Regelungen sind ge-
eignet, Transparenz zu schaffen und Vertrauen zu 
bilden. 

Ich achte jede andere Position. Nur, die Öffentlich-
keit hat ein Anrecht darauf zu wissen, warum ich der 
Alternative, der sogenannten engen Zustimmungslö-
sung, nicht zustimmen kann. Ich respektiere diese 
Position, akzeptiere sie aber nicht. 

Meine Damen und Herren, der vorliegende Alter-
nativantrag mit der engen Zustimmungslösung läßt 
im Kern  offen, ob die Diagnose des Hirntodes auch 
den Tod des Menschen bedeutet. So finden sich in 
diesem Antrag viele mit unterschiedlichen Interpre-
tationen wieder. Da gibt es jene, die sagen, es sei 
eine Lebensverlängerung, jene, die sagen, es sei ein 
irreversibler Sterbeprozeß, jene, die sagen: Der 
Mensch ist tot. Es gibt aber auch jene, die meinen: 
Man kann gar nichts Genaues sagen. 

Wenn man konsequent ist und die Diagnose des 
Hirntodes nicht als Tod des Lebewesens Mensch be-

greift, dann müßte man sagen, daß eine Explantation 
nicht möglich ist. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, 
der F.D.P., der SPD und der PDS) 

Zu sagen: „Der Mensch ist nicht tot; wenn er aber zu 
Lebzeiten zugestimmt hat, kann gleichwohl ein le-
benswichtiges Organ entnommen werden", bringt 
die Transplantationsmedizin in Deutschland rechtlich 
in ein Zwielicht, mutet den Ärzten Ungeheures zu 
und würde letztlich die Transplantationsmedizin in 
der Bundesrepublik Deutschland auf den Nullpunkt 
zurückführen. Im übrigen müßte man dann die glei-
chen ethischen und juristischen Regeln für alle Or-
gane, die aus dem Ausland in die Bundesrepublik 
Deutschland importiert werden, anwenden. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P. 
sowie bei Abgeordneten der SPD und der 

PDS) 

Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch: Herr Kollege 
Seehofer, ich darf Sie bitten, zum Schluß zu kommen. 

Horst Seehofer (CDU/CSU): Ich bin gleich fertig. 

Meine Damen und Herren, die Begegnungen mit 
potentiellen Organspendern, mit den Angehörigen 
von Organspendern und mit Transplantationspatien-
ten gehören zu den unvergeßlichen Erlebnissen. Ich 
habe vor kurzem in einer Herzklinik mit Patienten 
gesprochen, die ein Kunstherz in der Brust trugen 
und deren Lebenszeit auf wenige Monate beschränkt 
war. So sehr ich die Interessen, die Sorgen und die 
Nöte jener sehe, die sich mit der Entscheidung für 
oder gegen eine Organspende schwertun, die viel-
leicht als Angehörige heute noch um eine Entschei-
dung ringen, sich rechtfertigen und sich damit aus-
einandersetzen, so sehr müssen wir auch an jene. 
denken, die schwerkrank, ja todkrank sind - 

Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch: Herr Kollege 
Seehofer, Sie müssen jetzt zum Schluß kommen. 

Horst Seehofer (CDU/CSU): - und denen wir die 
Hoffnung auf ein passendes Spendeorgan nicht neh-
men dürfen. 

Meine Damen und Herren, die A rt  und Weise, wie 
wir in der Bundesrepublik Deutschland mit diesen 
schwerkranken, ja todkranken Menschen umgehen, 
ist ein Spiegelbild für die Mitmenschlichkeit in unse-
rer Gesellschaft. Schaffen wir Rahmenbedingungen 
dafür, daß es zu mehr Mitmenschlichkeit in unserer 
Gesellschaft kommen kann! 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, 
der F.D.P., der SPD und der PDS) 

Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch: Ich gebe das 
Wort  dem Abgeordneten Professor Dr. Schmidt

-

Jortzig. 

Dr. Edzard Schmidt-Jortzig (F.D.P.): Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren Kollegen! Die heu- 
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tige Debatte und die vielen Gespräche im Vorfeld 
dieser Debatte zeigen, daß sich immer mehr Men-
schen über die Bedeutung und Tragweite der heuti-
gen Beschlußfassung im klaren sind. Der Hinweis 
darauf, daß sich nach einer jüngsten Umfrage 80 Pro-
zent der Befragten mit dieser Problematik beschäfti-
gen wollen und 40 Prozent der Befragten sagen, daß 
sie es von ihrem eigenen Willen abhängig machen 
wollen, ob sie dermaleinst als Spender von lebens-
wichtigen Organen für Dritte zur Verfügung stehen 
wollen, ist deutlich. Ich finde es gut, richtig und hoff-
nungsvoll, daß Sie, lieber Herr Seehofer, zu Recht 
darauf hingewiesen haben, daß auf Grund unserer 
Diskussion - ich jedenfalls kann mir nur vorstellen, 
daß das dadurch gekommen ist - in jüngster Zeit die 
Spendebereitschaft wieder im Steigen begriffen ist. 
Ich möchte das ja, wie Sie wissen, noch weiter stimu-
lieren. 

Bei kaum einer anderen Frage liegen Leben und 
Tod so eng beieinander wie bei der Frage der Organ-
spende; denn mit einer Organspende kann ein 
Mensch noch im Sterben oder - ich formuliere das 
bewußt vorsichtig - am Rande des Todes einem ande-
ren Menschen das Leben retten. 

Ein entscheidender Unterschied zwischen den bei-
den Hauptanträgen, der erweiterten und der engen 
Zustimmungslösung, liegt in der Identifizierung der 
medizinischen Voraussetzung einer Transplanta-
tion. Auch in dem Entwurf, der für eine erweiterte 
Zustimmungslösung plädiert, verzichtet man jetzt ja 
interessanterweise darauf - weil man da eben doch 
auch Zweifel bekommen hat; ganz im Gegensatz zu 
dem, was wir heute zum Teil hören -, den Hirntod 
per definitionem als Gesamttod des Menschen fest-
zulegen. Das ist schon bemerkenswe rt . Es ist in mei-
nen Augen auch ein beachtlicher Erfolg unserer Pro-
blematisierung. 

Herr Seehofer, in dem von Ihnen mitgetragenen 
Entwurf wird aber nach wie vor verlangt, daß der Ge-
samttod des Organspenders nach Regeln, die dem 
Stand der Erkenntnis der medizinischen Wissen-
schaft entsprechen, festgestellt ist. Wenn ich mir das 
genau anschaue, dann komme ich zu dem Schluß, 
daß man damit eigentlich entweder eine Organtrans-
plantation praktisch unmöglich macht oder sich eben 
doch auf den Hirntod kaprizieren muß. Eine Organ-
transplantation würde man nämlich dann praktisch 
unmöglich machen, wenn die medizinische Wissen-
schaft zu der Erkenntnis käme - das ist sicherlich 
noch nicht durchgehend der Fall, aber diese Ent-
wicklung zeichnet sich ab -, daß mit dem Hirntod 
eben nicht schon das Ende aller menschlichen Le-
bensäußerungen gegeben ist. Eine Explantation ist 
aber eben nur möglich, wenn man damit schon un-
mittelbar beim Hirntod einsetzt. Wir sehen den Wan-
del der wissenschaftlichen Einsicht ja auch in den 
medizinisch-wissenschaftlichen Stellungnahmen, die 
wir in dieser Diskussion zur Kenntnis nehmen konn-
ten; wir sehen das auch in der Entwicklung, die die 
Gesetzgebung beispielsweise in Japan genommen 
hat. Zumindest denke ich, daß bei dem Tempo der 
medizinisch-wissenschaftlichen Entwicklung über-
haupt nicht auszuschließen ist, daß morgen schon 
Ströme, etwa Hirnströme oder Ströme, die nur im 

Rückenmark gespeichert sind, gemessen werden 
können, die wir heute noch nicht zu messen vermö-
gen. Wer will denn sagen, daß das, was gestern 
Stand der Wissenschaft war und es heute noch ist, 
morgen noch genauso sein wird? Unsere gesamte 
Diskussion ist, doch eigentlich ein Beleg dafür, daß 
dem nicht so ist. Vielmehr entwickeln sich die Medi-
zin, die Apparatemedizin, die Intensivmedizin immer 
schneller fort - nicht nur in den Techniken der Or-
gantransplantation, sondern auch in ihren Erkennt-
nissen. 

In der Sache doch auf den Hirntod abzustellen ist 
in meinen Augen fragwürdig, weil grundlegendes 
Schutzgut nach Art. 2 Abs. 2 des Grundgesetzes das 
menschliche Leben ist. Es ist ja im übrigen auch 
bedeutsam, daß in der gesamten Verfassung nicht 
von Tod die Rede ist - in welchem Zuschnitt auch im-
mer -, sondern immer nur von Leben als Schutzgut. 

Wo immer Leben möglich ist - niemand kann heute 
ausschließen, daß auch noch nach dem Hirntod Reste 
an Leben möglich sind -, darf es deshalb nicht ge-
setzlich einseitig ausgegrenzt werden, und sei es 
auch nur mittelbar. Es gibt - in meinen Augen jeden-
falls - den eindeutigen Satz: In dubio pro vita. 

Deshalb kann der Hirntod, besser: der irreversible 
Ausfall der gesamten Hirnfunktion, nicht das allein-
entscheidende Kriterium für den Gesamttod des 
Menschen sein. Es ist einfach nicht so, daß Hirntod 
gleich Gesamttod ist. Wer so etwas behauptet, leug-
net, daß es Unterschiede gibt, daß auch der verkürzt 
so bezeichnete Hirntod etwas ganz anderes ist als 
der verkürzt so bezeichnete Herztod. 

Nur weil wir die natürliche Aufeinanderfolge die-
ser Ereignisse, Hirntod, Herztod und damit Gesamt-
tod des Menschen, durch die Intensivmedizin ausein-
anderziehen, strecken, kommen wir in die Situation, 
uns über dieses Zwischenstadium Gedanken machen 
zu müssen und zu wollen. 

Alles, was zu einem - wie auch immer im einzelnen 
zu bewertenden - Fortdauern von Lebensäußerun-
gen nach dem Hirntod zu sagen ist, hat der Kollege 
Wodarg gesagt. Ich will es nicht wiederholen. Für 
mich ist der Hirntod der „point of no return"; da setzt 
irreversibel der Sterbeprozeß ein. 

Deswegen muß man deutlich sagen: Die Anhänger 
der erweiterten Zustimmungslösung setzen wie die 
Anhänger der engen Zustimmungslösung als Voraus-
setzung beim Hirntod an. Und es ist falsch und nicht 
sachgerecht, zu sagen: Ihr wollt ja Lebende explan-
tieren. Vielmehr wollen wir Hirntote explantieren. 
Das ist ein deutlicher Unterschied. 

Ein Letztes zu diesem Punkt: Wer will eigentlich 
feststellen - vor allen Dingen definitiv mittelbar oder 
unmittelbar durch das Gesetz -, wann das, was am 
Menschen metaphysisch ist, etwa seine Beseeltheit, 
zu Ende ist? Das kann man doch nicht definitiv sa-
gen. 

(Beifall der Abg. Monika Knoche [BÜND

-

NIS 90/DIE GRÜNEN]) 

Als Letzter kann das der Gesetzgeber. 
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Bei dieser Wertung darf auch die Medizin keine 
Monopolkompetenz haben, wie sie immer wieder 
eingefordert wird. Gerade Ihr Gesetzentwurf, lieber 
Herr Seehofer, stellt auf den Stand der medizinischen 
Wissenschaft ab. Das ist nicht das Entscheidende für 
die Feststellung, wann ein Leben zu Ende ist. Da 
kommen ganz wesentliche metaphysische, da kom-
men ethische, 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

da kommen religiöse, auch juristische Argumente 
zum Tragen. 

Deswegen kann der Gesetzgeber schon aus die-
sem Grund nicht einseitig darauf abstellen und sa-
gen: Alles andere zählt nicht, was für den einzelnen 
nach seiner ureigenen ethischen Einstellung viel-
leicht doch noch als menschliches Leben nachwirkt. 

Eckart  von Klaeden hat darauf hingewiesen - ich 
tue das noch einmal, aber pauschaler -, daß die er-
weiterte Zustimmungslösung deshalb nicht mehr - 
auch da ist deutlich die Entwicklung des Standpunk-
tes zu sehen - mit der Zustimmung der beiden gro-
ßen christlichen Kirchen rechnen kann. Was der Bi-
schof Löwe und der Kardinal Meisner dazu geäußert 
haben, ist hier schon vorgetragen worden. Dem ist 
weiter nichts hinzuzufügen. 

(Widerspruch bei Abgeordneten der F.D.P. 
und der CDU/CSU - Dr, Dieter Thomae 
[F.D.P.]: Einzelne Meinungen! Das halten 

wir mal fest!) 

- Nein, bei der EKD kann ich Ihnen garantieren, daß 
das keine einzelne Meinung ist, sondern der derzei-
tige Stand eines umfassenden Diskussionsprozesses. 

(Dr. Dieter Thomae [F.D.P.]: Nein! Nein!) 

Der Gesetzgeber und erst recht der einfache Ge-
setzgeber sollte sich nicht, ja darf sich nicht in Vor

-

staatliches, in Unwägbares einmischen. Dies gilt um 
so mehr, als eine Festlegung auf einen Gesamttod für 
die Organtransplantation auch gar nicht erforderlich 
ist. Wichtig ist nur, daß wir für die Entnahmekriterien 
eine definitive Festlegung haben. Dafür ist der Hirn-
tod plus die Einwilligung des potentiellen Spenders 
nach unserer Auffassung das Maßgebliche. 

Ein letztes Wo rt : Herr Seehofer, Sie haben einen 
Vorwurf vorsichtig umschrieben, indem Sie sagten, 
mit dem Verzicht auf eine jetzt zwar indirekte, aber 
dennoch eindeutige Festlegung auf den Hirntod als 
Gesamttod des Menschen werde jede Transplanta-
tion zwischen Hirntod und Herztod bzw. Kreislaufzu-
sammenbruch zu einer unerlaubten Tötungshand-
lung oder könne jedenfalls diese Zweifel erwecken. 

Diese Sorgen verdienen Beachtung, sind aber ein-
deutig auszuräumen, wie man in jeder neueren straf-
rechtlichen, insbesondere verfassungsrechtlichen 
Äußerung nachlesen kann. 

Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch: Herr Kollege 
Schmidt-Jortzig, gestatten Sie eine Zwischenfrage 
der Abgeordneten Professor Schuchardt? 

Dr. Edzard Schmidt-Jortzig (F.D.P.): Gerne. 

Dr. Erika Schuchardt (CDU/CSU): Herr Schmidt

-

Jortzig, ich bitte Sie noch einmal, genau zu differen-
zieren. Ich möchte deutlich machen, daß die Denk-
schrift der Evangelischen Kirche in Deutschland ge-
rade die erweiterte Zustimmung favorisiert 

(Zuruf von der CDU/CSU und der F.D.P.: So 
ist es!) 

und daß der einzige Unterschied - weil nicht nur 
Sterben, sondern auch Leben ein Prozeß ist - allein 
darin besteht, daß ein neues Nachdenken darüber 
begonnen wird, ob der Tod und der Hirntod als Zei-
chen des Todes gleichgesetzt werden können. Sie 
stimmen mir zu? 

Dr. Edzard Schmidt-Jortzig (F.D.P.): Nur zu diesem 
Punkt habe ich gesprochen. 

Dr. Erika Schuchardt (CDU/CSU): Die Folgerung 
daraus - - 

Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch: Entschuldigen 
Sie, Frau Kollegin, Sie müssen eine Frage formulie-
ren. 

Dr. Erika Schuchardt (CDU/CSU): Ich frage Sie 
also, ob Sie dem zustimmen, daß hier ein Weiterden-
ken eingesetzt hat, daß aber die Evangelische Kirche 
grundsätzlich die erweiterte Zustimmung favorisiert, 
weil Gott ein Freund des Lebens ist und sich der 
Mensch, frei geschaffen, dafür oder dagegen ent-
scheiden kann. 

Dr. Edzard Schmidt-Jortzig (F.D.P.): Verehrte Frau 
Kollegin, Ihre Differenzierung ist völlig richtig. Ich 
spreche nur darüber, ob wir definitiv den menschli-
chen Gesamttod mit dem Hirntod gleichsetzen dür-
fen und können. Dazu hat sich eine ganz entschei-
dend veränderte Erkenntnis bei der Evangelischen 
Kirche - zumindest für diese wi ll  ich es sagen, bei der 
Schwesterkirche weiß ich es nicht - abgezeichnet. 

Was sich daraus später an Konsequenzen für die 
erweiterte oder die enge Zustimmungslösung erge-
ben wird, ist noch gar nicht mein Thema. Ich wi ll  nur 
darauf hinweisen, daß über das, was wir gestern 
noch für ganz sicher gehalten haben, heute - wie Sie 
in der Tat selbst sagen - ein neues Nachdenken ge-
fordert wird. Dazu haben wir viel Unterstützung aus 
dem kirchlichen Bereich, auch aus dem offiziellen. 
Auch das ist eine Frucht unserer Diskussion. 

Ich möchte gern den Vorwurf der unerlaubten Tö-
tungshandlung wieder aufgreifen. Mit dem irreversi-
blen Hirnversagen endet - das ist unbest ritten - die 
Pflicht des Arztes zur Aufrechterhaltung der Körper-
funktionen. Sie wechselt in die Pflicht, den natürli-
chen Sterbeprozeß nicht weiter aufzuhalten. Wer den 
Hirntoten unautorisiert an die Maschine anschließt, 
macht sich auch nach geltendem Recht strafbar. 
Dazu gibt es bereits Entscheidungen des Bundesge-
richtshofs. 
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Es ist also nur dann gerechtfertigt, den natürlichen 
Sterbeprozeß zu verlängern, wenn eine Einwilligung 
vorliegt. Wenn diese nur darauf abzielt, nach dem ir-
reversiblen Ausfall der Hirnfunktionen eine Organ-
entnahme zuzulassen, ist die Situation schlicht und 
ergreifend nicht vergleichbar mit jener in § 216 StGB, 
der eine Tötung auf Verlangen unter Strafe stellt. 
Dort  wird nämlich ein ohne medizinisches Eingreifen 
andauerndes Leben beendet, zerstört; hier hingegen 
wird ein nur zum Zweck der Organtransplantation, 
per Apparatemedizin verlängertes, sonst längst be-
endetes Leben in diesem seinen vom Inhaber selbst 
bestimmten Zweck erfüllt. Das kann juristisch über-
haupt nie in den Verdacht geraten, eine Tötungs-
handlung zu sein. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU 
und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN) 

Ich möchte Sie, meine Damen und Herren, zum 
Schluß bitten, der engen Zustimmungslösung zuzu-
stimmen, weil sie die Konsequenz aus der Erkenntnis 
ist, daß nicht das Ende des gesamten Lebens, der Ge-
samttod, mit dem Hirntod definitiv zusammenfällt. 
Die medizinische Erkenntnis und ihre Entwicklung 
sprechen dagegen. Dann kann es nur richtig sein - 
im Sinne meines Menschenbildes jedenfalls -, daß im 
Grundsatz dieser Mensch selbst über sich und die 
Verfügbarkeit seiner Organe bestimmt. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei Abgeordneten der F.D.P., der 
CDU/CSU, der SPD und des BÜNDNISSES 

90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch: Ich gebe dem 
Abgeordneten Professor Dr. Rupe rt  Scholz das Wort . 

Dr. Rupert  Scholz (CDU/CSU): Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! - Hier 
wird angezeigt, daß ich nur vier Minuten Redezeit 
habe. 

Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch: Nein, nein. Für 
Sie sind fünf Minuten vorgesehen. 

Dr. Rupert  Scholz (CDU/CSU): Mir war mehr avi-
siert worden. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Sieben!) 

Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch: Aber wir sind 
nicht so kleinlich, daß Sie fürchten müßten, daß ich 
Sie in einem lebhaften Gedanken unterbrechen 
würde, wenn es nicht unbedingt nötig ist. 

Dr. Rupert  Scholz (CDU/CSU): Ich bedanke mich, 
Herr Präsident. 

Die Organtransplantation muß gesetzlich geregelt 
werden. Darüber besteht Konsens. Dies ist ein auch 
verfassungsrechtliches Gebot. Das Stichwort We-
sentlichkeitstheorie des Bundesverfassungsgerichts 
macht dies eindeutig und klar. Daß um die Fragen 
des Todes und der Zustimmung gestritten wird, ist  

nachvollziehbar. Aber auch diese Fragen fordern 
eine klare und rechtssichere Antwort durch den Ge-
setzgeber. 

In diesem Sinne stelle ich als erstes fest: Der Ge-
setzgeber muß entscheiden: Jeder, der die eine oder 
andere Frage bzw. gar die Frage des Todes offenlas-
sen will, schafft nicht nur Rechtsunsicherheit in ei-
nem mehr oder weniger formalen Sinne, sondern 
schafft auch nicht Recht. Er schafft nicht Recht im 
Sinne dessen, worauf der einzelne - der Organspen-
der wie letztlich auch derjenige, der auf ein gespen-
detes Organ hofft - ein verfassungsrechtliches Recht 
- Recht auf Leben und Gesundheit, Schutz der Men-
schenwürde - hat. 

Der Tod ist entscheidend. Die Frage des Todes 
kann nicht offengelassen werden. Die Frage des To-
des kann aber, Herr Schmidt-Jortzig, nicht nach me-
taphysischen, religiösen, ethischen oder sonstwie 
moralischen Vorstellungen in diesem Bereich ent-
schieden werden, der einen Auftrag der Rechtsord-
nung formuliert. Da fehlt es an Kriterien. Daß für den 
einzelnen sein Leben, auch das Ende seines Lebens, 
ein entscheidendes religiöses, metaphysisches Ele-
ment ist und davon mitgetragen ist, ist klar. Gerade 
deshalb ist sein Recht auf Selbstbestimmung in der 
Frage „Zustimmung - ja oder nein?" wesentlich ge-
tragen und zu orientieren an diesen Grundprinzi-
pien, nicht aber die Frage danach, was der Gesetzge-
ber für die Allgemeinheit zu entscheiden hat. Hier 
kann es nicht anders sein, als daß nach naturwissen-
schaftlich-medizinischen Erkenntnisständen zu ent-
scheiden ist. Hier muß in diesem Sinne entschieden 
werden. 

Der Entwurf der Kollegen Seehofer, Lohmann, 
Dreßler und anderer geht den richtigen Weg. 

Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch: Herr Kollege 
Professor Scholz, gestatten Sie eine Zwischenfrage 
des Abgeordneten Schmidt-Jortzig? 

Dr. Rupert  Scholz (CDU/CSU): Mit Vergnügen. 

Dr. Edzard Schmidt-Jortzig (F.D.P.): Lieber Herr 
Scholz, wir sind uns in dem Ausgangspunkt, daß es 
wichtig ist - gerade für unseren Regelungsbereich -, 
zum Tod Stellung zu nehmen, überhaupt nicht un-
eins. Ist nicht aber zwingende Voraussetzung für un-
sere ganze Diskussion und die Auseinandersetzung 
um die verschiedenen Konzepte, daß wir in Vollzug 
der medizinischen Erkenntnisse zwischen den ver-
schiedenen Formen des Todes differenzieren: zwi-
schen dem Hirntod, dem Herztod und, wie man mei-
nes Erachtens nur der Verfassung entnehmen kann, 
dem Gesamttod des Menschen? 

Ist nicht gerade das Dilemma unserer Befassung 
mit diesem Problem, daß der Tod des Menschen wohl 
nicht mehr ein einheitliches, natürlich eintretendes 
Ereignis ist - wie wir es vor 50 Jahren vielleicht noch 
meinten -, sondern unter dem Einfluß des medizini-
schen Fortschritts differenzie rt  zu sehen ist? 

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS

-

SES 90/DIE GRÜNEN) 
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Dr. Rupe rt  Scholz (CDU/CSU): Richtig ist, Herr 
Schmidt-Jortzig, daß sich der Tod, heute zunehmend 
erkannt, prozeßhaft vollzieht. Der Hirntod stellt nach 
heutiger medizinischer Erkenntnis jedenfalls das Sta-
dium dar, in dem es kein Zurück mehr gibt. 

(Christa Nickels [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

-

NEN]: Das stimmt! Aber man lebt dann 
noch!) 

(Vorsitz : Vizepräsidentin Michaela Geiger) 

Die Entität dessen, was das Leben des Menschen 
ausmacht - auf der einen Seite physische Existenz 
und auf der anderen Seite die geistig-individuelle 
Sinnhaftigkeit, die Persönlichkeit -, alles das, was 
das Menschenbild unseres Grundgesetzes ausmacht, 
ist mit dem Hirntod unwiederb ringlich dahin. Das ist 
keine Wertungsfrage, sondern das ist das Menschen-
bild unseres Grundgesetzes. Das wissen Sie genau. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Herr Abgeordne-
ter Dr. Scholz, gestatten Sie eine weitere Zwischen-
frage des Abgeordneten Schily? 

Dr. Rupert  Scholz (CDU/CSU): Ich bin mit der Ant-
wort  auf die Frage von Herrn Schmidt-Jortzig noch 
gar nicht fertig. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Er sitzt aber 
schon, Herr Abgeordneter. 

Dr. Rupert  Scholz (CDU/CSU): Mit meinem 
Freund Schmidt-Jortzig bin ich noch lange nicht fer-
tig. 

(Heiterkeit) 

Ihr Satz von vorhin, Herr Schmidt-Jortzig, „in du

-

bio pro vita", ist für sich genommen unwiderleglich. 
Sie haben aber die Frage nicht beantwortet: Wie weit 
geht Vita? Sie gehen im Grunde genommen - das 
zeigt Ihr Entwurf - bis zur letzten Zelle. Aber die 
Zelle stirbt, und der Tatbestand ist irreversibel. Der 
einzelne kann sein Selbstbestimmungsrecht nicht 
mehr ausüben, das sein Leben doch erst inhaltlich 
bestimmt, in Fragen, die wir hier zu regeln haben. 

Deshalb müssen wir auch aus verfassungsrechtli-
chen Gründen eine Definition des Todes geben und 
können uns nicht in die Rechtsunsicherheit zurück-
ziehen, die zwar mit dem schönen Satz beginnt, den 
Sie gesagt haben, „in dubio pro vita", der aber letzt-
lich alles offenläßt. 

Richtig ist, daß man den medizinischen Erkennt-
nisstand beachten muß - darauf haben Sie hingewie-
sen, und darin bin ich mit Ihnen einig -: Die Entwick-
lung kann uns eines Tages zeigen, daß - wie Sie es 
formuliert haben - Gehirnströme plötzlich noch mög-
lich sind, daß die nach heutigem Erkenntnisstand 
maßgebende Irreversibilität eines Tages im Lichte 
neuer medizinischer Entwicklungen möglicherweise 
anders zu beurteilen sein wird. 

Deshalb geht der Entwurf Seehofer den richtigen 
Weg, indem er sagt: Es ist nach medizinischen Er-
kenntnisständen zu entscheiden. Ich füge aber hinzu: 

Nach heutigem Erkenntnisstand darf jedenfalls der 
absolute, der Gesamthirntod nicht unterschritten 
werden. Das ist heutiger Erkenntnisstand. Ich 
glaube, daß sich Ihre Position davon fundamental un-
terscheidet. - Ich genieße es, daß Sie mir immer noch 
zuhören müssen, Herr Schmidt-Jortzig. - Hier sind 
wir auseinander. 

(Dr. Edzard Schmidt-Jortzig [F.D.P.]: Wir 
unterschreiten den Hirntod im übrigen auch 

nicht!) 

Damit habe ich die Frage von Herrn Schmidt-Jort-
zig beantwortet, Frau Präsidentin. 

 
Vizepräsidentin Michaela Geiger: Gut. Gestatten 

Sie jetzt eine weitere Zwischenfrage des Abgeordne-
ten Schily? 

Dr. Rupert  Scholz (CDU/CSU): Bitte, gerne. 

Otto Schily (SPD): Herr Kollege Scholz, Sie haben 
soeben gesagt, eine Norm in diesem Zusammenhang 
könne sich nur nach naturwissenschaftlich-medizini-
schen Erkenntnissen richten, und was sozusagen au-
ßerhalb solcher medizinisch-naturwissenschaftlichen 
Erkenntnisse vorhanden sei, das sei außerhalb der 
Norm. 

Wir haben eine Grundnorm in Art . 1 des Grundge-
setzes, nämlich die Würde des Menschen. Meinen 
Sie, Herr Professor Scholz, die Norm in A rt . 1 könnten 
Sie nur aus naturwissenschaftlich-medizinischen Er-
kenntnissen her definieren? 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 

F.D.P.) 

Dr. Rupert  Scholz (CDU/CSU): Lieber Herr Schily, 
ich glaube, Sie haben mir nicht zugehört. 

(Zustimmung bei Abgeordneten der CDU/ 
CSU) 

Ich habe sehr deutlich gemacht, daß die verfassungs-
rechtlichen Wertmaßstäbe, die entscheidend getra-
gen sind vom Satz der Menschenwürde, hier auch 
vom Recht auf Leben und körperliche Unversehrt-
heit, strikt zu beachten, maßgebend sind. Bei der 
Frage von Leben und Gesundheit sind die Naturwis-
senschaften zwar nicht die Norm - ich habe auch 
nicht von „Norm" gesprochen -, aber, wenn Sie so 
wollen, der zugrunde liegende Sachverhalt. Das kön-
nen Sie als Jurist und erfahrener Anwalt ja besonders 
deutlich unterscheiden: „Norm" und „Tatbestand" 
hier, „Sachverhalt" do rt . Es ist eine Sachverhaltsfest-
stellung, um die es geht, nichts anderes. 

Daß diese Sachverhaltsfeststellung die normative 
Wertentscheidung natürlich nicht ausschalten darf, 
ist völlig richtig, und darin sind wir, wenn Sie das 
meinen, auch völlig einig. Die Menschenwürde, das 
Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit ge-
bieten uns, verfassungsmäßig wertgerecht zu ent-
scheiden. Aber sie erlauben uns nicht - das habe ich 
ausgeführt -, in einer solchen nur naturwissenschaft- 
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lieh verbindlich beantwortbaren Frage aus Gründen 
heraus zu entscheiden, die auf Überlegungen und 
Abwägungen außerhalb des naturwissenschaftlichen 
Erkenntnisstandes basieren, oder, was das andere 
und aus meiner Sicht noch Problematischere ist, die 
Frage überhaupt offenzulassen. Wer diese Frage of-
fenläßt, vergeht sich an der Menschenwürde, am 
Recht auf Leben, am Menschen. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Herr Abgeordne-
ter Professor Dr. Scholz, mir liegt der Wunsch nach 
einer weiteren Zwischenfrage - des Abgeordneten 
Häfner - vor. 

Dr. Rupert Scholz (CDU/CSU): Ich glaube, Sie se-
hen es mir nach, Herr Häfner, daß ich Ihre Frage jetzt 
nicht mehr zulasse; denn wir wollen, wenn ich das 
richtig sehe, die Debatte ja fortführen. 

Gestatten Sie mir zum Abschluß nur noch wenige 
Bemerkungen zum zweiten Streitpunkt, zur Zustim-
mungslösung: Ich bin der Meinung, daß die erwei-
terte Zustimmungslösung in der Sache richtig ist und 
daß sie auch verfassungsmäßig ist. Entscheidend ist 
natürlich das Selbstbestimmungsrecht des Men-
schen. Es ist Ausfluß seines Persönlichkeitsrechtes. 
Das steht zu niemandes Disposition. Dieses Persön-
lichkeitsrecht wirkt natürlich über den Tod hinaus. 

Andererseits: Das Menschenbild unseres Grundge-
setzes ist auch das des gemeinschaftsgebundenen In-
dividuums, das auch zur Mitmenschlichkeit angehal-
ten ist. Wenn es im mutmaßlichen Willen des Verstor-
benen liegt - das können nur seine nächsten Ange-
hörigen beantworten -, für fremdes Leben, für die Er-
haltung, Bewahrung fremden Lebens, für die Hei-
lung der Krankheit eines anderen ein eigenes Organ 
zu spenden, dann darf es nicht verwehrt sein, diesen 
mutmaßlichen Willen vor denen, die für die Toten-
sorge verantwortlich sind - den nächsten Angehöri-
gen -, auszuschließen. 

Ich glaube, daß das nicht human wäre. Ich glaube 
auch, daß das nicht der Wertentscheidung unserer 
Verfassung entspräche. Deshalb werbe ich für die er-
weiterte Zustimmungslösung. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU/CSU und bei Abgeord

-

neten der F.D.P. sowie bei der SPD und der 
PDS) 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Ich erteile das 
Wort  zu einer Kurzintervention der Abgeordneten 
Frau Dr. Antje Vollmer, Bündnis 90/Die Grünen. 

Dr. Antje Vollmer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch ich möchte 
etwas zu dem eben angeschnittenen Komplex sagen, 
nämlich zu der Frage, wie weit das Leben - Vita - 
reicht, und zu Ihrer Auffassung, Herr Kollege Scholz, 
Stellung nehmen, das müsse naturwissenschaftliche 
Erkenntnis bestimmen. 

Ich weiß, daß das heute die moderne Form der Ant-
wort  ist. Aber ich möchte doch darauf hinweisen, daß  

wir damit große Antworten der Menschheit, ihrer Zi-
vilisation und Religionen ausschließen. Gerade in 
diesem Fall finde ich das sehr schwierig. 

Wie soll ich das erklären? - Früher gab es oft das 
Gebet von Menschen um ihren eigenen Tod. Das 
hieß auch: das Recht auf einen Abschied. Ich persön-
lich glaube, daß wir zuwenig konkret darüber disku-
tieren. Ich bin bei solchen Abschieden als Seelsorge-
rin oft dabeigewesen und weiß, was es für Angehö-
rige bedeutet, wenn sie diese Begleitung - das Ster-
ben ist ein Prozeß - künstlich abkürzen müssen. 

Ich glaube, daß auch der einzelne, der für sich die 
Entscheidung fällt, Organspender zu sein, wissen 
muß, daß er damit eine Erfahrung des Todes beendet. 
Das kann er tun, und das ist zu respektieren. Aber: 
Früher wurden die Toten im Familienkreise drei Tage 
aufgebahrt. Das war doch nicht deshalb so, weil man 
ganz sicher wissen wollte, daß der Tote auch wirklich 
tot und nicht scheintot ist, sondern es entsprang dem 
Gefühl, daß das ein Übergang ist, daß noch etwas da 
ist, daß es so etwas wie Seele gibt. Die Entscheidung, 
über die wir heute sprechen, greift natürlich in einer 
ganz anderen Weise in diesem Prozeß ein. Ich 
glaube, daß die Unsicherheiten mancher Menschen, 
sich so zu entscheiden, genau damit zu tun haben, 
daß sie denken, diese Situation des Abschieds, des 
Übergangs ist etwas, das sie unmittelbar betrifft - sie 
und ihre Angehörigen. Ich persönlich bin auch des-
wegen für die enge Zustimmungslösung, weil ich 
sage: Nur wenn der potentiell Sterbende für sich ent-
schieden hat, daß er diesen Abschied nicht mehr 
braucht, hat er ihn eigentlich vorweggenommen. 
Dann kann man es akzeptieren. 

Aber ich habe oft gesehen, daß für die Trauernden 
und Angehörigen - wir müssen die Situation beden-
ken; sie kommt fast immer sehr überraschend, da es 
sich meistens um Unfalltote handelt - der plötzliche 
Verzicht auf diese letzte Begleitungsmöglichkeit, in 
der ja die Zeit stillsteht, ganz besonders ha rt  ist. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD, der F.D.P. 

und der PDS) 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Herr Abgeordne-
ter Professor Dr. Scholz, möchten Sie antworten? - 
Nein. 

Dann erteile ich das Wo rt  jetzt der Abgeordneten 
Dr. Herta Däubler-Gmelin, SPD-Fraktion. 

Dr. Herta Däubler-Gmelin (SPD): Frau Präsidentin! 
Meine Damen und Herren! Ich werbe dafür, daß wir 
bei der heutigen Entscheidung über das Transplanta-
tionsgesetz den Weg der engen Zustimmungsrege-
lung gehen. Ich glaube, das ist die klarste Lösung, 
das ist die konsequenteste Lösung, und es ist der hu-
manste Weg. Ich bin der Meinung, lieber Herr Kol-
lege Scholz, daß dies auch der Weg ist, der unserer 
Verfassung am deutlichsten entspricht. 

Was bedeutet enge Zustimmungsregelung? Enge 
Zustimmungsregelung bedeutet zweierlei. Zum ei-
nen entscheiden wir in der Frage, wann der Mensch 
tot ist, nicht neu, sondern belassen es bei dem, was 
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die Menschen seit Jahrtausenden meinen und wis-
sen. Der Tod ist das letzte Absolutum. Der Tod wird 
sichtbar - und zwar für alle - durch den Ausfall aller 
Lebensfunktionen. 

Enge Zustimmungsregelung bedeutet zum zwei-
ten: Wenn das Gehirn ausfällt, wenn also durch Ma-
schinen meßbare Hirnströme nicht mehr nachzuwei-
sen sind, bezeichnet dies den Beginn des endgülti-
gen Sterbens, aber nicht den Tod des Menschen, also 
nicht das Ende seines Sterbens. Dieses Sterben ge-
hört - ich wiederhole das - noch zum Leben; es ist 
nicht schon Tod, sondern es gehört noch zum Leben; 
in dieser Zeit dürfen Ärzte Organe entnehmen. Sie 
dürfen es freilich nur, wenn die Zustimmung der or-
ganspendenden Bürgerinnen und Bürger selbst vor-
liegt. 

Meine Damen und Herren, jeder von uns bekam in 
den letzten Monaten sehr viele B riefe, die viel Unsi-
cherheit verraten. Diese Unsicherheit wollen wir 
heute durch eine klare Regelung beenden. Ich 
glaube, darin sind wir uns alle einig. Diese B riefe zei-
gen aber auch, welch überaus unterschiedliche Auf-
fassungen und Meinungen zur Organspende vertre-
ten werden. 

Da sind zum einen die Ärzte, die sagen: Wir wollen 
eine sichere Rechtsgrundlage. - Die sollen sie be-
kommen. Meine Damen und Herren, ich finde es al-
lerdings nicht gut, daß uns einige Ärztefunktionäre 
ganz ungeniert bevormunden wollen. Ich glaube, das 
müssen wir alle zurückweisen. 

Erschütternd sind die vielen Briefe von Menschen, 
die auf eine Organspende warten, oder die von ihren 
Angehörigen. Sie sind erschütternd deswegen, weil 
sich wohl jeder von uns sehr gut vorstellen kann, wie 
es ist, wenn man sich in der Situation befindet, auf 
ein Organ zu warten. Man setzt seine ganze Hoff-
nung auf dieses neue Organ. Man hofft, daß man 
weiterleben kann, obwohl man sehr gut weiß, daß es 
Wartelisten bei jeder Regelung geben wird. Auch un-
ser Nachbarland Österreich, Herr Kollege Seehofer, 
das eine Widerspruchsregelung gewählt hat, hat 
lange Wartelisten. Diese Frage hängt also nicht von 
dem Weg der Regelung ab. 

Meine Damen und Herren, wir wissen, daß längst 
nicht jede Organtransplantation zu dem Ergebnis 
führt, das die Kranken sich erhoffen. Ich glaube, es 
ist wichtig, auch das hier festzuhalten; auch das müs-
sen wir bedenken. 

Aber da ist noch eine dritte Gruppe von Briefen, 
die uns erreicht. Das sind die B riefe von Menschen, 
die uns sagen: Wenn ihr jetzt ein neues Gesetz be-
schließt, dann achtet bitte darauf, daß ihr darin auch 
das Recht jedes Menschen auf Selbstbestimmung, 
auf Würde, auf Leben und auf Respekt am Ende sei-
nes Lebens festschreibt. 

Auch diese Menschen haben recht. Sie bringen 
Sorgen zum Ausdruck; sie stehen unter dem Ein-
druck der Debatte in vielen Ländern, wenn sie uns 
beschwören, den Todesbegriff eben nicht den medi-
zinischen „Notwendigkeiten" oder Wünschen anzu-
passen. Herr Dreßler, Sie haben gesagt - Herr Seeho-
fer, Sie haben es nicht ganz so deutlich gesagt; aber  

wahrscheinlich meinen Sie dies ebenfa lls -, daß die 
Explantation erst beim Ausfall aller Hirnströme be-
ginnen darf. In anderen Ländern setzt man schon bei 
dem sogenannten Teilhirntod an. Die Diskussion in 
wieder anderen Ländern grenzt Leben vom Tod 
durch die Kommunikationsfähigkeit ab, setzt Leben 
mit Personalität gleich. Die Menschen, die uns 
schreiben, beschwören uns deshalb: Fangt gar nicht 
erst an, am Todesbegriff herumzuändern, weil ihr 
sonst bei den zunehmenden medizinischen Möglich-
keiten auch die jetzt anvisierte Grenze nicht mehr 
halten könnt. 

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 

PDS) 

Diese Menschen stehen natürlich auch unter dem 
Eindruck der Biomedizinkonvention und der Diskus-
sionen, die es in diesem Zusammenhang gibt. 

(Abg. Horst Seehofer [CDU/CSU] meldet 
sich zu einer Zwischenfrage) 

- Herr Seehofer, bitte schön. 

(Heiterkeit) 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Es ist schön, daß 
Sie die Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten See-
hofer zulassen. 

Dr. Herta Däubler-Gmelin (SPD): Natürlich, gern. 

Horst Seehofer (CDU/CSU): Frau Kollegin, darf ich 
Sie noch einmal auf das hinweisen, was der Kollege 
Dreßler schon deutlicher gemacht hat, als ich persön-
lich es getan habe, nämlich auf die klare Festlegung 
in unser erweiterten Zustimmungslösung, daß es sich 
in jedem Fall um einen verstorbenen Menschen han-
deln muß, wenn explantiert werden soll, daß zwei-
tens nach den Regeln der Medizin und Naturwissen-
schaft festzulegen ist, wann der Tod eingetreten ist, 
und daß wir drittens - das ist das Entscheidende, was 
ich im Hinblick auf das, was Sie gerade gesagt 
haben, noch ansprechen möchte -, wenn die Medizin 
Regeln festlegt, ihr durch das Gesetz aber nicht er-
lauben, unter die Schwelle des Ausfalls des gesam-
ten Hirns zu gehen? Denn auch wir kennen die 
Diskussion, die es in Amerika und in den skandinavi-
schen Ländern gibt und in der es darum geht, ob 
nicht auch ein Teilhirntod gewissermaßen den Tod 
des Lebewesens bedeutet. Das verneinen wir, und 
deshalb sagen wir: Unter die Schwelle des Hirntodes 
darf nicht gegangen werden. 

(Monika Knoche [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

-

NEN]: Dann schreiben Sie es ins Gesetz!) 

- Das steht im Gesetz, Frau Knoche. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P. 
sowie bei Abgeordneten der SPD und der 

PDS) 

Dr. Herta Däubler-Gmelin (SPD): Herr Seehofer, 
daran besteht gar kein Zweifel. Herr Dreßler hat es 
vorhin - wie Sie sagen - in der Tat noch deutlicher 
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zum Ausdruck gebracht. Ich bin Ihnen dankbar da-
für, daß Sie es jetzt auch von Ihrer Seite ganz klar be-
stätigen. Das aber nimmt den Menschen, die die Dis-
kussion in den USA und in anderen Ländern verfol-
gen, doch nicht die Angst, daß Sie Ihren Todesbegriff 
in einigen Jahren doch wieder anpassen, und sei es 
auf dem Wege über eine inte rnationale Konvention. 
Im Bereich der Biomedizinkonvention haben wir er-
leben müssen, wie wenig wir unsere eigenen Stan-
dards international halten können. Es geht jetzt nicht 
um einen Vorwurf an Sie oder an Herrn Dreßler, son-
dern es geht um die Sorge, daß dann, wenn man von 
dem Tod als Absolutum, als dem jederzeit sichtbaren 
und erkennbaren Ende des Lebens durch den Ausfall 
aller Lebensfunktionen abgeht, kein Halten mehr ist. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN - Zuruf 
von der CDU/CSU: Das Gegenteil ist der 

Fall!)  

Meine Damen und Herren, ich glaube schon, daß 
wir sehr sorgfältig darauf achten müssen, was wir ge-
setzlich festlegen. Deshalb komme ich jetzt noch zu 
dem weiteren Einwand, den Sie, Herr Seehofer, zur 
Organentnahme nach Beginn der Sterbephase, die 
durch den Ausfall aller Hirnfunktionen signalisiert 
wird, gemacht haben. Ich halte Ihre Ausführungen 
für falsch. Die Sterbephase gehört zum Leben; man 
darf sie nicht als den Tod umdefinieren. Sie ist nicht 
der Tod. Wer die Begriffe verändert, würde vielleicht 
bei einigen Ärzten Ängste überwinden. Aber das 
wäre eine Umdefinition, die ich bei einer solchen 
Frage nicht für erlaubt halte, die auch kein Problem 
löst. 

Ich will  noch einen anderen Punkt anführen. Der 
naturwissenschaftlich definierte Tod soll - wie Sie, 
Herr Professor Scholz, sagen - als Sachverhalts-
grundlage für uns Juristen dienen. Daß das Ende des 
Lebens mit dem Ausfall der Hirnströme eintritt, ist 
jedoch auch unter naturwissenschaftlich argumentie-
renden Medizinern nicht unumst ritten. Sie alle wis-
sen, daß der Streit darüber nicht alleine zwischen 
Menschen besteht, die schwerpunktmäßig ethische 
oder juristische Standpunkte vertreten, sondern er ist 
auch unter den Medizinern aller Fachbereiche heute 
stärker als vor fünf oder zehn Jahren im Gange. 

Ich persönlich halte die Zweifel, die heute vorge-
tragen werden, für plausibel, weil es schon eine 
Menge an begrifflichen Definitionskunststücken ver-
langt, ein schlagendes Herz, ein lebendes Organ ei-
nem Körper zu entnehmen, der „tot" sein soll. Daß 
eine Schwangere, deren Kind 

(Dr. Dieter Thomae [F.D.P.]: Stimmt doch 
gar nicht!) 

- doch, Herr Thomae, ich komme gleich darauf zu-
rück - durch Kaiserschnitt zum Leben gebracht wer-
den kann, nach der Feststellung des Ausfalls der 
Hirnfunktionen „tot" sein soll, meine Damen und 
Herren, werden Sie ernsthaft nicht behaupten kön-
nen. 

Da hier der Einwand gekommen ist, dies sei nicht 
der Fall, möchte ich Sie daran erinnern, daß bei dem 
Erlanger Baby der behandelnde Arzt, Herr Professor 

Scheele, deutlich darauf hingewiesen hat, daß die 
Hirntoddiagnose vorlag. Das gleiche war bei der 
Frau der Fall, deren Kind im Krankenhaus Filderstadt 
durch Kaiserschnitt geboren wurde. 

(Horst Seehofer [CDU/CSU]: Nein!) 

- Ich habe das Protokoll hier und lese es Ihnen jetzt 
vor. Ich bitte aber, das nicht auf meine Redezeit anzu-
rechnen. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Frau Abgeord-
nete, das geht leider nicht. Sie müssen es in Ihrer Re-
dezeit unterbringen. 

Dr. Herta Däubler-Gmelin (SPD): Dann müssen Sie 
mir das so glauben. Wenn es wegen der Redezeit 
nicht möglich ist, werde ich es nicht vortragen. Aber 
Sie sollten es dann einfach akzeptieren und nicht be-
streiten. Vielleicht fragt mich ja auch jemand. 

(Abg. Peter Conradi [SPD] meldet sich zu 
einer Zwischenfrage - Heiterkeit) 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Gestatten Sie 
eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten Con-
radi? 

Dr. Herta Däubler-Gmelin (SPD): Bitte schön, Herr 
Conradi. 

Peter Conradi (SPD): Frau Abgeordnete Däubler

-

Gmelin, würden Sie bitte das, was Sie dem Haus ge-
rade vortragen wollten, wegen Ihrer Redezeit aber 
nicht konnten, ohne Zeitverlust mir vortragen? 

(Heiterkeit) 

Dr. Herta Däubler-Gmelin (SPD): Vielen Dank, Herr 
Conradi; das ist eine sehr liebenswürdige Frage. 

Während der Anhörung hat der behandelnde Arzt 
in Erlangen, Herr Professor Scheele, vorgetragen: 

Wir haben keine Angiographien durchgeführt, 

(Wolfgang Zöller [CDU/CSU]: Na also!) 

- hören Sie doch einfach einmal zu; entschuldigen 
Sie, Sie brauchen ein bißchen mehr Geduld, Herr 
Kollege - 

(Dr.  Wolfgang Wodarg [SPD]: Keine 
Ahnung, der Herr Zöller!) 

sondern wir haben Doppler-Sonographien und 
EEG-Untersuchungen vorgenommen. Diese wur-
den auf Wunsch des Vaters auch nach der Hirn-
toddiagnose in wöchentlichen Abständen wie-
derholt. 

Herr Conradi, um Ihre Frage vollständig zu beant-
worten, möchte ich hinzufügen, daß in dem Filder-
städter Fall, bei dem das Baby durch einen Kaiser-
schnitt zum Leben gebracht werden konnte, der so-
genannte Hirntod, also der Ausfall aller Hirnfunktio-
nen, in einem anderen Krankenhaus ebenfa lls fest-
gestellt worden ist. Es gibt also keinen Zweifel. 
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Einen letzten Gedanken möchte ich Ihnen vortra-

gen: Auch wenn ich persönlich diese Zweifel am na-
turwissenschaftlichen Ende des Lebens nicht teilte, 
Herr Kollege Scholz, so gäbe es diese Zweifel doch. 
Und wir als Juristen können deshalb nicht anneh-
men, daß der Tod unzweifelhaft sachverhaltsmäßig 
naturwissenschaftlich definie rt  ist. Vielmehr müßten 
wir genau das, was Herr Schmidt-Jortzig vorhin vor-
getragen hat, gelten lassen: daß unsere Verfassung 
mit ihrer Stellungnahme im Zweifel für das Leben 
auf jeden Fall die Sterbephase in den Bereich des 
Noch-Lebens einordnet. Damit sind wir bei dem Er-
fordernis der höchstpersönlichen Zustimmung. Damit 
sind wir bei der engen Zustimmungsregelung, auf 
die ich übrigens auch meine ganze Zuversicht setze, 
weil ich es für eine moralische und ethische Ver-
pflichtung halte, zu helfen, wenn ich es kann, und 
zwar auch durch eine Organspende, was absolut mit 
dem korrespondiert, was als Zustimmungserforder-
nis vom Bürger erwartet werden kann und erwartet 
werden muß. 

Setzen wir also auf die Bürger! Fordern wir die 
Hausärzte auf, mit ihren Patienten über Organspen-
den zu reden! Bitten wir die Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung, eine der Aidskampagne 
ähnliche Kampagne zu starten! 

(Abg. Wolfgang Lohmann [Lüdenscheid] 
[CDU/CSU] meldet sich zu einer Zwischen

-

frage) 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Herr Abgeordne-
ter, ich kann keine Zwischenfrage mehr zulassen. 
Die Redezeit ist ohnehin längst abgelaufen. 

Dr. Herta Däubler-Gmelin (SPD): Darf ich meinen 
Gedanken vielleicht noch beenden? 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Ja, bitte. 

Dr. Herta Däubler-Gmelin (SPD): Vielen Dank, Frau 
Präsidentin. 

Bitten wir auch darum, daß sämtliche Möglichkei-
ten zur Erinnerung an diese moralische Verpflich-
tung genutzt werden! Setzen wir vor allen Dingen 
dann auf die klare gesetzliche Regelung, die die Zu-
stimmung von den mündigen Bürgern verlangt, von 
denen wir so viel sprechen! Diese klare Regelung 
bringt mehr. Für eine klare Regelung können wir 
besser werben. Mit dieser klaren Regelung werden 
wir dann, glaube ich, auch den Hoffnungen gerecht, 
die gerade die Kranken, die Organspender und die 
Ärzte auf uns setzen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordne

-

ten  des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN 
und der PDS) 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Das Wort  hat 
jetzt der Abgeordnete Dr. Jürgen Rüttgers. 

Dr. Jürgen Rüttgers (CDU/CSU): Frau Präsidentin! 
Werte Kolleginnen und Kollegen! Ich bin dankbar für 
diese Debatte. Ich glaube, sie gereicht dem Deut-
schen Bundestag zur Ehre. 

Viele von uns haben - das hat der bisherige Verlauf 
dieser Debatte gezeigt - einen ganz persönlichen Zu-
gang zum Thema Organtransplantationen. Ich 
denke, es ist wichtig zu sagen, daß hinter den beiden 
verschiedenen Anträgen, über die wir jetzt diskutie-
ren, sehr unterschiedliche Zugänge stehen, übrigens 
Zugänge, die sich - das stellt man fest, wenn man 
sich in einem Diskussionsprozeß austauscht - stellen-
weise sogar ausschließen. Trotz der verschiedenen 
Meinungen und der verschiedenen Zugänge gibt es 
aber den Versuch, eine Lösung zu erzielen. 

Frau Kollegin Däubler-Gmelin, es kommt mir sehr 
darauf an, festzustellen, daß der Antrag, den ich un-
terstütze, keinen neuen Todesbegriff einführt, 

(Beifall des Abg. Wolfgang Zöller [CDU/ 
CSU]) 

daß er am vorhandenen Todesbegriff nichts ändert 
und daß er keine neue Definition einführt. 

Lieber Herr Schmidt-Jortzig, bezogen auf das, was 
Sie gesagt haben, und auch im Zusammenhang mit 
dem, was der Kollege Scholz gesagt hat, möchte ich 
betonen: Es gibt keine verschiedenen Formen von 
Tod. 

(Wolfgang Lohmann [Lüdenscheid] [CDU/ 
CSU]: So ist es!) 

Entweder lebt der Mensch, oder er ist tot. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Für mich lebt der Sterbende. Deshalb hat er auch ein 
Recht auf einen würdigen Tod. 

Wenn ich die Debatte und die verschiedenen Alter-
nativen auch auf Grund all der Gespräche, an denen 
ich teilnehmen durfte, richtig verstanden habe, dann, 
werte Kolleginnen und Kollegen, stellen sich die Al-
ternativen - ich wiederhole das ausdrücklich - vor 
dem Hintergrund sehr persönlicher Zugänge zu die-
sem Thema wie folgt dar: Der Antrag von von Klae-
den, Schmidt-Jortzig und anderen erlaubt die Ent-
nahme von Organen bei einem Nichttoten; er erlaubt 
also die Entnahme von Organen bei einem Leben-
den. Weil dies so ist, enthält er zwangsläufig und 
konsequenterweise eine möglichst restriktive Zu-
stimmungsregelung. So habe ich es verstanden. 

(Dr. Burkhard Hirsch [F.D.P.]: Das ist falsch!) 

Der Antrag, den ich unterstütze, setzt bei allen Re-
gelungen in bezug auf das Verfahren voraus, daß der 
Mensch tot sein muß. Weil der Antrag dies zur Vor-
aussetzung macht, kann er konsequenterweise eine 
erweiterte Zustimmungsregelung vorsehen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Burkhard Hirsch [F.D.P.]) 

- Herr Vizepräsident Hirsch, der Mensch muß tat-
sächlich tot sein. Die Antwort auf die Frage, wann 
dies vorliegt, ist natürlich ganz, ganz schwierig. Es 
stellt sich auch die Frage: Wer legt dies fest? Das ist 
einer der Punkte, über den wir alle parteiübergrei- 
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fend, immer wieder diskutieren und mit dem wir un-
sere Probleme haben. Die Antwort ist um so schwieri-
ger, als es bei der Frage, was der Tod ist, keinen un-
strittigen Konsens in unserer Gesellschaft mehr gibt. 
Unsere Gesellschaft hat den Tod verdrängt. Er ist aus 
der Familie in die Sterbezimmer der Krankenhäuser 
und in die Altersheime verbannt worden. Bei diesem 
Thema kommt er plötzlich zurück. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Herr Abgeordne-
ter Dr. Rüttgers, gestatten Sie eine Zwischenfrage 
der Abgeordneten Nickels? 

Dr. Jürgen Rüttgers (CDU/CSU): Ja. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Bitte. 

Christa Nickels (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Herr Kollege, ich verstehe das Dilemma. In dem be-
finden wir uns alle. Aber woher nehmen Sie die Hoff-
nung, daß das Dilemma durch Definition weg ist, 
wenn man sich die Angehörigen vorstellt, denen 
man erklärt, ihr Angehöriger sei tot, aber sie können 
seine warme Hand anfassen? Der Angehörige, der 
tot sein soll, schwitzt. Wie erklären Sie das einer 
Krankenschwester? Ich bin Fachkrankenschwester 
für Innere Intensivpflege und habe solche Patienten 
gepflegt. Wie erklären Sie der Krankenschwester, 
daß sie bei diesem Menschen noch die Fusionen an-
hängt und Medikamente gibt, die bei dem „Toten" 
noch wirken? Wie gehen Sie mit der Tatsache des 
praktischen Lebens um, daß lebende Haut warme 
Haut oder schwitzige oder kühle Haut ist? Woher 
nehmen Sie die Hoffnung, daß Sie durch die Defini-
tion dieses Dilemma heilen? 

Dr. Jürgen Rüttgers (CDU/CSU): Verehrte Frau 
Kollegin, ich habe da weder Hoffnung noch Sicher-
heit, noch irgend etwas anderes, weil dies genau so 
offen ist, wie Sie es schildern, weil ich genau die per-
sönlichen Schwierigkeiten sehe, die Menschen ange-
sichts dieses Problems haben. Wie soll man einem 
Vater klarmachen, daß sein Sohn tot ist, wenn er des-
sen Puls noch fühlt? Dieser Punkt ist nicht zu lösen. 

Weil dies aber so ist, Frau Kollegin - da liegt Ihr 
Mißverständnis -, definiere ich nicht. 

(Zustimmung des Abg. Horst Seehofer 
[CDU/CSU]) 

Gerade deshalb sage ich: Ich bin mit der Wahl in den 
Deutschen Bundestag nicht beauftragt worden, fest-
zulegen, wann ein Mensch stirbt und wann ein 
Mensch lebt, 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, 
der F.D.P. und der SPD) 

sondern ich stelle nur fest, daß es so, wie der Herr 
diese Welt geschaffen hat, diese zwei Zustände gibt. 

Es gibt bisher nur eine einzige Möglichkeit, dies 
festzustellen, nämlich daß das diejenigen tun, die das 
berufsmäßig auf Grund ihrer Ausbildung, auf Grund 
ihres Ethos, auf Grund ihrer Zielsetzung machen, so 
wie dies immer gewesen ist, seitdem die Menschheit  

besteht. Es ist Aufgabe der Ärzte, zu sagen, dieser 
Mensch ist tot, dieser Mensch lebt. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU - 
Dr.  Herta Däubler-Gmelin [SPD]: Also legt 

ihr es doch fest!) 

Da erfolgt eben nicht die Festlegung durch den Ge-
setzgeber: Das ist der Hirntod, und das ist der Herz-
tod. 

Gerade als jemand, der sich auch mit Forschung 
beschäftigt, Frau Kollegin Nickels, sage ich Ihnen: 
Wir alle haben in den letzten Jahren erlebt, daß sich 
das Verständnis von dem, was Tod ausmacht, bei 
denjenigen, die damit zu tun haben, durchaus än-
dern kann. 

(Peter Conradi [SPD]: Eben!) 

Es ist noch nicht lange her, da gab es einen breiten 
Konsens in der Medizin und in der Gesellschaft, daß 
der Herztod mit dem Tod gleichzusetzen ist. Heute 
sagt eine Mehrheit, es ist der Hirntod. 

(Monika Knoche [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

-

NEN]: Das spricht doch gerade dafür, die 
Entscheidung nicht der Ärzteschaft zu über

-

lassen!) 

Ichweiß nicht, ob wir nicht in fünf oder zehn Jah-
ren eine Situation haben, in der etwas anderes als 
Mehrheitsmeinung vorgetragen wird. Weil dies so 
ist, ziehe ich den Schluß daraus - das ist mir wichtig -, 
daß wir als Gesetzgeber, als Deutscher Bundestag 
nicht sagen, unter diesen und jenen Voraussetzun-
gen ist ein Mensch tot oder er lebt. Dies ist vielmehr 
eine Aufgabe- das ist nun einmal so -, die ich Ärzten 
nicht abnehmen kann. Sie müssen das nach dem 
Stand der medizinischen Erkenntnis feststellen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme zur 
zweiten Frage, die genauso wichtig ist, auch im Hin-
blick auf unser Verständnis von Gesellschaft, im Hin-
blick auf unser Verständnis vom Menschsein. Wenn 
ich eine juristische Festsetzung von Hirntod und Tod 
ablehne, legt dies dann eine enge Zustimmungsrege-
lung nahe? Ich meine, nein. Kein Mensch ist Herr 
über Leben und Tod eines anderen. Die Feststellung 
des Todes ist Aufgabe der Ärzte. 

Der Philosoph Hans Jonas hat gesagt: „Das Urbild 
aller Verantwortung ist die von Menschen für Men-
schen." Da stimme ich ihm zu. Ein Mensch kann für 
andere Menschen Verantwortung übernehmen. 
Oder andersherum gesagt: Zeichnet er sich nicht ge-
rade dadurch vor allen anderen Lebewesen aus? Das 
Tragen von Verantwortung ist unbestreitbar ein Be-
standteil unseres Menschseins. Der Mensch erhält 
seine eigentliche Würde und Bestimmung durch die 
Verantwortung, die er für andere Menschen über-
nimmt. Diese Verantwortung wird zur Herausforde-
rung, wenn der Mensch in Grenzsituationen des Le-
bens Entscheidungen fällen muß. Das gilt übrigens 
sowohl für die Ärzte als auch für die Verwandten, die 
einer Organentnahme bei einem Toten zustimmen. 

Jeder Mensch stirbt seinen ureigenen Tod. Der Tod 
ist immer das Ende der Lebensgeschichte. Jede Le-
bensgeschichte ist einzigartig und gleichzeitig ein 
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Teil des gemeinsamen Lebens aller. Unser Leben ist 
immer ein Leben in Beziehungen. Jeder von uns 
weiß das und hat das auch persönlich erfahren. Die 
Beziehungen, die ein Mensch zu Lebzeiten geknüpft 
hat, haben über seinen Tod hinaus Bestand. 

Aus diesem Grunde bin ich für die erweiterte Zu-
stimmungsregelung. Ich halte es für vertretbar, daß 
die engsten Verwandten - gleichsam als Treuhänder 
- auch diese letzte Verantwortung übernehmen. Ich 
glaube, daß der letzte Wille eines Verstorbenen im 
Herzen seiner Angehörigen aufgehoben ist. Die An-
gehörigen allein können den mutmaßlichen Willen 
beurteilen, falls der Betreffende sich vorher selbst 
nicht geäußert hat. 

Kann die Grenzsituation einer Organspende - 
auch diese Frage stellt sich - eigentlich schon zu Leb-
zeiten genau beurteilt werden? Ich glaube, nein. 
Deswegen meine ich, daß die treuhänderische Inter-
pretation naher Menschen den Willen eines Verstor-
benen ebenso authentisch zeigt wie eine vor dem 
Tod schriftlich erklärte Bereitschaft zur Organ-
spende. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir alle tun uns 
schwer damit, schon zu Lebzeiten an den Tod zu den-
ken. Wir stehen in einem Dilemma. Auf dem Weg zu 
dieser Debatte heute traf ich den Kollegen Alfons 
Müller, der diesem Haus viele Jahre angehört hat. Er 
verfolgt diese Debatte heute sehr aufmerksam. Er 
selber hat schon mehrfach eine Organtransplantation 
erhalten. Das beschreibt genau das Dilemma, vor 
dem wir stehen, nämlich auf der einen Seite das rich-
tige Verständnis vom Leben und vom Tod zu haben 
und auf der anderen Seite den Versuch zu machen, 
so gut wie irgend möglich zu helfen. 

Ich persönlich glaube, daß der Antrag, der im Be-
wußtsein der beschränkten Möglichkeiten, die ein 
Gesetzgeber hat und haben muß, auf der einen Seite 
darauf verzichtet, zu definieren, wann der Mensch 
tot ist und wann er lebt, der auf der anderen Seite 
den Menschen nicht nur als Individualwesen ver-
steht, sondern auch als ein Wesen, das in eine Ge-
meinschaft eingebunden ist, dieser Spannung, die es 
sicherlich gibt und die auszuhalten wir alle aufgeru-
fen sind, am besten gerecht wird. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, 
der F.D.P. und der SPD) 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Das Wort hat 
jetzt der Abgeordnete Dr. Wolfgang Götzer. 

Dr. Wolfgang Götzer (CDU/CSU): Frau Präsiden-
tin! Meine verehrten Kolleginnen und Kollegen! Die 
Entscheidung, die der Deutsche Bundestag heute zu 
treffen hat, ist sicherlich eine der schwerwiegendsten 
und.  schwierigsten dieser Legislaturperiode. Das Par-
lament hat es sich in seinen Beratungen wahrlich 
nicht leichtgemacht. Umfangreiche Anhörungen und 
zahlreiche Gesprächsrunden haben in den letzten 
Jahren stattgefunden. Viele B riefe und Stellungnah-
men von Bürgern und Verbänden haben uns erreicht 
und sind in die Beratungen mit eingeflossen. 

Besonders bedanken möchte ich mich an dieser 
Stelle bei Bundesgesundheitsminister Horst Seeho-
fer, der sich intensiv um eine konsensfähige Rege-
lung bemüht hat. Daß es dennoch heute eine ganze 
Reihe unterschiedlicher Anträge gibt, ist angesichts 
der ungeheuer komplizierten juristischen, medizini-
schen und ethischen Fragen, die das Thema Organ-
transplantation aufwirft, begreiflich. 

Ich selbst plädiere für die enge Zustimmungslö-
sung und möchte Ihnen die Gründe kurz darlegen, 
die mich dazu geführt haben. Ich vertrete entschie-
den die Auffassung, daß sich der Gesetzgeber einer 
Legaldefinition des Todes enthalten soll, ja aus ver-
fassungsrechtlichen Gründen enthalten muß. Es gibt 
Dinge, die der Kompetenz des Politischen entzogen 
sind. Die Festlegung des Todeszeitpunktes gehört 
dazu. 

(Beifall des Abg. Eckart von Klaeden [CDU/ 
CSU] und des Abg. Dr. Edzard Schmidt

-

Jortzig [F.D.P.]) 

Mit gutem Grund ist dies auch bisher nicht gesetzlich 
geregelt. 

Es werden statt dessen lediglich Rechtsfolgen 
durch Gesetz bestimmt, die an den Tod anknüpfen. 
Insbesondere halte ich es für nicht vertretbar, durch 
ein Gesetz den sogenannten Hirntod als Tod des 
Menschen zu bestimmen. 

Die Zweifel an der Richtigkeit der Hirntodkonzep-
tion haben sich im Laufe der Beratungen verstärkt 
und können nicht als abwegige Mindermeinung ab-
getan werden. Vielmehr ist heute sowohl in der Me-
dizin als auch in der Rechtswissenschaft und in der 
Philosophie umstritten, ob der Hirntod den Tod des 
Menschen sicher anzeigt. Beide Kirchen haben sogar 
inzwischen klar Position gegen die Festlegung des 
Hirntodes als Tod des Menschen bezogen und darauf 
hingewiesen, daß eine solche Auffassung im Wider-
spruch zum christlichen Menschenbild steht. 

(Widerspruch bei der CDU/CSU und der 
F.D.P.) 

- Ich beziehe mich auf die Hirntodfeststellung, nicht 
auf die Zustimmungslösung. Dazu gibt es jüngste 
klare Aussagen beider Kirchen. 

Der Hirntod ist demnach der entscheidende Ein-
schnitt im Prozeß des Sterbens, nicht aber der end-
gültige Tod selbst. Angesichts der großen Zweifel ist 
es dem Gesetzgeber dann aber verwehrt, den Hirn-
tod als den Tod des Menschen zu definieren. Viel-
mehr muß er diese Frage offenlassen. 

(Beifall des Abg. Dr. Edzard Schmidt-Jortzig 
[F.D.P.]) 

Dem steht aber nicht entgegen, den Hirntod als 
Entnahmekriterium für eine Organtransplantation 
anzunehmen. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Herr Abgeordne-
ter Dr. Götzer, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Abgeordneten Dreßen? 



16428 	Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode - 183. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 25. Juni 1997 

Dr. Wolfgang Götzer (CDU/CSU): Bitte schön. 

Peter Dreßen (SPD): Herr Kollege, was halten Sie 
denn von den Schwierigkeiten, die die Transplantati-
onsmediziner haben, wenn wir jetzt nicht eindeutig 
festlegen, was der Tod ist? Wenn wir uns nicht ein-
deutig festlegen, kann man den Transplantationsme-
dizinern nicht zumuten, zu entscheiden, wer tot ist. 
Sie wissen dann nicht, ob sie einem lebenden oder 
einem toten Menschen Organe entnehmen. Glauben 
Sie nicht, daß wir in diesem Fall auch die Schwierig-
keiten, in denen die Transplantationsmediziner stek-
ken, berücksichtigen. müssen? 

Dr. Wolfgang Götzer (CDU/CSU): Ich verstehe Ihre 
Frage sehr gut. Trotzdem bleibe ich dabei, daß es 
nicht Sache des Gesetzgebers ist, die Definition des 
Todes festzulegen. Man darf aber auch nicht - da ha-
ben Sie völlig recht - das alleinige Risiko den Medizi-
nern auferlegen. Deswegen bin ich - ich komme im 
nächsten Punkt dazu - für eine enge Zustimmungslö-
sung, die ich als die einzig konsequente bei dieser 
Auffassung ansehe. 

Der Einwand, der dagegen vorgebracht wird, daß 
man den Hirntod trotzdem als Entnahmekriterium 
zulassen kann, ist vor allem der, daß dies ein Verstoß 
gegen das Recht auf Leben und damit gegen § 216 
StGB wäre. Dieser Einwand ist beachtlich, aber er 
greift letztlich nicht. Wie der angesehene Strafrecht-
ler Professor Herbe rt  Tröndle bei der Anhörung des 
Rechtsausschusses im Januar dieses Jahres überzeu-
gend ausgeführt hat, ist es Sinn und Zweck des § 216 
StGB, eine gezielt die Lebensbeendigung herbeifüh-
rende Handlung zu untersagen. 

Die Organentnahme bei einem Hirntoten ist aber 
etwas ganz anderes. Sie setzt bei einem irreversibel 
Sterbenden eine von ihm gewollte Lebensverlänge-
rung allein zu dem Zweck voraus, durch die Organ-
entnahme das Leben eines anderen zu retten. Es 
kommt somit nicht zu einer Lebensverkürzung durch 
die Organentnahme, sondern zu einer Lebens- oder - 
anders ausgedrückt - zu einer Sterbensverlängerung 
mit Einwilligung des Betroffenen, um ein sittlich 
hochstehendes Ziel zu erreichen, nämlich die Ret-
tung eines anderen Menschen. 

Daraus ergibt sich für mich allerdings zwingend - 
jetzt komme ich zu dem Punkt, Herr Kollege - das Er-
fordernis einer ausdrücklich und höchstpersönlich er-
klärten Einwilligung des Organspenders. Denn 
wenn der Hirntote als sterbende, aber noch lebende 
Person anzusehen ist, gleichwohl aber als Organ-
spender in Frage kommen soll, hat der Gesetzgeber 
im Rahmen des Transplantationsgesetzes die Pflicht, 
die Persönlichkeitsrechte des Spenders ohne Ein-
schränkung zu wahren. Es ist ein Ausdruck der je-
dem Menschen innewohnenden und unveräußerli-
chen Würde, daß ein Dritter nicht ohne oder gegen 
den Willen des Betroffenen über dessen Körper ver-
fügen kann. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Herr Abgeordne-
ter Dr. Götzer, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Abgeordneten Seehofer? 

Dr. Wolfgang Götzer (CDU/CSU): Aber selbstver-
ständlich. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Bitte, Herr See-
hofer.  

Horst Seehofer (CDU/CSU): Herr Kollege Götzer, 
würden Sie dann die gleichen juristischen und ethi-
schen Regeln in bezug auf jene Organe anwenden, 
die die Bundesrepublik Deutschland aus dem Aus-
land importiert, und sind Sie sich bewußt, daß wir 
schon heute ein Importland sind und, wenn Sie die 
gleichen Regeln anwenden würden, die Transplanta-
tionsmedizin der Bundesrepublik Deutschland am 
Ende wäre? 

Dr. Wolfgang Götzer (CDU/CSU): Herr Kollege 
Seehofer, ich sehe das Problem so wie Sie und bin 
-mit Ihnen der Meinung, daß wir versuchen müssen, 
dieses Problem zu lösen. Allerdings können wir 
heute nur über ein Gesetz entscheiden, das die Or-
gantransplantation hier in Deutschland regelt. 

Ich darf fortfahren. Das, was ich gesagt habe, gilt 
für den in der letzten Sterbephase befind lichen Men-
schen genauso wie nach dem endgültigen Tode im 
Rahmen des postmortalen Persönlichkeitsrechts. 
Nicht die Definition des Todes, sondern die Frage der 
Einwilligung ist somit aus meiner Sicht das entschei-
dende Problem bei diesem Thema. 

Nur der Organspender kann demnach in eine Or-
ganentnahme wirksam einwilligen. Eine mutmaßli-
che Einwilligung kann meines Erachtens nicht aus-
reichen. Erst recht scheidet die Ersetzung seiner Ein-
willigung durch die Zustimmung der Angehörigen 
aus. Außerdem stellt es eine meiner Meinung nach 
unzumutbare Belastung für die Angehörigen dar, 
wenn ihnen eine so schwerwiegende Entscheidung 
aufgebürdet wird. 

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluß. 
Uns allen liegt am Herzen, daß die Spendebereit-
schaft in der Bevölkerung steigt. Wir brauchen mehr 
Organe, weil immer mehr Menschen lebensnotwen-
dig auf eine Organtransplantation angewiesen sind. 
Für Organspenden muß ohne Zweifel noch stärker 
geworben werden. 

Ich habe großes Verständnis für a ll  diejenigen, die 
auf eine Organspende warten und deshalb eine mög-
lichst weite Regelung wünschen. Trotzdem muß klar 
gesagt werden - auch und gerade im Interesse dieser 
Menschen -, daß der erste Zweck eines Transplanta-
tionsgesetzes nicht die Schaffung erleichterter Vor-
aussetzungen für eine Organspende sein kann, son-
dern ihre verfassungsgemäße und ethisch unangreif-
bare Regelung. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, 
der F.D.P., des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜ

-

NEN und der PDS) 

Die Voraussetzung für mehr Organspenden ist Ver-
trauen - Vertrauen der Bürger in die Transplanta-
tionsmedizin und Vertrauen, das aus klaren gesetzli-
chen Regelungen erwächst. Dafür ist eine intensive 
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Aufklärung erforderlich und die Gewißheit, daß der 
eigene Wille respektiert wird. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei Abgeordneten aller Fraktionen 
und der PDS) 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Das Wort hat 
jetzt die Abgeordnete Frau Dr. Ruth Fuchs. 

Dr. Ruth Fuchs (PDS): Frau Präsidentin! Meine Da-
men und Herren! Ebenso wie andere Abgeordnete 
unserer Bundestagsgruppe trete ich dafür ein, daß es 
in diesem Lande auch künftig Organtransplantatio-
nen in einem ausreichenden Umfang gibt. Dabei 
stelle ich mir für diese wichtige medizinische Hilfs-
möglichkeit keinesfalls einen uferlos wachsenden 
Bedarf vor. Ich meine, daß es für diese Methode ethi-
sche Grenzen und Grenzen der Sinnhaftigkeit geben 
muß. Ihr Einsatz rechtfertigt sich vor allem durch die 
Rettung menschlichen Lebens, welche auf andere 
Weise nicht mehr möglich ist, oder, wie bei der Nie-
rentransplantation, dadurch, daß gegenüber einem 
Leben am Dialysegerät Jahrzehnte an Gesundheit 
und Leistungsfähigkeit gewonnen werden können. 

Nach allem, was wir der Medizingeschichte ent-
nehmen können, wird sicher auch die Organtrans-
plantation in einer heute noch nicht absehbaren Zu-
kunft durch neue medizinische Entwicklungen und 
Möglichkeiten schrittweise ersetzt bzw. abgelöst 
werden. Fest steht aber: Gegenwärtig und auf abseh-
bare Zeit ist sie eine ethisch gerechtfertigte und me-
dizinisch gebotene Möglichkeit, Leben zu retten 
oder Leben in seiner Qualität völlig neu zu schenken. 

Das Bemühen um Organtransplantationen und um 
Erhöhung der Spenderbereitschaft gewinnt an 
Glaubwürdigkeit, wenn zugleich sichtbar wird, daß 
sich Gesellschaft und Staat mit gleichem Nachdruck 
für die Vermeidung von vorzeitigen und lebensbe-
drohenden Organkrankheiten einsetzen, wie sie dies 
für den medizinisch-technischen Ersatz unheilbar 
zerstörter Organe  tun.  Die Analyse der Ursachen und 
damit der Vermeidbarkeit lebensbedrohlicher Or-
ganschädigungen ist eine wichtige Voraussetzung, 
damit durch die Organtransplantationen keine ein-
seitigen Entwicklungen in der Medizin verfestigt 
bzw. fortgesetzt werden. 

Auf die Bedeutung präventiver Aspekte wird in 
der Diskussion zu diesem Gesetz bisher nur selten 
hingewiesen. Sie sollten meines Erachtens aber mehr 
in den Vordergrund gerückt werden. Sie müssen 
auch eine größere Rolle spielen, um den ohnehin be-
stehenden Trend zu einer Apparate- und Reparatur-
medizin nicht noch einseitig zu befördern. Er sollte 
vielmehr veranwortungsbewußt in Bahnen gelenkt 
werden, in denen nur die sinnvollen, notwendigen 
Maßnahmen zur Anwendung kommen. Als ein Bei-
spiel sei hier genannt, daß 20 Prozent aller Fälle mit 
definitivem Ausfall der Nierenfunktion infolge chro-
nischer Niereninsuffizienz auf Schmerzmittelabusus 
zurückgehen. 

Unabweisbare Voraussetzung für die Organtrans-
plantation ist, daß der Gesetzgeber alle damit ver-

bundenen und zum Teil äußerst komplizierten Pro-
bleme und Handlungsfelder sorgfältig und verant-
wortungsbewußt, aber auch eindeutig und auf Dauer 
tragfähig regelt. 

Bei der erweiterten Zustimmungslösung wird der 
isolierte Hirntod als sicher diagnostizierbarer, voll-
ständiger und irreversibler Ausfall der gesamten 
Hirnfunktion verstanden und davon ausgehend als 
eindeutiges Kriterium für den Tod des Menschen de-
finiert; dies nicht nur, weil die geistigen Leistungen 
des Gehirns wegfallen und die individuelle Persona-
lität unwiederbringbar verloren ist, sondern zugleich 
auch, weil die biologische Lebensfähigkeit des Men-
schen mit dem Ausfall des Gehirns nicht mehr be-
steht. Nach Abschalten der Beatmungsgeräte stehen 
bekanntlich auch Atmung und Kreislauf sti ll . 

Der Hirntote ist in diesem Verständnis ein Verstor-
bener, bei dem das Totensorgerecht der Angehörigen 
greift. Daraus ergibt sich, daß sie um Zustimmung 
gefragt werden dürfen. Wahr ist allerdings, daß An-
gehörige dabei mit einer menschlich kaum zu bewäl-
tigenden Entscheidungssituation konfrontiert wer-
den. Diese Lage kann allenfalls dadurch gemildert 
werden, daß Menschen, die einander nahestehen, 
über diese Problematik zu Lebzeiten sprechen und 
dadurch Sicherheit über ihre gegenseitigen persönli-
chen Auffassungen gewinnen. 

Ich habe Respekt vor dem Anliegen der Vertreter 
einer engen Zustimmungslösung, eine Organspende 
einzig und allein an die persönliche Zustimmung des 
aufgeklärten einzelnen binden zu wollen. Zugleich 
aber ist für mich nicht zu übersehen, daß die enge 
Zustimmungslösung auf grundlegenden Fehlannah-
men basiert und eine Reihe unauflöslicher Wider-
sprüche enthält. Wer den Hirntod als Tod des Men-
schen ablehnt, darf eigentlich als Konsequenz daraus 
nur das strikte Verbot jeglicher Organentnahme ab-
leiten. 

(Zurufe von der SPD: Nein!) 

Solange ein Mensch lebt oder als noch Lebender 
betrachtet wird, ist eine Organentnahme unakzepta-
bel. Das ist in der ganzen Welt so, und das muß mei-
ner Meinung nach auch in unserem Lande so blei-
ben. Eine Organentnahme bei nicht Verstorbenen ist 
auch dann nicht zu vertreten, wenn der einzelne dem 
selbst zugestimmt hat. Denn dies läuft unausweich-
lich auf eine Tötung auf Verlangen hinaus. Dazu dür-
fen sich Ärzte bekanntlich nicht bereit finden. Die 
scharfe Ablehnung eines solchen Vorgehens seitens 
der Ärzte ist konsequent; steht es doch in absolutem 
Gegensatz zu ihrem Berufsverständnis. 

Wer Organtransplantationen für richtig und not-
wendig hält, muß vom gesicherten internationalen 
wissenschaftlichen Erkenntnisstand ausgehen und 
sie damit so regeln, daß Ärzte ihr Handeln auch mit 
ihren fundamentalen berufsethischen Grundsätzen 
vereinbaren können. Im anderen Fall ist das Ergebnis 
Rechtsunsicherheit, ein Handeln im Zwielicht und ir-
reparabler Schaden für das Anliegen selbst. 

(Beifall bei Abgeordneten der PDS) 
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Die eindeutige Feststellung des eingetretenen Todes 
ist deshalb als Voraussetzung für eine Organent-
nahme unverzichtbar. 

Die bei der engen Zustimmungslösung vorgenom-
mene Bewertung des Hirntodes stützt sich inte rnatio-
nal nach meiner Kenntnis auf eine ausgesprochene 
Minderheit von Wissenschaftlern. Außerdem muß 
man in diesem Zusammenhang sagen, daß die Ab-
lehnung des Hirntodkonzeptes in vielen Fällen mit 
einem teilweise vorwissenschaftlichen Verständnis 
des menschlichen Todes verknüpft ist. 

Diejenigen, die es ablehnen, den Hirntod als Tod 
des Menschen zu verstehen, berufen sich häufig dar-
auf, daß der sinnlich erfahrbare Anschein dagegen 
spricht. Bekanntlich bieten Hirntote nicht das Bild 
von Verstorbenen. Diesen Zustand nach ärztlicher 
Diagnose dennoch als Tod zu verstehen und zu ak-
zeptieren bedarf tatsächlich wissenschaftlicher Er

-

kenntnis und entsprechender Abstraktion. Aber, 
meine Damen und Herren: Ist es nicht völlig einsich-
tig, daß wir oft erst solcher Erkenntnis und des ab-
strakten Denkens bedürfen, um zu einer die Wirk-
lichkeit richtig abbildenden Auffassung zu kommen? 

Vizepräsidentin Michaela G eiger: Frau Abgeord-
nete Fuchs, lassen Sie eine Zwischenfrage der Abge-
ordneten Frau Nickels zu? 

Dr. Ruth Fuchs (PDS): Ich denke, die Positionen 
sind derart  klar, daß jegliche weitere Zwischenfrage 
nur eine Verzögerung wäre. Ich glaube, wir kommen 
nicht zu einer Klärung des Problems; viele Abgeord-
nete haben mit Recht eine gefestigte persönliche 
Meinung, und ich bringe jetzt meine gefestigte per-
sönliche Meinung zum Ausdruck. 

(Beifall bei Abgeordneten der PDS) 

Ich möchte also keine Zwischenfragen zulassen. 

So geht es im vorliegenden Fall letztlich auch um 
die Frage, ob sich dieses Land Gesetze gibt, die ihre 
geistigen Wurzeln weiterhin im Hauptstrom der auf 
wissenschaftlicher Vernunft basierenden europäi-
schen Aufklärung haben. 

Bei fehlender individueller Erklärung erlaubt die 
enge Zustimmungslösung keine Organentnahme. 
Das geht meiner Meinung nach am Leben vorbei. 
Die meisten Menschen möchten sich nicht zu Lebzei-
ten festlegen; sie denken und reden nicht über ihren 
Tod. Dies scheint ein überall bestehendes Faktum zu 
sein, das man bis zu einem gewissen Grade in Rech-
nung stellen sollte, anstatt auf Wunschvorstellungen 
zu setzen. 

So glaube ich, daß unter den Bedingungen einer 
engen Zustimmungslösung die Zahl der Organspen-
den noch einmal drastisch zurückgehen wird. Schon 
jetzt treffen bekanntlich nur 5 bis 10 Prozent aller 
potentiellen Organspender zu Lebzeiten eine ent-
sprechende Entscheidung. Wir wissen auch, daß 
überhaupt nur 0,6 Prozent aller Versterbenden für 
eine Organspende in Frage kommen. 

Gegen die vielfach zum Ausdruck gebrachte Hoff-
nung, dieser Anteil ließe sich auch bei einer engen 
Zustimmungslösung durch Aufklärung deutlich er-
höhen, steht leider die berechtigte Befürchtung, daß 
Organspenden dann kaum noch vorkommen wer-
den. Die Konsequenz wäre eine weitere Zunahme 
der Zahl der Wartenden und auch eine Zunahme der 
Zahl der Wartenden, die sterben, weil sie nicht recht-
zeitig ein Spenderorgan erhalten. 

Gerade die Menschen in den neuen Bundeslän-
dern, die lange eine Widerspruchslösung hatten und 
für die die Organtransplantation zum akzeptierten 
Spektrum zu erwartender medizinischer Hilfemög-
lichkeiten gehörte und gehört, würden in großer 
Mehrzahl einen durch die Gesetzgebung verursach-
ten Rückschlag auf diesem Gebiet nicht verstehen. 
Übrigens - auch das ist meine persönliche Meinung - 
halte  ich die Widerspruchslösung nach wie vor für 
die vernünftigste Variante. 

(Beifall bei Abgeordneten der PDS) 

Meine Damen und Herren, das Gesetz soll durch 
die mit ihm zu stärkende Rechtssicherheit eine 
Grundlage dafür geben, mehr Vertrauen in der Be-
völkerung zu schaffen und von daher wieder eine 
breitere Zustimmung der Menschen für eine Organ-
spende zu erhalten. Entscheidend dafür kann aber 
nicht allein das Gesetz sein. Es ist und bleibt eine un-
verzichtbare Voraussetzung. Mindestens genauso 
wichtig oder noch wichtiger dürfte aber das Ver-
trauen der Bevölkerung in die Medizin und in die 
Motive ärztlichen Handelns sein. 

Nach allem, was wir wissen, haben die meisten 
Menschen eine positive Einstellung zur Organ-
spende. Aber viele sind verunsichert, weil sie erle-
ben, daß die Medizin immer mehr zum Geschäft 
gemacht wird. Die dritte Stufe der Gesundheitsre-
form und die mit ihr verbundene Forcierung dieser 
Tendenz sind hier ein zweifellos negatives Mo-
ment. 

Es kann festgestellt werden, daß das vorliegende 
Gesetzesvorhaben aber gerade für den Bereich der 
Organtransplantation viele wichtige Mechanismen 
der Regulierung, Kontrolle und Transparenz einge-
baut hat, die das humanistische Anliegen der Medi-
zin durch rechtliche Fundierung deutlich stärken. 
. Die letztlich entscheidende Frage besteht da rin: Wird 
das Gesetz den hohen Anforderungen gerecht, die 
gerade auf diesem Gebiet an Sorgfalt, Verantwor-
tungsbewußtsein und an ethischer Sensibilität ge-
stellt werden müssen? 

Ich denke, man darf zusammenfassend sagen: Der 
Gesetzentwurf, der die erweiterte Zustimmungslö-
sung enthält, steht in deutlichem Gegensatz zu vie-
lem, was im letzten Jahr aus dem Hause Seehofer 
vorgelegt wurde. Er ist eine verantwortungsbewußte, 
sachlich korrekte und auch gesetzestechnisch solide 
Arbeit. Das Gesetz ist geeignet, die von ihm zu er-
wartende Rechtssicherheit für alle Beteiligten zu 
schaffen. 
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Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei Abgeordneten der PDS, der 
CDU/CSU und der SPD - Wolfgang Zöller 

[CDU/CSU]: Der letzte Satz war gut!) 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Ich erteile dem 
Abgeordneten Seehofer das Wo rt  zu einer Kurzinter-
vention. Er bezieht sich auf den Beitrag der Abgeord-
neten Dr. Däubler-Gmelin. 

Horst Seehofer (CDU/CSU): Verehrte Frau Kolle-
gin Däubler-Gmelin, heute hat mehrfach die Frage 
Hirntod, Schwangerschaft und Austragen eines Kin-
des eine Rolle gespielt. Sie haben teilweise aus Proto-
kollen zitiert. Ich möchte gerade bei diesem schwieri-
gen Thema Wert darauf legen, daß das Parlament 
korrekt informiert wird. 

Ich habe mir deshalb das offizielle Protokoll der Sit-
zung des Gesundheitsausschusses vom 25. Septem-
ber 1996 kommen lassen. Ich darf daraus den Sach-
verständigen Professor Dr. Link im Zusammenhang 
mit der Filderklinik, die auch Sie genannt haben, zi-
tieren. Der Sachverständige Professor Dr. Link sagt 
zu dieser Frage wörtlich: 

Wenn ich das richtig verstanden habe, dann geht 
es um die Patientin aus der Filderklinik. Ich 
denke, da hat die Musiktherapeutin recht gehabt, 
wenn sie gesagt hat, daß sie einer schwerkranken 
Frau und nicht einer Toten begegnet ist, denn bei 
dieser Frau ist nie die Hirntoddiagnostik gemacht 
worden. 

(Dr. Dieter Thomae [F.D.P.]: So ist es!) 

Der Sachverständige Professor Dr. Link sagt wei-
ter: 

Die Frau war nicht tot. Es ist weder die Hirntod-
diagnostik gemacht worden, und wie die Be-
schreibung des behandelnden Arztes selbst zeigt, 
war die Frau nicht tot. 

Ich möchte, daß das Parlament über dieses offi-
zielle Protokoll Kenntnis erhält. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU) 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Frau Dr. Däubler
-

Gmelin, Sie haben das Recht zu antworten. 

Dr. Herta Däubler-Gmelin (SPD): Vielen Dank, Herr 
Seehofer, daß Sie den Sachverständigen zitiert ha-
ben. Ich habe bereits den behandelnden Arzt zitiert 
und mache das jetzt noch einmal mit Namens- und 
Funktionsangabe: Professor Dr. med. Johannes 
Scheele, Chirurgische Universitätsklinik der Univer-
sität Erlangen/Nürnberg. 

Ich stelle das einfach dagegen. 

(Horst Seehofer [CDU/CSU]: Das ist ein 
anderer Fa ll !) 

- Nein, bei mir nicht. 

Auf die Frage, „Herr Scheele, haben Sie die zere-
brale Angiographie durchgeführt" - das ist eine 

Methode der Hirntoddiagnose -, antwortet er: „Wir 
haben zwar keine Angiographien durchgeführt, son-
dern wir haben Dopplersonographien und EEG- 
Untersuchungen vorgenommen", die sich ebenfalls 
auf die Hirntoddiagnose beziehen. „Diese wurden 
auf Wunsch des Vaters auch nach der Hirntoddia-
gnose in wöchentlichen Abständen wiederholt." Er 
führt weiter aus - ich kann das gern noch einmal vor-
tragen -, daß die Angiographie deswegen nicht vor-
genommen wurde, weil der Fötus keiner unnötigen 
Strahlenbelastung ausgesetzt werden sollte. 

Was sich daraus ergibt das möchte ich, weil Sie 
dankenswerterweise einen anderen Fall zitiert ha-
ben, noch einmal vortragen -, ist, daß im Fall des Er-
langer Babys genauso wie im Fall des Leinfeldener 
Babys eine Hirntoddiagnose vorgenommen wurde 

(Wolfgang Zöller [CDU/CSU]: Eben nicht!) 

und daß in beiden Fällen nach Ihrer Definition der 
Tod vorliegen müßte. 

Als letzten Satz darf ich hinzufügen: In Leinfelden 
konnte durch Kaiserschnitt das Leben des Babys ge-
rettet werden. Es lebt heute. Das ist der Punkt, um 
den es geht. 

Danke schön. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Das macht ja die 
Sache so schwierig, daß jeder seinen Gutachter hat, 
den er heranziehen kann. 

(Dr. Herta Däubler-Gmelin [SPD]: Das ist 
der behandelnde Arzt!) 

Jetzt gebe ich das Wo rt  der Abgeordneten Monika 
Knoche. 

Monika Knoche (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Sehr viel aufschlußreicher, meine sehr geehrten Da-
men und Herren, ist - ich möchte kurz auf die De-
batte eben eingehen - die Tatsache, daß eine mit To-
tenschein ausgestattete hirntote Frau in Erlangen ih-
ren Fötus über mehrere Wochen hinweg ausgetragen 
und das Phänomen des Spontanabortes vollzogen 
hat. Es ist unmöglich, zu sagen: Eine Leiche ist in der 
Lage, ein Kind zu gebären. Es ist unmöglich. 

Wenn wir aber eine andere gesetzliche Regelung 
hätten als die, die wir vorschlagen, würden wir in der 
Tat zwei Arten des Totseins festlegen. Es würde le-
bendige, belebte Leichen und kalte Leichen geben. 
Über diese Erfahrung und über dieses Erleben kann 
keine Wissenschaft die Menschen hinwegtäuschen. 
Das ist so. Deshalb darf diese Frage nicht zweckge-
bunden diskutiert werden. Sie ist keine Ansichtssa-
che, und sie ist auch nicht beliebig. 

Dennoch muß entschieden werden, welchen 
Rechtsstatus ein Mensch im Zustand des irreversi-
blen Hirnorganverlustes hat. Wir sagen, er ist ein 
Sterbender und damit ein Grundrechtsträger. 

Betrachten wir es doch als unsere Chance, aus die-
ser einmaligen Debatte heute ein Gesetz zu verab-
schieden, das die medizinischen, kulturellen und re-
ligiösen Fragen in Einklang mit unserer Verfassung 
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löst. Ohne jedwede Berührung des Tötungstabus hal-
ten wir die Tür vor Begehrlichkeiten fest verschlos-
sen. 

Organentnahme ist, wenn der Mensch zugestimmt 
hat, niemals Tötung, weil das Leben eines irreversi-
bel Sterbenden nicht mit allen Mitteln verlängert 
werden darf. Beziehen wir doch ein, daß das auch ein 
Grundprinzip ärztlicher Ethik und ein Bestandteil der 
Ethik des Grundgesetzes ist. 

Hierin ist der unverrückbare Konsens einer freien 
Gesellschaft ausgedrückt. Er sichert uns das ganz-
heitliche und weltanschaulich offene Menschenbild. 
Was ist das Wesen der Transplantationsmedizin? Sie 
ist ein Ausnahmefall ärztlichen Handelns; denn sie 
muß die Grenze der Fremdleibigkeit eines Menschen 
überschreiten, um einem anderen helfen zu können. 
Die Organentnahme liegt nicht im ärztlichen Be-
handlungsauftrag. Der Behandlungsauftrag erlischt, 
wenn der Zustand des, Coma dépassé festgestellt ist. 

Hirntote sind nicht einwilligungsfähig. Sie können 
nicht sagen, was mit ihnen geschehen soll. Dennoch 
darf mit ihnen nichts im Interesse Dritter gemacht 
werden, was sie nicht gewollt haben. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und der 
PDS sowie des Abg. Dr. Edzard Schmidt

-

Jortzig [F.D.P.]) 

Will  man die durchbluteten Organe entnehmen, 
kann man das nur bei lebendigem Leib tun. Tot bei 
lebendigem Leib, es ist ein .  definitorischer Kunstgriff, 
der aber nichts am Zustand des Menschen ändert. 
Kein Mensch wird durch Definition zu einem Verstor-
benen. Ich unterstreiche mit allem Nachdruck die 
Aussage der Bundesärztekammer: Ärzte töten nicht. 
- Das muß die ethisch unstrittige Maxime in allen 
Fragen ärztlichen Handelns bleiben. 

Nur ist der ethische und moralische Konflikt der 
Explantation nicht dadurch aus der Welt zu bringen, 
daß man eine neue Art  des Totseins festlegt. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und der 
PDS sowie des Abg. Dr. Edzard Schmidt

-
Jortzig [F.D.P.]) 

Für die Medizin ist es ungleich schwerer, zu sagen, 
daß die Organentnahme das Sterben verändert und 
keine Tötung ist. Man muß es aber dennoch sagen. 
Ohne neue Todesart wird es nicht mehr dazu kom-
men müssen, die Gefühle, die Wahrnehmungen, die 
viele Angehörige haben, zu verletzen. Sie können 
ihre Nächsten eben nicht als tot begreifen. Sie erle-
ben ihre Belebtheit. Ein Mensch lebt, solange er als 
lebendig erfahrbar ist. Diesen existenziellen Konflikt 
können Ärzte sich und den Angehörigen nehmen, 
wenn wir das Sterben beim Leben lassen. 

Es ist nicht vertretbar, das Bewußtsein als Krite-
rium für Personalität zu qualifizieren. Die Grund-
rechtsträgerschaft und die Personalität sind nicht an 
Geistigkeit gebunden. Es ist wahr: Die Eindeutigkeit, 
die der Beg riff des Todes einmal auszeichnete, hat 
sich durch die Intensivmedizin verändert. Das ent-
bindet uns aber nicht der Pflicht, den Begriff vom Le-

ben am Ende extensiv auszulegen. Erkennen können 
wir heute lediglich einen ganz spezifischen Charak-
ter des Erlöschens menschlichen Lebens, indem wir 
Hirnfunktionen messen. Wir können aber niemals er-
messen, was dieser Zustand ist. 

Das Grundgesetz sichert uns ein offenes, ganzheit-
liches Menschenbild. Jenseits von individueller 
Weltanschauung, jenseits von zweckrationalen Er-
wägungen drückt sich darin das Selbstverständnis 
einer freien Gesellschaft aus. Darauf sich zu bezie-
hen gehört meines Erachtens zu den vornehmsten 
Aufgaben des Parlaments. Wenn wir uns an die Ethik 
des Grundgesetzes halten, die eine Ethik der Würde 
und keine Ethik der Interessen ist, haben wir den 
bestmöglichen Schutz gegen praktische Ethiker, die 
solche letzten Werte ablehnen. 

Wenn man sagt: „Nur durch den Nachweis aller 
Hirnfunktionen ist der Mensch eine Person", dann 
verliert er mit dem Verlust seiner Hirnfunktionen 
seine Würde. Es bleibt sein materieller, verfügbarer 
Wert . Das ist der konkrete Utilitarismus. Das zeigt 
auch, daß der Versuch, per Definition eine Zäsur zwi-
schen Leib und Geist an das Gehirn zu binden, den 
gesellschaftlichen Wertekontext zur Disposition 
stellt. Das zeigt gleichfalls, wie nah man einer Ver-
werfung des traditionellen Todesverständnisses und 
der Verwerfung ethischer Übereinkünfte kommt. 

Nur wenn gesagt wird, was dieser explantations-
geeignete Zustand tatsächlich ist, daß die Beatmung 
abgestellt werden muß, weil es keine Behandlung im 
Interesse des Patienten oder der Patientin mehr gibt, 
nur wenn man diese Wahrheit sagt, wird man Ver-
trauen und Zustimmung in der Bevölkerung gewin-
nen können, und nur dann ist die Voraussetzung ge-
geben, eine autonome Entscheidung zu treffen. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und der 
PDS sowie des Abg. Dr. Edzard Schmidt

-

Jortzig [F.D.P.]) 

Der Mensch ist frei, er ist Subjekt seiner selbst, und 
er ist es in allen Zuständen, auch im Sterben. Das 
Sterben ist das ganz Eigene, das ganz Unveräußerli-
che. Wir müssen garantieren, daß der Mensch in sei-
nen schwächsten Zuständen den vollen Respekt und 
die Achtung der Gesellschaft erhält und daß sich der 
Blick auf ihn als ganzen Menschen nicht darauf redu-
ziert, wodurch er für andere nützlich werden könnte. 
Niemand ist der Gesellschaft, die er durch Sterben 
verläßt, etwas schuldig. 

Die Bereitschaft zur Organspende ist eine Ent-
scheidung in einem eigenen persönlichen Bereich, 
wo es überhaupt keine Gewißheiten gibt. Die leib-
lich-seelische Integ rität gehört zu diesem ureigenen 
Bereich, in dem es keine Stellvertretung geben kann. 
Von daher kann es auch keine Stellvertretung der 
Entscheidung über die Zustimmung geben. 

Wir haben viel über den Wunsch gehört, die Or-
ganfrage optimal zu lösen, die Bedarfe zu befriedi-
gen. Ich möchte noch einmal nachdrücklich darauf 
hinweisen: Selbst die extensivste Regelung, selbst 
eine von niemandem gewünschte Solidarpflicht des 
menschlichen Leibes würde jemals das Dilemma auf- 
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lösen können, das durch die Transplantationsmedizin 
gekommen ist, nämlich daß immer viel mehr Men-
schen auf Organe warten werden, als es Menschen 
gibt - Gott sei Dank -, die einen explantationsgeeig-
neten Tod sterben. 

Wir müssen uns dessen vergewissern, daß wir 
durch keine noch so maximale Regelung das Pro-
blem, das durch die Transplantationsmedizin in die 
Welt gekommen ist, lösen können. Gerade deshalb 
müssen wir uns auf die prinzipiellen Fragen, die prin-
zipiellen Werte konzentrieren. Diese werden nur ge-
wahrt, wenn wir die Transplantationsmedizin in die 
alten Werte zurückbinden. 

Ich weiß, das ist eine wertekonservative Haltung. 
Das ist eine Wertedebatte. Wir Grünen haben sie ge-
führt. Ich hoffe, wir konnten Sie davon überzeugen, 
daß es für die Zukunft außerordentlich wichtig ist, an 
den allgemeinen alten Werteübereinkünften festzu-
halten. 

Danke schön. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der SPD und der PDS sowie bei Abge

-

ordneten der CDU/CSU und der F.D.P.) 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Das Wort  hat 
jetzt der Abgeordnete Dr. Hansjörg Schäfer. 

Dr. Hansjörg Schäfer (SPD): Frau Präsidentin! 
Meine Damen und Herren! Verehrte Frau Knoche, es 
ist schon ein Ding, wenn Sie einen Spontanabort mit 
einer Spontangeburt vergleichen und ableiten, wenn 
ein Spontanabort möglich ist, sei das der Nachweis 
des Lebens einer Hirntoten. Ich könnte ironischer-
weise sagen, daß dann eine vermißte Fehlgeburt der 
Nachweis des Todes einer Lebenden ist. 

Ich bin langgedienter Geburtshelfer. Ich kann Ih-
nen gerne einmal Nachhilfeunterricht in der Frage 
geben, was Spontanaborte auslöst und was nicht. 
Das hat mit der Frage des Lebens mit Sicherheit 
nichts zu tun. 

Ich bin froh, daß die Diskussion um die Organ-
transplantation heute ein vorläufiges Ende findet, 
weil dann, so hoffe ich inständig, mehr todkranken 
Menschen geholfen werden kann - Menschen, die 
für manche der vorgebrachten Argumente wenig 
Verständnis aufbringen können. 

Ich bin froh, weil dann endlich für die handelnden 
Ärzte Rechtssicherheit herrscht. Sie können dann 
nach der Feststellung des Hirntodes und einer erwei-
terten Zustimmung in einem rechtlich einwandfreien 
Raum Organe transplantieren. 

Ich bin froh, daß dieses Gesetz nach einer Debatte 
zustandekommt, nach der niemand behaupten kann, 
seine Meinung sei nicht gehört worden. 

Ich bin aber auch froh, daß eine Diskussion been-
det wird, in der bewußt oder unbewußt mit der Ein-
führung falscher Begriffe argumentiert wurde. Ich 
habe eben versucht, das an einem Beispiel klarzuma-
chen. 

Wann ist der Mensch tot? Aus meiner 26jährigen 
Erfahrung als praktizierender Arzt bin ich der festen 
Überzeugung: Der Hirntod beendet die Einheit von 
Geist und Körper, die erst den Menschen ausmacht. 
Der Hirntod ist das Ende des Menschen, sein Tod. 
Das Lebewesen Mensch ist eine Einheit und eben 
nicht nur die Summe verschiedener Körperteile. Mit 
Eintritt des Hirntodes ist die Rückkehr zum Leben 
mit absoluter Sicherheit ausgeschlossen. Es ist welt-
weit kein Fall bekannt, wo nach Feststellung des 
Hirntodes eine Besserung eingetreten ist. 

Natürlich müssen Definition und Diagnose des 
Hirntodes sehr klaren Bestimmungen unterliegen. 
Diese Bestimmungen sind in der Stellungnahme des 
Wissenschaftlichen Beirates der Bundesärztekammer 
vom 9. Mai 1997 sehr eindeutig formuliert. Ich darf 
das zitieren: 

Der Hirntod wird definie rt  als Zustand der irrever-
sibel erloschenen Gesamtfunktion des Großhirns, 
des Kleinhirns und des Hirnstamms. Dabei wird 
durch kontrollierte Beatmung die Herz- und 
Kreislauffunktion noch künstlich aufrechterhal-
ten. Die Diagnose des Hirntodes erfordert: Die Er-
füllung der Voraussetzungen, die Feststellung 
der klinischen Symptome, die Bewußtlosigkeit, 
Hirnstammareflexie und Atemstillstand, sowie 
den Nachweis der Irreversibilität der klinischen 
Ausfallsymptome. 

Hier wird einwandfrei klargestellt, was mit Hirntod 
gemeint ist. Irrtümer in der Definition sind nicht mög-
lich. 

Zu meinem Bedauern sind in der Diskussion des 
öfteren die Grenzen zum apallischen Syndrom ver-
wischt worden. Ob dies bewußt geschehen ist oder 
aus Mangel an Kenntnissen, das möge dahingestellt 
sein. Das apallische Syndrom ist eine Bewußtseins-
störung, die aus schweren zerebralen Funktionsstö-
rungen unterschiedlicher Genese resultiert und 
durch aufgehobene Wahrnehmungsfähigkeit bei er-
haltener Wachheit charakterisiert ist. Die Grenzen 
zum Hirntod sind mit dieser Definition eindeutig und 
klar. Apalliker sind wach, aber nehmen nichts wahr, 
und in den meisten Fällen ist eine eigenständige At-
mung möglich. 

Im übrigen ist der Hirntod nicht eine Definitionser-
findung transplantationswütiger Ärzte, 

(Wolfgang Zöller [CDU/CSU]: So ist es!) 

um an mehr Spenderorgane heranzukommen. Am 
Anfang stand diese Definition des Hirntodes dafür, 
nicht unsinnige Intensiv- und Apparatemedizin wei-
terführen zu müssen. 

Natürlich bin ich der Meinung, daß die Hirntod

-

diagnose dem jeweiligen Stand der Wissenschaft 
entsprechen muß. Ganz entschieden widerspreche 
ich der Aufweichung des Hirntodes als Ganzhirntod. 
Diese Tendenzen - das weiß auch ich - gibt es in an-
deren Ländern. Aber ich bin der Auffassung, daß die 
strenge Definition in unserem Gesetzentwurf diesen 
Tendenzen standhält. 

In den anderen vorliegenden Gesetzentwürfen 
wird der Hirntod nur als Datum für die Organent- 
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nahme gekennzeichnet und nicht für den Tod des 
ganzen Menschen. Dies - da kann mich niemand be-
irren - bedeutet die Entnahme am Lebenden. Folgt 
man dieser Auffassung, so bedeutet diese Entnahme 
eine aktive Tötungshandlung. Das ist aktive Eutha-
nasie. Ich bleibe bei diesem Wo rt . 

Daß sich die transplantierenden Ärzte gegen eine 
solche Betrachtungsweise wehren, ist ihr gutes 
Recht. Ich möchte von dieser Stelle einmal ganz herz-
lich den transplantierenden Ärzten in Deutschland 
danken für ihren Mut und für ihre Leistung. Sie ver-
dienen unsere Anerkennung. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der 
CDU/CSU und der F.D.P.) 

Sie haben es verdient, in Rechtssicherheit arbeiten 
zu können. Tod nein, aber Entnahme ja - das ist 
keine Rechtssicherheit. Es muß sichergestellt sein, 
daß Ärzte nicht nur keine Straftat begehen, sondern 
in völliger Übereinstimmung mit den ethischen 
Grundwerten dieser Gesellschaft handeln. 

Es ist unzweifelhaft, daß durch Herz-Lungen-
Transplantationen Menschenleben gerettet werden 
können und ihnen ein lebenswertes Leben über län-
gere Zeit geschenkt werden kann. Es ist weiterhin 
unzweifelhaft, daß die Lebensqualität vieler Patien-
ten durch die Transplantation von Nieren entschei-
dend verbessert werden kann. 

Der Staat hat die Pflicht zur Wahrung des Rechts 
auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Der Staat 
ist auch dem Schutz der Menschenwürde verpflich-
tet. Dies gilt für Spender, aber auch für Empfänger. 
Lassen Sie uns, meine Damen und Herren, den Mut 
aufbringen, das zu verwirklichen, was in anderen 
Ländern Rechtswirklichkeit ist. Lassen Sie uns den 
Mut aufbringen, mit diesem Gesetz Menschen zu 
helfen! 

Danke. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der 
CDU/CSU und der F.D.P.) 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Das Wort  hat 
jetzt der Abgeordnete Otto Schily. 

Otto Schily (SPD): Frau Präsidentin! Meine Damen 
und Herren Kollegen! Was sich in den Klüftungen 
des Todes vollzieht, ist nicht nur ein äußerliches Ge-
schehen. Nach meiner Überzeugung handelt es sich 
bei dem Sterben um einen physisch-metaphysischen 
Prozeß. Wir tun gut daran, mit unseren Definitionen 
zurückhaltend zu sein. 

Ich für meine Person meine, daß wir die Frage, was 
bei einem solchen Geschehen stattfindet, auch nicht 
medizinischen oder kirchlichen Konzilen anver-
trauen können. Ich wehre mich auch dagegen, daß 
wir das, was während des Sterbens passiert, nur 
dann als wissenschaftlich verbürgt anerkennen, 
wenn es von naturwissenschaftlich-medizinischer 
Seite kommt. 

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Ich bin der Meinung, daß wir jeglichen Hochmut ab-
legen sollten, daß wir im 20. Jahrhundert am Schei-
telpunkt der Wissenschaft angekommen seien. Nach 
meiner Überzeugung steht die Wissenschaft vom 
Menschen erst am Anfang. 

Es stellt sich die Frage, ob wir nicht manches, was 
in der Vergangenheit zu diesen Fragen ausgesagt 
worden ist, als eine Wahrheit wiederfinden. Zum Bei-
spiel findet im Tode etwas statt, was man so bezeich-
nen kann, daß sich die geistig-seelische Einheit aus 
dem Körper löst. Das ist etwas, was nicht in materiell 
orientierten, wissenschaftlichen, naturwissenschaftli-
chen und medizinischen Begriffen eingefangen wer-
den kann. Sie haben ihr Recht, und ich habe vor ih-
nen großen Respekt. Sie haben zu gewaltigen wis-
senschaftlichen Errungenschaften geführt. Aber ich 
glaube, es liegt noch viel Arbeit des Verstehens vor 
uns, was bei der Geburt und was bei dem Tode statt-
findet. Ich rate dazu, die Diskussion heute im Hause 
- die, wie ich finde, einen hohen Rang einnimmt -
nicht ergebnisorientiert zu führen in der Richtung, 
daß wir sagen, wir müssen eine Lage herbeiführen, 
bei der nun möglichst viele Transplantationen mög-
lich sind. 

Ich sage Ihnen das in aller Offenheit und bei allem 
Verständnis - Herr Kollege Seehofer hat das hier sehr 
eindrucksvoll vorgetragen - für viele Menschen, die 
sich in einer Notlage befinden, die um das Ende ihres 
Lebens fürchten und die die Hoffnung haben, durch 
die Opferbereitschaft eines Menschen eine Lebens-
verlängerung zu erhalten. Aber ich glaube, wir sind 
uns doch in einem Punkt alle einig. Es kann nicht so 
sein, daß wir eine Definition oder eine Rechtslage 
wählen, die sich nur an diesem Zweck orientieren 
darf. Das ist für mich ein sehr entscheidender Punkt. 

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 

CDU/CSU, der F.D.P. und der PDS) 

Nun habe ich sehr aufmerksam zugehört, was Herr 
Kollege Scholz gesagt hat. Er meinte, auf der einen 
Seite stehe die Norm und auf der anderen Seite die 
Feststellung des Sachverhalts. Aber, meine Damen 
und Herren Kollegen, es ist nicht so, daß wir auf der 
einen Seite einen Sachverhalt haben, der rein natur-
wissenschaftlich-medizinisch zu ermitteln und fest-
zustellen ist, und auf der anderen Seite eine Norm 
und eine relative Beliebigkeit der Wertentscheidung, 
sondern - um einen philosophischen Begriff zu be-
nutzen - das, was die Einheit des physischen-meta-
physischen Prozesses ausmacht, ist eine A rt  ontologi-
sche Kategorie, ist auch eine Seinskategorie, ist auch 
ein Sachverhalt. 

Wer der Meinung ist, wir dürfen in einen solchen 
Prozeß eingreifen, wir dürfen diesen Ehrfurcht gebie-
tenden Prozeß des Sterbens stören - ich glaube, jeder 
von uns, der schon einmal an einer Geburt oder an 
einem Sterbevorgang teilgenommen hat, weiß, daß 
es zu den bestürzendsten und eindrucksvollsten Er-
lebnissen unseres Lebens überhaupt gehört -, der 
muß sich darüber im klaren sein, daß er eine Bezie-
hung zur Würde des Menschen setzen muß. Selbst-
verständlich erkenne ich an, wenn ein Mensch aus 
seiner individuellen Würde heraus auf Grund einer 
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höchstpersönlichen Entscheidung sagt: Ich bin opfer-
bereit. Ich bin in einer solchen Situation auch bereit, 
ein Organ zu spenden, um einem anderen das Leben 
zu ermöglichen. - Es gibt Situationen dieser A rt  in 
den unterschiedlichsten Konstellationen. Wer die 
Tradition der Habeas-Corpus-Akte in Europa ernst 
nimmt, der muß sich sagen: In dieser Entscheidung 
muß der Mensch immer Subjekt bleiben. Er darf nie 
zum Objekt werden. 

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 

F.D.P. und der PDS) 

Das ist ein Verständnis des Menschen, das seiner 
Würde gerecht wird, das den Menschen als Teil des 
Kosmos, des Universums begreift und ihn nicht als 
zufällige Zusammenwürfelung von Molekülen und 
Zellen begreift, sondern ihn in diese individuelle 
Pflicht und Verantwortung stellt, ihm die Freiheit 
aber nicht nimmt. Ich meine, die Konsequenz einer 
solchen Betrachtungsweise kann nur die engere Zu-
stimmungslösung sein. 

Danke schön. 

(Beifall bei der SPD, dem BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 

F.D.P. und der PDS) 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Das Wort  hat 
jetzt die Abgeordnete Gudrun Schaich-Walch. 

Gudrun Schaich-Walch (SPD): Frau Präsidentin! 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir haben - 
wie selten bei unserer Arbeit - eine Materie zu re-
geln, die tief in Bereiche eindringt, in denen Ängste 
vorhanden sind, in denen es um Schmerz und um 
Trauer geht. Ebenso bedeutend ist in diesem Zusam-
menhang die Rolle der ethischen, religiösen und 
weltanschaulichen Werte, um die es in unserer Ge-
sellschaft geht. 

Wir haben bei der Beratung dieses Gesetzes einen 
Vorteil; denn wir blicken zurück auf 20 Jahre Trans-
plantation in der Bundesrepublik, in denen es 44 000 
Transplantationen gegeben hat. Im Rückblick auf 
das, was geschehen ist, können wir sagen, daß wir ei-
nen Gesetzentwurf vorgelegt haben, in dem wir den 
Erfahrungen Rechnung tragen. Das heißt, daß wir die 
bisherige erfolgreiche Praxis gesetzlich festschrei-
ben, gesetzlich Klarheit schaffen und dies in einigen 
Punkten sehr deutlich zum Ausdruck bringen. 

Ich bin der Überzeugung, daß wir die Diskussion 
ergebnisorientiert führen müssen; denn nicht nur die 
Menschen, die ihre Organe zur Verfügung stellen, 
sind mehr als eine Zusammenwürfelung von Zellen 
und Molekülen, sondern auch die Menschen, die auf 
Hilfe warten und die Hilfe erhoffen. Ihr Anspruch ist 
da. Er steht nicht gegen den Anspruch der anderen, 
aber er ist letztlich für uns vorhanden. Ich bin nach 
vielen Diskussionen zu dem Ergebnis gelangt, daß 
ich der erweiterten Zustimmungslösung zustimmen 
werde. 

Ich gehe davon aus, daß viele Menschen nicht be-
reit und auch nicht in der Lage sind, sich mit dem Ge-

danken an ihren eigenen Tod so auseinanderzuset-
zen, daß am Ende ihres Lebens eine schriftliche Er-
klärung steht, weil ich glaube, daß eine solche Erklä-
rung eine besondere Qualität hat. Ich bin aber auch 
der festen Überzeugung, daß bei Nichtvorliegen ei-
ner solchen schriftlichen Erklärung nicht gesagt wer-
den kann, daß keine Äußerung über die Bereitschaft 
zur Organspende abgegeben worden ist. Ich schließe 
dies aus der Tatsache, daß es bei 1054 vorgenomme-
nen Organspenden nur 34 schriftliche Erklärungen 
gab. 

Deshalb glaube ich, daß man sich fragen muß, ob 
der Gesetzgeber die persönliche schriftliche Zustim-
mung zur unabdingbaren Voraussetzung für die Zu-
lässigkeit der Organspende machen darf. Das müs-
sen wir auch unter dem Gesichtspunkt tun, daß wir 
davon ausgehen können, ansonsten auf einen kata-
strophalen Mangel an Organen zuzusteuern und den 
nun einmal bestehenden Bedarf aus anderen Län-
dern decken zu müssen. 

Ich bin der Überzeugung, daß es eine Verkürzung 
der Wahrnehmung des Willens des Menschen ist, 
wenn wir diese Wahrnehmung seines Willens auf 
eine schriftliche Äußerung reduzieren. Kommt man 
nicht dem wirklichen Willen näher, wenn man Ange-
hörige befragt - wenn man also die Überlegungen 
derer berücksichtigt, die zu dem Betroffenen eine be-
sondere Nähe hatten - und wenn man ergründet, wie 
das Ereignis, daß das Leben endet, aufgenommen 
wird? 

Bei unserem Vorschlag geht es nicht darum, den 
Willen des Betroffenen durch einen fremden Willen 
zu ersetzen. Das haben wir dadurch deutlich ge-
macht, daß wir die Formulierung aufgenommen ha-
ben, daß der Angehörige den mutmaßlichen Willen 
des möglichen Organspenders zu beachten hat, und 
das wir den Arzt, der die Organentnahme vornehmen 
soll , verpflichtet haben, die Angehörigen darauf hin-
zuweisen. 

Mit der von uns gewählten Rangfolge der näch-
sten Angehörigen verfolgen wir das Ziel, den wirkli-
chen Willen des potentiellen Organspenders über die 
persönliche Nähe der Angehörigen klären zu kön

-

nen. Deshalb berücksichtigen wir auch die Tatsache, 
daß es Angehörige geben kann, die unterschiedli-
cher Auffassung sind. Für diesen Fall gehen wir in 
dem Gesetzentwurf davon aus, daß es keine Klärung 
gegeben hat und daß eine Organentnahme somit un-
zulässig ist. Auch dem Umstand, daß sich immer 
mehr Menschen in nichtehelichen Lebensgemein-
schaften befinden, haben wir Rechnung getragen, in-
dem die jeweiligen Partner als Mittler des mutmaßli-
chen Willens des Organspenders neben die Angehö-
rigen treten. 

Ich möchte jetzt nur noch kurz auf einen Punkt ein-
gehen, der Kritik hervorgerufen hat, die ich zu ver-
stehen versuche. Es handelt sich um die Tatsache, 
daß wir den Angehörigen die Möglichkeit einräu-
men, sich eine Bedenkzeit für die endgültige Zustim-
mung vorzubehalten. Diese können sie mit dem Arzt 
vereinbaren und zusätzlich bestimmen, daß ihre Zu-
stimmung als erteilt gilt, wenn sie sich nach Ablauf 
der vereinbarten Frist nicht erneut erklären. 
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Ich verstehe die Bedenken, die mit der Interpreta-
tion des Schweigens als Zustimmung verknüpft sind. 
Wir wollen aber damit der Situation Rechnung tra-
gen, daß sich die Angehörigen einerseits in einer 
starken psychischen Belastung befinden und sie sich 
mit der Situation von Trauer und Verlust auseinan-
dersetzen müssen, daß aber andererseits - in diesem 
schwierigen Prozeß - eine Entscheidung von ihnen 
erwartet wird. Ich finde, daß man dieser außerordent-
lichen Belastung Rechnung tragen muß, indem man 
den Angehörigen die Möglichkeit gibt, sich anders 
als verbal zu äußern. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der 
CDU/CSU, der F.D.P. und der PDS) 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Ich erteile jetzt 
dem Abgeordneten Horst Schmidbauer das Wo rt . 

Horst Schmidbauer (Nürnberg) (SPD): Frau Präsi-
dentin! Meine Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte 
zunächst aus einem B rief zitieren, den mir Herr G. 
aus München geschrieben hat: 

Ich beschwöre Sie deshalb, keinesfalls der gna-
denlosen, abwegigen, menschenfeindlichen Hor-
rorvariante zuzustimmen. Und lassen Sie sich 
nicht gegen das Hirntod-Kriterium aufwiegeln. 

Er schreibt weiter: 

Der Hirntod ist kein Scheintod, kein Koma. Hirn-
tod heißt mausetot. 

Ich denke, daß uns solche Oberflächlichkeiten bei 
der Diskussion, in der wir stehen, nicht weiterhelfen. 

Wir sind alle dazu aufgefordert, uns persönlich ein 
Bild zu machen. Ich habe mein Bild dort gewonnen, 
wo Menschen unmittelbar und am nächsten mit Ster-
benden zu tun haben. Ich meine die Schwestern und 
Pfleger auf der Intensivstation. Mich hat die Schilde-
rung einer Schwester auf der Intensivstation tief be-
eindruckt, die ich gern wiedergeben möchte: 

Auf der chirurgischen Intensivstation muß ich im-
mer wieder lebende Tote pflegen, die zur Organ-
spende vorgesehen sind. Zunächst bemühen wir 
uns um einen schwerverletzten Patienten, bei 
dem alle intensivmedizinischen und pflegeri-
schen Möglichkeiten eingesetzt werden, um sein 
Leben zu retten. Mit der Diagnose Hirntod be-
ginnt aber das Dilemma des Pflegepersonals. 

Dann pflegen wir einen toten Patienten. Aber ein 
Patient ist es nicht, der wäre nicht tot. Aber ein 
Toter ist es auch nicht, weil er zu leben scheint. 
Aber um Tote zu pflegen, haben wir diesen Beruf 
nicht erlernt. Er darf eigentlich nicht tot sein. Er 
darf aber auch nicht lebendig sein, dieser lebende 
Tote. 

Pflege eines Toten? Was heißt das für uns? Muß er 
noch angesprochen werden? Muß er noch gewa-
schen werden? Muß er noch gelagert, gebettet 
werden? Muß er abgesaugt werden, werden Ver-
bände erneuert, Katheter kontrolliert, Mund-, 
Nasen- und Augenpflege durchgeführt? 

Wir sind unsicher, und es gibt verschiedene Mei-
nungen. Es geht um die Würde des Patienten. 

Normal ist, daß man tote Menschen in Ruhe läßt. 
Weil wir den Stoffwechsel künstlich aufrechter-
halten,. sind wir verpflichtet, den Körper des To-
ten, der noch zu leben scheint, der beatmet wird, 
dessen Herz noch schlägt, auch äußerlich unver-
sehrt und sauber zu erhalten. 

Also funktionieren wir. Aber unsere Gefühle bei 
dieser „Pflege unter anderen Gesichtspunkten" 
sind zwiespältig. 

Hier möchte ich die Schilderung beenden. 

Damit kommen wir zum Kern. Im Grundgesetz 
heißt es: „Die Würde des Menschen ist unantastbar." 
Das bedeutet, daß der lebende Mensch nicht zum 
bloßen Mittel zur Erreichung eines Zweckes miß-
braucht werden darf. Daher darf die körperliche Un-
versehrtheit eines Menschen nur beeinträchtigt wer-
den, wenn eine Aussicht auf Hilfe besteht und wenn 
der Betroffene dieser Verletzung seiner körperlichen 
Integrität zugestimmt hat. 

Viele Wissenschaftler, Ärzte, Philosophen und 
Theologen sehen im Hirntod zwar eine unumkehr-
bare Phase im Sterbeprozeß, ordnen diese aber noch 
dem Leben zu. So sehen dies auch viele meiner Kol-
leginnen und Kollegen; so sehe auch ich es. Diese 
ethische Sichtweise bedingt die enge Zustimmungs-
lösung, die allein auf der Zustimmung des Spenders 
basiert. 

Die durch die Harvard -Kommission 1968 beschlos

-

sene Einführung des Hirntodkriteriums trug dazu 
bei, ein Kunstwort zu schaffen. Das Kunstwort Hirn-
tod hat als solches nichts mit dem Tod des Menschen 
zu tun. Hirntod bezeichnet zunächst nichts weiter als 
den Tod eines Teils des Zentralnervensystems - zwar 
unumkehrbar -, also als einen Teil des Sterbens. 

Die Harvard-Kommission hat sich zum damaligen 
Zeitpunkt - es ist interessant, dies nachzulesen - 
nicht mit der ethischen Fragestellung des Hirntodes 
auseinandergesetzt. Die von ihr vorgebrachten Be-
gründungen zur Einführung des Hirntodkriteriums 
waren rein pragmatischer A rt . Es waren zwei Gründe 
für die Harvard-Kommission, warum es einen Bedarf 
für die neue Todesdefinition gab. 

Erstens. Die Last ist groß für die betroffenen Pa-
tienten, die den permanenten Verlust ihres Intellekts 
erleiden, für ihre Familien, für die Krankenhäuser 
und solche Patienten, die eines der Intensivbetten 
bedürften, die durch die komatösen Patienten belegt 
sind. 

Zweitens. Veraltete Kriterien für die Definition des 
Todes können zu Kontroversen bei der Beschaffung 
von Spenderorganen führen. 

Bekräftigt wird dies durch Professor Dörner, der als 
Sachverständiger bei der Anhörung sagte: 

Das Geniale an der Ha rvard-Formel von 1968 be-
stand darin, daß auf jede Begründung verzichtet 
wurde. So hatte die Formel etwas von einer 
Norm, die die ganze Welt begeiste rte und unhin-
terfragt begrüßte. 
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Diese pragmatischen Aussagen rechtfertigen nach 
meiner Auffassung nicht die gesetzliche Festschrei-
bung der Hirntoddefinition in der deutschen Gesetz-
gebung. Wir befinden uns mit der Definition des 
Hirntodes als Tod des Menschen auf einem Irrweg. 
Der Hirntod ist eben nicht der Zeitpunkt des Todes, 
sondern der Zeitpunkt der Unumkehrbarkeit des 
Sterbeprozesses. Gerade die Menschen, die von der 
Zerreißprobe unmittelbar betroffen sind, wollen die-
sen Irrweg nicht weiter mitgehen. 

Die Spendenbereitschaft, über die wir heute so 
viel sprechen, wird wachsen, wenn wir mit unserem 
Weg ein Fundament aus Selbstbestimmung schaffen. 
Wenn zwei Drittel der in einer Umfrage der Zeit-
schrift „Die Woche" Befragten dafür sind, sich wäh-
rend ihres Lebens zu entscheiden, dann frage ich 
mich, wieso wir dann nicht dieses Fundament aus 
Selbstbestimmung schaffen, auf die Menschen zuge-
hen und ihre Entscheidung abholen. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD) 

Wir brauchen ein Fundament, bei dem nicht mehr 
der Zweck die Mittel heiligt; wir brauchen ein Fun-
dament, das nicht mehr zu Mißtrauen Anlaß gibt, ein 
Fundament, mit dem die Voraussetzungen dafür ge-
schaffen werden, daß alle Beteiligten offen und ver-
trauensvoll miteinander umgehen. 

In diesem Sinne bitte ich Sie: Stimmen Sie für die 
enge Zustimmungslösung und für das Hirntodkrite-
rium, wie ich es eben definie rt  habe. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN, der F.D.P. 

und der PDS) 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Das Wort  hat 
jetzt der Abgeordnete Jürgen Möllemann. 

Jürgen W. Möllemann (F.D.P.): Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Unter denen, die 
dieser Debatte heute draußen zuhören und zu-
schauen, sind gewiß viele, die in Krankenhäusern 
oder daheim darauf hoffen, daß ihnen durch eine Or-
ganspende geholfen wird, ihr Leiden zu lindern, und 
viele, die nur durch eine Organspende überleben 
können, deren Leben also nur dadurch gerettet wer-
den kann. 

Wenn man dieser Debatte aufmerksam folgt, dann 
fällt auf, daß dieser Aspekt des Themas eher beiläu-
fig behandelt wird. Es ist sicher verständlich, viel-
leicht gerade auf Grund der deutschen Geschichte, 
daß die anderen Aspekte und die anderen Beteiligten 
und Betroffenen sehr stark im Mittelpunkt stehen. 
Aber ich möchte in meinem Beitrag sagen, daß für 
mich mindestens ebenso wichtig wie die Würde von 
Toten oder unwiderruflich im Sterbeprozeß Befindli-
chen das Lebensrecht, das Überlebensrecht und da-
mit der Kernpunkt der Würde von Menschen ist, die 
sonst sterben müssen. Auch darum geht es schließ-
lich. Ich glaube, auch dem müssen wir gerecht wer-
den. 

Mein Freund Bernd Tönnies - er war damals ge-
meinsam mit mir in den Führungsgremien von 
Schalke 04 tätig - starb an Nierenversagen. Er war 
gerade an der Schwelle zum 40. Lebensjahr. Es kam 
nicht schnell genug zur Organspende. Wir waren be-
freundet, und deswegen habe ich ihn beim Sterben 
begleitet, und zwar nicht wissend, daß ich ihn beim 
Sterben begleite. Wir haben in der Zeit, als er immer 
noch auf eine Organspende hoffte, darüber gespro-
chen, warum es in unserem Land so wenige gibt, die 
Organe spenden. Eine plausible Antwort darauf hat 
hier keiner. Es gibt Spekulationen darüber. Aber ei-
nes kann ich sagen: Von denen, die heute gerettet 
werden, werden 94 Prozent gerettet, weil eine erwei-
terte Zustimmungsregelung praktiziert wird. Eines 
muß sich jeder fragen, der hier für eine enge Lösung 
plädiert, nämlich ob er diesen 94 Prozent wirklich die 
Hoffnung machen kann, daß sie auch bei einer engen 
Zustimmungsregelung überleben können. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Herr Abgeordne-
ter, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeord-
neten Dreßen? 

Jürgen W. Möllemann (F.D.P.): Ich möchte meine 
Gedanken gerne im Zusammenhang vortragen; ich 
bitte um Verständnis dafür. 

Ich glaube, daß die Sorge nicht unbegründet ist, 
daß unsere Appelle, die hier ausgerufen werden und 
an denen ich mich hier schon selber beteiligt habe, 
nicht sehr viel bewirken werden, warum auch immer 
das so ist. Hier wird gesagt: Holen wir die Menschen 
doch dort  ab. - Ja, wer war denn bisher gehindert, 
seinen Willen zur Organspende zu bekunden? 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich weiß, von der 
Geschäftsordnung her geht es nicht; aber eigentlich 
sähe ich gern, wenn alle, die ihre Stimmkarte nach-
her draußen abholen und etwa gar dafür stimmen 
wollen, daß künftig jedermann verbindlich seinen 
Willen erklären soll, vorher einmal ihren Organspen-
deausweis vorzeigen, mit dem sie selber mit gutem 
Beispiel vorangegangen sind. Ich würde mich freuen, 
wenn 672 Abgeordnete des Deutschen Bundestages 
für sich bereits diese Entscheidung getroffen hätten. 

(Hans Büttner [Ingolstadt] [SPD]: Das ist 
unglaublich! - Dr. Herta Däubler-Gmelin 

[SPD]: Die Karte ist schon lange da!) 

Ich glaube, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir 
können nicht erwarten, daß die Bevölkerung das al-
les, von dem wir meinen, daß es getan werden 
müßte, tut, nur weil wir hier Appelle an sie richten. 
Meine Besorgnis ist: Die ernstzunehmenden Argu-
mente zum Schutz der Würde der Toten oder der un-
widerruflich Sterbenden, die wir sehr hoch gewich-
ten und die, wenn der Antrag mit der engen Zustim-
mungslösung die Mehrheit bekäme, uns vielleicht 
ein gutes Gewissen geben würden, werden leider in 
Tausenden von Fällen zum Tod von Menschen füh-
ren, weil diese daraufhin auf Organspenden verzich-
ten mußten. 

(Hans Büttner [Ingolstadt] [SPD]: Das ist 
unglaublich!) 
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- Das hat mit „unglaublich" nichts zu tun, es hat nur 
keinen Zweck, die Entscheidungsalternativen in ih-
ren Implikationen im einen Fall moralisch zu überhö-
hen und im anderen Fall die Verantwortung von sich 
wegzudrängen, die man in Wahrheit doch dafür 
übernähme, daß Organe für Lebensrettung nicht 
mehr zur Verfügung gestellt werden. 

Weil ich das sehe und nicht auf das Prinzip Hoff-
nung setzen will, sondern darauf, daß Menschen in 
Todesangst, in Todesgefahr geholfen werden kann, 
daß ihr Leid gelindert wird, bitte ich Sie, für die er-
weiterte Zustimmungslösung zu stimmen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei Abgeordneten der F.D.P., der 
CDU/CSU und der SPD) 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Der Abgeord-
nete Dreßen hat den Wunsch nach einer Kurzinter-
vention. Bitte sehr. 

Peter Dreßen (SPD): Kollege Möllemann, gerade 
weil ich bisher ein Anhänger der erweiterten Fas-
sung bin, möchte ich einem Punkt scharf widerspre-
chen: Ich glaube, daß Menschen, die auf ein Organ 
warten, nicht ein Recht auf Organe haben, sondern 
sie haben die Hoffnung und bestenfalls das Glück, 
ein Organ zu bekommen. Ich glaube, man kann da 
nicht von einem Recht sprechen. 

Ich habe zum Beispiel ein Recht darauf, ein Hüft-
gelenk zu bekommen, aber bei Organen sollte man 
den Zungenschlag, den Sie jetzt in die Debatte ge-
bracht haben, wirklich nicht weiter verwenden. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN) 

Ich habe, ehrlich gesagt, an meiner Haltung auch 
gewisse Zweifel. Ich gebe das offen zu. Genausogut 
gestehe ich jenen, die für die engere Lösung sind, 
auch ihre Zweifel zu. Deswegen fand ich Ihre Argu-
mentationskette wirklich verfehlt. 

Gerade weil ich bei meiner Meinung Zweifel habe, 
ob sie richtig ist, ich aber eher dieser erweiterten Zu-
stimmungslösung meine Stimme geben möchte, 
möchte ich eine Debatte, wie Sie sie gerade geführt 
haben, zutiefst ablehnen. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD) 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Herr Abgeordne-
ter Möllemann, Sie könnten antworten, wenn Sie 
wollten. 

Jürgen W. Möllemann (F.D.P.): Frau Präsidentin, 
ich möchte gerne darauf antworten, weil ich auch 
nicht möchte, Herr Dreßen, daß Ihre Position gegen-
über meiner Haltung auf einem Mißverständnis be-
ruht. 

Ich habe nicht von einem Recht derer, die auf ein 
Überleben hoffen, gegenüber einem in Frage kom-
menden Spender gesprochen, jedenfalls nicht spre

-

chen wollen. Ich habe von dem Recht dieser Men-

schen gesprochen, an uns die Erwartung zu richten, 
daß wir uns mit ihrer Situation, mit ihrer Not mit der 
gleichen Intensität beschäftigen wie mit der Würde 
derer, die tot sind oder unwiderruflich sterben wer-
den. Darum geht es mir. 

(Beifall bei Abgeordneten der F.D.P.) 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Es gibt den 
Wunsch auf zwei weitere Kurzinterventionen, und 
zwar zuerst Herr Dr. Wolfgang Wodarg und dann 
Herr Otto Schily. 

Dr. Wolfgang Wodarg (SPD): Herr Möllemann, Sie 
haben einen Fall dargestellt, bei dem es nach einem 
Nierenversagen zum Tod gekommen ist. Ich möchte 
als Arzt hier korrigieren und ergänzen: Es ist nicht 
so, daß man durch ein Nierenversagen sterben muß, 
sondern wir wissen alle, daß beide Nieren ausfallen 
können und trotzdem Menschen ohne Nieren weiter-
leben können, auch wenn sie kein Transplantat be-
kommen. 

Es gibt zum Glück die Dialyse, die Menschen viele, 
viele Jahre am Leben halten kann. Daß viele Dialyse-
patienten in ihrer Lebensqualität Fortschritte erleben 
und besser rehabilitierbar sind, wenn sie transplan-
tiert werden - das gilt nicht für alle, aber für eine 
ganze Reihe von Dialysepatienten -, ist völlig unbe-
stritten, aber Nierenversagen heißt längst nicht Tod. 

(Horst Seehofer [CDU/CSU]: Aber sehr häu

-

fig!)  

Da gibt es eine Maschine, die von vielen tausend 
Menschen regelmäßig angewandt wird und deren 
Überleben sichert. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Bitte schön, die 
Antwort. 

Jürgen W. Möllemann (F.D.P.): Lieber Herr Kollege, 
dieser Sachverhalt ist mir geläufig, aber der konkrete 
Fall hat sich so abgespielt, daß auf Grund des Versa-
gens beider Nieren und auf Grund des dauerhaften 
Überstrapaziertwerdens durch die Dialyse der 
Wunsch nach Transplantation da war. Ich sagte, die 
Transplantation kam zu spät, und der Betroffene - 
das ist auch ein Sachverhalt, den man im nachhinein 
nicht medizinisch anders erörtern kann - ist dann ge-
storben. 

Während dieser Phase haben wir uns intensivst 
über die Frage unterhalten, die man aus dem Blick-
winkel eines Betroffenen anders, leidenschaftlicher 
diskutiert: Woran liegt es denn, daß so wenig Men-
schen Organe spenden, daß so viele, die betroffen 
sind, warten müssen und daß bei vielen dann die 
Hilfe zu spät kommt? 

Deswegen - das wollte ich noch einmal betonen - 
habe ich die Betrachtungsweise, die andere hier an-
gestellt haben, eine Zeitlang auch selber vertreten, 
nämlich ob man eine vermehrte Spendenbereitschaft 
nicht mit administrativen Maßnahmen geradezu er-
zwingen könne. Ich glaube, daß das aussichtslos ist 
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und daß deswegen die jetzige erweiterte Zustim-
mungsregelung rechtlich geschützt werden muß. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Bitte schön, Herr 
Abgeordneter Schily, Ihre Kurzintervention. 

Otto Schily (SPD): Herr Kollege Möllemann, Ihre 
Argumentation halte ich für äußerst fragwürdig. Zu-
nächst einmal darf ich darauf hinweisen, daß Sie eine 
Situation beschreiben, in der, wie Sie richtig sagen, 
viele eine solche Zustimmung - in  welcher  Form 
auch immer - vorher nicht erklären. Sie wollen das 
dadurch kompensieren, daß Sie Dritten die Möglich-
keit geben, diese Zustimmung zu erklären. 

Das halte ich für einen Verstoß gegen die Autono-
mie des einzelnen, die gerade in der Verweigerung 
einer solchen Zustimmung zum Ausdruck kommt. Es 
ist Ihr gutes Recht, dafür zu werben, daß eine solche 
Zustimmung erteilt wird. Sie sollten sie nur nicht auf 
die Weise, die Sie vorschlagen, sozusagen überholen 
wollen. 

Ein Zweites möchte ich zu Ihren Ausführungen sa-
gen. Ich respektiere das, was Sie dargestellt haben. 
Ich respektiere Ihre Position. Aber versuchen Sie 
nicht, jenseits einer rechtlichen eine moralische Ver-
pflichtung zur Organspende zu etablieren. 

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordne

-

ten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN) 

Es wäre wirklich sehr schwierig, damit umzugehen. 
Wenn Sie diejenigen, die einen Organspendeausweis 
vorzeigen, jetzt als die moralisch Höherstehenden 
qualifizieren wollen, dann wehre ich mich dagegen 
ganz entschieden. 

(Beifall der Abg. Monika Knoche [BÜND

-

NIS 90/DIE GRÜNEN]) 

Ich bin der Meinung, es ist durchaus moralisch und 
vertretbar, zu sagen: Ich möchte diesen Eingriff in ei-
nen Sterbeprozeß nicht. - In diesem Punkt bin ich ge-
nauso moralisch wie derjenige, der ein solches Opfer 
aus seiner Position und Einschätzung heraus erbrin-
gen will. Wir sollten eine Verständigung so suchen, 
daß keine Unklarheiten entstehen. 

(Beifall bei der SPD, dem BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und der PDS sowie bei Abgeord

-

neten der CDU/CSU) 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Herr Abgeordne-
ter Möllemann, bitte, Ihre Antwort. 

Jürgen W. Möllemann (F.D.P.): Lieber Herr Schily, 
just das habe ich an die Adresse derjenigen gesagt, 
die erklären, eine Bürgerpflicht konstituieren zu wol-
len. Ich habe festgestellt, daß diejenigen, die dem 
Antrag, die Organspende sozusagen von Staats we-
gen zu verordnen, zustimmen wollen - sei es auch 
nur als eine nicht sanktionierte Pflicht -, durch Vor-
zeigen ihres Organspendeausweises eigentlich do-
kumentieren müßten, daß sie selber dieser postulier-
ten Pflicht schon genügen. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Ich erteile jetzt 
dem Abgeordneten Dr. Burkhard Hirsch das Wo rt . 

Dr. Burkhard Hirsch (F.D.P.): Frau Präsidentin! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Gerade der 
Wortwechsel, den wir soeben erlebt haben, zeigt, 
daß der Kollege Seehofer nicht recht hatte, wenn er 
zu Beginn der Debatte sagte, daß in der Gesellschaft 
und nach gemeinsamen Auffassungen die gegenwär-
tige Praxis völlig streitlos und selbstverständlich 
durchgeführt werde. Die von uns geführte Debatte 
und die jahrelange Beratung des Gesetzentwurfes im 
Deutschen Bundestag zeigen, daß genau das nicht 
der Fall ist. 

Die bewunderungswürdige Transplantationsmedi-
zin hat uns nicht nur zu erstaunlichen Ergebnissen 
geführt, sondern auch in ein kaum entwirrbares 
Knäuel von medizinischen, ethischen, rechtlichen 
und leider auch pragmatischen Problemen. Denn ge-
rade diese pragmatischen, soeben erörterten Pro-
bleme tragen mit dazu bei, daß das Vertrauen von 
Menschen ins Wanken gerät, wenn sie sich als. Ster-
bende in ärztliche Verantwortung begeben. 

Wenn das Sterben ein Teil des Lebens ist, dann 
kann es - das hat Herr Schily zutreffend gesagt - 
nicht von der menschlichen Würde und damit von 
der eigenen Entscheidung gelöst werden, soweit ich 
überhaupt eine Entscheidung darüber zu treffen ver-
mag, soweit das Schicksal es mir gestattet, eine Ent-
scheidung zu treffen. 

Wer sich als Spender zur Verfügung stellt, nimmt 
eine moralisch achtenswerte Haltung ein. Aber wenn 
ich die Organspende zu einer rechtlichen oder mora-
lischen Pflicht erkläre, dann beraube ich diese Ent-
scheidung gleichzeitig ihrer Autonomie und Freiwil-
ligkeit und nehme ihr damit ihren eigentlichen We rt . 
Das kann nicht richtig sein. 

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordne

-

ten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN 
und der PDS) 

Darum ist die Entscheidung des Menschen, ob er 
sich zur Verfügung stellt oder nicht, eine höchstper-
sönliche Entscheidung, die nicht und durch nieman-
den ersetzbar sein kann. Auch der Sterbende, der 
keine eigene Entscheidung trifft - weil der Tod, weil 
das Schicksal ihn überrascht, weil er sich seinen An-
gehörigen nicht offenbaren will oder weil er keine An-
gehörigen hat, mit denen er darüber sprechen will -, 
hat eine Würde und das Recht, zu wissen, daß sein 
Körper der Erde überantwortet wird, wie es der Tra-
dition unseres Kulturkreises entspricht. Darum ist die 
Einwilligung, von der hier geredet wird, nicht ersetz-
bar. 

Nun verlangen die Transplantationsmediziner von 
uns, gesetzlich direkt oder indirekt den Todeszeit-
punkt zu bestimmen. Da muß ich Ihnen sagen: Das 
geht nicht. Das Sterben ist ein medizinischer, ein bio-
logischer Vorgang. Kein Gesetzgeber kann diesen 
Vorgang beeinflussen. Man kann ihn nicht beschleu-
nigen, und man kann nicht einen Toten gesetzlich 
zum Leben erwecken oder umgekehrt. Das sind zwei 
ganz unterschiedliche Kategorien. Darum können 
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wir die berufsethische Frage, die Sie in den Vorder-
grund gestellt haben, als Gesetzgeber nicht lösen. 

(Beifall der Abg. Dorle Marx [SPD]) 

Wir können den Medizinern diese Frage nicht ab-
nehmen. Wir können nicht jemanden, der möglicher-
weise lebt, kraft Gesetzes zu einem Toten erklären. 
Wir können nur an bestimmte medizinische Um-
stände rechtliche Folgen knüpfen. Aber die berufs-
ethische Frage können wir nicht lösen. 

Nun führt uns die Transplantationsmedizin in ein 
neues Problem, nämlich daß der Prozeß des Sterbens 
in einer Weise verlängert wird, wie das niemand von 
uns früher geglaubt hätte. Herr Kollege Wodarg hat 
am Anfang der Debatte das Wo rt  Hirntod hinterfragt. 
Dieser Begriff Hirntod hat eine Berechtigung als et-
was anderes als Tod nur dann, wenn man zu dem Be-
griff Hirntod auch die Worte „organlebender Körper" 
hinzufügt. Man muß das auch aussprechen. Zum 
Hirntod gehört der organlebende Körper, ein Körper, 
der - wie hier wiederholt dargestellt wurde - physio-
logische und vegetative Reaktionen hat und der eben 
deswegen für die Transplantationsmedizin so wichtig 
und bedeutsam ist, weil seine Organe nicht abgestor-
ben sind. 

Die einzige Entscheidung, die wir gesetzgeberisch 
treffen können, ist, ob wir die Entscheidung darüber, 
was mit dem Körper in diesem Prozeß des Sterbens 
wird, ob er den normalen Weg des Todes geht oder 
nicht, zu irgendeinem Zeitpunkt irgendeinem ande-
ren, einem Dritten, übertragen können. Die Übertra-
gung auf einen Dritten bedeutet gleichzeitig, daß wir 
diesen Körper zu einem verfügbaren Gegenstand 
machen, dessen weiteres Schicksal nicht mehr im 
Willen des Sterbenden selbst, sondern in der Ent-
scheidung eines anderen liegt, mag er verwandt sein 
oder nicht und aus welchen Motiven auch immer er 
entscheidet. 

(Vorsitz: Vizepräsidentin Dr. Antje Voll

-

mer) 

Das ist der Punkt. Herr Schily hat mit Recht gesagt: 
habeas corpus. Wann endet die Würde des Men-
schen, die untrennbar mit dieser Entscheidung ver-
bunden ist? Ich glaube, daß sie nicht mit dem Be-
wußtsein endet, daß sie nicht mit der Tätigkeit des 
Gehirns endet, sondern daß der Mensch sich nicht 
nur in seinem Bewußtsein verwirklicht, sondern auch 
in der körperlichen Erscheinung, in seinem Körper. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN) 

Darum gehört es unentziehbar zur Menschen-
würde, daß die Entscheidung über die Dauer, die A rt 

 des Sterbens ungeachtet aller pragmatischen und 
sonstigen praktischen Überlegungen bei dem einzel-
nen Menschen bleibt. Von ihm muß die Entschei-
dung getroffen werden. 

(Beifall des Abg. Dr. Edzard Schmidt-Jortzig 
[F.D.P.] - Beifall bei der SPD, dem BÜND

-

NIS 90/DIE GRÜNEN und der PDS) 

Wer die Ausdehnung der Transplantationsmedizin 
will - vieles spricht dafür -, der muß dafür werben. Er  

darf nicht in der Überzeugung resignieren, daß es 
möglich wäre, mehr Menschen als bisher von der Not 
ihrer Mitmenschen anrühren zu lassen, sie zum 
Nachdenken zu bewegen. Wir müssen Möglichkei-
ten schaffen, daß, wie es der Antrag zur Änderung 
von § 2 vorsieht, jeder Mensch mit dieser Frage kon-
frontiert wird, daß er ihr nicht leichtherzig auswei-
chen kann. Das ist unsere gesetzgeberische und mo-
ralische Pflicht. Das ist auch unsere gesetzgeberische 
Möglichkeit. Aber all das, was wir darüber hinaus tä-
ten, indem wir den Willen des Menschen fingie rten, 
würde einen Verstoß gegen Grundlagen unseres kul-
turellen Bewußtseins bedeuten. 

(Beifall des Abg. Dr. Edzard Schmidt-Jortzig 
[F.D.P.] - Beifall bei der SPD, dem BÜND

-

NIS 90/DIE GRÜNEN und der PDS) 

Vizepräsidentin Dr. Antje Vollmer: Das Wort  hat 
jetzt der Kollege Peter Hintze. 

Peter Hintze (CDU/CSU): Frau Präsidentin! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! In der Debatte ist 
zu Recht angesprochen worden, daß es für Angehö-
rige von frisch Verstorbenen nicht einfach ist, die 
Entscheidung zu treffen, zu einer Organspende ja zu 
sagen. Ein Kollege hat darauf hingewiesen, daß da-
mit für den Angehörigen eine seelische Last verbun-
den ist. Das habe ich so erlebt. Ich habe aber auch er-
lebt, daß Angehörige aus dieser Entscheidung heraus 
eine seelische Kraft entwickelt haben. 

(Beifall des Abg. Hildebrecht Braun [Augs

-

burg] [F.D.P.]) 

Ich will das an einem Beispiel schildern: Mich hat 
das Erlebnis einer Frau aus Wuppe rtal sehr stark be-
wegt, die mich in der Sprechstunde aufgesucht hat. 
Sie hat mir von einem sehr ruhigen Gespräch nach 
dem Suizid ihres Mannes über die Bereitschaft, ein 
Organ zu spenden, erzählt. Es war keines, von dem 
sie sich unter Druck gesetzt fühlte. Sie hat die Ent-
scheidung in Ruhe getroffen und hat ja gesagt. Sie 
findet noch heute den größten Trost über den Tod ih-
res Mannes in dem Wissen, daß mit einem seiner Or-
gane einem anderen Menschen Leben geschenkt 
worden ist, daß er weiterleben kann. - Das ist eines 
von mehreren Beispielen, die belegen, daß die Ent-
scheidung eines Angehörigen für eine Organspende 
seelische Kraft entwickeln kann, bei der Sterbebe-
gleitung eine Rolle spielt und auch ein Stück Trost 
ist. Ich halte es für die wichtigste Aufgabe der heuti-
gen Gesetzgebung, diese Hilfsbereitschaft, die Soli-
darität und die Nächstenliebe, die über den Tod hin-
aus möglich ist, zu fördern und zu stärken. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P.) 

Wir denken viel und zu Recht über den Tod und 
seinen Charakter nach. Das ist auch richtig. Daß aber 
aus dem eigenen Tod ein anderer Mensch Lebens-
kraft schöpfen kann, ist vielleicht das Schönste, was 
es zu diesem Thema zu sagen gibt. 

Die heutige Gesetzgebung würde ihr Ziel verfeh-
len, wenn sie nicht Rechtssicherheit und Spendenbe-
reitschaft stärken würde. 
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Peter Hintze 
Ich habe in den letzten Tagen, Wochen und Mona-

ten unserer ernsthaften Diskussion erlebt, daß Ärzte 
und Schwestern auf einmal unter einen Rechtferti-
gungsdruck gerieten, und möchte im Namen auch 
derer, die dies für richtig halten, den Ärzten und 
Schwestern für ihre lebenserleichternde und lebens-
rettende Arbeit im Rahmen der Transplantationsme-
dizin danken. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P.) 

Die Frage, wann der Mensch tot ist, stellt sich 
durch die Möglichkeiten der Intensivmedizin in 
neuer Weise. Das ist die Reihenfolge; ich glaube, dar-
über sind wir uns in der Diskussion noch einig. 

Mit Hilfe der Apparate ist es möglich, einzelne Or-
gane vor dem Absterben zu bewahren, auch wenn 
das, was den Menschen ausmacht, nämlich die Ein-
heit von Körper und Geist, von Leib und Seele, nicht 
mehr vorhanden ist. Zu welchem Zeitpunkt der Tod 
exakt eintritt, wann also die Verbindung von Geist 
und Körper aufgehoben wird und was dabei genau 
vorgeht, das wissen wir nicht. Wir wissen aber, daß 
mit der Diagnose des Hirntodes dieser Zeitpunkt er-
reicht ist, der Tod also bereits eingetreten ist. Ich 
halte es für wichtig, daß wir festhalten, daß nicht die 
Diagnose des Hirntodes den Punkt des Todes mar-
kiert, sondern, daß dieser Zeitpunkt schon vor der 
Diagnose tatsächlich erreicht ist. 

Es geht bei dieser Frage nicht nur um medizinische 
Dinge - Otto Schily hat zu Recht davon gesprochen; 
ich ziehe daraus allerdings einen anderen Schluß als 
er -; es geht auch um unser Verständnis vom Men-
schen. Sie sprachen von den metaphysischen Aspek-
ten. Die christliche Vorstellung von der Person sieht 
den untrennbaren Zusammenhang zwischen Körper 
und Geist. Oder anders gesagt, Ihnen antwortend: 
Das Metaphysische gibt es nicht ohne das Physische, 
den Geist nicht ohne das Gehirn. 

(Hans Büttner [Ingolstadt] [SPD]: Das 
stimmt so nicht!) 

Die Konzeption von Seehofer wird auch aus rechtli-
cher Sicht den ethischen Erkenntnissen zu Leben 
und Tod gerecht; sie bewah rt  uns vor Unklarheit auf 
einem Gebiet, das nach höchster Klarheit verlangt. 
Sie sichert einen gewissenhaften Umgang mit diesem 
ernsten Thema; sie schafft Rechtssicherheit, auf die 
alle Beteiligten, Ärzte, Schwestern, Patienten, Ange-
hörige und der Verstorbene zur Wahrung der Würde 
seines Todes, einen Anspruch haben. 

Bei unserer Entscheidung müssen wir uns klarma-
chen, daß eine enge Zustimmungslösung die bishe-
rige verantwortliche Praxis massiv einschränken und 
für viele Menschen, die auf Hilfe dringend angewie-
sen sind, bedeuten würde, daß sie nicht mehr weiter-
leben können und nicht mehr weiterleben dürfen. 
Diesen wichtigen Hinweis kann man nicht mit der 
Utilitarismus-Keule erschlagen. Vielmehr ist das Er-
gebnis unserer ethischen Abwägung, daß wir bereit 
sind, eine solche rechtliche Grundlage zu schaffen, 
die einerseits sicherstellt, daß der Tod klar und unwi-
derruflich eingetreten ist, die andererseits aber die 
Organtransplantation auch tatsächlich möglich 
macht. 

Heute ist viel von den Wartelisten gesprochen wor-
den; auffällig ist, daß die Wartelisten bei Lunge, Le-
ber und Herz recht kurz sind, weil sehr viele Patien-
ten die Wartezeit nicht überleben. Auch das müssen 
wir uns deutlich machen. 

Ich bitte Sie daher dringend, der erweiterten Zu-
stimmungslösung Ihre Zustimmung zu geben. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, 
der SPD und der F.D.P.) 

Vizepräsidentin Dr. Antje Vollmer: Das Wort  hat 
jetzt die Frau Kollegin Dr. Rita Süssmuth. 

Dr. Rita Süssmuth (CDU/CSU): Frau Präsidentin! 
Meine Damen und Herren! Die Entscheidung, die 
heute zu treffen ist, ist vielen von uns, auch mir, nicht 
leichtgefallen. Ich habe in den letzten Wochen oft ge-
dacht: Vielleicht hätten wir es doch bei dem Verhal-
tenskodex der Transplantationszentren belassen sol-
len. Aber es gibt Prozesse, hinter die man nicht mehr 
zurück kann. Dann kann es sich ergeben, daß ein 
Gesetzgebungsvorgang, der vielleicht weniger vom 
sachlichen als vielmehr vom politischen .Standpunkt 
notwendig ist, unwiderruflich ist, und das nicht nur, 
we il  andere Länder ähnliche Gesetze verabschiedet 
haben. Vielmehr würde sonst die Öffentlichkeit an-
nehmen, wir flüchteten vor der Entscheidung oder 
sie würde mit ihrer Entscheidung alleingelassen. 
Deswegen ist dieser Gesetzgebungsvorgang notwen-
dig. 

Ein weiterer Punkt. Es ist heute viel von Rechtssi

-

cherheit, Transparenz, Klarheit und Eindeutigkeit die 
Rede gewesen. Vielleicht schaffen wir ja Rechtssi-
cherheit, aber es wäre vermessen, anzunehmen, daß 
wir das, was so kompliziert ist, eindeutig machen 
könnten. Wenn die Bürgerinnen und Bürger wissen, 
wie viele Dinge zwischen Himmel und Erde, zwi-
schen dem Medizinisch-Wissenschaftlichen und dem 
Metaphysischen unentschieden bleiben, dann erst 
wird klar, welch einen kleinen Bereich wir regeln 
und wie groß der Bereich ist, der offen bleibt. Das ist 
für den Gläubigen wie für den Nichtgläubigen so. 
Wo beginnt Leben? Wo endet es? Die Fragen über 
Anfang und Ende sind gleich kompliziert und kon-
flikthaft. Ich bin davon überzeugt: Auch mit der 
Rechtssicherheit, die wir heute geben, vermeiden wir 
nicht die konflikthaften Entscheidungen im ganz 
konkreten Fa ll . 

Wenn wir dem Rechnung tragen, dann frage ich 
mich, warum wir so sehr über die Unterscheidung 
streiten: Wir dürfen nicht mehr vom Sterben reden, 
wenn der Mensch tot ist. Für mich ist das eine die 
Konvention von Wissenschaftlern über den Hirntod, 
den Gesamthirntod und den Tod des Menschen. Das 
andere ist der Sterbeprozeß. 

Ich denke, daß wir, wenn wir über Entnahmekrite-
rien sprechen, wissen, daß es um die Unterbrechung 
des Sterbeprozesses geht. Alle miteinander - Ärzte, 
insbesondere die Transplantationschirurgen, Pflege-
personal und Angehörige - sind aufgefordert, zu ak-
zeptieren, daß es um die Würde des Sterbenden 
geht, daß diese mit dem Gesetz nicht aufgehoben 
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wird. Wie viele Konflikte sind hier heute morgen an-
gesprochen worden. 

Für mich ist ganz wichtig, daß der Gesetzgeber in 
dem veränderten Gesetzentwurf, den der Minister 
und andere Unterzeichner vorgelegt haben, auf die 
Definition des Todes verzichtet. Das ist die Rück-
nahme von Ansprüchen und von Gewißheiten, die 
wir nicht haben sollten. 

Viele von uns haben das genauso erlebt. Wir müs-
sen dem Tatbestand Rechnung tragen, daß hier nach 
dem Stand auch sich verändernder wissenschaftli-
cher Erkenntnis entschieden und gehandelt wird 
und daß in diesem Bereich eher Vorsicht geboten ist. 
Das schließt aber nicht aus, daß diejenigen, die ent-
nehmen, Gewißheit brauchen. Davon sind wir ange-
sichts der Diskussion über Teilhirntod und Gesamt-
hirntod abgerückt. Das ist aber ein ganz wichtiger 
Punkt bei den Entnahmekriterien. 

Denjenigen, die meinen „Es ist Leben und nicht 
Sterben", möchte ich sagen - Professor Scholz und 
andere haben es bereits angesprochen -: Es ist der 
Moment des Todes verbunden mit einem irreversi-
blen Sterbeprozeß. Wenn wir das gemeinsam festhal-
ten, wissen wir um das Prozeßhafte. 

Zu den Äußerungen menschlichen Lebens wäh-
rend dieses Prozesses möchte ich sagen: Ich maße 
mir nicht an, sie zu bewerten. Sie sind für mich 
menschlich. In diesem komplexen Sinne gelten sie 
auch. Es darf kein Gezanke um eine Floskel oder um 
ein „Ich weiß es nicht" geben. Vielleicht ist es auch 
gut, in dem einen oder anderen Fall dieses Nichtwis-
sen zum Ausdruck zu bringen. 

Bei dem Konflikt „Was tut sich noch zwischen Ster-
ben und" - ich sage - „Weiterleben?" sollten wir uns 
nicht anmaßen, im Sinne der logischen Schlußfolge-
rung zu argumentieren: Tatbestände gleich Tatbe-
stände gleich Definition gleich Tod. 

Ich möchte noch ein Zweites ansprechen; das ist 
die Frage der Zustimmungslösung. Es spricht viel für 
eine enge Zustimmungslösung. Wir haben eine große 
Pflicht, die Menschen mit einer massiven Informati-
ons-, Aufklärungs- und auch Beratungswerbung an-
zusprechen. Was ist der Vorteil, daß wir nun ein Ge-
setz bekommen? Der Vorteil ist, daß das Thema an 
die Öffentlichkeit gekommen ist, ein tabuisiertes 
Thema. Es ist derzeit in mehr Familien Thema, als es 
das je gewesen ist - mit Zustimmung und Ableh-
nung. Beides haben wir zu respektieren. 

Ich habe zu dem Gesichtspunkt „Es kann nur das 
einzelne Subjekt entscheiden" eine andere Frage zu 
stellen: das Subjekt der Entscheidung und der inter

-

subjektive Vorgang. Sind wir als Menschen nicht in 
einer Weise verbunden, daß wir bei den Kindern den 
intersubjektiven Vorgang nehmen und ihn bei den 
Erwachsenen außen vor lassen? 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU 
und der SPD) 

Deswegen muß ich an dieser Stelle sagen: Vorsicht, 
wenn wir von mutmaßlichem Willen sprechen. Das 
Wort  ist ein bißchen mißverständlich, es geht nicht 
um Mutmaßung, um das, was hätte sein können, son-

dern um wirkliche Abklärung. Es kann nicht sein, 
daß jemand, der nie mit einem anderen Menschen 
darüber gesprochen hat und ihn nicht kennt, erklärt, 
er verweigert oder bejaht. Er fällt aus. Das gehört zur 
Ernstnahme des Willens des anderen. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, 
der F.D.P. und der SPD) 

Ich komme zu dem Ergebnis, daß das Intersubjek-
tive unter Menschen seine Berechtigung und Gel-
tung hat. Oftmals erleben wir, daß das Intersubjek-
tive, auch das aus dem Leben oft zu stark Ver-
drängte, gerade in Konfliktsituationen wichtig ist. 

Meine letzte Bemerkung. Ich wünsche mir, daß 
auch die Experten oft anders redeten, als sie reden, 
und Menschen mehr Vertrauen als Mißtrauen geben. 
Es gibt immer wieder Stimmen, die mich eher abrük-
ken lassen, weil sie zuwenig deutlich machen: Es 
geht hier um rettende Lebenshilfe. Das ist sicherlich 
ein Akt der Menschenliebe, der Nächstenliebe. Dazu 
kann niemand gezwungen werden. 

Es ist aber so, daß mancher, der vorher nein gesagt 
hat, in der Situation des Freundes, des Pa rtners, des 
Kindes, des Angehörigen oder des Menschen, von 
dessen Leid er erfährt, eine ganz andere Entschei-
dung trifft. 

Ich glaube, daß unsere heutige Debatte dazu bei-
tragen kann. Niemand hat einen Anspruch, und nie-
mand darf daraus ein Gewerbe machen. Es gibt oft 
auch Ärzte, ob das nun bei der Abtreibung oder der 
Transplantation ist, die nicht gewissenhaft mit ihrem 
Beruf umgehen. Aber das darf nicht dazu führen, daß 
alle die als gewissenlos bezeichnet werden, die sich 
gewissenhaft verhalten. 

Deswegen ist es ganz entscheidend, daß. dieses 
Gesetz zu mehr Verantwortung, Bewußtseinsbil-
dung, aber auch zu den Möglichkeiten der Lebens-
rettung beiträgt, die wir haben. Wenn wir uns alle im 
Rahmen unserer Möglichkeiten engagieren und auf-
klärend, werbend und abwägend unter die Men-
schen treten, könnten wir viel bewirken, aber nicht 
den Konflikt nehmen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P. 
sowie bei Abgeordneten der SPD und der 

PDS) 

Vizepräsidentin Dr. Antje Vollmer: Zu einer Kurzin-
tervention erhält zunächst der Kollege Büttner das 
Wort . 

Hans Büttner (Ingolstadt) (SPD): Herr Kollege Hin-
tze hat in seinem Beitrag mit Blick auf die christliche 
Anschauung gesagt: Körper und Geist sind eine Ein-
heit, und wenn das Gehirn abgeschaltet ist oder nicht 
mehr funktioniert, dann ist die Trennung vollzogen, 
dann ist der Mensch tot. 

Ich sage Ihnen als Christ: Ich setze Gehirn nicht 
gleich mit Geist. 

(Beifall des Abg. Otto Schily [SPD]) 
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Ich meine, wir sollten als Gesetzgeber nicht den Ver-
such unternehmen, qua Gesetz für das, was in den 
Glaubensbereich über die menschliche Existenz ge-
hört und über das in einer freien Gesellschaft jeder 
einzeln für sich Entscheidungen treffen und treffen 
können muß, bestimmte Auffassungen, Ideen, Hal-
tungen oder Glauben vorzuschreiben. 

Vizepräsidentin Dr. Antje Vollmer: Möchten Sie 
antworten, Herr Hintze? 

Peter Hintze (CDU/CSU): Der Gesetzgeber tut das, 
was Sie befürchten oder abwehren wollen, mit dem 
Gesetzentwurf nicht. Ich habe in meinem Beitrag 
auch nicht Gehirn mit Geist gleichgesetzt, sondern 
ich habe gesagt, daß Geist ohne Gehirn nicht denk-
bar ist. 

Ich bin auf die Unterscheidung zwischen Metaphy-
sik und Physik gekommen. Wir brauchen eben auch 
für die unstofflichen Vorgänge im Körper stoffliche. 

Gerade kam noch ein anderer Zwischenruf, der 
sich auf die Seele bezog. Das wäre ein dritter Sach-
verhalt. Dem belebten Körper, also dem, der durch 
meine stoffliche Körperlichkeit mein geistiges Dasein 
ermöglicht - dazu brauche ich das Gehirn -, kann ich 
als Christ, als Person eine Seele zusprechen. Dazu 
können Sie sagen: „Ich glaube daran" oder „Ich 
glaube nicht daran". Das regelt hier nicht der Ge-
setzgeber. Das ist ein anderer Sachverhalt. 

Aber für mich ist die Einheit von Körper und Geist, 
die das Menschsein, das Personsein ausmacht, mit 
dem Tod des Hirns beendet. Damit ist der Mensch 
nach meinem Verständnis gestorben. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, 
der F.D.P. und der SPD - Abg. Christa Nik

-

kels [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN] meldet 
sich) 

Vizepräsidentin Dr. Antje Vollmer: Frau Kollegin 
Nickels, wollen Sie eine Kurzintervention machen? 

(Christa Nickels [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

-

NEN]: Ich möchte etwas zu Herrn Hintze 
sagen!) 

- Nein, darauf direkt reagieren dürfen Sie nicht. 

Ich erteile jetzt dem Kollegen Gerald Häfner das 
Wort . 

Gerald Häfner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Liebe 
Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kolle-
gen! Wir entscheiden heute hier über weit mehr als 
über die Voraussetzungen und Regelungen zur Or-
gantransplantation. Das ist der Grund, warum diese 
Debatte sehr wichtig ist. Ich meine, wir stehen mit ihr 
am Scheideweg in der Gestaltung unserer Rechtsord-
nung und damit auch unseres Selbstverständnisses 
als Menschen wie auch als Gesellschaft. 

Wir entscheiden hier auch über das Menschenbild 
unseres Staates und unserer Verfassung. Wir ent-
scheiden über unser Verhältnis zum Tod und damit 
auch zum Leben und zum Menschen. Wir entschei-

den auch über die Frage - das möchte ich nicht ganz 
in Vergessenheit geraten lassen -, wie weit ein Ge-
setzgeber gehen darf, vielleicht auch gehen muß, 
und wo er seine Kompetenzen in fataler Hybris über-
schreitet. 

Unverständlicherweise sind wir in diese Situation 
ohne Not getrieben worden. Ein verständiger Beob-
achter kann darüber eigentlich nur mit dem Kopf 
schütteln. Denn in den Fragen, die hier heute wirk-
lich entschieden werden müssen, besteht in diesem 
Haus doch ein ganz erstaunlicher Konsens, und zwar 
sowohl was die Organspenden Lebender wie auch 
was die Organspende Sterbender betrifft. In der ent-
scheidenden Frage, daß bei der letztgenannten Form 
der Spende der vollständige Ausfall aller meßbaren 
Hirnfunktionen zwingende Voraussetzung für eine 
Explantation von Organen ist, gibt es doch überhaupt 
keinen Dissens. 

(Beifall der Abg. Dr. Wolfgang Wodarg 
[SPD] und Dr. Edzard Schmidt-Jortzig 

[F.D.P.]) 

So weit, so gut. Wenn wir uns also darauf be-
schränken würden, was der Gesetzgeber tun darf 
und tun muß, könnten wir heute abend nach Hause 
gehen und sagen: Der Deutsche Bundestag hat in 
großer Einmütigkeit ein wichtiges Gesetz beschlos-
sen. Damit würde endlich die ganze Unklarheit, die 
in diesem schwerwiegenden Bereich noch immer be-
steht, beseitigt. 

Aber - und jetzt kommt das, worüber ich mich sehr 
ärgere - einige wollen eben sehr viel mehr. Sie wol-
len nicht nur das, was rechtlich unumst ritten und zu 
regeln notwendig ist, sondern sie wollen, daß ein Ge-
setz etwas behauptet, was jeder Lebenserfahrung 
und der Auffassung vieler Wissenschaftler wider-
spricht, nämlich daß der vollständige Ausfall meßba-
rer Hirnfunktionen gleichzeitig der absolute und 
endgültige Tod des Menschen sei. So behaupten Sie 
das implizit in ihrem Gesetzentwurf. 

(Dr. Jürgen Rüttgers [CDU/CSU]: Nein, das 
stimmt nicht! Das ist die Unwahrheit!) 

- Ich sagte „implizit". Ich kann es Ihnen vorlesen, 
wenn Sie wollen. 

Eine solche Festlegung widerspricht natürlich 
nicht nur der Lebenserfahrung, der ganz banalen Er-
fahrung, wonach ein Toter starr ist, er kalt ist, keine 
Reflexe mehr hat usw., wohingegen für einen soge-
nannten Hirntoten gerade das Gegenteil gilt: Er ist 
warm, weich, er ist belebt, das Herz schlägt, die Re-
flexe funktionieren; viele Kollegen haben das hier 
schon dargestellt -, sie widersp richt auch meinem 
ganz persönlichen Bild vom Menschen. Darauf will 
ich gleich noch zurückkommen. 

Zunächst müssen wir feststellen: Unsere Verfas-
sung läßt nicht zu, daß das Leben als Schutzgut ge-
mäß Art . 2 des Grundgesetzes nach rein materiell- 
quantitativen Gesichtspunkten, also nach Nützlich-
keitserwägungen, bestimmt werden kann. 
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Vizepräsidentin Dr. Antje Vollmer: Herr Kollege 
Häfner, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abge-
ordneten Rüttgers? 

Gerald Häfner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Wenn das nicht auf meine Redezeit angerechnet 
wird, gern. 

Vizepräsidentin Dr. Antje Vollmer: Bitte. 

Dr. Jürgen Rüttgers (CDU/CSU): Kollege Häfner, 
ich melde mich deshalb zu Wort , weil ich finde, daß 
es dieser Debatte nicht gut tut und daß es nicht nur 
nicht fair ist, sondern uns wirklich auf eine schiefe 
Bahn führt, wenn Sie unwidersprochen die Behaup-
tung aufstellen, daß der Entwurf, den ich unterstütze, 
den Hirntod mit dem Tod gleichsetzt. Dies ist gerade 
nicht der Fall. Das wird auch durch Wiederholungen 
nicht besser. 

Wir haben Wochen darum gerungen, Formulierun-
gen zu finden, die sicherstellen, daß es keine Defini-
tion von Tod und schon gar keine Gleichstellung von 
Tod und Hirntod gibt. Es ist nur festgelegt worden - 
darüber kann man sicherlich diskutieren; das tun wir 
den ganzen Vormittag -, ob der Tod Voraussetzung 
dafür ist, und zwar der Tod, der nicht durch den Ge-
setzgeber, sondern nach den Regeln der medizini-
schen Kunst festgelegt wird. 

Wir haben ein Zweites getan. Wir haben gesagt: 
Das darf sowohl im Verfahren als auch vom Inhalt 
her nicht unter bestimmte Kriterien abrutschen. Dies 
heißt aber für jeden Juristen - das kann man, auch 
wenn man nicht Jura studiert hat, wirklich dem Text 
entnehmen -, daß die Behauptung, hier sei der Hirn-
tod als Tod definiert , falsch ist. Ich persönlich würde 
dem Gesetzentwurf nicht zustimmen, wenn es ir-
gendeinen Zweifel daran gäbe, daß die Position in 
dem Gesetz nicht so beschrieben wäre. 

Gerald Häfner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Herr 
Rüttgers, abgesehen davon, daß Sie eigentlich keine 
Frage gestellt haben: Was Sie sagen, ist zum Teil 
richtig. Sie haben auf die lange Zeit vorgesehene De-
finition am Ende verzichtet. Aber in der Rechtswir-
kung ist es exakt das gleiche. 

(Horst Seehofer [CDU/CSU]: Nein! - 
Dr.  Burkhard Hirsch [F.D.P.]: Das ist der 

Punkt!) 

- Aber selbstverständlich. Das ergibt sich zwingend 
aus dem Verhältnis Ihres Absatzes 1 zu Absatz 2. 

Ich möchte hier sehr deutlich aussprechen: Der 
Mensch ist weitaus mehr als die Summe seiner Or-
gane. Er ist auch sehr viel mehr als das, als wir mit 
naturwissenschaftlichen Methoden zählen, messen 
und wiegen können. Er ist ein sinnlich-übersinnli-
ches Wesen. 

Geburt und Tod sind Übergänge. Der Mensch - je-
denfalls nach meiner Überzeugung - kommt mit der 
Geburt in diese physische Welt und geht mit dem 
Tod aus ihr heraus. Was in diesem Übergang stattfin-
det, das wissen wir nur sehr anfänglich, in weiten 

Teilen wissen wir es überhaupt nicht. Und vor allem: 
Hierüber gibt es sehr verschiedene Auffassungen. 

Aber eines wissen wir mit Sicherheit: Der Mensch 
läßt sich nicht auf sein Gehirn und dessen Funktio-
nen reduzieren. Was für ein armseliges und jämmer-
liches Menschenbild ist es, das den Menschen auf 
die Funktionen seines Gehirns reduziert? 

Wie gehen Sie eigentlich mit den konkreten Erleb-
nissen um, die man mit sogenannten Hirntoten ma-
chen kann, wie mit der „Hirntoten", die als Mutter 
ein Kind austrägt? Ist sie etwa kein Mensch mehr? 
Was sagen Sie zu den vielfältigen Erfahrungen der 
Menschen, die Sterbebegleitung vorgenommen und 
Totenwache gehalten haben und die dabei den Tod 
gerade nicht erlebt haben, wie das bei einem Radio-
gerät oder einer Maschine wäre, wenn der Schalter 
von „on" auf „off" geschaltet wird, sondern die ihn 
als einen allmählichen Übergang beschreiben, in 
dem sich die Wesenheit des Menschen nur allmäh-
lich verabschiedet und aus dem Körper zurückzieht? 

Ich will  Ihnen überhaupt nicht zumuten, daß Sie 
meinen Überzeugungen in diesem Bereich folgen; 
das kann ich nicht erwarten; umgekehrt ist das ja 
ebenso nicht der Fall. Ich will nur, daß Sie respektie-
ren, daß ich über den Tod so denke - übrigens auch 
über die Geburt. 

Und deshalb bin ich der ganz festen Überzeugung, 
daß in einem pluralistischen Gemeinwesen, in einer 
offenen, demokratisch verfaßten Gesellschaft der Ge-
setzgeber an einer Stelle, bei der ganz unterschiedli-
che Auffassungen unter den Menschen nebeneinan-
der bestehen und die gleichzeitig von so zentraler 
Bedeutung ist wie dieser Bereich des Überganges 
vom Leben zum Tod, keinesfalls mehr tun darf, als er 
muß und kann. Der Gesetzgeber darf an dieser Stelle 
gar nicht ein bestimmtes Menschenbild und damit 
ein bestimmtes Todesverständnis vorschreiben und 
zum Gesetz erheben. 

Ich möchte deshalb ganz dringend dafür werben, 
daß wir an dieser Stelle offenbleiben für die verschie-
denen Auffassungen, die es hierüber unter den Men-
schen gibt. Wir sollten offen sein dafür - hier könnten 
wir uns eigentlich wieder treffen, tun es leider aber 
nicht -, daß der Mensch letzten Endes nur selbst ent-
scheiden kann, was mit ihm in dieser Phase ge-
schieht; das ergibt sich für mich ganz zwingend aus 
diesen Vorüberlegungen. 

(Beifall des Abg. Dr. Burkhard Hirsch 
[F.D.P.]) 

Bei den Umfragen, die hierzu gemacht worden 
sind, haben sich übrigens viele weder so noch so ent-
schieden; auch davor habe ich sehr großen Respekt. 
Ich finde, man sollte die Menschen bei Fragen, die 
sie für sich selber noch nicht geklärt haben, nicht zu 
Entscheidungen zwingen. Dieses Klären ist manch-
mal nicht leicht. 

Aber diejenigen, die sich entschieden haben, ha-
ben sich mit ganz großer Mehrheit für die soge-
nannte enge Zustimmungslösung ausgesprochen. 
Das hängt, glaube ich, damit zusammen, daß das 
Mißbehagen, die Angst, die sehr verbreitet ist, nur 
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dann verschwinden wird, wenn die Menschen die 
Gewißheit haben, daß im Falle ihres Sterbens mit ih-
nen nichts geschieht, was sie nicht zu Lebzeiten ge-
wollt und befürwortet haben. 

Deswegen werbe ich so dringend für die enge Zu-
stimmungslösung, die, um der Lebenswirklichkeit 
Rechnung zu tragen - jedenfalls nach meinem Vor-
schlag -, auch zuläßt, daß Dritte, enge Angehörige 
oder Lebenspartner, 

(Wolfgang Lohmann [Lüdenscheid] [CDU/ 
CSU]: Das ist keine enge Zustimmungslö

-

sung!) 

dann, wenn eine sichere Willenserklärung abgege-
ben worden ist, sie aber nicht schriftlich beigebracht 
werden kann, diese als Boten überbringen. 

Ich glaube, wir sind uns darin einig, daß im Sterbe-
prozeß der vollständige Ausfall aller Hirnfunktionen 
einen „point of no return" darstellt. Das heißt, daß 
von diesem Moment an das Sterben, der Tod unum-
kehrbar geworden ist. Aber ich glaube, daß das Ster-
ben an dieser Stelle noch nicht abgeschlossen ist. Wir 
sind uns auch einig darüber, daß die Transplantation 
einen Eingriff in den Sterbevorgang bedeutet. Das ist 
gerade das Verrückte an dieser Stelle: Die Mediziner 
brauchen lebende Organe für die Transplantation. 
Deswegen wird der Sterbeprozeß unterbrochen, wird 
er aufgehalten, wird er verlängert. Deswegen darf 
bzw. kann der Mensch noch nicht sterben. Dies ist 
eine Tatsache. Nun aber gleichzeitig aus rechtlichen 
Gründen - weil es dann so viel einfacher zu sein 
scheint - zu behaupten, der im Sterben Befindliche 
sei schon tot, sei eine Leiche, ist nun wirklich Rabu-
listik. Das, so finde ich, ist keinem Menschen beizu-
bringen, der einmal diesen Prozeß des Sterbens bei 
einem anderen Menschen miterlebt hat. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD, der F.D.P. 

und der PDS) 

Deshalb: Ich meine, daß der endgültige Tod einge-
treten ist, wenn der Ausfall aller Organfunktionen 
vorliegt - nicht beim Hirntod. Ich meine aber, daß 
nach dem Eintreten des Hirntodes explantiert wer-
den darf, wenn der Betroffene zu Lebzeiten zuge-
stimmt hat. Für diese Position möchte ich herzlich 
werben, auch in der Abstimmung. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD, der 
F.D.P., der PDS und des Abg. Eckart von 

Klaeden [CDU/CSU]) 

Vizepräsidentin Dr. Antje Vollmer: Das Wort  hat 
jetzt die Abgeordnete Ch ristina Schenk. 

Christina Schenk (PDS): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Die bisherige Diskussion um 
eine ethisch vertretbare Regelung von Organtrans-
plantationen bewegt sich im Spannungsfeld zwi-
schen zwei verschiedenen Schwerpunktsetzungen: 
Auf der einen Seite wurde die Chance, dadurch Le-

ben retten zu können, in den Vordergrund gestellt 
und auf der anderen Seite die Frage nach dem Pro-
zeß, der vom Leben zum Tod führt, und seiner Bedeu-
tung für den Menschen, dem Organe entnommen 
werden. 

Für die Erstgenannten sind die Verbesserung der 
Akzeptanz der Organtransplantation und die Steige-
rung des Organaufkommens vorrangig. Für sie ist 
der Hirntod mit dem Tod des Menschen gleichzuset-
zen. Jede Kritik daran und am Hirntodkonzept über-
haupt wird mit der Behauptung zurückgewiesen, da-
mit werde die Legitimität der Organtransplantation 
untergraben. 

Meine Damen und Herren, es ist mir sehr wichtig, 
hier festzustellen, daß man über eine so schwerwie-
gende Frage im Grenzbereich zwischen Leben und 
Tod nicht vom gewollten Ergebnis her diskutieren 
darf. Der Zweck heiligt die Mittel nicht. 

(Beifall bei Abgeordneten der PDS, der SPD 
und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN) 

Der sogenannte Hirntod ist eine Übereinkunft 
über den Zeitpunkt, ab dem ein irreversibler Zustand 
vorliegt und somit der Behandlungsauftrag erlischt. 
Er ist zugleich die allgemein anerkannte Vorausset-
zung für die Zulässigkeit der Organentnahme. Aller-
dings - auch das will  ich hier so deutlich sagen - ist 
der Begriff irreführend, da das Erfülltsein der Krite-
rien keineswegs den Tod des gesamten Gehirns 
nachzuweisen imstande ist. 

(Dr. Herta Däubler-Gmelin [SPD]: Richtig!) 

Auch nach der Hirntodfeststellung finden noch di-
verse Stoffwechselprozesse statt, sowohl im Gehirn 
selbst - sogar hochkomplexe Steuerungsvorgänge 
sind noch möglich, wie die schwangere, hirntote 
Frau in Erlangen bewiesen hat - als auch im übrigen 
Körper. Letztlich könnte eine maschinelle Beatmung 
ihre Wirkung nicht entfalten, wenn das Gewebe tot 
wäre. 

Für mich ist der sogenannte Hirntod nicht mit dem 
Tod des gesamten Gehirns gleichzusetzen und schon 
gar nicht mit dem des Gesamtorganismus. Ein als 
hirntot eingestufter Mensch befindet sich in einem ir-
reversiblen Prozeß des Sterbens, aber er ist nicht tot. 
Ich denke, daß man sehr genau unterscheiden muß 
zwischen der Festlegung eines justitiablen Kri-
teriums für die Organentnahme und der Versuchung, 
eine neue Legaldefinition des materiellen Todes, des 
Gesamttodes, vorzunehmen. 

(Beifall bei Abgeordneten der PDS und der 
SPD sowie der Abg. Monika Knoche 

[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]) 

Ich meine, genau dies dürfen wir hier nicht tun, weil 
das Gesetz Raum lassen muß für die verschiedenen 
Auffassungen darüber, was der Tod ist. Der grundge-
setzliche Schutz von Menschen zwischen Leben und 
Tod, das Recht auf Achtung ihrer Würde, muß weiter-
hin uneingeschränkt garantiert bleiben. 

Aus dieser Sicht beantwortet sich meines Erach-
tens zugleich die Frage, wie die Zustimmung zu re-
geln ist, ob sie ausschließlich durch die Betroffenen 
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selbst zu erfolgen hat oder ob ersatzweise den Ver-
wandten bzw. Nahestehenden Entscheidungsbefug-
nisse zukommen. Niemand kann mit Bestimmtheit 
sagen, was in sogenannten Hirntoten vorgeht. Wir 
wissen nicht, was tatsächlich intrapersonal bei einem 
Menschen, bei dem die Hirntodkriterien erfüllt sind, 
sowohl vor als auch während der Explantation ge-
schieht, wenn der Sterbeprozeß mit technischen Mit-
teln aufgehalten wird und dann mit der Organent-
nahme abrupt beendet wird. Das muß der Öffentlich-
keit auch so ehrlich und klar gesagt werden. 

Aus meiner Sicht bleibt die Organspende ein mög-
liches persönliches Risiko - nicht nur auf der meta-
physischen Ebene -, das mit naturwissenschaftlicher 
Erkenntnis nicht aus der Welt zu schaffen ist. Es gibt 
Erfahrungen - einige haben in dieser Debatte schon 
darauf hingewiesen -, für die in den heutigen Schul-
weisheiten kein Platz ist. Diejenigen, die Sterbende 
begleitet haben, wissen das. 

Die jetzige Gesellschaft hat den Tod weitestgehend 
tabuisiert und die Auseinandersetzung mit der End-
lichkeit des Lebens aus dem Leben verdrängt. Sie 
hat infolgedessen das Gefühl für die Unwägbarkei-
ten und Unbestimmtheiten der letzten Lebensphase 
und damit auch den Respekt vor dieser Phase verlo-
ren. Solche Ungewißheiten sind nicht einfach mit ei-
nem definitorischen Handstreich, mit der Gleichset-
zung von Hirntod und Tod aus der Welt zu schaffen. 
Im Gegenteil: Ich meine, daß die allgemeine Ver-
harmlosung der Umstände und Geschehnisse bei ei-
ner Organtransplantation hierzulande sehr viel zu 
Mißtrauen und mangelnder Spendebereitschaft bei-
getragen hat. 

Deshalb ist für mich die Bereitschaft zur Organ-
spende nur auf der Basis einer persönlich abgegebe-
nen Erklärung akzeptabel. Den Angehörigen oder 
den Nahestehenden steht die Verfügung über diese 
Bereitschaft nicht zu. Sie ist ihnen in einer solch 
schmerzlichen Situation auch nicht abzuverlangen. 
Die Berichte mehren sich: Viele haben erst im nach-
hinein von den Unwägbarkeiten erfahren und ma-
chen sich lebenslang schwerste Vorwürfe, einen ih-
nen nahestehenden Menschen einer solchen Proze-
dur überlassen zu haben, ohne zu wissen, ob sie in 
seinem Willen gehandelt haben. 

In der Konsequenz des Gesagten werden einige 
meiner Kolleginnen und Kollegen und ich selbst nur 
einer engen Zustimmungsregelung ihre Stimme ge-
ben. 

Danke. 

(Beifall bei der PDS sowie bei Abgeordne

-

ten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Dr. Antje Vollmer: Das Wort  hat 
jetzt die Abgeordnete Dr. E rika Schuchardt. 

Dr. Erika Schuchardt (CDU/CSU): Frau Präsiden-
tin! Werte Kollegen und Kolleginnen! Nach der jah-
relangen Diskussion haben sich die unterschiedli-
chen Positionen bedauerlicherweise nicht in einer 
Konsenslösung, sondern in zwei unterschiedlichen 

Gesetzentwürfen und zahlreichen Änderungsanträ-
gen niedergeschlagen, um die wir heute ringen. 

Maßgeblichen Einfluß auf unsere heutige Ent-
scheidung dürften neben den Stellungnahmen der 
Ärzte auch die der Kirchen haben. Ich möchte mich 
in erster Linie der Haltung der Kirchen zuwenden, 
zu denen ich als langjährige EKD-Synodale besonde-
ren Zugang zu haben glaube und mit denen ich da-
her in engerem Kontakt stehe. Dies ist vor allem des-
halb nötig, weil es sowohl im Vorfeld als auch wäh-
rend unserer Debatte manchmal zu unzutreffenden 
oder zumindest mißverständlichen Aussagen gekom-
men ist, die in der Öffentlichkeit zu Verunsicherung 
und Beunruhigung geführt haben. 

Die beiden bisher vorliegenden offiziellen Stel-
lungnahmen der Kirchen - die Erklärung der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland „Gott ist ein Freund 
des Lebens" von 1989 sowie die Gemeinsame Erklä-
rung der Bischofskonferenz von 1990 - haben noch 
eine Gleichsetzung von Hirntod und Tod des Men-
schen angenommen. Seither gab es etliche zusätzli-
che Äußerungen. So hat der Ratsvorsitzende, Bischof 
Engelhardt, 1994 vor der EKD-Synode zwar erklärt, 
die neuerliche Diskussion um den Hirntod habe eine 
Gleichsetzung mit dem Tod des Menschen wieder in 
Frage gestellt, wenngleich der Hirntod ein entschei-
dender Einschnitt im Sterbegeschehen sei. Doch ist 
der Rat der EKD von seiner Grundsatzerklärung von 
1989 keineswegs abgerückt. Bischof Engelhardt hat 
mir persönlich vor wenigen Tagen auf meine Anfrage 
noch einmal versichert, daß die Evangelische Kirche 
in Deutschland an ihrer Kernaussage festhalte, die 
lautet: 

Nach christlichem Verständnis ist das Leben und 
damit der Leib ein Geschenk des Schöpfers..., 
das er aber aus Liebe zum Nächsten einsetzen 
darf. 

Auch Äußerungen des Bevollmächtigten der EKD 
in Bonn, des Bischofs Löwe, die Herr von Klaeden 
mehrfach zitiert hat, haben in letzter Zeit zu gewis-
sen Irritationen geführt. Hierzu hat mir, ebenfalls in 
der vorigen Woche, der Vizepräsident des Kirchen-
amtes der EKD in Hannover versichert, daß verschie-
dentlich geäußerte abweichende Meinungen von 
Einzelpersonen oder einzelnen Landeskirchen wie 
Berlin-Brandenburg oder Westfalen nichts daran än-
derten, daß die offiziellen Erklärungen von 1989 und 
1990 noch immer die Äußerungen der für die ge-
samte Evangelische Kirche in Deutschland zuständi-
gen Organe seien 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU) 

und als solche in ihrer Substanz unverände rt  als gül-
tig betrachtet würden. 

Auch für die katholische Seite gibt es einzelne Ab-
weichungen, etwa die Äußerungen des Kardinals 
Meisner. Aber auch dort ist die offiziell zuständige 
Bischofskonferenz mit kaum einem Wo rt  von ihrer 
früheren Erklärung abgerückt. Das bedeutet, daß 
alle Versuche, die Kirchen in unserer Diskussion aus-
einanderzudividieren, untauglich sind. Die offiziellen 
Vertretungen beider Kirchen stehen auch heute zu 
ihrer Auffassung, daß sie sich mit aller Deutlichkeit 
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der Aussage verweigern, ein Hirntoter sei ein Ster-
bender - das heißt also auch, ein noch Lebender -, 
und haben sich unmißverständlich dafür ausgespro-
chen, daß die Entnahme von Organen bei Hirntoten 
somit ethisch und rechtlich von einer Tötungsmaß-
nahme zu unterscheiden ist. 

Daß auch die Vertreter der Gegenposition dies er-
kannt haben, zeigt deren jüngste Presseerklärung 
vom 20. Juni, in der nicht mehr von der abweichen-
den Meinung der Kirchen, sondern nur noch von - 
ich zitiere - „führenden Kirchenvertretern wie Meis-
ner und Löwe" gesprochen wird. 

Den von den Kirchen ausdrücklich gewünschten 
weiteren Diskussionen zur Frage des Hirntods trägt 
der neue Änderungsantrag von Seehofer Rech-
nung. Darin wird weiterhin die Feststellung des 
Todes gefordert. Aber er definie rt  den Tod selber 
nicht, sondern überläßt diese Frage in § 3 den da-
für ausgewiesenen Fachleuten. Eine Kompetenz-
überschreitung des Gesetzgebers ist damit ausge-
schlossen. 

Mit dem Seehofer-Antrag stimmt ebenfalls die 
kirchliche Haltung zur Frage der Zustimmung über-
ein. Die Kirchen haben ohne Wenn und Aber die er-
weiterte Zustimmung favorisiert. Ergebnis ist also, 
daß man mit der Zustimmung der verantwortlichen 
Organe der Kirchen im Rücken den Seehofer-Antrag 
unterstützen kann, wofür auch ich nachdrücklich 
eintrete. 

An dieser Stelle möchte ich - im Widerspruch zu 
den Ausführungen von Herrn Häfner - darauf hin-
weisen, daß dem Bundestag 4000 Unterschriften für 
eine erweiterte Zustimmungslösung vorliegen. Ich 
habe sie hier in den Händen und kann sie Ihnen zei-
gen. Des weiteren ist auf Initiative der Spitzensport-
ler - unter anderem von Steffi Graf - eine Organ

-

transplantationsinitiative begründet worden, die, an-
geregt durch den Chef von Opel, der sein Leben ei-
ner Organspende verdankt, der erweiterten Zustim-
mungsregelung das Wo rt  redet. 

Im Hinblick auf die Einholung der Zustimmung 
der Angehörigen liegt mir allerdings ein Punkt am 
Herzen, der in den Briefen erwähnt wird und auf den 
ich eingehen möchte. Eine Mutter fand ihr schwer-
verunglücktes Kind in der Intensivstation wieder. Es 
lag ruhig und gesund aussehend im Krankenbett. 
Schockartig traf die Mutter nach Tagen intensivsten 
Ringens um das Leben des Kindes die Frage des Arz-
tes, ob sie einer Hirntoduntersuchung zustimmen 
würde, da man ihrem Kind nicht mehr helfen könne, 
möglicherweise aber einem anderen. Wegen aller-
größter Zweifel an der Richtigkeit dieser Diagnose 
bat die Mutter schließlich darum, bei dieser Untersu-
chung anwesend sein zu dürfen. Der Arzt hatte dafür 
Verständnis. Nun konnte und mußte die Mutter 
selbst erkennen, daß ihr scheinbar so rosig schlafen-
des Kind - ich zitiere - „absolut reaktionsunfähig, ja 
leblos war".  Daraufhin fand sie gemeinsam mit ihrer 
Familie den Mut, einer Organweitergabe zuzustim-
men. Aus der Rückschau schreibt sie - ich zitiere -: 
„... gerade dies in aller scheinbaren Sinnlosigkeit 
dankbar als Sinn zu erleben". 

Meine Bitte an die künftigen Transplantationsärzte 
lautet daher: Prüfen Sie bitte in jedem Einzelfall - 

Vizepräsidentin Dr. Antje Vollmer: Frau Kollegin, 
denken Sie bitte an Ihre Redezeit. 

Dr. Erika Schuchardt (CDU/CSU): - ich bin fertig - , 
ob Sie den Angehörigen ihre ungeheuer schwierige 
Entscheidung dadurch erleichtern können, daß Sie 
ihnen die Anwesenheit bei der Untersuchung gestat-
ten. Das wäre einer von sicherlich vielen lebensnot-
wendigen Wegen, die Angehörigen in ihrer denkbar 
schwierigen Situation zu begleiten und Jonas' Ver-
antwortungsethik - Verantwortung für andere über-
nehmen - praktisch zu leben. 

Ich bitte Sie um Ihre Zustimmung. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU) 

Vizepräsidentin Dr. Antje Vollmer: Das Wort  hat 
jetzt die Abgeordnete Barbara Höll. 

Dr. Barbara Höll (PDS): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Die heute anstehende abschlie-
ßende Beratung eines Gesetzes zur Regelung der 
Transplantation schließt eine Gesetzeslücke und be-
endet vorläufig einen breiten gesellschaftlichen Dis-
kussionsprozeß, der mit der heutigen Abstimmung 
jedoch nicht endgültig abgeschlossen ist. 

Viele Abgeordnete im Hohen Hause sind sich der 
Notwendigkeit der Gesetzesberatung bewußt und 
fühlen sich gleichzeitig in ihrem Entscheidungspro-
zeß überfordert. Der für uns oftmals übliche Mecha-
nismus, ein politisches Problem durch Hinzuziehung 
von Sachverständigen zu lösen, scheint nicht mehr 
zu funktionieren. Das zur Abstimmung anstehende 
Gesetz zur Transplantation konfrontiert uns unmittel-
bar mit ethischen Fragen, die nicht durch naturwis-
senschaftliches Fachwissen gelöst werden können. 
Wir befinden uns in einer für unsere Epoche typi-
schen Situation, in der der wissenschaftlich-techni-
sche Fortschritt Möglichkeiten eröffnet, denen wir 
scheinbar nicht mehr gewachsen sind. Die sich dar-
aus ergebenden Risiken und Gefahren werden nicht 
mehr ausreichend breit diskutiert. 

Im Transplantationsgesetz geht es um das We rt
-vollste, was der Mensch besitzt: um sein Leben, wel-

ches Sterben und Tod einschließt. Im Bewußtsein 
dessen, daß wir uns als Gesetzgeber mit ethischen 
Fragen auseinandersetzen, die durch kein Gesetz ge-
klärt werden können, heißt das, daß wir in der Frage 
der Transplantation trotzdem abschließend darüber 
beraten müssen, nach welchen Regeln sie in der Zu-
kunft in der Gesellschaft der Bundesrepublik 
Deutschland vorgenommen wird. 

Widerspruchslösung, Informationslösung, erwei-
terte und enge Zustimmungslösung werden interna-
tional diskutiert und praktiziert. Der heute vorlie-
gende Gesetzentwurf ist das Ergebnis einer langen 
Diskussion und beinhaltet viele Punkte, die einen 
breiten Konsens dokumentieren. Die heutige Ausein-
andersetzung dreht sich letztendlich um die Frage 
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der Definition des Sterbeprozesses und um die Frage, 
wer eine Entscheidung darüber treffen kann, ob eine 
Organentnahme stattfindet. Meiner Meinung nach 
sind sowohl die erweiterte als auch die enge Zustim-
mungslösung mit dem Grundgesetz vereinbar und 
moralisch nicht verwerflich. Beide unterstützen das 
sogenannte postmortale Persönlichkeitsrecht. 

Ich entscheide mich für die enge Zustimmungslö-
sung, und zwar aus verschiedenen Gründen, von de-
nen ich einige anführen möchte. Es ist auffällig, daß 
die Einflußmöglichkeit des Staates in der von mir er-
wähnten Reihenfolge der zur Entscheidung, ob eine 
Organentnahme stattfindet oder nicht, Berechtigten 
abnimmt und die freie, bewußte Entscheidung des 
Individuums immer größeres Gewicht bekommt. Am 
stärksten zeigt sich das bei der engen Zustimmungs-
lösung. 

Gleichzeitig bin ich gegen jegliche Überlegung - 
wie sie in der Diskussion laut wurde -, wonach sich 
jeder Bürger zu einem bestimmten Zeitpunkt mit der 
Transplantationsfrage auseinandersetzen muß, in-
dem er per Gesetz verpflichtet wird, sich zu entschei-
den. Denn schon die Frage, ob ich mich mit diesem 
Problem auseinandersetzen möchte oder nicht, muß 
eine freie Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger 
bleiben. 

(Beifall bei Abgeordneten der PDS) 

Jede von uns heute verabschiedete Lösung wird 
eine Möglichkeit des Mißbrauchs beinhalten. Man 
kann das nicht per Gesetz vollständig vermeiden. Es 
geht aber darum, diese Mißbrauchsmöglichkeiten 
gering zu halten. Die abnehmende Bereitschaft zur 
Organspende in der Bevölkerung zeugt davon, daß 
das Mißtrauen gegenüber dem Gesundheitswesen 
relativ tief verwurzelt ist - nachvollziehbar in einer 
Gesellschaft, in der Gesundheit immer mehr zur 
Ware degradie rt  wird. 

Ich halte die enge Zustimmungslösung unter dem 
moralischen Aspekt für die adäquateste und gleich-
zeitig für die demokratischste, wenn auch schwierig-
ste. Wenn man sich gesellschaftlich darüber geeinigt 
hat, die Transplantationsmedizin zu wollen, und 
potentielle Spende rinnen und Spender braucht, ist 
die persönliche, freiwillige Zustimmung genau dieser 
potentiellen Spender einzuholen. Dieser Weg ist na-
türlich ungleich schwieriger als der Weg der erwei-
terten Zustimmungslösung, die in einer emotional 
äußerst schwierigen Situation des Verlustes und des 
Schmerzes eine Entscheidung von den nächsten Ver-
wandten verlangt, die damit oft überfordert sind und 
sich in einer Drucksituation befinden. 

Eine wirklich freiwillige und selbstbestimmte Ent-
scheidung setzt Aufklärung und Beratung voraus 
und erleichtert gleichzeitig die Situation für die Men-
schen, die dringend auf eine Spende warten: Sie wis-
sen, daß sie eine mögliche Spende in Übereinstim-
mung mit dem Willen des Sterbenden erhalten. 

Jegliche Begründung vom Bedarf her halte ich mo-
ralisch für unzumutbar. Ich denke, wir müssen uns 
auch darüber verständigen, daß prinzipiell nicht alles 
das, was machbar ist, getan werden sollte. 

Die breite Diskussion, die wir jetzt geführt haben, 
sollte damit enden, daß sich die Mehrheit des Hauses 
für eine enge Zustimmungslösung entscheidet, und 
gewährleisten, daß tatsächlich die Akzeptanz dieser 
Prozesse in der Gesellschaft steigt. 

Zur Frage des irreversiblen Hirnversagens glaube 
ich, daß wir als Gesetzgeber uns nicht die Definiti-
onsgewalt über den Prozeß des Sterbens anmaßen 
sollten. Wir sollten nur in dem Sinne über diese Frage 
diskutieren, daß ein formales juristisches Entnahme-
kriterium festgelegt wird. Ansonsten würden wir un-
sere Kompetenzen überschreiten. 

(Beifall bei der PDS sowie des Abg. 
Dr. Edzard Schmidt-Jortzig [F.D.P.]) 

Vizepräsident Dr. Antje Vollmer: Das Wort  hat jetzt 
der Abgeordnete Hans-Hinrich Knaape. 

Dr. Hans-Hinrich Knaape (SPD): Frau Präsidentin! 
Meine Damen und Herren! Gesetze, die ärztliches 
Handeln aus medizinischem Fortschritt regeln sollen, 
müssen sich auf naturwissenschaftliche Erkenntnisse 
der Medizin als Entscheidungsgrundlage stützen. 

(Beifall bei Abgeordneten der PDS) 

Auf keinen Fall dürfen sie durch geisteswissenschaft-
liche Interpretationen, religiöse Auffassungen oder 
subjektives Erleben verfälscht werden. 

(Beifall bei Abgeordneten der PDS) 

Ich möchte mich auf das Hirntodkonzept beschrän-
ken, da hier einige Auffassungen geäußert wurden, 
die der Realität widersprechen. 

Das Hirntodkonzept war eine Notwendigkeit, die 
aus der medizinischen Wissenschaft heraus geboren 
wurde. Als es möglich wurde, Menschen, die bei ei-
nem Unfall  zu Tode gekommen waren, wiederzube-
leben auf Grund der modernen Beatmungstechnik, 
auf Grund der Weiterentwicklung der Intubation und 
auf Grund der Verfügbarkeit moderner technischer 
Geräte -, konnte das Herz wieder zum Schlagen ge-
bracht werden, obgleich schwerste Schädel-/Hirn-
verletzungen eingetreten waren. Diese Personen 
sind tagelang - am Anfang wochenlang - beatmet 
worden. Das Ergebnis war: Wenn man die Maschi-
nen abgestellt hat, war bei der Sektion das Gehirn 
verflüssigt, die Nekrose des Gehirns eingetreten. Das 
war der Grundgedanke des Hirntodkonzepts. 

Wenn der Hirntod festgestellt wird, dann ist nach 
medizinischem Wissen - das ist in der deutschen Ärz-
teschaft nicht bestritten; das hat der 100. Deutsche 
Ärztetag noch einmal bekräftigt; dahinter stehen alle 
wissenschaftlichen Fachorganisationen der deut-
schen Ärzteschaft - der Tod des Menschen erfolgt, 
dann ist das, was seine Individualität, was seine psy-
chische Eigenart, was seine Persönlichkeit ausmacht, 
das, war wir als Mensch an ihm erleben konnten, 
schon von uns gegangen, dann ist diese Persönlich-
keit bereits verschieden. 

Es ist möglich, das, was als Leiche übrigbleibt, mit 
moderner Technik intensiv zu pflegen und dadurch 
für einen beschränkten Zeitraum, also nicht für die 
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Unendlichkeit, die Organe zu erhalten, um sie, wie 
es heute durch den Fortschritt der Medizin möglich 
ist, anderen Menschen einzupflanzen, zu implantie-
ren. Das ist eine Weiterentwicklung der modernen 
Medizin. Alles andere, was von den Gegnern des 
Hirntodkonzeptes vertreten wird, hieße, die Medizin 
auf den Kopf zu stellen und wieder zu dem zurückzu-
gehen, was im Mittelalter vertreten wurde, als die 
Medizin noch der Meinung war, daß im Herzen die 
Seele oder der Geist des Menschen ihren Sitz hätte. 
Das wäre nicht moderne Medizin, sondern Rück-
schritt. 

Des weiteren sind hier Befindlichkeiten geschildert 
worden, die jeder Mensch hat, der das Sterben eines 
Menschen erlebt. Ich kenne selbst Ärzte, die unter 
Extrembedingungen, weil sie tagelang bei einem 
Sterbenden waren, eine andere Auffassung haben. 
Das ist möglich; das zeichnet uns Menschen aus. 
Aber Emotionen und das Erleben des Sterbeprozes-
ses müssen von dem getrennt werden, was neuro

-

physiologisch und pathophysiologisch abläuft. Das 
sind unterschiedliche Betrachtungsweisen, die man 
scharf voneinander trennen muß. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
CDU/CSU) 

Kollege Wodarg, Frau Knoche und andere haben 
hier praktisch ein Mißtrauen gegen die deutsche 
Ärzteschaft zum Ausdruck gebracht. Sie haben unter 
den Patienten bzw. unter denjenigen Angst geschürt, 
die sich in ein Krankenhaus begeben. Falsche Bei-
spiele sind angeführt worden. Die Knochenmark

-

spende ist eine Lebendspende. Hinsichtlich des Er-
langer Babys weiß niemand, wann bei der Mutter der 
Hirntod festgestellt worden ist und wann sie tot war, 
weil niemand von uns die Krankengeschichte kennt 
und wir sie also nicht interpretieren können. 

Emotionen sind angesprochen worden. Sendungs-
bewußtes Auftreten ist hier demonst riert worden. 
Praktisch wird eine neue Heilslehre zelebriert, die 
wider die naturwissenschaftliche Erkenntnis ist. Die-
ser kann aber nicht widersprochen werden. Wir müs-
sen die naturwissenschaftlichen Realitäten anerken-
nen und sollten das Wissen der deutschen Ärzte-
schaft achten und respektieren. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der 
CDU/CSU und der F.D.P.) 

Vizepräsidentin Dr. Antje Vollmer: Jetzt hat der 
Abgeordnete Wolf-Michael Catenhusen das Wo rt . 

Wolf-Michael Catenhusen (SPD): Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Unser großes Pro-
blem heute ist, daß wir zur Kenntnis nehmen müssen, 
daß die Fortschritte in Wissenschaft und Medizin die 
Struktur und den Inhalt unserer Moral beeinflussen 
und in Frage stellen. Vor allem ist unser Problem, daß 
wir sowohl hinsichtlich der Frage des Beginns als 
auch hinsichtlich der Frage des Endes menschlichen 
Lebens durch die Entwicklung der Medizin zu einer 
bewußten moralischen Entscheidung gezwungen 
werden, die sich bisher jahrtausendelang als kultu-

relle historische Erfahrung entwickelt hat, ohne daß 
wir sie durch rechtliche Entscheidungen normiert ha-
ben. 

Das gilt für den Beginn des menschlichen Lebens 
im Zusammenhang mit Empfängnisverhütung und 
Embryonenschutz, und als Folge der Intensivmedizin 
stellt sich dieses Problem jetzt auch für die Definition 
des Endes menschlichen Lebens. Der Philosoph Kurt 
Bayertz hat es einmal so formuliert: 

Je weiter unser medizinisches Know-how reicht, 
desto stärker tritt das Sterben an die Stelle des To-
des. 

Ich komme nach langem Nachdenken zu der Ent-
scheidung, daß die Hirntoddefinition schärfer und 
tiefergehend als der lange akzeptierte Begriff des kli-
nischen Todes ist. Der Hirntod ist die entscheidende 
Zäsur im Sterbeprozeß, die es auch rechtfertigt, le-
benserhaltende Maßnahmen zu beenden. Der Hirn-
tod ist unaufhaltsam und unumkehrbar. 

Meine Damen und Herren, wir treffen damit aber 
eine Definition, die mit der Lebenserfahrung der 
Menschen im Umgang mit sterbenden Menschen 
nicht übereinstimmt; denn wir sehen dem Hirntoten 
nicht an, daß er tot ist. Er unterscheidet sich in der 
Wahrnehmung der Angehörigen nicht von einem 
noch lebenden Menschen. Mit diesem ethischen und 
moralischen Dilemma umzugehen ist unsere große 
Schwierigkeit. 

Deshalb hat der Gruppenantrag einen guten Weg 
gefunden, indem er die kontextbezogene Mindestan-
forderung stellt, daß bei einer Organentnahme we-
nigstens die Voraussetzungen des Hirntodes festge-
stellt sein müssen, ohne daß damit eine abschlie-
ßende gesamtgesellschaftliche, in allen Lebenslagen 
gültige Entscheidung über das Ende menschlichen 
Lebens getroffen wird. 

Meine Damen und Herren, es geht dann natürlich 
auch um die Frage, wie eine Zustimmungslösung - 
ich bin für eine erweiterte Zustimmungslösung - aus-
gestaltet werden so ll. Heute schon können nächste 
Angehörige bei schwerwiegenden Entscheidungen 
über die Grenzen und die Beendigung lebenserhal-
tender Maßnahmen mitentscheiden; sie werden vom 
Arzt einbezogen. Ich lasse diese Einbeziehung eines 
engsten Angehörigen auch für eine Situation gelten, 
in der es keine schriftlich abgegebene oder einem 
nächsten Angehörigen bekannte Erklärung des Be-
troffenen oder der Betroffenen über die Bereitschaft 
zu einer Organspende gibt. 

Nur, wenn Zustimmung auf einen nächsten Ange-
hörigen oder eine nächste Angehörige delegierbar 
wird, dann muß auch ein engster Angehöriger seine 
Zustimmung erklären. Wenn Zustimmung delegiert 
wird, muß er am Schluß von Beratung und Gespräch 
eine abschließende Erklärung abgeben? Das kann 
ein Widerruf sein; es kann aber kein Schweigen sein. 
Denn wir dürfen nicht vergessen, die Entnahme von 
Organen greift tief in den Prozeß des Erlöschens ei-
nes Menschenleben ein. Wir schulden auch dem 
Hirntoten Achtung und Schutz. Wenn wir schon ei-
nem engsten Angehörigen eine eigenständige Ent-
scheidungsmöglichkeit einräumen, muß er am 
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Schluß des Prozesses eine Aussage treffen; er kann 
diesen Prozeß nicht durch Schweigen beenden. 

Schönen Dank. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
CDU/CSU) 

Vizepräsidentin Dr. Antje Vollmer: Das Wort  hat 
jetzt der Abgeordnete Konrad Kunick. 

Konrad Kunick (SPD): Frau Präsidentin! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Das Schwierige 
an dieser Debatte ist, daß die Frage des Todes die 
Menschen derart  berührt, daß sie sie in bezug auf 
sich selbst viel zu häufig wegschieben. Wir werden 
aber nur dann genügend Transplantationsorgane be-
kommen, wenn sich die Menschen darüber klarwer-
den, daß sie im weiteren Lebensverlauf sowohl Spen-
der als auch Empfänger von Organen werden könn-
ten, und wenn wir sie persönlich mit dieser Frage 
konfrontieren. Es glaube doch niemand, daß der Er-
satz dieser höchst persönlichen Frage durch Ent-
scheidungen von Angehörigen den Mangel an Orga-
nen beseitigen würde. Wenn sich diese Gesellschaft 
nicht positiv mit der Transplantation beschäftigt und 
sie akzeptiert, wird es beim Organmangel bleiben. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD) 

An diejenigen, die noch das christliche Denken ge-
lernt haben: Es gibt in unserer Kultur und Gesell-
schaft seit zwei Jahrtausenden den Grundsatz: Es 
gibt nichts Höheres, als sein Leben hinzugeben für 
seine Freunde. Das bedeutet aber nicht, daß man erst 
tot ist und dann aus der Risikolosigkeit des Totseins 
sein Leben für die Freunde hingibt, sondern es be-
deutet, sich selber dafür aufzuopfern, daß andere 
weiterleben, daß vielleicht das eigene Herz einem 
anderen noch zu zwei Jahrzehnten Leben verhilft. 
Diesen Gedanken muß man ein Stück weiterb ringen, 
wenn man mehr Transplantationsspender finden 
will. 

Man kann doch wohl nicht sagen, daß in dieser 
Gesellschaft bisher alles getan worden sei, um die 
freiwillige Spende zu fördern. Bis jetzt kommen mir 
Teile der Debatte so vor, als ob der preußische Obrig-
keitsstaat dafür sorgen wollte, daß seine Landeskin-
der zu gutem Zweck verwertbar seien. Das ist in ei-
ner parlamentarischen Demokratie kein Zustand. Ich 
halte es jedenfalls für unmöglich, den Schutz des 
Grundgesetzes für das Leben - einschließlich des 
Sterbeprozesses - zu verkürzen und den Menschen 
vorzeitig zur Sache zu machen, deren man sich dann 
leichter bedienen kann. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der 
CDU/CSU und des BÜNDNISSES 90/DIE 

GRÜNEN ) 

Der Schutz des Grundgesetzes geht weiter und geht 
bis zum totalen Erlöschen des Lebens. Da ist nur die 
Konstruktion hilfreich, die besagt: Der Mensch darf 
sein Leben für seine Freunde opfern. Er darf darüber 
entscheiden, daß er sich in der letzten Phase seines 
Lebens für andere hingeben will. 

Ich glaube, alles andere ist zu kurz geschlossen. 
Wir können den Menschen nicht vorzeitig zur Sache 
machen, um bequemer an seine Organe heranzu-
kommen. Dieser Weg würde auch nicht dazu führen, 
daß der Mangel an Transplantaten beendet würde. 
Nur neues Vertrauen kann der Transplantationsme-
dizin weiterhelfen. Bisher ist ihr schwer geschadet 
worden, und zwar durch die Debatten, die von Medi-
zinern in dieser Gesellschaft angefangen wurden 
und die zu schwerer Verunsicherung geführt haben. 

Schönen Dank. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 

PDS) 

Vizepräsidentin Dr. Antje Vollmer: Das Wort  hat 
jetzt der Abgeordnete Klaus Kirschner. 

Klaus Kirschner (SPD): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Lassen Sie mich auf das zurück-
kommen, was wir mit dem Organtransplantationsge-
setz erreichen wollen, nämlich daß mit Organen, die 
transplantiert werden, todkranken Menschen gehol-
fen werden kann. Sie gewinnen einen sonst verlore-
nen Lebensabschnitt zurück. Organtransplantation 
ist also eine Entscheidung für das Leben. 

In vielen Fällen ist die Organspende und die Trans-
plantation die einzige und letzte Möglichkeit, Leben 
zu erhalten. Organspende von einem Toten zur Er-
haltung eines Menschenlebens ist also ein Akt der 
Nächstenliebe. 

(Beifall des Abg. Jörg Tauss [SPD]) 

Meine Damen und Herren, deshalb ist es notwen-
dig, daß alle, die an einer Organtransplantation be-
teiligt sind, Klarheit über den Nachweis des Todes 
erhalten: die Angehörigen, denen die Totensorge ob-
liegt, die Ärzte, das pflegende Personal sowie die 
Transplantationszentren. Denn der Nachweis des To-
des ist entscheidend für die Zielrichtung der ärztli-
chen und pflegenden Tätigkeit: Vor dem Tod hat alle 
ärztliche und pflegerische Tätigkeit danach zu stre-
ben, dem Kranken zu helfen und sein Leiden zu lin-
dern. Wenn nach dem nachgewiesenen Tod medizi-
nisches Personal an dem Verstorbenen tätig wird, 
dann zu anderem, zu fremdem Nutzen. Nach dem 
Tod und keinesfalls davor ist die fremdnützige Tätig-
keit, die Einwilligung vorausgesetzt, zulässig. 

Für alle Beteiligten ist es deshalb von entscheiden-
der Wichtigkeit, über drei Fragen zum Todesnach-
weis Klarheit zu erhalten: Erstens. Welches ist der 
Zeitpunkt, von dem an der Gesetzgeber den Tod als 
nachgewiesen erachtet? Zweitens. Steht die gesetzli-
che Festlegung des Nachweises im Einklang mit dem 
Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissen-
schaft? Drittens. Ist sichergestellt, daß die medizini-
sche Wissenschaft die Anforderungen an den Todes

-

nachweis nicht zum Schaden der Sterbenden und zu 
fremdem Nutzen willkürlich aufweichen kann? Eine 
Todeserklärung - lassen Sie mich dies auch deutlich 
sagen - von Teilhirntoten wie zum Beispiel Anenze-
phalen darf es nicht geben! 
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Diese Fragen werden im Antrag von Dreßler/See-

hofer klar beantwortet. Meine Damen und Herren, 
mit unserem Antrag befinden wir uns in Überein-
stimmung mit anderen rechtsstaatlich-demokrati-
schen Ländern der Welt und mit der Verfassung, was 
uns in den Anhörungen von namhaften Rechtsge-
lehrten bestätigt wurde. 

Unser Regelungsvorschlag entspricht außerdem 
der bisherigen bewäh rten Praxis und ermöglicht wei-
terhin für viele schwerkranke Menschen Hilfe und 
Heilung durch eine Organspende. Dies möchte ich 
noch einmal ausdrücklich betonen. Darum ist es von 
entscheidender Wichtigkeit, der Transplantationsme-
dizin eine sichere Vertrauensgrundlage zu schaffen. 

Deshalb möchte ich mich auch noch mit der Posi-
tion, die den Ganzhirntod als formales Organentnah-
mekriterium, nicht aber als Kriterium für den einge-
tretenen Tod eines Menschen sieht, auseinanderset-
zen. 

Die Bundesärztekammer hat in den Anhörungen 
deutlich gemacht, daß sie, sollte dieser Vorschlag die 
Mehrheit finden, die Organentnahme künftig ab-
lehnt. Ich zitiere: 

Eine Entnahme lebenswichtiger Organe kann 
und darf nur nach sicherer Todesfeststellung des 
betroffenen Menschen durchgeführt werden. 

Der Antrag von Wolfgang Wodarg und anderen - 
es  ist mir wichtig, noch einmal darauf hinzuweisen - 
erklärt die Explantation lebenswichtiger Organe an 
einem noch Lebenden, also eine Tötung zu fremdem 
Nutzen, für zulässig. Ich wi ll  daran erinnern, was 
Professor Schreiber dazu in der Anhörung ausgeführt 
hat: 

Mit der Erlaubnis, Organexplantation bei noch le-
benden Hirntoten vorzunehmen, wie es der eine 
Entwurf 

- nämlich Ihrer - 

vorsieht, werden zwei Stufen oder zwei Arten von 
Leben eingeführt. Dieses Leben der Hirntoten 
wäre ein Leben minderer Stufe, das wäre ein Le-
ben minderer Qualität, das jedenfalls genommen 
werden kann, wenn der Betroffene eingewilligt 
hat. Ich würde das für falsch und gefährlich hal-
ten. 

So die Aussage von Professor Schreiber in unserer 
Anhörung. 

Meine Damen und Herren, damit wird ein Paradig-
menwechsel eingeleitet. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU) 

Das muß jeder wissen, der nachher für diesen Antrag 
stimmt. 

Vizepräsidentin Dr. Antje Vollmer: Herr Kollege 
Kirschner, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kol-
legen Wodarg? 

Klaus Kirschner (SPD): Bitte schön. 

Dr. Wolfgang Wodarg (SPD): Sehr geehrter Herr 
Kollege Kirschner, können Sie zugestehen, daß wir in 
unserem Antrag eben nicht sagen, daß hier Organe 
von Lebenden entnommen werden, sondern daß wir 
die Handlung des Arztes, der das Sterben des Patien-
ten dadurch beendet, daß er das Beatmungsgerät 
ausschaltet, gleichsetzen mit der Handlung des Arz-
tes, der dem Willen des Patienten entspricht, sein 
Sterben nicht auf diese Weise zu beenden, sondern 
durch eine Explantation lebender Organe, die in an-
deren Menschen weiterleben sollen? Das ist die Al-
ternative, die zu wählen wir Sie bitten. 

Danke. 

Klaus Kirschner (SPD): Lieber Wolfgang Wodarg, 
in Ihrem Antrag heißt es in der Begründung, „daß 
das unwiederbringliche Versagen des Organs Ge-
hirn, der sogenannte Hirntod, einen Übergangszu-
stand im Sterbeprozeß darstellt". Dann heißt es wei-
ter: Dies ist der Punkt, 

von dem an das Sterben des betroffenen Men-
schen nicht mehr umzukehren ist. Der Sterbepro-
zeß selbst aber ist dem Leben zuzurechnen. 

Das heißt doch: Wenn nach Ihrer Auffassung Hirn-
tote noch leben, dann müssen wir sie so behandeln 
wie andere Lebende auch. Wir dürfen keinen Ein-
bruch in den Schutz des Lebens zulassen. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
CDU/CSU - Dr. Dieter Thomae [F.D.P.]: So 

ist es!)  

Das würde einen Paradigmenwechsel einleiten. Ich 
weise nur darauf hin, was im Ausschuß dazu gesagt 
worden ist. Diese Meinung teile ich. Ich nehme sie 
sehr ernst. Deshalb kann ich vor einem solchen Para-
digmenwechsel nur warnen. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
CDU/CSU) 

Vizepräsidentin Dr. Antje Vollmer: Gestatten Sie 
eine zweite Zwischenfrage des Kollegen Wodarg? 

Klaus Kirschner (SPD): Bitte schön. 

Dr. Wolfgang Wodarg (SPD): Herr Kollege 
Kirschner, weshalb ist es kein Tötungsdelikt, wenn 
der Arzt in den Sterbeprozeß eingreift und den Be-
atmungsapparat durch aktives Handeln abschaltet, 
so daß der Patient dann erstickt und stirbt? Wes-
halb ist es ein Tötungsdelikt, wenn er auf die an-
dere Weise das Sterben des Patienten beendet? 
Worin sehen Sie denn den Unterschied im ärztli-
chen Handeln? 

Klaus Kirschner (SPD): Lieber Kollege Wodarg, es 
geht doch hier darum, daß der Gesetzgeber feststellt, 
daß das, was seit 20 Jahren Praxis ist und was von 
der Bundesärztekammer als Ganzhirntod festgelegt 
worden ist, als der Tod des Menschen festzustellen 
ist. In Ihrem Antrag wird davon gesprochen, daß dies 
ein Sterbeprozeß ist, der dem Leben zuzuordnen ist. 
Dies ist - darauf weise ich nochmals mit aller Deut- 



16452 	Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode - 183. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 25. Juni 1997 

Klaus Kirschner 

lichkeit hin - ein Paradigmenwechsel in unserer bis-
herigen Rechtsauffassung. Das ist der Punkt. 

(Zustimmung bei der SPD) 

Einen weiteren Punkt möchte ich deutlich machen. 
Noch gravierender ist Ihre Konstruktion bei Organ

-spenden von Kindern. Sie schlagen nämlich fol-
gende Regelung vor: 

Hat der Organspender das 16. Lebensjahr noch 
nicht vollendet, obliegt die Einwilligung den Per-
sonensorgeberechtigten, sofern der mögliche Or-
ganspender nicht widersprochen hat. 

Ich weise nur darauf hin: Damit wird den Eltern 
eine Tötungsanordnung des nach Ihrer Prämisse - 
ich betone, in Ihrem Antrag steht: „Der Sterbepro-
zeß selbst aber ist dem Leben zuzuordnen" - noch 
lebenden Kindes zugemutet. Wenn Sie die Hirntod-
konzeption ablehnen, dann können und dürfen Sie 
nicht das elterliche Sorgerecht zu dem Recht perver-
tieren, über Leben und Tod des Kindes zu entschei-
den. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der 
CDU/CSU und der F.D.P.) 

Ich kann selbstverständlich eine andere Todesauf-
fassung akzeptieren, und ich kann sie nachvollzie-
hen. Ich mache sie mir aber nicht zu eigen. Ich warne 
vor diesem Weg. Auch das muß man mit aller Deut-
lichkeit sagen. 

Vizepräsidentin Dr. Antje Vollmer: Herr Kollege, es 
besteht noch ein Wunsch nach einer Zwischenfrage, 
und zwar von Frau Däubler-Gmelin. 

Klaus Kirschner (SPD): Nein, ich möchte jetzt zum 
Schluß kommen. 

Ich will  noch einmal auf das hinweisen, was auch 
Professor Dr. Heun in der Sachverständigenanhörung 
sagte: „Wenn man annimmt, die Kinder leben noch, 
dann wird man den Eltern hier kein Verfügungsrecht 
zubilligen können." 

Ich sage noch einmal: Ich akzeptiere, daß Sie die 
Sorge treibt, daß das Leben verfügbar gemacht wird. 
Aber indem Sie diese Sorge treibt, sind Sie gerade 
dabei, das Gegenteil zu erreichen. Alle Medizinpro-
fessoren und die Bundesärztekammer haben in den 
Anhörungen des Gesundheitsausschusses die Argu-
mente, die gegen das Hirntodkriterium angeführt 
wurden, aus meiner Sicht einleuchtend entkräften 
können. 

Ich will noch einmal aus der Stellungnahme der 
Bundesärztekammer zitieren: 

Der endgültige Ausfall der Hirnfunktion als si-
cheres Todeszeichen ist biologisch begründet 
und sowohl in der internationalen medizinischen 
Literatur anerkannt als auch in Deutschland in 
Stellungnahmen der vier mit dieser Thematik be-
faßten medizinisch-wissenschaftlichen Fachge-
sellschaften bestätigt worden. 

Alle hochentwickelten rechtsstaatlich-demokrati-
schen Länder und auch die Kirchen gehen im übri-
gen - auch das möchte ich betonen - vom Ganzhirn-
tod als Tod des Menschen aus. Ich kann respektieren, 
wenn Sie diese Darlegungen nicht teilen. Aber ich 
bitte Sie, bei Ihrer Entscheidung zu berücksichtigen: 
Wenn Sie der Auffassung sind, daß ein ganzhirntoter 
Mensch noch lebt, dann müssen Sie sich auch zu der 
einzig möglichen Konsequenz bekennen: Sie müssen 
beantragen, daß die Explantation nach dem Ganz-
hirntod verboten wird. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU) 

Deshalb bitte ich all diejenigen Abgeordneten, die 
sich noch nicht entschieden haben und sich erst un-
ter Abwägung der Argumente dieser Debatte ent-
scheiden wollen, dem Antrag von Dreßler und ande-
ren zuzustimmen. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordne

-

ten der CDU/CSU und der F.D.P.) 

Vizepräsidentin Dr. Antje Vollmer: Zu einer Kurzin-
tervention die Kollegin Herta Däubler-Gmelin. 

Dr. Herta Däubler-Gmelin (SPD): Herr Kollege 
Kirschner, ich hätte ja gerne eine Frage gestellt, aber 
ich glaube, es geht auch als Kurzintervention. 

Die Debatte hat lange gedauert, und wir haben 
uns gegenseitig sehr gut zugehört. Wir haben ganz 
unterschiedliche Standpunkte. Aber wir sollten am 
Ende der Debatte nicht damit beginnen, Folgerun-
gen zu ziehen, die die Ausführungen und die Inten-
tionen der jeweils anderen Seite unberücksichtigt 
lassen. Deswegen möchte ich von dem, was Sie ge-
sagt haben, zwei Dinge zurechtrücken. 

Wir gehen - ich glaube, mit guten Gründen - da-
von aus, daß in der Sterbephase Organe entnommen 
werden müssen, schlagende Herzen, lebende Or-
gane. Wir gehen davon aus, daß die Umdefinition 
des Todes auf den Zeitpunkt des Beginns des Ster-
bens, signalisiert durch den Ausfall aller Hirnfunktio-
nen, vielleicht manche Ängste bei Ärzten mildern 
mag, aber das Problem nicht bewältigt. 

Außerdem können wir keinen Zweifel daran las-
sen, daß Eltern für ihre kleinen Kinder handeln müs-
sen. Wir wissen alle genau: Unsere Kinder sind 
Grundrechtsträger. Aber es ist nun lange Zeit unbe-
stritten - ich dachte eigentlich, das sei auch zwischen 
den Vertretern der im übrigen umstrittenen Meinun-
gen völlig unstreitig -, daß dann, wenn Kinder klein 
sind und diese Grundrechte nicht selbst ausüben 
können, ihre Eltern das nicht nur tun dürfen, sondern 
tun müssen. Das ist bei zweijährigen, bei dreijähri-
gen, wahrscheinlich auch bei zehnjährigen und mög-
licherweise auch noch bei zwölfjährigen Kindern der 
Fall . Bei 14jährigen und 16jährigen ist es schon an-
ders. In diesem Alter können und müssen auch Kin-
der selbst entscheiden. Die Juristen bezeichnen das 
als die Theorie der wachsenden Grundrechtsmün- 
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digkeit unserer Kinder. Wir sollten das nicht in Zwei-
fel ziehen. 

Danke schön. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 

F.D.P.) 

Vizepräsidentin Dr. Antje Vollmer: Wir sind damit 
am Schluß der Debatte. 

Zu den nun folgenden Abstimmungen liegen von 
den Abgeordneten Freimut Duve, Norbe rt  Geis, Ro-
land Kohn, Wolfgang Lohmann und Manfred Opel 
Erklärungen zur Abstimmung gemäß § 31 unserer 
Geschäftsordnung vor. Gibt es weitere Erklärungen 
zur Abstimmung? - 

(Wolfgang  Lohmann [Lüdenscheid] [CDU/ 
CSU]: Von Herrn Zöller!) 

- Gut. Ich bitte, alle Erklärungen zu Protokoll geben 
zu dürfen.*) 

Wir kommen jetzt zu den Abstimmungen zum Ge-
setzentwurf der Fraktionen von CDU/CSU, SPD und 
F.D.P. über die Spende, Entnahme und Übertragung 
von Organen auf Drucksache 13/4355. 

Ich rufe zunächst § 3 auf, die Frage der Feststel-
lung des Todes. Hierzu liegen zwei Änderungsan-
träge vor, und zwar ein Änderungsantrag der Initia-
tivgruppe der Abgeordneten von Klaeden, Wodarg, 
Knoche, Schmidt-Jortzig und anderen auf Drucksa-
che 13/8025 sowie ein Änderungsantrag der Initiativ-
gruppe der Abgeordneten Seehofer, Lohmann (Lü-
denscheid), Dreßler, Thomae und anderen auf Druck-
sache 13/8027. Es ist eine namentliche Abstimmung 
vorgesehen. 

Für die Abstimmung benötigen Sie den Stimmzet-
tel mit der Überschrift „Stimmzettel zu § 3". Die 
Stimmzettel wurden bereits verteilt. Sollten Sie noch 
keinen erhalten haben, können Sie sich jetzt noch ei-
nen von den Plenarassistenten geben lassen. 

Bitte tragen Sie gut lesbar Ihren Namen einschließ-
lich eines eventuellen Ortszusatzes sowie Ihre Frak-
tion bzw. Gruppe ein. Wichtig ist: Sie haben nur eine 
Stimme. Wenn Sie einem der beiden Anträge zustim-
men wollen, machen Sie in der entsprechenden Zeile 
ein Kreuz. Wenn Sie keinem der beiden Anträge zu-
stimmen oder sich der Stimme enthalten wollen, ma-
chen Sie ein Kreuz in dem entsprechenden Kreis. Sie 
haben aber insgesamt nur eine Stimme. 

Angenommen ist ein Vorschlag, wenn er die Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen, also die einfache 
Mehrheit, erhält. Er muß also mehr Stimmen als der 
andere Vorschlag zuzüglich eventueller Neinstim-
men bekommen. 

Stimmkarten, die mehr als ein Kreuz, gar kein 
Kreuz oder keinen lesbaren Namen aufweisen, müs-
sen als ungültig gezählt werden. 

*) Anlage 2 

Ich bitte nun die Schriftführerinnen und Schriftfüh-
rer, die vorgesehenen Plätze einzunehmen. Sind alle 
Urnen besetzt? - Das ist der Fa ll. Ich eröffne damit 
die Abstimmung. 

Ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, das 
seine Stimme nicht abgegeben hat? - Das scheint 
nicht der Fall zu sein. Ich schließe damit die Abstim-
mung. Ich bitte die Schriftführerinnen und Schrift-
führer, mit der Auszählung zu beginnen. Bis zum 
Vorliegen des Ergebnisses der Abstimmung unter-
breche ich die Sitzung. 

(Unterbrechung der Sitzung von 14.27 Uhr 
bis 14.45 Uhr) 

Vizepräsidentin Dr. Antje Vollmer: Die unterbro-
chene Sitzung ist wieder eröffnet. 

Bevor ich Ihnen das Ergebnis der Abstimmung mit-
teile, möchte ich alle Kolleginnen und Kollegen bit-
ten, entgegen einer Durchsage, die es gegeben hat, 
bis zur Schlußabstimmung über das Transplantati-
onsgesetz hierzubleiben, nicht nur bis zur letzten na-
mentlichen Abstimmung. Da wir freie Abstimmung 
haben, brauchen wir alle bis zur Schlußabstimmung. 

Ich gebe das von den Schriftführern und Schrift-
führerinnen ermittelte Ergebnis der namentlichen 
Abstimmung über Änderungsanträge zur zweiten 
Beratung des von den Fraktionen der CDU/CSU, 
SPD und F.D.P. eingebrachten Entwurfs eines Trans-
plantationsgesetzes bekannt. Abgegebene Stimmen: 
635; ungültige Stimmen: 4; gültige Stimmen damit: 
631. Mit Nein hat ein Abgeordneter gestimmt, mit 
Enthaltung haben vier gestimmt. Für die 
Drucksache 13/8025 - Änderungsantrag der Abge-
ordneten von Klaeden, Wodarg, Knoche, Schmidt

-

Jortzig und anderer - sind 202 Stimmen abgegeben 
worden, für die Drucksache 13/8027 - Änderungsan-
trag der Abgeordneten Seehofer, Lohmann, Dreßler, 
Thomae und anderer - 424.*) Damit hat die zweite 
Drucksache die Mehrheit des Hauses gefunden. 

Die Initiativgruppen haben um kurzfristige Sit-
zungsunterbrechung gebeten, um das weitere Vor-
gehen untereinander zu beraten. Ich denke, wir soll-
ten dem nachkommen. 

Ich unterbreche die Sitzung jetzt für etwa eine 
Viertelstunde. 

(Unterbrechung von 14.46 bis 14.58 Uhr) 

(Vorsitz: Vizepräsident Hans-Ulrich Klose) 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Die unterbro-
chene Sitzung ist wieder eröffnet. 

Wir kommen jetzt zu § 4. Dazu liegen bisher fünf 
Änderungsanträge vor. Es ist vereinbart, daß die ver-
schiedenen Vorschläge nochmals kurz erläutert wer-
den. Deshalb hat zunächst der Kollege Wodarg das 
Wort . 

Dr. Wolfgang Wodarg (SPD): Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Ich stelle Ihnen jetzt unseren Antrag 

*) Endgültiges Ergebnis und Namensliste siehe Seite 16479 
(Liste 1) 
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zu § 4 vor, der  die enge Zustimmungslösung forde rt . 
Wir wollen, daß nur derjenige Organe spendet, der 
vorher informiert wurde und der zu einem Zeitpunkt, 
an dem er noch klar und wach ist, selbst zugestimmt 
und es schriftlich bekundet hat. 

Das hat folgenden Grund: Wenn wir uns die Situa-
tion am Krankenbett vorstellen und uns vor Augen 
führen, wie der zuständige Arzt die juristisch ausfor-
mulierten Möglichkeiten der Zustimmung, die ja in 
den anderen Anträgen ausgedrückt sind, in Realität 
umsetzen muß, dann zeigt sich, daß es für diesen 
sehr schwierig wird. Denn er ist derjenige, der sich 
bei den Angehörigen um die Zustimmung kümmern 
muß. Er muß entscheiden, ob es sich um einen mut-
maßlichen, einen wirklichen Willen handelt oder ob 
der Wille sonstwie erklärt worden ist. Das ist im Bür-
gerlichen Gesetzbuch näher erläutert, und diese Ent-
scheidung ist für Juristen schon schwierig genug. Ein 
Arzt auf der Intensivstation ist dabei mit Sicherheit 
überfordert. 

Wir wollen hier Klarheit schaffen und setzen dar-
auf, daß eine ausreichende Zahl an Organspen-
deausweisen, an schriftlichen Erklärungen zur 
Organspende dadurch erreicht wird, daß wir erheb-
lich mehr für die Organspende werben. Allein die 
Aktion, die im vergangenen Winter gelaufen ist - mit 
all  den Macken, die sie hatte; diese haben wir im 
Ausschuß kritisiert -, hat dazu geführt, daß das Auf-
kommen an Spenderherzen im ersten Quartal des 
Jahres 1997 um 33 Prozent höher lag als im Vorjahr. 
Wer also behauptet, man könne durch Werbeaktio-
nen nicht erreichen, daß genügend Organe gespen-
det würden, der täuscht sich offenbar. Wir könnten 
viel mehr werben. 

Auf der Vertrauensbasis, die dadurch geschaffen 
wird, daß nur der Betreffende selbst durch seine per-
sönliche Erklärung entscheiden kann, ob Organe 
entnommen werden oder nicht, können wir auch 
nach dem eben festgestellten Abstimmungsergebnis 
dafür sorgen, daß es hier eine klare Lösung gibt. Ich 
bitte Sie, Ihre Stimme für die schriftliche Zustimmung 
abzugeben. 

Danke. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Ich möchte zwi-
schendurch darauf hinweisen, daß die Stimmzettel 
noch nicht ausgefüllt werden sollten; denn es steht 
zu vermuten, daß Änderungsanträge zurückgezogen 
werden. Dann wäre möglicherweise schon ein Kreuz 
auf dem Zettel, das dann Folgen hätte. Füllen Sie die 
Zettel bitte noch nicht aus. 

Jetzt hat der Kollege Seehofer das Wo rt . 

Horst Seehofer (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Unser Vorschlag 
sieht - so, wie es seit 25 Jahren in der Bundesrepu-
blik Deutschland praktiziert wird - bei der Frage, 
wer einer Organentnahme zuzustimmen hat und zu 
befragen ist, eine Dreistufigkeit vor. Mit erster P riori

-tät kommt es auf die schriftliche Einwilligung oder 
den schriftlichen Widerspruch des Verstorbenen zu 
Lebzeiten an. Liegt eine solche Erklärung nicht vor,  

sind dessen nächste Angehörige zu befragen, ob ih-
nen eine Erklärung des Verstorbenen bekannt ist. Ist 
eine solche Erklärung nicht bekannt - das ist der 
dritte Schritt -, haben die Angehörigen selbst zu ent-
scheiden und sich dabei nach dem mutmaßlichen 
Willen des möglichen Organspenders zu richten. Be-
steht bei den Angehörigen Uneinigkeit, kann nicht 
explantiert werden. Dies ist die Folge der gerade ge-
troffenen Entscheidung, die es dann, wenn man vom 
Tod des Menschen ausgeht, verfassungsrechtlich 
und ethisch auch ermöglicht, Angehörige in die Ent-
scheidung einzubinden. 

Nun haben wir gerade mit den Initiativgruppen 
von Klaeden und Catenhusen gesprochen; sie wer-
den anschließend noch etwas dazu sagen. Als Ergeb-
nis dieses Gesprächs und der vielen Gespräche mit 
Kolleginnen und Kollegen, die mich zu diesem Punkt 
heute noch einmal angesprochen haben, möchte ich 
Ihnen eine Änderung zu der Drucksache 13/8027, 
und zwar zu § 4 - das ist Seite 3 des Antrages - vor-
schlagen, die es unter Umständen ermöglicht, die 
Zahl der Änderungsanträge zu verringern. 

§ 4 Abs. 1 letzter Satz des Änderungsantrages auf 
Drucksache 13/8027 lautet: 

Will der Angehörige sich eine Bedenkzeit für 
seine endgültige Zustimmung vorbehalten, kann 
er mit dem Arzt vereinbaren, daß die Zustimmung 
erteilt ist, wenn er innerhalb einer bestimmten, 
vereinbarten Frist sich nicht erneut erklärt hat. 

Diesbezüglich gibt es das Bedenken, daß sich dies 
in der Praxis zu einem Einverständnis durch Sti ll

-schweigen entwickeln könnte. Dieses Bedenken 
sehe ich so nicht. Aber wenn durch eine Änderung 
der Formulierung Klarheit für die Zukunft geschaffen 
werden kann, sollten wir das tun. Deshalb schlage 
ich in Abstimmung mit den Hauptunterzeichnern 
dieses Antrages und der beiden Initiativanträge vor, 
daß dieser Satz durch folgenden kurzen Satz ersetzt 
wird: 

Der Angehörige kann mit dem Arzt vereinbaren, 
daß er seine Erklärung innerhalb einer bestimm-
ten, vereinbarten Frist widerrufen kann. 

Damit ist das Anliegen, um das es bei diesem Satz 
geht, nämlich dem Angehörigen in dieser Grenz-
situation eine Bedenkzeit einzuräumen, erfüllt. Mit 
Ablaufen der Bedenkzeit gilt die Zustimmung nur 
dann automatisch als erteilt, wenn er die Zustim-
mung nicht aktiv widerruft. Das schafft mehr Rechts-
sicherheit. 

Ich lese noch einmal den Satz vor, der an die Stelle 
des § 4 Abs. 1 letzter Satz tritt: 

Der Angehörige kann mit dem Arzt vereinbaren, 
daß er seine Erklärung innerhalb einer bestimm-
ten, vereinbarten Frist widerrufen kann. 

Soweit der Änderungsvorschlag. Vorbehaltlich der 
Wortmeldungen derer, die ebenfalls Änderungsan-
träge zu § 4 gestellt haben, besteht die Chance, daß 
sich die Zahl der Änderungsanträge reduziert. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU) 
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Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Das Wort hat 
jetzt der Kollege von Klaeden. 

Eckart  von Klaeden (CDU/CSU): Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der von mir unter-
stützte Antrag zu § 4 sah vor, daß die Abstimmung zu 
§ 3 zugunsten unseres Antrags ausgeht. Er steht also 
in einem logischen Zusammenhang zu dem in der 
Abstimmung unterlegenen Antrag zu § 3. Deshalb 
werden wir den Antrag zu § 4 zurückziehen. 

Ich persönlich werde für den Antrag von Herrn 
Seehofer, Herrn Dreßler und anderen in der jetzt ge-
änderten Fassung stimmen. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Das Wort  hat 
jetzt der Kollege Schmidt-Jortzig. 

Dr. Edzard Schmidt-Jortzig (F.D.P.): Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! Der von mir mit 
initiierte Antrag bleibt bestehen, weil er eine ganz 
bewußte und eigenständige Position verfolgt. Gerade 
jetzt, nachdem feststeht, daß der rechtliche Schluß-
strich beim Sterbeprozeß beim Hirntod gezogen wird 
und somit der Schutz des erlöschenden Lebens frü-
her aufhört, ist es um so wichtiger, daß der Wille des 
einzelnen maßgeblich bleibt, um diese Unsicherheit 
zu beseitigen. 

(Beifall bei Abgeordneten der F.D.P., der 
SPD, des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN 

und der PDS) 

An diesem Punkt - obwohl ich mir jede Ironie ver-
sagen will - kann ich sagen, daß unsere Position we-
sentlich einfacher und pragmatischer ist als das, was 
ich vom Antrag von Herrn Seehofer und anderen mit-
bekommen habe. Es kommt eben auf den Willen des 
betroffenen potentiellen Spenders an. 

Unser Vorschlag ist nicht so eng wie das, was der 
Kollege Wodarg und die ihm folgenden Kollegen 
festlegen wollen. Wir wollen gelten lassen, daß ein 
solcher Wille auch dann maßgeblich ist, wenn er 
nicht - was natürlich das beste wäre - in dem Spen-
derpaß schriftlich und unmißverständlich erklärt 
wird. Man kann nämlich auch einen Zeugen bzw. - 
wie es einfach und verkürzt heißt - einen Boten hö-
ren, der dann etwa sagt: Ich weiß es genau, der Spen-
der hat es mir gestern noch gesagt. Das würde dann 
auch genügen. Es kommt aber immer darauf an, daß 
es der Wille des Betroffenen ist. Das ist das wichtigste 
an der ganzen Sache. 

Ich möchte noch etwas zu Frau Kollegin Süssmuth 
sagen. Natürlich muß die Spendemöglichkeit auch in 
der Kinderorgantransplantation gegeben sein. Ich 
halte es für ganz wichtig, zu sagen, daß die Eltern 
den Willen des Kindes vertreten. Es kommt also auch 
in diesem Fall auf den Willen des spendenden Kindes 
an. Das ist der grundlegende Unterschied. Wir sind 
pragmatischer als Wolfgang Wodarg mit seinen Vor-
schlägen, halten aber an der Grundposition fest. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei Abgeordneten der F.D.P. und 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Jetzt der Kollege 
Catenhusen. 

Wolf-Michael Catenhusen (SPD): Der von mir un-
terstützte Antrag bewegt sich im Rahmen einer er-
weiterten Zustimmungslösung. Das heißt: Die Initia-
torinnen und Initiatoren gingen und gehen davon 
aus, daß es ethisch vertretbar ist, die Entscheidung in 
der schwierigen Situation, wenn wir weder eine 
schriftliche Entscheidung noch eine sonstige Mittei-
lung über den mutmaßlichen Willen des Betroffenen 
haben, von einem Angehörigen treffen zu lassen. 

Ziel des Antrages war es von Anfang an, das Be-
wußtsein dafür wachzuhalten, daß die Entnahme von 
Organen ein Eingriff ist, der tief in den Prozeß des 
Erlöschens eines Menschens eingreift. Wir schulden 
auch bei der Ausgestaltung der Zustimmung den 
Hirntoten Achtung und Schutz. Deshalb haben wir 
mit unserem Antrag versucht, sicherzustellen, daß 
am Schluß des Gespräches, der Kommunikation zwi-
schen Arzt und Angehörigen eine bewußte ab-
schließende Entscheidung des oder der Angehörigen 
steht. 

Der Änderungsvorschlag von Seehofer, Dreßler 
und anderen hat diese Intention aufgenommen, so 
daß ich unseren Antrag zurückziehen kann. Ich 
glaube, diejenigen, die diesen Antrag unterstützt ha-
ben oder unterstützen wollten, können mit guten 
Gründen dem Antrag von Dreßler und Seehofer zu 
§ 4 zustimmen. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD) 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Ich schließe 
diese kurze Aussprache. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über die Ände-
rungsanträge zu § 4. Die Änderungsanträge sind auf 
dem Stimmzettel mit der Überschrift „Stimmzettel zu 
§ 4" aufgeführt. Nach den Erklärungen, die wir eben 
gehört haben, sind auf diesem Stimmzettel die Ände-
rungsanträge mit den laufenden Nummern 3 und 5 
zu streichen. Streichen Sie das einfach handschrift-
lich durch; wir haben jetzt keine Zeit, neue Stimm-
zettel zu machen. 

Ich darf vorsichtshalber fragen, ob jeder der Anwe-
senden einen Stimmzettel hat; sonst ist jetzt die letzte 
Gelegenheit, sich einen geben zu lassen. - Das 
scheint der Fall zu sein. 

Wie zuvor müssen Sie leserlich in Blockschrift Ih-
ren Namen mit einem eventuellen Ortszusatz und die 
Fraktion bzw. Gruppe eintragen. 

Für das vereinbarte Abstimmungsverfahren ent-
sprechend § 50 der Geschäftsordnung gilt hier wie-
derum: Sie haben nur eine Stimme, die Sie einem der 
Vorschläge geben können. Die Stimmzettel enthalten 
außerdem je einen Kreis für Nein und für Enthaltung 
hinsichtlich aller Vorschläge. 

Angenommen ist der Vorschlag, der die Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen erhält. Das heißt, daß er 
mehr Stimmen erhalten muß als alle anderen Vor-
schläge zusammen zuzüglich der Neinstimmen. Er- 
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reicht kein Vorschlag im ersten Abstimmungsgang 
diese Mehrheit, müssen wir einen Stichentscheid 
durchführen. 

Beachten Sie bitte noch folgendes: Stimmzettel, die 
mehr als ein Kreuz aufweisen, gar kein Kreuz oder 
keinen lesbaren Namen enthalten, sind ungültig. 

Ich bitte jetzt die Schriftführerinnen und Schrift-
führer, die Plätze einzunehmen. Sind alle Urnen be-
setzt? - Das ist der Fall. 

Dann eröffne ich die Abstimmung. - 

Haben jetzt alle anwesenden Kolleginnen und Kol-
legen ihre Stimme abgegeben? - Das scheint der Fall 
zu sein. Dann schließe ich die Abstimmung und bitte 
die Schriftführerinnen und Schriftführer, mit der Aus-
zählung zu beginnen. 

Bis zum Vorliegen des Ergebnisses unterbreche ich 
die Sitzung. 

(Unterbrechung von 15.17 bis 15.37 Uhr) 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Die Sitzung wird 
fortgesetzt. 

Ich gebe das von den Schriftführerinnen und 
Schriftführern ermittelte Ergebnis der namentlichen 
Abstimmung zu § 4, Abstimmung über Änderungs-
anträge zur zweiten Beratung des von den Fraktio-
nen der CDU/CSU, SPD und F.D.P. eingebrachten 
Entwurfs eines Transplantationsgesetzes, Drucksa-
che 13/4355, bekannt. 

Abgegebene Stimmen: 633. Ungültige Stimmen: 
2. Gültige Stimmen: 631. Mit Nein hat ein Abgeord-
neter gestimmt, eine Abgeordnete hat sich enthalten. 
Auf die laufende Nr. 1- ich nenne hier nur Wodarg - 
entfielen 134 Stimmen, auf die laufende Nr. 2 - See-
hofer - 422 Stimmen und auf die laufende Nr. 4 
73 Stimmen.*) 

Ein Vorschlag ist angenommen, wenn er mehr 
Stimmen als alle anderen Vorschläge zusammen zu-
züglich der Neinstimmen erhalten hat. Der Vorschlag 
laufende Nr. 2 - Seehofer und andere - hat im ersten 
Abstimmungsgang die erforderliche Mehrheit erhal-
ten. Damit erübrigt sich ein Stichentscheid. 

Wir müssen jetzt noch über die bisher nicht behan-
delten Vorschriften des Gesetzentwurfes abstimmen. 

Ich rufe § 1 in der Ausschußfassung auf. Ich bitte 
diejenigen, die zustimmen wollen, um das Handzei-
chen. - Wer stimmt dagegen? - Enthaltungen? - § 1 
ist mit großer Mehrheit angenommen. 

Ich rufe jetzt § 2 in der Ausschußfassung mit den 
Folgeänderungen, die sich aus dem angenommenen 
Änderungsantrag zu § 3 und § 4, Drucksache 13/ 
8027, ergeben, auf. Hierzu liegt auf Drucksache 13/ 
8029 ein Änderungsantrag des Abgeordneten 
Schmidt-Jortzig vor. Wer stimmt für diesen Ände-
rungsantrag? - Gegenprobe! - Enthaltungen? - Die-
ser Änderungsantrag ist mit großer Mehrheit abge-
lehnt. 

*) Endgültiges Ergebnis und Namenslisten siehe Seite 16491 
(Liste 2) 

Ich bitte jetzt diejenigen, die dem § 2 in der Aus-
schußfassung mit den Folgeänderungen, die sich aus 
den angenommenen Änderungsanträgen zu den §§ 3 
und 4 ergeben - das ist Drucksache 13/8027 -, zu-
stimmen wollen, um das Handzeichen. Die Gegen-
probe! - Enthaltungen? - Ich stelle fest, daß § 2 in der 
Ausschußfassung einschließlich der Folgeänderun-
gen, die sich aus den angenommenen Änderungsan-
trägen zu den §§ 3 und 4 ergeben, mit Mehrheit an-
genommen ist. 

Ich rufe jetzt auf die §§ 5 bis 24 sowie Einleitung 
und Überschrift in der Ausschußfassung einschließ-
lich der Folgeänderungen, die sich aus den ange-
nommenen Änderungsanträgen zu den §§ 3 und 4 -
das ist die Drucksache 13/8027 - ergeben. Ich bitte 
diejenigen, die zustimmen wollen, um das Handzei-
chen. Die Gegenprobe! - Enthaltungen? - Die aufge-
rufenen Vorschriften sind mit Mehrheit angenom-
men. Damit ist die zweite Beratung abgeschlossen. 

Es ist zwischen den Fraktionen vereinbart worden, 
trotz der in zweiter Beratung angenommenen Ände-
rungen jetzt unmittelbar in die dritte Beratung einzu-
treten. - Das ist mit der erforderlichen Mehrheit, wie 
ich unterstelle, so beschlossen worden. 

Dann kommen wir jetzt zur 

dritten Beratung 

und Schlußabstimmung. 

Es liegt eine schriftliche Erklärung zur Abstimmung 
der Kollegin Marieluise Beck und einiger anderer vor. 
Ich gehe davon aus, daß das Haus damit einverstan-
den ist, daß das zu Protokoll genommen wird. 

Es ist für die dritte Lesung namentliche Abstim-
mung verlangt worden, in die wir jetzt eintreten. Ich 
bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, ihre 
Plätze einzunehmen und mir ein Zeichen zu geben, 
wenn die Urnen besetzt sind. 

Ich gehe davon aus, daß alle Urnen besetzt sind. 
Dann eröffne ich die Abstimmung. 

Haben alle anwesenden Kolleginnen und Kollegen 
ihre Stimme abgegeben? - Ich gehe davon aus, daß 
alle abgestimmt haben. Ich schließe die Abstimmung 
und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, 
mit der Auszählung zu beginnen. Das Ergebnis der 
Abstimmung wird Ihnen später mitgeteilt.*) 

Wir setzen die Sitzung jetzt mit den übrigen Ab-
stimmungen fort . Ich wäre dankbar, wenn Sie Platz 
nehmen würden, sonst kann ich die Abstimmungser-
gebnisse nur sehr schlecht übersehen. 

Der Ausschuß für Gesundheit empfiehlt unter Nr. 1 
Buchstabe d seiner Beschlußempfehlung auf Druck-
sache 13/8017 die Annahme einer Entschließung. 
Wer stimmt für diese Beschlußempfehlung? - Gegen-
probe! - Enthaltungen? - Die Beschlußempfehlung 
ist mit Mehrheit bei vereinzelten Enthaltungen ange-
nommen. 

Wir kommen zur Beschlußempfehlung des Aus-
schusses für Gesundheit zu dem Antrag der Abge- 

*) Endgültiges Ergebnis und Namenslisten siehe Seite 16503 
(Liste 3) 
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ordneten Dr. Wolfgang Wodarg, Dr. Herta Däubler

-

Gmelin, Horst Schmidbauer (Nürnberg) und weiterer 
Abgeordneter zu Kriterien für die Spende, Entnahme 
und Übertragung von menschlichen Organen. Das ist 
die Drucksache 13/8017 Nr. 2. 

Der Ausschuß empfiehlt, den Antrag auf Drucksa-
che 13/4114 für erledigt zu erklären. Wer stimmt für 
diese Beschlußempfehlung? - Gegenprobe! - Enthal-
tungen? - Die Beschlußempfehlung ist einstimmig 
angenommen. 

Wir kommen zur Beschlußempfehlung des Aus-
schusses für Gesundheit zu dem Antrag der Abge-
ordneten Rudolf Dreßler, Rudolf Scharping, Klaus 
Kirschner, Wolfgang Lohmann (Lüdenscheid), Horst 
Seehofer, Dr. Wolfgang Schäuble, Dr. Dieter Thomae, 
Wolfgang Zöller sowie weiterer Abgeordneter der 
Fraktionen der CDU/CSU, SPD und F.D.P. zu 
Spende, Entnahme und Übertragung von Organen. 
Das ist die Drucksache 13/8017 Nr. 3. 

Der Ausschuß empfiehlt, den Antrag auf Drucksa-
che 13/4368 für erledigt zu erklären. Wer stimmt für 
diese Beschlußempfehlung? - Gegenprobe! - Enthal-
tungen? - Die Beschlußempfehlung ist einstimmig 
angenommen. 

Wir kommen zur Beschlußempfehlung des Aus-
schusses für Gesundheit zu dem Antrag der Abgeord-
neten Eckart  von Klaeden, Dr. Wolfgang Götzer, 
Dr. Edzard Schmidt-Jortzig sowie weiterer Abgeord-
neter der Fraktionen der CDU/CSU und F.D.P. zu Eck-
punkten für die Spende, Entnahme und Übertragung 
von Organen. Das ist die Drucksache 13/8017 Nr. 4. 

Der Ausschuß empfiehlt, den Antrag auf Drucksa-
che 13/6591 für erledigt zu erklären. Wer stimmt für 
diese Beschlußempfehlung? - Gegenprobe! - Enthal-
tungen? - Die Beschlußempfehlung ist einstimmig 
angenommen. 

Ich rufe jetzt den Tagesordnungspunkt 2 auf: 

Fragestunde 

- Drucksache 13/8004 - 

Die Frage zum Geschäftsbereich des Bundesmi-
nisteriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit wird schriftlich beantwortet. Die Antwort 
wird als Anlage abgedruckt. 

Die Fragen zum Geschäftsbereich des Bundesmi-
nisteriums für Bildung, Wissenschaft, Forschung und 
Technologie werden ebenfalls schriftlich beantwor-
tet. Die Antworten werden als Anlagen abgedruckt. 

Die Fragen zum Geschäftsbereich des Bundesmi-
nisteriums für Arbeit und Sozialordnung werden 
schriftlich beantwortet. Die Antworten werden als 
Anlagen abgedruckt. 

Wir kommen zum Geschäftsbereich des Bundesmi-
nisteriums für Raumordnung, Bauwesen und Städte-
bau. Ich rufe die Frage 6 des Kollegen Günter Ver-
heugen auf: 

Gibt es nach Kenntnis der Bundesregierung eine vollkommen 
fertige, detaillierte Raumplanung für ein neues Funkhaus der 
Deutschen Welle, die vollständig an die Gegebenheiten des 
Bonner Schürmann-Baus angepaßt ist? 

Der Parlamentarische Staatssekretär Joachim Gün-
ther steht zur Beantwortung der Fragen bereit. 

Joachim Günther, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Raumordnung, Bauwesen und Städ-
tebau: Herr Präsident! Herr Kollege Verheugen, den 
Planungen für die Unterbringung der Deutschen 
Welle in den Neubauten an der Ku rt-Schumacher-
Straße in Bonn liegt der vom Bundesinnenministe-
rium unter Beteiligung des Bundesministeriums der 
Finanzen und des Bundesministeriums für Raumord-
nung, Bauwesen und Städtebau genehmigte Raum

-

bedarfsplan vom 30. September 1994 in der reduzier-
ten Form vom 12. November 1996 zugrunde. In die-
sem Raumbedarfsplan ist auch der Fernsehbereich 
Köln enthalten. 

Die mit der Erstellung der Vorplanung, zu der ins-
besondere die Belegungsplanung gehört, beauftrag-
ten Architekten Prof. Schürmann und Pa rtner haben 
in ihren Planungen für die Deutsche Welle diesen ge-
nehmigten Raumbedarfsplan zugrunde gelegt. Die 
an die Gegebenheiten des Bonner Schürmann-Baus 
angepaßte Vorplanung ist seitens der Architekten 
weitgehend abgeschlossen und in den Grundzügen 
mit der Deutschen Welle abgestimmt worden. 

Vor dem Hintergrund der in diesem Jahr vom 
Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 
vorgenommenen Haushaltskürzungen für die Trans

-

Tel sowie weiterer Kürzungen des Anteils des Aus-
wärtigen Amtes in der Größenordnung von 15 Pro-
zent ist eine Prüfung der Konsequenzen notwendig, 
die sich aus der Reduzierung der institutionellen und 
projektbezogenen Förderung für die Deutsche Welle 
ergeben. 

Die Prüfung bezieht auch die Auswirkungen auf 
den in Köln ansässigen Fernsehbereich und seinen 
künftigen Standort ein. Die Deutsche Welle hat zuge-
sagt, die Bundesregierung in Kürze über das Ergeb-
nis der Prüfung zur Unterbringung des Fernsehberei-
ches zu unterrichten. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Zusatzfrage, 
Herr Kollege Verheugen. 

Günter Verheugen (SPD): Herr Staatssekretär, darf 
ich Sie fragen, wer die Arbeitsgruppe leitet, die nach 
Angaben von Bundesminister Töpfer am 12. März 
1997 im Deutschen Bundestag für die Einhaltung des 
genehmigten Kostenansatzes für den Weiterbau sor-
gen soll? Trifft es zu, daß der Architekt diese Arbeits-
gruppe leitet und sich damit selbst kontrolliert? 

Joachim Günther, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Raumordnung, Bauwesen und Städ-
tebau: Die Antwort muß ich Ihnen nachreichen, ich 
kann die Frage jetzt nicht beantworten. 

Günter Verheugen (SPD): Das bedaure ich. Ich 
habe keine weitere Zusatzfrage. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Die Zusatzfrage 
des Kollegen Reschke. 
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Otto Reschke (SPD): Herr Staatssekretär, Herr 
Töpfer hat am 12. März 1997 hier im Hause erklärt: 
„Das Raumprogramm ist zwischen BMI, BMF und 
der Deutschen Welle abgeklärt, so daß wir hier keine 
ausstehenden Entscheidungsnotwendigkeiten ha-
ben." Meine Frage lautet daher: Wie darf ich diese 
Aussage des Bauministers heute vor dem Hinter-
grund Ihrer Aussage, daß noch gar nichts geklärt ist, 
verstehen? 

Joachim Günther, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Raumordnung, Bauwesen und Städ-
tebau: Die Klärung ist auf Grund der damaligen Tat-
sachen erfolgt, Herr Kollege Reschke. Es gibt Kür-
zungen im Bereich der Deutschen Welle. Die Deut-
sche Welle wird die Bundesregierung darüber unter-
richten, wohin der Fernsehbereich Köln kommt. Auf 
Grund dieser Angaben ist dann eine weitere Ent-
scheidung notwendig. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Ich rufe jetzt die 
Frage 7 des Kollegen Verheugen auf: 

Wie will die Bundesregierung sicherstellen, daß der geplante 
Bau des Posthochhauses in der Gronau parallel zu der Fertig-
stellung des Bonner Schürmann-Baus und der Unterbringung 
der Deutschen Welle durchgeführt werden kann, und wann 
wird der Architekten-Wettbewerb für den Neubau des Post-
hochhauses abgeschlossen sein? 

Joachim Günther, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Raumordnung, Bauwesen und Städ-
tebau: Herr Kollege Verheugen, der Neubau des Ge-
bäudes für die Generaldirektion der Deutschen Post 
AG im Gronaugelände wird von ihr in eigener Zu-
ständigkeit und Verantwortung geplant und durch-
geführt. Im abzuschließenden Grundstücksveräuße-
rungsvertrag zwischen dem Bund und der Post AG 
werden die technischen und funktionalen Abhängig-
keiten, die mit der Teilung des Gronaugrundstückes 
verbunden sind, geregelt. Diese Regelungen ermög-
lichen die zeitlich und sachlich unabhängige Fertig-
stellung der Neubauten an der Ku rt -Schumacher-
Straße und des Neubaus der Post AG. 

Der Architektenwettbewerb wird von der Deut-
schen Post AG in eigener Verantwortung und ohne 
Beteiligung der Bundesregierung durchgeführt. Über 
den genauen zeitlichen Ablauf ist die Bundesregie-
rung nicht unterrichtet. Der Stand der Verhandlun-
gen zwischen Bundesregierung und Post AG wird 
durch das Bundesministerium der Finanzen im Rah-
men der Antworten auf die Fragen des Kollegen Oe-
singhaus erläutert werden. 

Vizepräsident Hans -Ulrich Klose: Zusatzfrage. 

Günter Verheugen (SPD): Herr Staatssekretär, 
trotzdem möchte ich fragen, ob es eine Abstimmung 
in dem architektonischen Erscheinungsbild der bei-
den Gebäude gibt, ob also nach Ihrer Kenntnis Ge-
spräche zwischen dem Architekten des Schürmann

-

Baus und den Bauherren des Posthochhauses, der 
Post AG, stattfinden. 

Joachim Günther, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Raumordnung, Bauwesen und Städ-
tebau: In die direkten Beziehungen zwischen der 
Post AG und dem Architekten des Schürmann-Baus 
sind wir nicht integrie rt . Das habe ich in meiner Ant-
wort  darzulegen versucht. 

Günter Verheugen (SPD): Ist meine Schlußfolge-
rung richtig, daß das bedeutet, daß nicht an einer 
Bauablaufkoordinierung zwischen Schürmann-Bau 
und Posthochhaus gearbeitet wird? 

Joachim Günther, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Raumordnung, Bauwesen und Städ-
tebau: Bezüglich der technischen und funktionalen 
Abhängigkeiten finden Abstimmungen statt. Das be-
trifft Dinge wie Geh-, Fahr- und Leitungsrechte. Die 
Bauvorhaben können dann parallel zueinander erfol-
gen. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Herr Kollege 
Reschke. 

Otto Reschke (SPD): Herr Staatssekretär, ist die 
Post schon Eigentümer des Grundstücks, und hat der 
Verkauf an die Post AG schon stattgefunden, damit 
rechtsverbindliche Verträge, Planungen, aber auch 
Folgelasten aufgenommen werden können? 

Joachim Günther, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Raumordnung, Bauwesen und Städ-
tebau: Herr Kollege Reschke, ich habe darauf hinge-
wiesen, daß dies im Rahmen der Frage des Kollegen 
Oesinghaus vom Bundesministerium der Finanzen 
beantwortet ist, weil das Ganze in dessen Bereich 
fällt. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Dann rufe ich 
jetzt die Frage 8 des Kollegen Otto Reschke auf: 

Wann wird die vom Bundeskabinett im März 1997 beschlos-
sene Prüfung von Alternativstandorten für die vorübergehende 
oder endgültige Unterbringung der Deutschen Welle in Berlin 
oder Leipzig abgeschlossen sein, und wann wird das Bundeska-
binett, wie vom Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen 
und Städtebau, Dr. Klaus Töpfer, am 23. April 1997 im Deut-
schen Bundestag angekündigt, über den zukünftigen Standort 
der Deutschen Welle endgültig entscheiden? 

Joachim Günther, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Raumordnung, Bauwesen und Städ-
tebau: Herr Kollege Reschke, die Bewe rtung kurzfri-
stig nutzbarer Alternativstandorte für die Deutsche 
Welle in Leipzig und Berlin kann abgeschlossen wer-
den, sobald Klarheit über die Standortbedingungen 
in Bonn geschaffen ist. Insbesondere muß zwischen 
allen Beteiligten der Deutschen Welle Einigkeit dar-
über bestehen, daß das Kölner Funkhaus bis zur Fer-
tigstellung der Neubauten in Bonn ohne zusätzlichen 
Sanierungsaufwand nutzbar ist. Heute - zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt - verhandeln nach unserer 
Kenntnis die Deutsche Welle und ihr Personalrat 
über diese Bet riebsvereinbarung. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Zusatzfrage. 
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Otto Reschke (SPD): Herr Staatssekretär, trifft es 
zu, daß als möglicher Standort für die Deutsche Welle 
in Berlin ein früher von Siemens/Nixdorf genutztes 
Gebäude in der Nähe der bereits bestehenden Berli-
ner Dependance für den Fernsehbereich intensiv ge-
prüft wird, und insbesondere, daß dazu schon ein 
Angebot für die Herrichtung des Gebäudes in acht 
bis zwölf Monaten vorliegt, und zwar mit einem 
Quadratmeterpreis in Berlin am Marktplatz von, wie 
ich gehört habe, 18 DM, der nach unten verhandel-
bar ist? Das ist für die Entscheidung doch wichtig, 
bevor wir in die Sommerpause gehen. 

Joachim Günther, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Raumordnung, Bauwesen und Städ-
tebau: Herr Kollege Reschke, es sind in Berlin und 
Leipzig natürlich Standorte geprüft worden. Das war 
ja unsere Aufgabe. Es ist aber nach wie vor der Be-
schluß vorhanden, die Deutsche Welle in Bonn anzu-
siedeln. Unter diesen Voraussetzungen kann eine 
Prüfung nur abgeschlossen werden, wenn es einen 
Abschluß der Verhandlungen in Köln gegeben hat. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Noch eine Zu-
satzfrage? 

Otto Reschke (SPD): Ja. - Kann also der Bundesmi-
nister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau - 
in  diesem Fall Sie als Vertreter - hier und heute eine 
verbindliche Aussage darüber machen, daß die Deut-
sche Welle, wie von der Bundesregierung mehrfach 
zugesagt, am Standort Köln/Bonn bleiben wird? Wird 
das hier heute wenigstens zugesagt? Auf Grund der 
Prüfungen, die schon bis März/April abgeschlossen 
sein sollten, könnte man heute doch eine Aussage 
vornehmen. 

Joachim Günther, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Raumordnung, Bauwesen und Städ-
tebau: Wenn die Entscheidung zwischen Personalrat 
und Verwaltung der Deutschen Welle heute fällt, daß 
der Standort in Köln bis zur Fertigstellung genutzt 
wird, gibt es keine anderen Entscheidungsgrundla-
gen als bisher, das heißt Standort in Bonn. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Wollen Sie eine 
Zusatzfrage stellen, Herr Kollege Verheugen? 

Günter Verheugen (SPD): Ja. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Bitte. 

Günter Verheugen (SPD): Herr Staatssekretär, wor-
auf stützen Sie eigentlich die Annahme, daß die wei-
tere Nutzung des Funkhauses in Köln auf der Grund-
lage einer Vereinbarung zwischen der Leitung der 
Deutschen Welle und dem Personalrat möglich ist? 
Ist es nicht vielmehr so, daß eindeutige gesetzliche 
Regelungen sowohl des Bundes wie auch des Landes 
Nordrhein-Westfalen hinsichtlich der weiteren Nut-
zung dieses Gebäudes bestehen? 

Joachim Günther, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Raumordnung, Bauwesen und Städ-
tebau: Gegenwärtig finden Beratungen statt, die das 
Ziel haben, auf dieser Grundlage ein Konsensergeb-
nis zu erreichen. Man kann nur von dem Bestreben 
ausgehen, daß eine Fortführung der Arbeit im Kölner 
Funkhaus mit dem Einverständnis des Personalrats 
möglich wird. Es liegen unterschiedliche Aussagen 
dazu vor. Sie haben recht: Diese Entscheidung sollte 
abgewartet werden. Dann findet der direkte Ver-
gleich statt. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Herr Kollege 
Schily. 

Otto Schily (SPD): Herr Staatssekretär, Sie haben 
eine etwas gewundene Antwort auf die Frage des 
Kollegen Reschke gegeben. Deshalb möchte ich Sie 
noch einmal fragen: Soweit es die Bundesregierung 
selbst angeht, können Sie hier eine klare Zusage ma-
chen, daß die Deutsche Welle auch zukünftig ihren 
Standort im Raum Köln/Bonn haben wird? 

Joachim Günther, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Raumordnung, Bauwesen und Städ-
tebau: Unter den gegebenen Voraussetzungen, wie 
ich sie in der Beantwortung der Frage dargelegt 
habe, aus meiner Sicht ja. 

(Otto Schily [SPD]: Aus Ihrer Sicht! Ich 
frage nicht nach Ihrer persönlichen Sicht, 
sondern nach der der Bundesregierung!) 

- Es gibt hierzu keinen anderen Beschluß der Bun-
desregierung, der mir bekannt ist. 

(Katrin Fuchs [Verl] [SPD]: Hat es schon ein

-

mal Beschlüsse der Bundesregierung gege

-

ben, die Ihnen nicht bekannt waren?) 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Ich rufe jetzt die 
Frage 9 des Kollegen Otto Reschke auf: 

Ist inzwischen ein Vertrag mit dem Architekten Schürmann 
für die Weiterbauplanungen der Obergeschosse am Bonner 
Schürmann-Bau von beiden Seiten rechtsgültig unterschrieben 
worden, und wenn nein, warum nicht? 

Joachim Günther, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Raumordnung, Bauwesen und Städ-
tebau: Kollege Reschke, der Bund und das Architek-
turbüro Schürmann & Pa rtner haben den Entwurf 
des Architektenvertrages am 6. Juni 1997 paraphiert. 
Einem Wunsch der Architekten entsprechend sind 
die Konditionen und Modalitäten der CAD-Bearbei-
tung der Ausführungspläne ausdrücklich offengelas-
sen worden. 

Wenn dieser wichtige Punkt geklärt ist - die Ar-
chitekten wollen sich binnen drei Wochen nach der 
Paraphierung äußern -, kann der Architektenvertrag 
nach Abschluß der Prüfung und nach Zustimmung 
des Bundesfinanzministeriums rechtsförmlich ge-
schlossen werden. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Zusatzfrage. 
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Otto Reschke (SPD): Herr Staatssekretär, trifft es 
zu, daß der Bundesminister für Raumordnung, Bau-
wesen und Städtebau den Vertrag mit dem Architek-
ten über die Weiterplanung erst dann unterschreiben 
will, wenn das Bundeskabinett über den endgültigen 
Standort der Deutschen Welle entschieden hat, und 
was bedeutet die Paraphierung des Architektenver-
trages rechtlich? Ergeben sich daraus schon jetzt An-
sprüche des Bundes auf Leistungen bzw. ergeben 
sich daraus schon Architektenhonorare? 

Joachim Günther, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Raumordnung, Bauwesen und Städ-
tebau: Es trifft zu, daß erst nach der Abstimmung un-
terschrieben wird. 

(Otto Reschke [SPD]: Und ergeben sich jetzt 
schon Architektenhonorare?) 

- Nein, aus der jetzigen Sicht ergeben sich keine Ar-
chitektenhonorare. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Weitere Zusatz-
frage, Herr Kollege Reschke. 

Otto Reschke (SPD): Herr Staatssekretär, nach An-
gaben des Bauministers sollen die Weiterplanungen 
des Schürmann-Baus Ende dieses Jahres abgeschlos-
sen sein, die Ausschreibungen im nächsten Frühjahr 
stattfinden, und die Deutsche Welle soll im März 
2001 einziehen. 

Meine Frage lautet: Plant der Architekt Schürmann 
trotz fehlenden rechtsgültigen Vertrages zur Zeit den 
Weiterbau, und wenn nein, welche Auswirkungen 
hat dies auf den Beginn des Weiterbaus und damit 
auf den Verlauf der Sanierungsarbeiten und schließ-
lich auf den geplanten Fertigstellungszeitpunkt des 
Schürmann-Baus? Konkret: Hält der Bauminister den 
Bezugstermin 2001 für die Deutsche Welle für reali-
stisch? 

Joachim Günther, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Raumordnung, Bauwesen und Städ-
tebau: Der Minister hat Ihnen in der Fragestunde am 
23. April diesen Endtermin, den Sie jetzt noch einmal 
genannt haben, im Prinzip bestätigt. Von diesem Ter-
min wollen wir nicht abrücken. Auf diesen Termin ist 
alles ausgerichtet. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Zusatzfrage, 
Herr Kollege Schily. 

Otto Schily (SPD): Herr Staatssekretär, wie geht es 
eigentlich am Schürmann-Bau weiter? Wenn der 
Architekt keine verbindliche Rechtsgrundlage hat, 
kann ich mir nicht vorstellen, daß er noch etwas tut. 
Oder tut er etwas sozusagen in der Erwartung, daß 
er noch einen Vertrag bekommt? Oder ist da jetzt 
ein Stillstand eingetreten? Wie verträgt sich das 
eigentlich damit, daß Sie einen bestimmten Endter-
min ins Auge gefaßt haben und deshalb vielleicht 
einige Beschleunigungsmaßnahmen treffen sollten?  

- Gucken Sie lieber zu uns und nicht so hilfesu-
chend nach hinten. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Joachim Günther, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Raumordnung, Bauwesen und Städ-
tebau: Herr Kollege Schily, ich habe bereits gesagt, 
daß der Architektenvertrag paraphiert ist. Die weite-
ren Schritte werden in den nächsten Wochen erfol-
gen. 

(Otto Schily [SPD]: Aber Sie haben uns 
gerade gesagt, paraphiert heißt: keine 

Rechtsverbindlichkeit!) 

- Das ist richtig. 

(Otto Schily [SPD]: Deshalb beantworten 
Sie doch freundlicherweise meine Frage!) 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Herr Kollege 
Schily, es ist so, wie es ist. 

(Otto Schily [SPD]: Es ist so, wie es ist! Da 
haben Sie recht, Herr Präsident! Aber es ist 

ziemlich schlecht!)  

Bitte sehr. 

Günter Oesinghaus (SPD): Der Bauminister hat 
hier am 12. März 1997 erklärt: Mit der Fertigstellung 
der Rohbauten, der Obergeschosse, der Fassaden 
und Dächer soll im Rahmen des Weiterbaus para llel 
zu den dann noch andauernden Sanierungsmaßnah-
men begonnen werden. Wir werden also eine Über-
lappung zwischen Sanierung und Weiterbau haben. 

Meine Frage lautet: Inwieweit trägt die Vorpla-
nung des Architekten der Absicht des Bauministers 
Rechnung, daß sich Sanierung und Weiterbau über-
lappen sollen, und wie bewertet der Bauminister die 
Aussage des Architekten Dittmann, des Pa rtners 
Schürmanns, gegenüber dem Bonner „General-An-
zeiger" vom 19./20. April 1997, daß bei der Sanie-
rung der Untergeschosse, die jetzt läuft, bereits ge-
klärt sein müsse, wie die darüberliegenden Ge-
schosse gestaltet werden sollen, da es sonst nicht 
ausgeschlossen sei, daß im Rahmen der Sanierung 
Arbeiten durchgeführt werden, die für den Weiter-
bau unbrauchbar sind? Ist also die jetzige Oberge-
schoßplanung, die sich wegen des Raumprogramms 
der Deutschen Welle ständig ändern muß, mit der Sa-
nierung abgestimmt, ja oder nein? 

Joachim Günther, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Raumordnung, Bauwesen und Städ-
tebau: Es wird so sein, daß Sanierung und Planung 
zum Teil parallel laufen. Die Aufgabenstellung in 
dieser Richtung ist eindeutig. Mit dem Bau wird auch 
termingemäß begonnen werden. 

Die Änderungen, die sich in den Obergeschossen 
ergeben, werden sich nach dem jetzigen Kenntnis-
stand in den nächsten Tagen, zumindest Wochen er-
geben, so daß dies integriert  werden kann, ohne daß 
zusätzlicher Aufwand entsteht. 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode - 183. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 25. Juni 1997 	16461 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Zusatzfrage. 

Günter Verheugen (SPD): Jetzt ganz präzise, Herr 
Staatssekretär: Plant der Architekt zur Zeit - und 
wenn ja, auf Grundlage welchen Raumprogramms - 
weiter? 

Joachim Günther, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Raumordnung, Bauwesen und Städ-
tebau: Der Architekt plant aus jetziger Sicht auf der 
Basis des vorhin genannten Raumprogramms von 
1996 weiter. 

(Otto Reschke [SPD]: Ohne Vertrag?) 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Ich rufe jetzt die 
Frage 10 des Kollegen Schily auf: 

Wurde inzwischen, wie vom Bundesminister für Raumord-
nung, Bauwesen und Städtebau am 12. März 1997 im Deut-
schen Bundestag angekündigt, die Klageschrift zur Geltendma-
chung der durch das Hochwasser 1993 eingetretenen Schäden 
des Bundes am Bonner Schürmann-Bau fertiggestellt, und 
wann wird die Klage gegen die als Schädiger angesehene hol-
ländische Baufirma eingereicht? 

Joachim Günther, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Raumordnung, Bauwesen und Städ-
tebau: Herr Kollege Schily, ein weitgehend fertigge-
stellter Entwurf der Klageschrift gegen die für den 
Schaden verantwortlichen Firmen liegt der Bundes-
baudirektion und dem Bundesbauministerium seit 
kurzem vor und wird nunmehr unter rechtlichen und 
technischen Gesichtspunkten überprüft. Nach Ab-
schluß der gebotenen gründlichen Prüfung soll die 
Klageschrift beim Landgericht Bonn eingereicht wer-
den. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Zusatzfrage. 

Otto Schily (SPD): Herr Staatssekretär, der Scha-
den des Bundes beträgt nach den von Bundesbau-
ministerium und Bundesrechnungshof angegebenen 
Zahlen insgesamt etwa zwischen 430 Millionen und 
450 Millionen DM. Deshalb würde es mich interessie-
ren, welche Schadenssumme Sie als Forderung ein-
klagen werden. 

(Jochen Feilcke [CDU/CSU]: Und welchen 
Anwalt werden Sie beauftragen?) 

- Ja, das wäre sicherlich auch interessant. Vor allem 
der Gerichtsstand wäre noch interessant. 

Joachim Günther, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Raumordnung, Bauwesen und Städ-
tebau: Herr Kollege Schily, ich habe Ihnen gesagt, 
daß die Schadenersatzklage weitestgehend fertigge-
stellt ist und gegenwärtig technisch überprüft wird. 
Es handelt sich hierbei - das ist Ihnen als Anwalt si-
cher besser bekannt als mir - um einen Entwurf mit 
einer riesigen Anzahl von Anlagen, nämlich 150. Wir 
gehen davon aus, daß die Klageschrift in der näch-
sten Zeit fertiggestellt werden kann. Anschließend 
wird sie eingereicht. Wenn sie eingereicht ist, kön-
nen wir uns über diese Summen unterhalten. 

Otto Schily (SPD): Herr Staatssekretär, normaler-
weise steht auf Seite 1 der Klageschrift - ich weiß ja 
nicht, wie das bei Ihnen gehandhabt wird - der Tenor 
der Forderung und des erwarteten Urteils. Insofern 
weiß ich nicht, ob „weitgehend fertiggestellt" bei Ih-
nen heißt, daß Sie immer noch darüber rätseln, wel-
che Summe Sie einklagen wollen. 

Können Sie uns vielleicht die Größenordnung sa-
gen? Ich will Sie ja nicht auf Komma und Pfennig 
festlegen. Aber vielleicht könnten Sie uns sagen, ob 
der Betrag oberhalb von 400 Millionen DM oder un-
terhalb von 400 Millionen DM liegt? 

Joachim Günther, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau: Herr Kollege Schily, ich will  mich hier auf 
diese Zahl nicht festlegen, werde sie Ihnen aber 
nachreichen. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Herr Kollege 
Reschke. 

Otto Reschke (SPD): Weil immer wieder im Raum 
steht, die Klage sei fertiggestellt, zitiere ich einmal 
aus der Fragestunde am 12. März den Bauminister: 

Der von uns beauftragte Rechtsanwalt hat zuge-
sagt, den Klageentwurf bis zum 27. März 1997 
der BBD und dem Ministerium vorzulegen. Der 
Entwurf wird dann im Bereich des Ministe riums 
und der BBD laufend abgestimmt und im Mai fer-
tiggestellt. 

Ist er jetzt fertiggestellt, ist er weitgehend fertigge-
stellt, wird er zwingend fertiggestellt? Irgendwo muß 
doch ein Endpunkt sein, auch in bezug darauf, daß 
eine Abstimmung mit dem Bundesrechnungshof 
stattzufinden hat. Hat also auch der Bundesrech-
nungshof die Klageschrift gesehen? Was ist damit 
los, Herr Staatssekretär? 

Joachim Günther, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Raumordnung, Bauwesen und Städ-
tebau: Herr Kollege Reschke, der Entwurf ist nach Ih-
rer Definition „weitgehend fertiggestellt": Man 
macht die letzten Arbeiten daran. Sobald diese 
Schrift vorliegt - das habe ich bereits gesagt -, wird 
sie übergeben werden. 

(Otto Reschke [SPD]: Haben Sie keine 
Rechtschreibprogramme im Computer?) 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Herr Kollege 
Verheugen hat eine weitere Zusatzfrage. 

Günter Verheugen (SPD): Für den Ausgang des 
Rechtsstreites ist sicherlich das Beweissicherungsver-
fahren von großer Bedeutung, das vor dem Landge-
richt Bonn läuft. Darf ich einmal fragen, ob dieses Be-
weissicherungsverfahren inzwischen abgeschlossen 
ist bzw. wann mit dem Abschluß zu rechnen ist? 

Joachim Günther, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Raumordnung, Bauwesen und Städte- 
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Parl. Staatssekretär Joachim Günther 

bau: Das Beweissicherungsverfahren ist noch nicht 
abgeschlossen. Ich kann Ihnen den Endtermin ge-
genwärtig nicht mitteilen. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Herr Kollege 
Beucher hat sich zu einer Zusatzfrage gemeldet. 

Friedhelm Julius Beucher (SPD): Herr Staatssekre-
tär, können Sie uns denn sagen, auf welchen Ge-
richtsstand Sie sich in der Klageschrift festgelegt ha-
ben? 

Joachim Günther, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Raumordnung, Bauwesen und Städte-
bau: Der Gerichtsstand ist Bonn. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Ich rufe jetzt die 
Frage 11 des Kollegen Schily auf: 

Wie ist der Stand der Vergleichsverhandlungen mit den Bau-
firmen, die Forderungen an den Bund wegen erbrachter, aber 
durch das Hochwasser zerstörter Leistungen am Schürmann-
Bau gerichtet haben, und wann rechnet die Bundesregierung 
mit dem Abschluß der Verhandlungen? 

Joachim Günther, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Raumordnung, Bauwesen und Städ-
tebau: Herr Kollege Schily, die Verhandlungen mit 
den Baufirmen, die Forderungen wegen erbrachter, 
aber durch das Hochwasser zerstörter Leistungen er-
hoben haben, sind mit Ausnahme von vier Fällen, in 
denen bereits ein Vergleich geschlossen werden 
konnte, noch nicht beendet. 

Wegen der grundsätzlichen Rechtsfrage des Über-
gangs der Vergütungsgefahr vor Abnahme von Bau-
leistungen ist ein Musterprozeß beim Bundesge-
richtshof anhängig. Der Bundesgerichtshof hat den 
Termin zur mündlichen Verhandlung auf den morgi-
gen Donnerstag, den 26. Juni, festgesetzt. Sobald das 
Urteil vorliegt, werden die Verhandlungen mit den 
Baufirmen zügig zu Ende geführt. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Zusatzfrage. 

Otto Schily (SPD): Wenn ich das richtig verstanden 
habe, haben Sie mit vier Firmen einen Vergleich ab-
geschlossen. Das haben wir ja auch früher schon von 
Ihnen gehört. Können Sie auch sagen, mit wie vielen 
Firmen die Verhandlungen gescheitert sind und mit 
wie vielen Firmen überhaupt noch über welche Scha-
densforderungen verhandelt wird? 

Joachim Günther, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Raumordnung, Bauwesen und Städte-
bau: Über die Anzahl der Firmen kann ich Ihnen 
keine Angaben machen. Die Vergütungsforderungen 
über zerstörte Leistungen haben eine Größenord-
nung von 8,8 Millionen DM. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Weitere Zusatz-
frage. 

Otto Schily (SPD): Herr Staatssekretär, könnten Sie 
sagen, wie hoch die Gesamtsumme der Forderungen 
gegen den Bund ist, inklusive auch der Forderungen 
der als Schädiger angesehenen Baufirmen und inklu-
sive aller Forderungen wegen Stillstands und ent-
gangener Gewinne, die von Baufirmen am Schür-
mann-Bau an den Bund gestellt werden? 

Joachim Günther, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Raumordnung, Bauwesen und Städte-
bau: Herr Kollege Schily, diese Zahlen habe ich nicht 
hier. Ich werde sie Ihnen, wie schon vorhin gesagt, 
nachreichen. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Es gibt keine Zu-
satzfragen. Dann ist der Geschäftsbereich des Bun-
desministeriums für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau abgeschlossen. Ich danke dem Parlamen-
tarischen Staatssekretär. 

Ich gebe Ihnen jetzt das von den Schriftführern 
und Schriftführerinnen ermittelte Ergebnis der na-
mentlichen Abstimmung nach dritter Beratung und 
Schlußabstimmung über den Entwurf der Fraktio-
nen der CDU/CSU, SPD und F.D.P. zu einem 
Transplantationsgesetz bekannt; das waren die 
Drucksachen 13/4355 und 13/8017. Abgegebene 
Stimmen: 629. Mit Ja haben gestimmt: 449. Mit 
Nein haben gestimmt: 151. Enthaltungen: 29. Da-
mit ist der Gesetzentwurf in dritter Lesung ange-
nommen.*) 

Die Fragen 12 bis 14 aus dem Geschäftsbereich 
des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung werden schriftlich be-
antwortet. Die Antworten werden als Anlagen abge-
druckt. 

Wir kommen zum Geschäftsbereich des Bundesmi-
nisteriums des Inneren. Zur Beantwortung steht der 
Parlamentarische Staatssekretär Eduard Lintner zur 
Verfügung. 

Ich rufe die Frage 15 der Kollegin Gabriele Iwersen 
auf: 

Wie kann die Bundesregierung gewährleisten, daß die bahn-
polizeilichen Aufgaben wie die Verhütung und Aufklärung von 
Straftaten und Unfällen im friesisch/ostfriesischen Raum weiter-
hin in vollem Umfang wahrgenommen werden können, wenn 
durch die BGS-Reform II im Nordseeküstenraum zwischen dem 
Landkreis Wittmund und der Elbe die BGS-Bahnpolizei in einer 
einzigen Inspektion mit Sitz in Cuxhaven unter Schließung des 
Bahnpolizeipostens Wilhelmshaven organisiert werden soll? 

Eduard Lintner, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister des Innern: Frau Kollegin, ich bitte um Ge-
nehmigung, die Fragen 15 und 16 gemeinsam beant-
worten zu dürfen. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Frau Iwersen, 
sind Sie einverstanden? 

Gabriele Iwersen (SPD): Ja. 

*) Endgültiges Ergebnis und Namensliste siehe Seite 16503 A 
(Liste 3) 
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Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Dann rufe ich 
auch die Frage 16 auf: 

Ist die Bundesregierung bereit, ihr Organisationsmodell im 
Rahmen der BGS-Reform II zu überdenken mit dem Ziel, die 
Strecke Wilhelmshaven - Oldenburg - Bremen einer einzigen 
Inspektion zuzuordnen, damit Wilhelmshaven als Dienstein-
satzort genutzt werden kann und der für Gefahrguttransporte 
so wichtige Bahnhof Sande auch weiterhin einer regelmäßigen 
Kontrolle unterliegt? 

Eduard Lintner, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister des Innern: Im Zuge der Reform des BGS ist 
eine flächendeckende Neuorganisation auf Orts-
ebene in Form von Inspektionen vorgesehen. Die 
Neuorganisation richtet sich in erster Linie nach der 
Aufgabenstruktur, den kriminalgeographischen Ge-
gebenheiten und der sich daraus ergebenden Perso-
nalausstattung. 

Vorrangiges Ziel ist es, einen an den Schwerpunk-
ten ausgerichteten zielgenauen Einsatz der Vollzugs-
kräfte des BGS zu gewährleisten. Damit soll eine ver-
besserte polizeiliche Präsenz auf Bahnhöfen, an 
Bahnstrecken und in den Zügen der Deutschen Bahn 
AG erreicht werden. Eine Verringerung der polizeili-
chen Präsenz ist auch im ländlichen Raum weder be-
absichtigt noch zu befürchten. Vielmehr ist für die 
Wahrnehmung der bahnpolizeilichen Aufgaben des 
BGS bundesweit eine personelle Aufstockung um 
zirka 750 Polizeivollzugsbeamte vorgesehen. 

Das Bundesministerium des Innern wird in Kürze 
ein umfassendes Konzept über die künftige Organi-
sation einschließlich der Standorte des BGS vorlegen. 
Eine vorgezogene Aussage zu einzelnen Standorten 
kann auf Grund der inhaltlichen Zusammenhänge 
nicht in Betracht kommen. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Zusatzfrage. 

Gabriele Iwersen (SPD): Kann ich denn davon aus-
gehen, daß das weitgehend schon bekannte Konzept 
mit einer Inspektion Küste mit Sitz in Cuxhaven, die 
gleichzeitig für die Landkreise F riesland und Witt-
mund zuständig sein sollte, aber durch den Einzugs-
bereich der Inspektion Bremen geteilt wäre, hinfällig 
ist? 

Eduard Lintner, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister des Innern: Frau Kollegin, Sie können davon 
nicht ausgehen; denn ich kann Ihnen die endgültige 
Fassung des Konzepts heute nicht darlegen, weil es 
sie noch nicht gibt. Angesichts dessen wäre es unvor-
sichtig und vorschnell, wenn ich hier irgendwelche 
Zusagen machen bzw. Festlegungen treffen würde. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Zusatzfrage. 

Gabriele Iwersen (SPD): Darf ich davon ausgehen, 
daß Konzepte, die bisher bekanntgeworden sind, 
nicht aus dem Hause des Bundesinnenministeriums, 
sondern aus anderer Feder kommen? 

Eduard Lintner, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister des Innern: Frau Kollegin, in der Phase der 

Erarbeitung eines solchen Konzepts gibt es diverse 
Arbeitsschritte. Selbstverständlich sind beispiels-
weise Fakten bezüglich bestimmter Standorte ge-
sammelt worden. Es werden auch Überlegungen an-
gestellt. Wir haben nicht verhindern können, daß 
Teile dieser Überlegungen durch Indiskretionen 
nach außen gelangt sind. Aber diese Überlegungen 
stellen nicht das Konzept des Bundesinnenministers 
dar. Dieses Konzept steht noch nicht fest. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Ich rufe die 
Frage 17 des Abgeordneten Berthold Wittich auf: 

Hat der Leiter des Grenzschutzpräsidiums Mitte in seiner 
Meldung vom Januar 1997 bezüglich des Investitionsbedarfs 
für den BGS-Standort Bad Hersfeld vermerkt, daß inzwischen 
die Summe von 36,6 Mio. DM seitens des Staatsbauamts deut-
lich nach unten korrigiert und zur Prüfung an die Oberfinanzdi-
rektion Frankfu rt  am Main weitergeleitet worden war? 

Eduard Lintner, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister des Innern: Herr Kollege Wittich, ich beant-
worte die Frage wie folgt: Das Grenzschutzpräsidium 
Mitte hat in seiner Meldung vom Januar 1997 - Vor-
lage der Haushaltsvoranschläge und Wirtschafts-
pläne für das Haushaltsjahr 1997/98- auf die verän-
derte Berechnung der Liegenschaftskosten durch das 
Staatsbauamt Bad Hersfeld hingewiesen. 

Da die bisherigen Berechnungen des Staatsbauam-
tes bereits durch die Oberfinanzdirektion Frankfu rt 

 als zuständige Aufsichtsbehörde genehmigt waren, 
konnte das Grenzschutzpräsidium die Änderung we-
gen ihrer erheblichen Abweichung - 9,5 Millionen 
DM gegenüber 36,3 Millionen DM - erst nach Billi-
gung durch die Oberfinanzdirektion Frankfu rt  be-
rücksichtigen. 

Die Oberfinanzdirektion hat zwischenzeitlich mit-
geteilt, daß mit den neuberechneten Kosten nur eine 
kurz- bis mittelfristige Sicherung des Gebäudebe-
standes zu erreichen sei, langfristig dagegen unver-
ändert die bereits genehmigten Sanierungsmaßnah-
men in Höhe von rund 36 Millionen DM notwendig 
seien. Das führt zu einem Kostenansatz von voraus-
sichtlich rund 21 Millionen DM. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Zusatzfrage. 

Berthold Wittich (SPD): Welche Anstrengungen 
hat das Bundesinnenministerium unternommen, und 
welche Initiativen hat das Grenzschutzpräsidium 
Mitte ergriffen, um schnellstmöglich die schon im 
Herbst 1996 ermittelte Zahl von 9,5 Millionen DM zu 
prüfen, in die standortrelevanten Kriterien aufzuneh-
men und damit in der Entscheidungsgrundlage fest-
zuschreiben? 

Eduard Lintner, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister des Innern: Herr Kollege Wittich, die Investi-
tionsschätzungen sind nur ein Teil der Entschei-
dungsgrundlagen, die uns zur Verfügung stehen. Wir 
kennen die Einwände und die Argumente. Insofern 
droht keine Verfälschung bezüglich der Entschei-
dungsgrundlagen. 
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Im übrigen habe ich Ihre Frage meines Erachtens 
bereits im Rahmen meiner vorherigen Antwort be-
antwortet. Sie ersehen daraus, daß das Grenzschutz-
präsidium Mitte die korrigierten Zahlen bzw. den 
Einwand an die zuständige Oberfinanzdirektion wei-
tergegeben hat. Die Oberfinanzdirektion hat den 
Sachverhalt überprüft und, wie ich vorhin dargelegt 
habe, geantwortet. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Weitere Zusatz-
frage. 

Berthold Wittich (SPD): Warum hat das Bundesin-
nenministerium in seinen Antworten auf meine 
schriftlichen Fragen nach dem korrigierten Investi-
tionsbedarf, die ich im Februar und März 1997 an die 
Bundesregierung gerichtet hatte, die Summe von 
9,5 Millionen DM nicht genannt, sondern lediglich 
ausweichend geantwortet? 

Eduard Lintner, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister des Innern: Einfach deshalb, weil die Oberfi-
nanzdirektion Frankfurt  mit dem Sachverhalt be-
schäftigt werden mußte. Sie hatte die ursprüngliche 
Zahl genehmigt und mußte nun bei der Korrektur 
eingeschaltet werden. Ein Ergebnis der Überlegun-
gen der Oberfinanzdirektion lag noch nicht vor. Inso-
weit waren wir nicht in der Lage, Ihnen eine verbind-
liche Auskunft zu geben. Heute habe ich sie - wenn 
Sie so wollen - nachgereicht. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Jetzt kommt die 
Frage 18 des Kollegen Berthold Wittich: 

Ist das Bundesministerium des Innern bereit, die Standortre-
levanten Kriterien für die Auswahl von Liegenschaften künfti-
ger Einsatzverbände des BGS" wegen einer Vielzahl von gra-
vierenden Fehlern zurückzunehmen, um durch eine Korrektur 
der Entscheidungsgrundlage ein transparentes Verfahren zu er-
möglichen, das auf objektiven Daten basiert und an einheitli-
chen Kriterien ausgerichtet ist? 

Eduard Lintner, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister des Innern: Die „Standortrelevanten Krite-
rien für die Auswahl von Liegenschaften künftiger 
Einsatzverbände des BGS" enthalten die maßgebli-
chen Daten, die als einheitliche Grundlage für eine 
objektive Auswahl der Standorte von Bedeutung 
sind. Die Veröffentlichung der Kriterien hatte zum 
Ziel, das Auswahlverfahren transparent zu machen 
und allen Beteiligten Gelegenheit zu geben, durch 
Anregungen, Ergänzungen und - soweit notwendig 
- Korrektur möglicher Fehler zu einer sachgerechten 
Auswahlentscheidung beizutragen. 

Die große Resonanz wie auch die Inhalte der ein-
gegangenen Rückäußerungen machen deutlich, daß 
der Sinn dieses Angebots verstanden und in hohem 
Maße zu konstruktiv-sachlicher Auseinandersetzung 
genutzt wurde. Von einer „Vielzahl von gravieren-
den Fehlern" - wie Sie schreiben - kann dabei aller-
dings nicht die Rede sein. Alle Korrekturen und An-
regungen werden - soweit möglich - in die weitere 
Entscheidungsfindung einfließen. Vor diesem Hinter-
grund besteht also keine Veranlassung, den Krite-
rienkatalog zurückzunehmen. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Zusatzfrage. 

Berthold Wittich (SPD): Warum sieht das Bundesin-
nenministerium in den standortrelevanten Kriterien, 
die erstens Kosten für Maßnahmen auflisten, die 
längst abgeschlossen sind, und die zweitens Mängel 
für einen Standort einmal kostenmäßig ausweisen 
und ein anderes Mal gerade nicht aufschlüsseln, eine 
Entscheidungsgrundlage, die die Vergleichbarkeit 
der Standorte zuläßt und auf objektiven Daten und 
Fakten beruht? 

Eduard Lintner, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister des Innern: Herr Kollege Wittich, weil bei al-
len Standorten dieselben Kriterien angewandt wor-
den sind und weil die Hinweise auf angebliche Feh-
ler aufgegriffen worden sind und der Behauptung je-
weils nachgegangen wurde, so daß bis zur endgülti-
gen Entscheidung - die ja noch nicht getroffen ist - 
alle Dinge, die sich objektiv als fehlerhaft herausstel-
len sollten, korrigiert sein werden. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Zusatzfrage. 

Berthold Wittich (SPD): Warum hat das Bundesin-
nenministerium die vom stellvertretenden Abtei-
lungsleiter Grenzschutz schon im Sommer des letzten 
Jahres zugesagte Überprüfung sämtlicher Standorte 
auf der Grundlage einheitlicher Kriterien und politi-
scher Vorgaben nicht realisie rt? 

Eduard Lintner, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister des Innern: Wir haben es realisie rt ; wenn ich 
Sie da korrigieren darf. Wir haben es so gründlich ge-
macht, daß wir eine gewisse Zeit dazu benötigt ha-
ben. Deshalb haben wir die von uns ermittelten Kri-
terien und Angaben erst vor etwa sechs Wochen zur 
Stellungnahme übermitteln können. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Zusatzfrage des 
Kollegen Schmidt. 

Wilhelm Schmidt (Salzgitter) (SPD): Herr Staatsse-
kretär, da Sie bei Inanspruchnahme der, wie Sie es 
genannt haben, objektiven Kriterien zu Ergebnissen 
kommen, die ein Bundesland - nämlich Niedersach-
sen - ganz besonders benachteiligen, muß ich fragen: 
Haben Sie die Kriterien auch auf dieses Land ange-
wandt, und haben Sie das Land ausreichend gehört? 

Eduard Lintner, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister des Innern: Herr Kollege Schmidt, Sie wis-
sen, daß die Aufgabenstellung des BGS nicht länder-
bezogen, sondern aufgabenbezogen ist. Die im Ge-
setz formulierten Aufgaben des BGS spielen sich in 
erster Linie auf Grund des Schengener Abkommens 
an den Außengrenzen Deutschlands ab, hauptsäch-
lich an den Ostgrenzen. Dazu kommen die Bereiche 
der Bahnpolizei und der Luftsicherheit. 

Von dieser Aufgabenstellung her ist es leicht er

-

schließbar, daß in bestimmten Gebieten, in denen 
Standorte auf Grund der früheren Aufgabe nach A rt  
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einer Perlenschnur an der ehemaligen Zonengrenze 
aufgereiht sind, eben keine aufgabengerechte Stand-
ortstruktur mehr vorhanden sein kann. Das hat nichts 
mit Niedersachsen, mit Hessen oder mit Baye rn  zu 
tun, sondern hängt ausschließlich mit der Verände-
rung in der Aufgabensituation zusammen. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Eine weitere Zu-
satzfrage, bitte, Herr Kollege Seidenthal. 

Bodo Seidenthal (SPD): Herr Staatssekretär, sind 
Sie denn bereit, uns die Überprüfungsergebnisse 
mitzuteilen? Ich möchte am Beispiel des Standortes 
Gifhorn festmachen, daß für die Instandsetzung der 
Kantine 1,895 Millionen DM angegeben worden 
sind. Die Renovierung dieser Kantine hat bereits für 
200 000 DM stattgefunden. Ihre pauschale Antwort 
kann die betroffenen Kollegen nicht zufriedenstellen. 
Deshalb die Frage an Sie: Wären Sie bereit, uns auch 
über die Korrekturen zu informieren? 

Eduard Lintner, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister des Innern: Herr Kollege, das ist sogar vor-
gesehen. Ich kann Ihnen zusichern, daß, wenn die 
Entscheidungsvorlage fertiggestellt ist, alle betroffe-
nen Abgeordneten die Möglichkeit haben werden, 
sie zu überprüfen und Stellung zu nehmen. Darin 
müßten die von Ihnen angeregten Korrekturen, 
wenn sie berechtigt sind, enthalten sein. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Die Fragen 19 
bis 23 werden schriftlich beantwortet. Die Antworten 
werden als Anlagen abgedruckt. 

Deshalb rufe ich jetzt die Frage 24 der Abgeordne-
ten Dagmar Freitag auf: 

Durch welche Fördermaßnahmen hat die Bundesregierung 
den „Initiativkreis Wirtschaft und Sport " unterstützt? 

Eduard Lintner, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister des Innern: Sehr geehrte Frau Kollegin, die 
Antwort ist relativ kurz. Sie lautet nämlich: Die Bun-
desregierung fördert den „Initiativkreis Spo rt  und 
Wirtschaft" nicht. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Zusatzfrage. 

Dagmar Freitag (SPD): Herr Staatssekretär, viel-
leicht war die Formulierung in diesem Fall etwas 
mißverständlich. Wenn wir uns auf das Wo rt  „Maß-
nahmen" einigen könnten, würde dann Ihre Antwort 
anders ausfallen? Ich würde das gerne in einem Zu-
sammenhang mit dem runden Tisch sehen. Dort  ist 
davon ausgegangen worden, daß die Bundesregie-
rung die Ergebnisse und die Forderungen, die do rt 

 aufgestellt wurden, nach einer gewissen Zeit bewer-
tet. Würden Sie sagen, daß in irgendeiner Form von 
seiten der Bundesregierung Maßnahmen ergriffen 
worden sind, um diesen Initiativkreis und im weite-
ren den runden Tisch voranzubringen? 

Eduard Lintner, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister des Innern: Frau Kollegin, ich kann Ihnen  

von hochrangiger Stelle aus erster Hand berichten, 
weil erst heute vormittag ein Gespräch mit dem Prä-
sidenten des Nationalen Olympischen Komitees, 
Walther Tröger, stattgefunden hat. Bei dieser Gele-
genheit habe ich ihn im Hinblick auf die Fragestunde 
nach seiner Einschätzung gefragt: ob erstens die In-
itiative aus der Sicht des Spo rtes sinnvoll war und 
zweitens sich die Institution bewährt hat. 

Ich habe nur Worte des Lobes gehört: Die Initiative 
war erfolgreich, und auch die Institution hat sich sehr 
bewährt, was sich an Hand ganz konkreter Maßnah-
men von Wirtschaft und Sport  belegen läßt. Eine darf 
ich erwähnen: Es ist dem Präsidenten beispielsweise 
gelungen, auf dieser Schiene innerhalb kürzester 
Zeit 1,4 Millionen DM Sponsorengelder für die Ein-
richtung des Sportmuseums in Köln zu erhalten. Es 
ließen sich noch diverse andere Beispiele anführen. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Herr Kollege 
Schily, bitte. 

Otto Schily (SPD): In welcher Weise hat denn die 
Bundesregierung zu diesen Erfolgen beigetragen? 

Eduard Lintner, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister des Innern: Herr Kollege Schily, den ent-
scheidenden Erfolg hat die Bundesregierung da-
durch beigetragen, daß sie diesen Initiativkreis ein-
gerichtet hat. Es ist nämlich das Ergebnis eines Ge-
spräches am runden Tisch beim Bundeskanzler, daß 
Sport  und Wirtschaft diesen Kreis gebildet haben. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Keine weitere 
Zusatzfrage. 

Die Fragen 25 und 26 werden schriftlich beantwor-
tet. Die Antworten werden als Anlagen abgedruckt. 

Dann rufe ich jetzt die Frage 27 des Kollegen 
Friedhelm Julius Beucher auf: 

Durch welche Maßnahmen unterstützt die Bundesregierung 
die Ehrenamtsstruktur in den Sportorganisationen, zu der sie 
sich am „Runden Tisch" verpflichtet hat? 

Eduard Lintner, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister des Innern: Die Bundesregierung hat in den 
vergangenen Jahren auf vielfältige Weise das Ehren-
amt in der Bundesrepublik Deutschland gefördert. 
Die Bundesregierung teilt die Auffassung, die in der 
Kernaussage der Berliner Resolution zum Ehrenamt 
anläßlich der Anhörung des Deutschen Sportbundes 
am 6. November 1995 von den Verbänden und den 
im Bundestag vertretenen Parteien verabschiedet 
wurde. Dort  heißt es wörtlich: 

Die Qualität einer Demokratie hängt entschei-
dend davon ab, ob eine große Zahl von Menschen 
bereit ist, durch freiwilliges und unbezahltes En-
gagement an ihrer Gestaltung mitzuwirken. 

Die Bundesregierung hat zu den von ihr unternom-
menen Maßnahmen zur Aufwertung ehrenamtlicher 
Tätigkeit sowie zu den steuerlichen Maßnahmen 
nach dem Einkommensteuergesetz ausführlich in der 
Antwort der Bundesregierung auf die Große Anfrage 
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der Fraktion der CDU/CSU sowie der Fraktion der 
F.D.P. vom 1. Oktober 1996, Bundestagsdrucksache 
13/5674, Stellung genommen. Auf diese Antwort darf 
ich verweisen. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Zusatzfrage. 

Friedhelm Julius Beucher (SPD): Herr Staatssekre-
tär, sind Sie mit mir der Meinung, daß wesentliche 
Voraussetzung für die materielle Ausgestaltung des 
Ehrenamtes auch die finanzielle Ausstattung von 
Ländern und Kommunen vor Ort ist und die gegen-
wärtige Finanzpolitik der Bundesregierung nicht 
dazu geeignet ist, diese materielle Ausstattung in Zu-
kunft sicherzustellen? 

Eduard Lintner, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister des Innern: Herr Kollege, ich bin im Gegen-
teil der Meinung, daß die Bundesregierung in äu-
ßerst großzügiger Form die Ausübung des Ehrenam-
tes unterstützt. Ich darf Ihnen einen Betrag nennen: 
Allein durch die steuerfreie Übungsleiterpauschale, 
die in diesem Bereich wichtig ist - ich nenne nur die 
Sportvereine als Stichwort -, verzichtet die Bundesre-
gierung auf Steuereinnahmen von etwa 450 Millionen 
DM. Das ist kein Betrag, der als Quantité négligeable 
gekennzeichnet werden könnte. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Eine weitere Zu-
satzfrage. 

Friedhelm Julius Beucher (SPD): Nehmen Sie 
denn in diesem Zusammenhang zur Kenntnis, Herr 
Staatssekretär, daß viele Kommunen nicht mehr in 
der Lage sind, ihre Sportstätten zu reparieren, und 
somit das Ehrenamt gar nicht zur Ausübung kommen 
lassen können, weil die Kommunen aus den von mir 
in der ersten Zusatzfrage unterstellten Gründen eben 
nicht die notwendigen finanziellen Ressourcen ha-
ben? 

Eduard Lintner, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister des Innern: Herr Kollege Beucher, Sie wis-
sen so gut wie ich, daß sich die Bundesregierung ge-
genüber den Ländern sehr großzügig gezeigt hat, 
was die Finanzausstattung angeht, daß aber seiner-
zeit die Länder nicht wollten, daß die Bundesregie-
rung unmittelbar die Kommunen bedient, sondern 
zugesagt haben, ihrerseits Gelder des Bundes weiter-
zureichen. Sie wissen auch, daß von dieser Möglich-
keit ernsthaft nur der Freistaat Bayern Gebrauch ge-
macht hat, die übrigen Bundesländer aber bis auf 
eine Ausnahme die Gelder im großen und ganzen für 
sich behalten und nicht an die Kommunen weiterge-
reicht haben. Deshalb können Sie die Verantwortung 
für die gegenwärtige Misere der kommunalen Finan-
zen nicht dem Bund anlasten, sondern da wäre es 
vielleicht sinnvoller, sich mit den Kollegen in den 
Ländern zu unterhalten. 

Im übrigen ist der Bund, von der Verfassung her 
gesehen, für die Unterstützung des Breitensports un-
mittelbar nicht zuständig - das ist Ihnen bekannt, 
nehme ich an -, sondern muß sich auf die Unterstüt-

zung des Spitzensportes beschränken und konzen-
trieren. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Frage 28 des 
Kollegen Friedhelm Julius Beucher: 

Wie bewe rtet die Bundesregierung die bisherigen Ergebnisse 
des „Initiativkreises Wi rtschaft und Spo rt "? 

Eduard Lintner, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister des Innern: Die bisherigen Ergebnisse des 
„Initiativkreises Spo rt  und Wirtschaft" werden von 
der Bundesregierung positiv beurteilt. Ein Jahr nach 
der konstituierenden Sitzung des Initiativkreises 
wurden alle Projekte zugunsten des Spo rts, die sich 
der Initiativkreis vorgenommen hatte, auf den Weg 
gebracht. Für die drei in Berlin befindlichen sportbe-
tonten Schulen hat die Bankgesellschaft Berlin die 
Patenschaft übernommen und ein entsprechendes 
Startkapital zur Verfügung gestellt. Im Rahmen des 
Projektes „Jugend gegen Gewalt" hat der Initiativ-
kreis mit seinen Partnern Fördermittel bereitgestellt 
und vielfältige Projekte unter anderem auch der 
Deutschen Sportjugend finanziert. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Zusatzfrage. 

Friedhelm Julius Beucher (SPD): Ist diese positive 
Einschätzung, Herr Staatssekretär, der Grund dafür, 
daß der Herr Bundeskanzler auf die sogenannte 
Überprüfungsrunde hinsichtlich der Ergebnisse des 
runden Tisches vom Februar 1996 verzichtet hat, 
oder besteht kein Zusammenhang? 

Eduard Lintner, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister des Innern: Alle Beteiligten sind sich in der 
positiven Einschätzung der Ergebnisse dera rt  einig, 
daß eine Überprüfung im Moment offenbar nicht er-
forderlich ist. Jedenfalls ist sie vom Partner Wi rtschaft 
nicht verlangt worden. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Damit ist der Ge-
schäftsbereich des Bundesministeriums des Innern 
abgeschlossen. Ich danke dem Herrn Staatssekretär. 

Wir kommen nun zum Geschäftsbereich des Bun-
desministeriums der Finanzen. Frau Staatssekretärin, 
ich muß Sie enttäuschen, bis Frage 32 werden alle 
Fragen schriftlich beantwortet. 

(Parl. Staatssekretärin Irmgard Karwatzki: 
Freude über Freude!) 

Die Frage 29 des Kollegen Wolfgang Behrendt, die 
Fragen 30 und 31 des Kollegen Karl Di ller sowie die 
Frage 32 des Kollegen Klaus Hagemann werden also 
schriftlich beantwortet. Die Antworten werden als 
Anlagen abgedruckt. 

Wir kommen zur Frage 33 des Kollegen Hans Bütt-
ner: 

In welchem Zusammenhang steht die lt. DER SPIEGEL 
Nr. 24/1997 vorgenommene Anweisung des Bundeskanzlers an 
den Bundesminister der Finanzen, Dr. Theodor Waigel, alle 
Pläne fallenzulassen, Rückstellungen der Energiewi rtschaft für 
den Bau eines atomaren Endlagers künftig zu versteuern, mit 
der lt. „Handelsblatt" vom 9. Juni 1997 geplanten Absicht der 
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Bundesregierung, noch m diesem Jahr alle Liegenschaften des 
Bundes an einen einzigen Großinvestor aus der Energiewirt-
schaft für rd. 5 Mrd. DM zu veräußern? 

Irmgard Karwatzki, Parl. Staatssekretärin beim 
Bundesminister der Finanzen: Herr Kollege Büttner, 
die Bundesregierung beabsichtigt nicht, alle bundes-
eigenen Liegenschaften an einen Großinvestor aus 
der Energiewirtschaft zu veräußern. Schon deshalb 
kann kein Zusammenhang mit der steuerlichen Be-
handlung von Rückstellungen im Kernenergiebe-
reich bestehen. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Zusatzfrage. 

Hans Büttner (Ingolstadt) (SPD): Wie bewe rtet die 
Bundesregierung in diesem Zusammenhang den 
Mehrheitsbeschluß der Finanzministerkonferenz, 
über einen Musterprozeß feststellen zu lassen, ob 
Rückstellungen für den Bet rieb eines atomaren End-
lagers zulässig sind, und unterstützt sie dieses Vorge-
hen? 

Irmgard Karwatzki, Parl. Staatssekretärin beim 
Bundesminister der Finanzen: Nein, hier gibt es un-
terschiedliche Meinungen. Ein Teil der Länder ist der 
Meinung, die Sie jetzt gerade vorgetragen haben. 
Ein Teil ist anderer Meinung, und wir sind auch an-
derer Meinung. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Eine weitere Zu-
satzfrage. 

Hans Büttner (Ingolstadt) (SPD): Verfolgt die Bun-
desregierung, da sie dieses Vorgehen nicht unter-
stützt, weiterhin ihr gegenüber den Ländern durch 
Staatssekretär Hauser noch zum Jahresende verfolg-
tes Modell der Abzinsung solcher Rückstellungen, 
die nicht näher begründete Mehreinnahmen von 
750 Millionen DM hätten bringen sollen, oder hat die 
Bundesregierung von diesen Plänen Abstand ge-
nommen? 

Irmgard Karwatzki, Parl. Staatssekretärin beim 
Bundesminister der Finanzen: Herr Kollege Büttner, 
ich war in den letzten Tagen nicht bei den Verhand-
lungen des Finanzausschusses. Schade, sonst hätte 
ich Ihnen die Antwort darauf präziser geben können. 
Darf ich Ihnen das nachreichen? 

(Hans Büttner [Ingolstadt] [SPD]: Ja!) 

Ich weiß jetzt nicht, wie die Kollegen do rt  abge-
stimmt haben. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Ich rufe die 
Frage 34, ebenfa lls vom Kollegen Hans Büttner ge-
stellt, auf: 

Wie will die Bundesregierung begründen, daß durch einen 
solchen „Deal" der Bund kurzfristig zwar 5 Mrd. DM einneh-
men, gleichzeitig aber lt. DER SPIEGEL auf 3,5 Mrd. DM Steu-
ereinnahmen verzichten und damit Bundesvermögen zu einem 
realen „Schleuderpreis" von 1,5 Mrd. DM veräußern würde? 

Irmgard Karwatzki, Parl. Staatssekretärin beim 
Bundesminister der Finanzen: Herr Kollege Büttner, 
ich bin der Meinung, daß ich dies soeben schon be-
antwortet habe. Ich möchte aber noch ergänzend 
feststellen, daß es im übrigen keine Pläne gibt, Rück-
stellungen der Energiewi rtschaft für den Bau eines 
atomaren Endlagers künftig steuerlich nicht mehr 
anzuerkennen, und zwar weder auf seiten des Bun-
des noch auf seiten der Länder. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Zusatzfrage. 

Hans Büttner (Ingolstadt) (SPD): Es geht hier, um 
das noch einmal deutlich zu sagen, nicht um die 
Rückstellung für den Bau, sondern um die Rückstel-
lung für Gebühren für die Benutzung des Endlagers 
gemäß §§ 21 und 21 a des Atomgesetzes. Sie haben 
vorhin gesagt, es gebe keine Pläne, alle Liegenschaf-
ten des Bundes zusammen zu verkaufen. Laut Mel-
dungen der Presse in diesen Tagen ist allerdings aus 
den Reihen der Koalition geäußert worden, daß man 
die Energiewirtschaft zu höheren Zahlungen für den 
Kauf des Bundesvermögens habe bewegen können. 

Würden Sie aus der Sicht der Bundesregierung 
auch diese Äußerungen dementieren, oder gibt es 
doch noch Verhandlungen mit der Energiewi rtschaft 
über die Übernahme von Bundesvermögen? 

Irmgard Karwatzki, Parl. Staatssekretärin beim 
Bundesminister der Finanzen: Ich weiß nicht, was 
einzelne Kollegen der Koalition denken und reden. 
Insofern kann ich dazu keine Stellung nehmen — 
und schon gar nicht aus Sicht der Bundesregierung. 
Ich bitte um Verständnis. Wenn Sie aber so freund-
lich wären, mir den entsprechenden Namen aufzu-
schreiben, dann will ich der Sache gerne nachgehen 
und Sie davon in Kenntnis setzen. 

(Hans Büttner [Ingolstadt] [SPD]: Das 
mache ich!) 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Noch eine Zu-
satzfrage? 

Hans Büttner (Ingolstadt) (SPD): Eine letzte Zu-
satzfrage. Hat die Bundesregierung deswegen den 
Mehrheitsbeschluß der Finanzministerkonferenz 
nicht übernommen, und ist sie deswegen ihrer Auf-
forderung, durch ein Schreiben des Bundesfinanzmi-
nisters auf eine bundeseinheitliche Verwaltungspra-
xis in bezug auf die Behandlung der Rückstellungen 
für diese Gebühren hinzuwirken, nicht nachgekom-
men, weil es — ich frage noch einmal nach - doch ei-
nen Zusammenhang geben könnte zwischen den 
Gesprächen, die der Bundeskanzler laut „Spiegel" 
mit Vertretern der Energiewi rtschaft geführt hat, und 
dem Erlös für Bundesvermögen? 

Irmgard Karwatzki, Parl. Staatssekretärin beim 
Bundesminister der Finanzen: Mir ist das verständli-
cherweise nicht bekannt. Ich gehe davon aus, daß 
ein solches Gespräch überhaupt nicht stattgefunden 
hat. 
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Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Dann rufe ich 
jetzt die Frage 35 der Kollegin Ing rid Holzhüter auf: 

Wie ist der gegenwärtige Stand der Übergabe des Olympia-
stadions an das Land Berlin und der Stand der Überlassungs- 
und Sanierungsvereinbarung mit dem Senat von Berlin? 

Irmgard Karwatzki, Parl. Staatssekretärin beim 
Bundesminister der Finanzen: Frau Holzhüter, mit 
dem Tag der Freigabe des Reichssportfeldes durch 
die britischen Streitkräfte am 30. September 1994 hat 
der Bund dem Land Berlin die gesamte Liegenschaft 
übergeben. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Sind Sie jetzt 
nicht bei der Frage 36, oder irre ich mich? 

Irmgard Karwatzki, Parl. Staatssekretärin beim 
Bundesminister der Finanzen: Nein, ich bin bei der 
Frage 35. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Die Frage 35 be-
trifft das Olympiastadion. 

(Wilhelm Schmidt [Salzgitter] [SPD]: Das 
gehört zusammen! Das Olympiastadion ist 

ein Teil davon!) 

Irmgard Karwatzki, Parl. Staatssekretärin beim 
Bundesminister der Finanzen: Ja, das ist richtig so. 
Das gehört zusammen. Herr Präsident, auch ich 
mußte das lernen. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Ich nehme Be-
lehrungen immer entgegen. 

Irmgard Karwatzki, Parl. Staatssekretärin beim 
Bundesminister der Finanzen: Es sollte keine Beleh-
rung sein. Nur, auch ich war lernfähig. 

Frau Kollegin Holzhüter, der Bund hat zugleich an-
geboten, auch das Eigentum auf Berlin zu übertra-
gen. Berlin ist zur Übernahme der Liegenschaft be-
reit. 

Noch kein Einvernehmen besteht über die Kondi-
tionen. Der Bund hat angeboten, notwendige Sanie-
rungskosten vom Verkehrswert des Gesamtareals ab-
zusetzen. Das heißt konkret, er hat eine Übereignung 
zu 0 DM angeboten. Berlin lehnt die Nullösung ab 
und fordert  die Übernahme der gesamten Sanie

-

rungs- und Modernisierungskosten. Darüber wird 
zur Zeit verhandelt. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Zusatzfrage. 

Ingrid Holzhüter (SPD): Sind Sie mit mir nicht der 
Meinung, daß erst durch die jahrelange nicht ausrei-
chende Durchführung der Sanierung durch den 
Bund, dem ja zumindest das Areal des Olympiasta-
dions gehört hat, die Höhe der Schäden entstanden 
ist? 

Irmgard Karwatzki, Parl. Staatssekretärin beim 
Bundesminister der Finanzen: Nein, ich bin nicht Ih-

rer Meinung. Wir beide wollen, so glaube ich, nicht 
Schwarzer Peter spielen, 

(Ingrid Holzhüter [SPD]: Sicher nicht!) 

indem man das eine dem Land Berlin zuordnet und 
das andere uns. Es hat schwierige Verhandlungen 
gegeben. Bei den Summen, um die es sich da han-
delt, ist man nicht so gerne bereit, von vornherein ja 
oder nein zu sagen. Die Verhandlungen gestalten 
sich jetzt vielmehr so, daß ich sagen möchte: Sie füh-
ren für beide Seiten zu einem bef riedigenden Ziel. 

Ingrid Holzhüter (SPD): Sind Sie auch mit mir der 
Meinung, daß die besondere Situation in der neuen 
Hauptstadt Berlin gerade für dieses Olympiastadion, 
das unter Denkmalschutz steht, eine besondere ist? 
Ich denke, daß es mittlerweile weit mehr als ein 
Sportstadion ist. 

Irmgard Karwatzki, Parl. Staatssekretärin beim 
Bundesminister der Finanzen: Wenn wir uns darauf 
verständigen können, daß alle unter Denkmalschutz 
gestellten Objekte so wichtig sind, daß sie erhalten 
werden müssen, dann sage ich, daß das auch für das 
Stadion zutrifft. Aber, Frau Kollegin Holzhüter, ich 
bitte um Verständnis: Es geht hier um dreistellige 
Millionensummen. Da muß man sich schon verstän-
digen: Was ist originär Aufgabe des Landes, und was 
ist Aufgabe des Bundes? 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Zusatzfrage des 
Kollegen Schmidt. 

Wilhelm Schmidt (Salzgitter) (SPD): Frau Staatsse-
kretärin, ich wi ll  die Frage von Frau Holzhüter etwas 
deutlicher wiederholen, indem ich frage: Finden Sie 
nicht auch, daß das jahrelange Gezerre um die Kauf-
preisverhandlungen erstens der Sache an sich und 
damit zweitens auch den Belangen der Hauptstadt 
Berlin geschadet hat? Denn das Olympiastadion ist 
schon ein ganz wesentlicher Bestandteil, der weit 
über den Charakter eines Landesobjekts hinausgeht. 

Irmgard Karwatzki, Parl. Staatssekretärin beim 
Bundesminister der Finanzen: Wenn wir uns viel-
leicht darauf verständigen können, daß beide Seiten 
dazu beigetragen haben, dann will  ich zugestehen: 
Durch diese lange Verhandlungsmarge sind sicher-
lich weitergehende Sanierungsmaßnahmen erforder-
lich geworden. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Herr Kollege 
Feilcke. 

Jochen Feilcke (CDU/CSU): Frau Staatssekretärin, 
ist denn aus der grundsätzlichen, vom Bundeskanzler 
signalisierten Bereitschaft zur Bewerbung Deutsch-
lands für die Fußballweltmeisterschaft 2006 zu ent-
nehmen, daß der Bund bereit ist, sich hier kurzfristig 
im Interesse einer Lösung zu bewegen? 

(Zuruf von der SPD: Aha! Jetzt kommen die 
Berliner!)  
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Irmgard Karwatzki, Parl. Staatssekretärin beim 
Bundesminister der Finanzen: Wenn die Entschei-
dung getroffen worden ist, daß die Weltmeisterschaft 
bei uns ausgetragen wird, dann werden wir uns si-
cherlich auf einen Weg begeben müssen. Aber auf 
welchen, kann ich Ihnen heute nicht sagen. Auch da 
ist das Land Berlin natürlich in der Vorhand. 

(Jochen Feilcke [CDU/CSU]: Habe ich noch 
eine Frage?) 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Nein, es gibt nur 
eine. Nur der Fragesteller kann zwei Zusatzfragen 
stellen. 

(Jochen Feilcke [CDU/CSU]: Es kommt ja 
noch eine Frage!) 

Jetzt kommt die Frage 36 der Kollegin Ing rid Holz-
hüter: 

Welche Nutzung beabsichtigt die Bundesregierung für das 
Gesamtareal des Reichssportfelds und seiner Liegenschaften, 
und wie ist der gegenwärtige Vereinbarungsstand mit dem Se-
nat von Berlin? 

Irmgard Karwatzki, Parl. Staatssekretärin beim 
Bundesminister der Finanzen: Frau Kollegin Holz-
hüter, der Bund hat keine eigenen Nutzungsabsich-
ten. Das gesamte Reichssportfeld wird für Spo rt 

 und Kultur genutzt, also für Zwecke, die nach der 
Kompetenzordnung des Grundgesetzes den Län-
dern und Gemeinden obliegen. Es ist also nicht 
Aufgabe des Bundes, solche Zwecke zu erfüllen. 
Der Bund geht daher davon aus, daß die Liegen-
schaft auch künftig in der Obhut des Landes Berlin 
verbleiben wird. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Zusatzfrage? - 
Keine. Herr Kollege Feilcke, jetzt ist Ihre Chance. 

(Otto Schily [SPD]: Sie werden sogar zum 
Fragen ermuntert!) 

Jochen Feilcke (CDU/CSU): Ich war gar nicht dar-
auf gefaßt, Herr Schily. Sie sind ja ständig bei Frage-
stunden anwesend, ich bin nur sehr selten hier. 

(Otto Schily [SPD]: Ich höre Ihre Fragen 
immer gerne!) 

Frau Staatssekretärin, da der Bund keine Ambitio-
nen zur eigenen Nutzung hat - was verständlich ist - 
das Reichssportfeld aber dem Land Berlin übertragen 
will, und zwar zu Konditionen, über die wir gerade 
gesprochen haben: Ist es nicht eigentlich ein Danaer-
geschenk, wenn der Bund dem Land Berlin etwas 
überträgt, was dieses sich finanziell gar nicht leisten 
kann, was aber im nationalen Interesse ist? 

(Otto Schily [SPD]: Berlin kann sich gar 
nichts mehr leisten!) 

Irmgard Karwatzki, Parl. Staatssekretärin beim 
Bundesminister der Finanzen: Darüber wird mitein-
ander gerungen und verhandelt. Ich habe eben 
schon auf die erste Frage der Kollegin Holzhüter ge-
sagt: Wir sind auf einem guten Weg. Heute waren  

die Finanzministerin und der Staatssekretär noch 
einmal zusammen. Die Sache wird also nicht hinaus-
gezögert, sondern wir geben uns hier wirklich Mühe, 
sowohl den Berlinern als auch dem Bund Rechnung 
zu tragen. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Zusatzfrage des 
Kollegen Riegert. 

Klaus Riegert (CDU/CSU): Frau Staatssekretärin, 
Sie sind mit mir aber einer Meinung, daß die hohen 
Kosten, die für die Sanierung des Olympiastadions 
erforderlich sind, nicht auf Versäumnisse der Bun-
desregierung, sondern einfach auf Betonschäden in 
einem über 70 Jahre alten Stadion zurückzuführen 
sind? 

(Zuruf des Abg. Otto Schily [SPD]) 

Irmgard Karwatzki, Parl. Staatssekretärin beim 
Bundesminister der Finanzen: Herr Schily, das habe 
ich jetzt nicht gehört, sonst müßte ich darauf auch 
antworten. 

Herr Kollege, insgesamt trifft es natürlich zu, daß 
auf Grund des 70jährigen Bestehens des Olympiasta-
dions Schäden entstanden sind. Aber ich habe eben 
gesagt - und ich stehe auch dazu -: Dazu beigetra-
gen hat auch der Umstand, daß wir seit über zwei 
Jahren in Verhandlungen stehen. Ich meine, man 
muß der Wahrheit die Ehre geben und das dazusa-
gen. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Herr Kollege 
Schmidt. 

Wilhelm Schmidt (Salzgitter) (SPD): Frau Staatsse-
kretärin, im Anschluß an die Frage des Kollegen Rie-
gert will  ich Sie doch fragen, ob Sie nicht auch der 
Meinung sind, daß der Bund als Eigentümer - und er 
ist zum jetzigen Zeitpunkt immer noch Eigentümer - 
in  erster Linie die Verantwortung dafür trägt, daß das 
Stadion nutzbar ist und auch zukünftig nutzbar sein 
wird, insbesondere im Hinblick auf die Bewerbung 
zur Ausrichtung der Fußballweltmeisterschaft im 
Jahr 2006, die wir ja alle im Auge haben. 

(Otto Schily [SPD]: Das ist nach der Rechts

-

lage so!) 

Irmgard Karwatzki, Parl. Staatssekretärin beim 
Bundesminister der Finanzen: Dieser Meinung bin 
ich nicht, Herr Schmidt. Ich bilde mir ein, ich hätte 
eben ausgeführt, wie die Verhältnisse im Augenblick 
sind. Wir haben, denke ich, ein sehr gutes Angebot 
gemacht. Bisher ist darüber keine Entscheidung ge-
fallen. Insofern lasse ich mir, mit Verlaub, nicht den 
Schwarzen Peter zuspielen. 

(Klaus Riegert [CDU/CSU]: Auch nicht den 
roten! - Otto Schily [SPD]: Den haben sie 
als Eigentümer! Sie müssen einmal ins 

Gesetzbuch schauen!) 
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Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Wir kommen 
jetzt zur Frage 37 des Kollegen Günter Oesinghaus: 

Wie ist der Stand der Verhandlungen zwischen der Bundesre-
gierung und der Deutschen Post AG über den Verkauf eines 
Teiles der Liegenschaft des Bundes an der Ku rt-Schumacher-
Straße in Bonn, und wann ist mit dem Abschluß der Verhand-
lungen und dem Verkauf des Grundstücks an die Deutsche 
Post AG, die dort  ein neues Hochhaus errichten wi ll, zu rech-
nen? 

Irmgard Karwatzki, Parl. Staatssekretärin beim 
Bundesminister der Finanzen: Herr Kollege Oesing-
haus, die Verhandlungen über die Veräußerung ei-
nes Teils des bundeseigenen Geländes an der Ku rt

-Schumacher-Straße an die Deutsche Post AG und der 
damit im Zusammenhang stehende Ankauf des 
59 prozentigen Bruchteileigentumanteils der Deut-
schen Post AG an der Liegenschaft Hein rich-von-
Stephan-Straße 1 sind im wesentlichen bis auf die 
Klärung einiger Einzelfragen abgeschlossen. Ich 
gehe davon aus, daß über die noch offenen Punkte in 
Kürze Einvernehmen erzielt wird. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Eine Zusatz-
frage. 

Günter Oesinghaus (SPD): Frau Staatssekretärin, 
soll der zu erzielende Erlös aus dem Grundstücksver-
kauf vollständig oder zum Teil für die Fertigstellung 
des Bonner Schürmannbaus verwendet werden? 

Irmgard Karwatzki, Parl. Staatssekretärin beim 
Bundesminister der Finanzen: Nein. Nach meinem 
Kenntnisstand soll der Erlös insbesondere für die 
Herstellung des Hauses verwendet werden, in das 
die Postmitarbeiter einziehen wollen. 

Günter Oesinghaus (SPD): Mit welcher Summe 
rechnet die Bundesregierung bei dem Grundstücks-
verkauf? 

Irmgard Karwatzki, Parl. Staatssekretärin beim 
Bundesminister der Finanzen: Das ist ein Punkt, wo 
man noch unterschiedlicher Meinung ist. 

(Otto Reschke [SPD]: Eine Kleinigkeit, die 
noch zu erledigen ist!)  

- Nein, das habe ich nicht gesagt. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Ich rufe die 
Frage 38 des Kollegen Günter Oesinghaus auf: 

Knüpft die Deutsche Post AG irgendwelche Bedingungen an 
den Kauf des für das geplante Posthochhaus in Frage kommen-
den Grundstücksteils auf dem Gelände des Schürmannbaus, 
die im Zusammenhang mit der Unterbringung der Deutschen 
Welle stehen? 

Irmgard Karwatzki, Parl. Staatssekretärin beim 
Bundesminister der Finanzen: Herr Kollege Oesing-
haus, die Deutsche Post AG legt Wert darauf, im Rah-
men des von ihr geplanten Architektenwettbewerbs 
auch eine Überbauung der Zufahrtstunnel zum 
Schürmannbau zur Diskussion stellen zu können. 

Weitere Bedingungen hat die Deutsche Post AG 
nicht genannt. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Eine Zusatz-
frage. 

Günter Oesinghaus (SPD): Trifft es zu, daß sich die 
Post AG erst nach einer endgültigen Entscheidung 
des Kabinetts für den Einzug der Deutschen Welle in 
den Schürmannbau für den Bau des Hochhauses auf 
dem Gelände des Schürmannbaus entscheiden will, 
und besteht hier nicht ein Zusammenhang mit der Fi-
nanzierung des Weiterbaus des Schürmannbaus 
durch Erlöse aus dem Grundstücksverkauf? Liegt 
also nicht eine Blockadesituation vor, weil der Fi-
nanzminister kein grünes Licht für den Weiterbau 
des Schürmannbaus gibt, ohne daß das Grundstück 
an die Post verkauft ist, und sich die Post zur gleichen 
Zeit nicht für den Bau des Hochhauses entscheiden 
kann wegen der ungeklärten Frage, ob die Deutsche 
Welle wirklich nach Bonn kommt? 

Irmgard Karwatzki, Parl. Staatssekretärin beim 
Bundesminister der Finanzen: Herr Kollege Oesing-
haus, Sie haben in einer Zusatzfrage so viele Fragen 
untergebracht, daß ich jetzt nicht in der Lage bin, sie 
zu beantworten. Ich sage Ihnen aber zu, daß Sie auf 
Ihre Fragen bis Freitag eine schriftliche Antwort be-
kommen. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Herr Kollege 
Reschke. 

Otto Reschke (SPD): Was geschieht mit dem Lan-
gen Eugen, und warum lehnt es die Post ab, dieses 
Gebäude in ihre Planungen einzubeziehen? Das 
wäre doch eine schöne Situation, wenn wir davon 
ausgehen, daß der Schürmannbau fertiggestellt wird, 
daß die Deutsche Welle do rt  einzieht und der Lange 
Eugen in die Planungen einbezogen wird. Was ge-
schieht da eigentlich? Ist da noch ein Loch in der 
Höhe bzw. ein Hohlraum zu erwarten? 

Irmgard Karwatzki, Parl. Staatssekretärin beim 
Bundesminister der Finanzen: Herr Kollege Reschke, 
ich könnte es mir jetzt einfach machen und sagen, 
daß ich dafür nicht zuständig bin. Das wäre ein biß-
chen wenig. Ich weiß es nicht. Insofern frage ich - 
verständlicherweise - den zuständigen Bundesmi-
nister für das Bauwesen. Die Antwort auf Ihre Frage 
muß daher ebenfalls schriftlich erfolgen. 

(Otto Reschke [SPD]: Warum übernimmt die 
Post es nicht? Das ist eine Frage, die den 

Finanzbereich betrifft!) 

- Nein, jetzt wollen wir bei der Zuständigkeit blei-
ben. Im Zweifelsfall ist das Finanzministerium immer 
zuständig. Aber zunächst einmal wollen wir die Fak-
ten auseinanderhalten, über sie reden und dann die 
Zuständigkeit feststellen. Es tut mir leid, daß ich so 
antworten muß. 
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Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Herr Kollege 
Schily. 

Otto Schily (SPD): Frau Karwatzki, ich habe Ver-
ständnis für Ihre Situation. Vielleicht können Sie uns 
aber darüber informieren, wer in der Bundesregie-
rung diese beiden Fragen koordiniert, den Verkauf 
einerseits, den Schürmannbau andererseits, damit 
keine Verzögerungen eintreten. 

Ich habe hier eine wunderbare Chronologie des 
Schicksals des Schürmannbaus. Das ist ein einziges 
Debakel; das werden Sie mir wahrscheinlich zuge-
stehen. Wenn man solche Fehler hinter sich hat, wäre 
es doch an der Zeit, diese zu korrigieren und die 
Dinge etwas beschleunigt voranzubringen. Deshalb 
meine Frage: Gibt es in der Bundesregierung irgend-
eine Idee, wie man diese beiden Bereiche vernünftig 
miteinander vernetzen kann? 

Irmgard Karwatzki, Parl. Staatssekretärin beim 
Bundesminister der Finanzen: Herr Kollege Schily, 
ich bin dafür leider nicht zuständig. Ich habe mich 
auch nicht damit beschäftigt. Daß es nach der Ge-
schäftsordnung einen Zuständigen gibt - im Zweifel 
ist es, wenn es um das Bezahlen geht, der Finanzmi-
nister -, ist klar. Bevor wir aber gefragt werden, muß 
der zuständige Bauminister entscheiden. 

Wenn ich das, was der Kollege Günther auf die 
Fragen von Herrn Reschke und anderen geantwortet 
hat 

(Otto Schily [SPD]: Ich glaube, Sie meinen 
den Kollegen Günter Oesinghaus!) 

- nein -, richtig verstanden habe - er hat Ähnliches 
gesagt -, dann sind wir, zumindest was die Deutsche 
Post AG angeht, auf dem richtigen Wege. Zu dem an-
deren will ich nichts sagen. 

Es tut mir leid, Herr Schily. Sie kennen mich. Wenn 
ich es wüßte, würde ich es Ihnen sagen. Ich vergebe 
mir doch nichts. 

(Otto Schily [SPD]: Verstehen Sie doch auch 
uns! Wir kommen immer in die Fragestunde 
und hören dann: Wir können nichts sagen! 
Vielleicht wäre es ganz gut, wenn sich die 
Herren Minister selbst hierher bemühen 

würden!) 

- Dazu gebe ich jetzt keinen Kommentar ab. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Ich auch nicht. - 
Mißverstehen Sie das nicht! Wir haben im Rahmen 
der Parlamentsreform über diese Frage heftig disku-
tiert. Ich weiß, wie das vorläufige Ergebnis dieser Be-
ratung aussieht. Es gibt keinen anderen Hintergrund, 
Frau Karwatzki. Bitte unterstellen Sie mir das auch 
nicht. 

Irmgard Karwatzki, Parl. Staatssekretärin beim 
Bundesminister der Finanzen: Nein. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Ich bedanke 
mich für die Beantwortung der Fragen. 

Die Fragen 39 und 40 des Kollegen Gerhard Rü-
benkönig sowie die Fragen 41 und 42 des Kollegen 
Dr. Emil Schnell sind schriftlich zu beantworten. Die 
Antworten werden als Anlagen abgedruckt. 

Damit kommen wir jetzt zu dem Geschäftsbereich 
des Bundesministeriums der Verteidigung. Ich rufe 
die Frage 43 der Kollegin Lydia Westrich auf: 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß die Bundeswehr im 
Rahmen einer sog. „historischen Offiziersweiterbildung" im Ju-
ni 1997 in der Gemeinde Schindhard bei Dahn im Landkreis 
Südwestpfalz drei historische Flugzeuge für die Offiziersanwär-
ter in Richtung Schindhard starten ließ, die den Tag über die 
Gemeinde überflogen, originalgetreue Flugblätter vom 5. April 
1945 abwarfen, auf denen u. a. zu lesen war: „Vorbereitungen 
auf den Endsturm in Berlin" (s. „Rheinpfalz" vom 11. Juni 
1997)? 

Herr Staatssekretär, bitte. 

Dr. Klaus Rose, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Verteidigung: Der Frau Kollegin West-
rich möchte ich antworten, daß die Logistikbrigade 2 
in Germersheim am 5. und 6. Juni 1997 eine Offi-
ziersweiterbildung mit zirka 150 Offizieren durchge-
führt hat. Im Rahmen dieser Weiterbildung fand am 
5. Juni 1997 eine Unterrichtseinheit im Rahmen der 
historischen Bildung im Sinne der Weisung des Ge-
neralinspekteurs der Bundeswehr zur Intensivierung 
der historischen Bildung. in den Streitkräften statt. 

Die Unterrichtseinheit stand unter dem Motto 
„Deutschland im Jahre 1945". Als Einleitung war am 
gleichen Vormittag ein Vortrag von einem ehemali-
gen Geschichtslehrer der Offiziersschule des Heeres 
gehalten worden. Am Nachmittag besuchten die Of-
fiziere von 14 bis 19 Uhr das private militärhistorische 
Museum Dahn-Reichenbach, wo eine Unterrichtung 
im Gelände stattfand und Luft- und Landfahrzeuge 
aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges von Angehöri-
gen der Reservistengemeinschaft Wehrtechnik auf 
einem Privatflugplatz vorgeführt wurden. Dabei wur-
den zirka 10 Fotokopien von Flugblättern der Alliier-
ten aus dem Frühjahr 1945 von den zivilen Piloten 
aus ihren privaten Maschinen abgeworfen. 

Dies war der Logistikbrigade 2 vorher weder be-
kannt, noch war es von ihr gewünscht. Alle während 
dieser Phase abgeworfenen Flugblätter wurden aus-
nahmslos durch die für die Veranstaltung verantwort-
lichen Offiziere eingesammelt. Weitere Abwürfe f an

-

den  im Bereich der Veranstaltung nicht statt. 

Es handelte sich dabei um Fotokopien von Flug-
blättern der US-Streitkräfte, wie sie zur Information 
der Bevölkerung in Deutschland im Frühjahr 1945 
abgeworfen wurden. Die Flugblätter informieren 
über den Frontverlauf im Osten und Westen Deutsch-
lands am 5. April 1945 und fordern die Bevölkerung 
auf, sich gegen die Naziherrschaft zu erheben. Dabei 
wird auch der Widerstand deutscher Soldaten beim 
Attentat auf Hitler gewürdigt. 

Am 13. Juni 1997 erhielt der Kommandeur der 
Logistikbrigade 2 durch einen Artikel in der „Rhein-
pfalz" davon Kenntnis, daß auch im Bereich der zirka 
vier bis fünf Kilometer von Dahn-Reichenbach be-
findlichen Ortschaft Schindhard Fotokopien eben je-
ner Flugblätter aufgefunden wurden. Das Bundesmi- 
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nisterium der Verteidigung selbst erhielt durch Ihre - 
Frau Westrich - Anfragen und die Anfragen der Ab-
geordneten Heinz Schmitt und Dr. Hansjörg Schäfer 
von der Sache Kenntnis. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Zusatzfrage? 

Lydia Westrich (SPD): Herr Staatssekretär, es ist ja 
noch nicht so lange her, daß ich Sie zu einem anderen 
Vorfall, der sich auch in meiner Region ereignete, be-
fragt habe. Damals ging es um den Abwurf einer Ra-
ketenattrappe, die Spaziergänger im Wald gefunden 
haben. Ist es dem Verteidigungsministerium nicht 
möglich, angesichts der Tatsache, daß diese Region 
schon von mehreren Vorfällen dieser A rt  betroffen 
wurde - zum Beispiel waren einmal Schnipselabfälle 
von Bombenattrappen auf Straßen, Häusern und 
Autos verteilt -, die in dieser Region stationierten 
Bundeswehreinheiten, wenn sie eine Übung ma-
chen, zu informieren und sie darüber zu unterrichten, 
daß man mit manchen Sachen sensibel umzugehen 
hat, zumal wenn es um den Abwurf von Flugblättern 
und ähnlichen Dingen ohne vorherige Information 
der Bevölkerung geht? 

Dr. Klaus Rose, Parl. Staatssekretär im Bundesmi-
nisterium der Verteidigung: Sofern es sich um Veran-
staltungen der Bundeswehr handelt, versuchen wir 
alles zu tun, um die Bevölkerung zu informieren. Der 
Abwurf der Flugblätter ist in diesem Fall von einer 
privaten Organisation vorgenommen worden. Ich 
habe gesagt, daß der Ablauf nicht bekannt war, so 
daß man beim besten Willen vorher nicht informieren 
konnte. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Eine weitere Zu-
satzfrage? - Nein. Dann rufe ich die Frage 44 der Kol-
legin Lydia Westrich auf: 

Entspricht es der üblichen Praxis, die örtlichen Behörden und 
die Bewohner vorher nicht über solche Aktionen in Kenntnis zu 
setzen, und werden die Bürger dieser im Zweiten Weltkrieg ex-
trem stark betroffenen Grenzregion von der Bundesregierung 
zu ihrer Reaktion befragt? 

Dr. Klaus Rose, Parl. Staatssekretär im Bundesmi-
nisterium der Verteidigung: Da die Logistikbrigade 
weder den Abwurf von Flugblättern geplant hat noch 
ihr dies vorher bekannt war, waren folglich auch 
keine Maßnahmen zur Information der Bevölkerung 
ergriffen worden. Art  und Umfang der durchgeführ-
ten Flugbewegungen erfolgten in der alleinigen Ver-
antwortung der zivilen Luftfahrzeugführer. Es ist von 
seiten der Bundesregierung nicht beabsichtigt, die 
Bewohner der betroffenen Region zu ihren Reaktio-
nen bezüglich dieser Aktionen zu befragen, da sie in 
keiner Weise von der Bundeswehr sanktionie rt  sind. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Zusatzfrage? 

Lydia Westrich (SPD): Herr Staatssekretär, ich 
weiß nicht, ob man sich so einfach aus der Verant-
wortung stehlen kann, indem man sagt: Weil wir das 
nicht gewußt haben, übernehmen wir auch keine 
Verantwortung für den Abwurf von Flugblättern. 

Dies fand ja im Rahmen einer Aktion statt, die die 
Bundeswehr durchgeführt hat. Deswegen muß ich 
Sie schon noch einmal fragen, ob die Bundesregie-
rung nicht unserer Auffassung zustimmt, daß solche 
Aktionen geeignet sind, das Ansehen der Bundes-
wehr in der Öffentlichkeit - sowohl national als auch 
international - erheblich zu beschädigen. Manöver 
von solcher Art  in der Grenzregion zu Frankreich 
sind ja nicht so gut zu vermitteln. 

Dr. Klaus Rose, Parl. Staatssekretär im Bundesmi-
nisterium der Verteidigung: Ich darf noch einmal dar-
auf hinweisen, Frau Kollegin, daß die Bundeswehr 
keine Manöver durchgeführt hat - wir müssen das 
auch bei der Wortwahl auseinanderhalten -, daß in 
bezug auf die vorherige Frage - sie ist auch schon 
vor einigen Wochen hier gestellt worden - festgestellt 
werden muß, daß keine Raketen abgeschossen wur-
den, wie das behauptet wurde, 

(Lydia Westrich [SPD]: „Attrappe" habe ich 
gesagt!) 

und daß diese Flugblätter keinen Inhalt haben, den 
man in irgendeiner Weise angreifen könnte. Der In-
halt der Flugblätter ist historisch und bezog sich dar-
auf, daß die damalige Bevölkerung in ihrer Anti-
Nazi-Haltung bestärkt werden sollte. Das kann man 
ja auch heute noch den Menschen deutlich machen. 
Wenn Sie diese Angelegenheit also dera rt  negativ 
darstellen, kann ich das nicht nachvollziehen, abge-
sehen davon, daß alle diese Aktionen von dem be-
sagten privaten Veranstalter durchgeführt wurden. 
Dann könnte auch die Bundeswehr kein Verbot aus-
sprechen; sondern dann müßten die örtlichen Behör-
den sagen: Dieser p rivate Verein darf sich in dieser 
Form nicht betätigen. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Zusatzfrage? 

Lydia Westrich (SPD): Ich muß jetzt schon noch 
einmal fragen: Es handelte sich aber trotzdem um 
eine Aktion der Bundeswehr, nicht um eine Aktion 
jenes Vereins? Vielmehr hat der Verein nur seine Ge-
rätschaften, seine Flugzeuge und was weiß ich noch 
alles zur Verfügung gestellt. Es handelte sich jedoch 
um eine Aktion der Bundeswehr? 

Dr. Klaus Rose, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Verteidigung: Die Bundeswehr hat - fast 
überwiegend in der Stadthalle in Germersheim - 
eine zweitägige Tagung durchgeführt, die sich mit 
verschiedensten Fragen auseinandergesetzt hat. Das 
kann ich vielleicht nachher noch im einzelnen erläu-
tern. Im Rahmen dieser zweitägigen Tagung, auf der 
es auch um militärhistorische Bildung, die von uns 
gewünscht ist, ging - sie befaßt sich nicht nur mit 
dem Zweiten Weltkrieg; Soldaten müssen möglichst 
viel über Militärgeschichte wissen -, gab es eine 
kleine Exkursion zu einem Flugplatz, auf dem Luft-
fahrzeuge aus früheren Zeiten vorgestellt wurden. Es 
war aber nicht festgelegt, was da im einzelnen ge-
macht werden sollte. Dieser Privatverein hat dennoch 
seine Flugblätter verteilt. 
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Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Keine weitere 
Zusatzfrage. 

Die Frage 45 des Kollegen Heinz Schmitt (Berg) 
wird schriftlich beantwortet. Die Antwort wird als 
Anlage abgedruckt. 

Dann rufe ich jetzt die Frage 46 des Kollegen 
Dr. Hansjörg Schäfer auf: 

Ist die historische Offiziersweiterbildung generell Bestandteil 
des regulären Weiterbildungsprogrammes für Offiziersanwär-
ter, und welcher Zweck wird mit der historischen Offizierswei-
terbildung verfolgt? 

Dr. Klaus Rose, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Verteidigung: Auf den ersten Teil Ihrer 
Frage antworte ich ganz klar: Ja. 

Auf den zweiten Teil Ihrer Frage antworte ich wie 
folgt: Ziele und Wirkungsfelder sind in der Weisung 
des Generalinspekteurs der Bundeswehr zur Intensi-
vierung der historischen Bildung in den Streitkräften 
vom 2. März 1994 festgelegt. Danach soll die histori-
sche Bildung in den Streitkräften das militärische 
Führungspersonal befähigen, sich erstens durch eine 
wirklichkeitsnahe und ganzheitliche Geschichtsbe-
trachtung als Soldat in der Demokratie zu verstehen 
sowie Sinn und Zweck soldatischen Dienens in der 
Gegenwart zu erkennen; zweitens durch die Be-
schäftigung mit ausgewählten Ereignissen und Per-
sönlichkeiten der Geschichte im allgemeinen wie der 
Militärgeschichte im besonderen sein politisches und 
militärisches Urteilsvermögen zu schulen, geschicht-
liche Erfahrungen zu berücksichtigen und daraus 
Maßstäbe für das eigene Verhalten zu gewinnen; 
sich drittens mit historischen Fragen sachgerecht zu 
befassen sowie daraus gewonnene Erkenntnisse und 
Schlußfolgerungen für eigenes Handeln zu nutzen 
und in der Ausbildung zu vermitteln; viertens die hi-
storischen Bezüge von politischen und militärischen 
Problemen der Gegenwart zu erkennen und diese in 
der politischen Bildung zu vermitteln sowie fünftens 
durch die Untersuchung von militärischen Aktionen 
in ihrem Gesamtzusammenhang wie in allen ihren 
Auswirkungen deutlichere Vorstellungen von den 
Handlungsbedingungen und von der Verantwortung 
bei der Führung von Soldaten im Krieg zu gewinnen. 

Nach der Weisung des Generalinspekteurs erfor-
dert die Zielsetzung der historischen Bildung eine 
Einbindung in die Führerausbildung der Streitkräfte 
und muß daher in alle Bereiche - also in Aus-, Fo rt

- und Weiterbildung - integriert  werden. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Zusatzfrage? 

Dr. Hansjörg Schäfer (SPD): Ich kann mir vorstel-
len, daß solche Übungen eine Menge Geld kosten. 
Deswegen hätte ich gern gewußt, wie oft sie schon 
durchgeführt worden sind und ob da immer oder 
häufig Situationen aus dem Zweiten Weltkrieg nach-
gestellt wurden. 

Dr. Klaus Rose, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Verteidigung: Es ist nicht immer klar 
festzustellen, was solche Veranstaltungen kosten,  

weil sie nicht unter Federführung des Bundesvertei-
digungsministeriums gemacht werden, sondern 
durch die Verantwortlichen vor O rt . 

Im vorliegenden Fall sind nach meinem Kenntnis-
stand nur die Kosten für den Bustransfer von der 
Stadthalle in Germersheim zu dem Flugplatz ange-
fallen. Die allgemeine Veranstaltung ist im Rahmen 
der Reservistenbetreuung und der militärhistorischen 
Fortbildung von Offizieren abzurechnen. Das kann 
im einzelnen nicht genau auseinanderdividiert wer-
den. 

Es entzieht sich meiner Kenntnis, ob dabei immer 
nur der Zweite Weltkrieg behandelt wird. Militärhi-
storie ist natürlich nicht nur der Zweite Weltkrieg. 
Aber da wir sonst so allgemein sagen, daß die Ge-
schichte aufgearbeitet werden muß, bin ich der Mei-
nung, daß über den Zweiten Weltkrieg auch militär-
historisch diskutiert werden sollte. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Eine weitere Zu-
satzfrage? - Das ist nicht der Fall. 

Dann rufe ich die Frage 47 des Abgeordneten 
Dr. Hansjörg Schäfer auf: 

Liegt eine Auswertung des Manövers vom 5. und 6. Juni 1997 
der Logistik-B rigade 2 aus Germersheim vor, und was ist der 
Bundesregierung an  Reaktionen der be troffenen Soldaten be-
kannt? 

Dr. Klaus Rose, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Verteidigung: Der Brigadekommandeur 
der Logistikbrigade 2 in Germersheim bewe rtet die 
Offiziersweiterbildung vom 5. und 6. Juni 1997 als Er-
folg. Es handelte sich dabei nicht um ein Manöver 
mit Truppen- und Fahrzeugbewegungen. Die Veran-
staltung hatte vielmehr Tagungscharakter und fand 
überwiegend - bis auf die erwähnte Exkursion nach 
Dahn-Reichenbach - in der Stadthalle in Germers-
heim statt. 

Insgesamt wurden die Offiziere der B rigade in die-
sen beiden Tagen ebenso über künftige Entwicklun-
gen in ihrem Bereich informiert wie über die Per-
sonallage im allgemeinen, die Aufgaben der ameri-
kanischen Streitkräfte in Europa, die Erkenntnisse 
aus IFOR-Einsätzen und Reservistenangelegenhei-
ten. Nicht zuletzt erhielten die Offiziere einen Ein-
blick in die deutsche Geschichte. 

Bei der Exkursion wurde den teilnehmenden Offi-
zieren durch das p rivate militärhistorische Museum 
Dahn-Reichenbach und die "Reservistengemein-
schaft Wehrtechnik" durch den Einsatz historischer 
Fahr- und Flugzeuge ein Eindruck vom historischen 
Geschehen in Deutschland im Jahre 1945 geboten. 
Die Soldaten, die an der Veranstaltung teilgenom-
men hatten, waren - so wie wir es gehört hatten - da-
von beeindruckt. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Zusatzfrage. 

Dr. Hansjörg Schäfer (SPD): Hat die B rigade auch 
untersucht, wie die Reaktionen der Bevölkerung auf 
diese Übung waren? Gibt es dazu Erkenntnisse? 
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Dr. Klaus Rose, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Verteidigung: Die B rigade hat das bisher 
nicht gemacht. Die B rigade hatte dazu auch keine 
Veranlassung, weil die Flugzettel, die während der 
Veranstaltung abgeworfen wurden - es handelt sich 
um zehn Flugblätter, wie ich bereits sagte -, von den 
Verantwortlichen alle wieder eingesammelt wurden 
und weil man erst sehr viel später erfahren hat, daß 
in dem ungefähr fünf Kilometer entfernten anderen 
Ort auch Flugzettel aufgefunden wurden. Wir wissen 
nicht einmal, wer diese verbreitet hat. Deshalb be-
stand bisher keine Veranlassung, daß die B rigade et-
was unternimmt. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Zusatzfrage. 

Dr. Hansjörg Schäfer (SPD): Sehen Sie denn jetzt, 
nach unserer Befragung, Veranlassung, in der Bevöl-
kerung nachzufragen, wie so etwas ankommt? 

Dr. Klaus Rose, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Verteidigung: Rein persönlich sehe ich 
immer Veranlassung, mit der Bevölkerung zu reden. 
Ich wundere mich nur, daß in einem Zeitungsartikel 
ein rechtsradikaler Zusammenhang hergestellt 
wurde, obwohl man Flugblätter der Alliierten aus der 
Zeit gegen Ende des Krieges mit Aufrufen gegen die 
Naziherrschaft verteilt hat. Daß das heute eine be-
sonders ärgerliche Situation darstellt, kann ich nicht 
ganz nachvollziehen. 

Ich habe Ihren Fragen entnommen, daß gewünscht 
wird, daß sich nicht nur Offiziere bei ihrer Weiterbil-
dung mit solchen Flugblättern und dieser Zeit aus-
einandersetzen sollen, sondern daß das auch die Be-
völkerung machen soll. Ich sehe es als sehr vernünf-
tig an, daß man jungen Offizieren darstellt, wie es 
vor zirka 50 und mehr Jahren war. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Es gibt keine 
weiteren Zusatzfragen. 

Die Fragen 48 und 49 werden schriftlich beantwor-
tet. Die Antworten werden als Anlagen abgedruckt. 

Ich danke dem Staatssekretär. 

Wir kommen jetzt zum Geschäftsbereich des Bun-
desministeriums für Gesundheit. 

Ich rufe die Frage 50 des Kollegen Horst Schmid-
bauer auf: 

Wie begründet die Bundesregierung die Tatsache, daß lt. 
,,Ärzte-Zeitung" vom 12. Juni 1997 das Bundesinstitut für Arz-

neimittel und Medizinprodukte auf Inte rvention des Bundes-
fachverbandes der Arzneimittelhersteller auf sein ursprüngli-
ches Vorhaben verzichtet, im „Bundesanzeiger" ein Verzeich-
nis derjenigen Altarzneimittel zu veröffentlichen, deren Nach-
zulassungsanträge nach § 105 des Arzneimittelgesetzes zurück-
gewiesen werden sollen, weil ihre Wirksamkeit nicht belegt ist? 

Frau Staatssekretärin, bitte. 

Dr. Sabine Bergmann-Pohl, Parl. Staatssekretärin 
beim Bundesminister für Gesundheit: Herr Kollege 
Schmidbauer, die vom Bundesinstitut für Arzneimit-
tel und Medizinprodukte geplante Bekanntmachung 
hatte eine Anhörung zum Gegenstand. Die Liste be-

sagte, daß für bestimmte Präparate - aus welchen 
Gründen auch immer - kein vollständiger Nachzulas-
sungsantrag gestellt wurde und deshalb für sie die 
Versagung der Nachzulassung anstehe. Eine Ableh-
nung dieser Nachzulassungsanträge wegen man-
gelnder Wirksamkeit steht nicht an. 

Wie bereits in der Antwort auf die schriftliche 
Frage von Herrn Dr. Thomae im November 1994 aus-
geführt worden ist, beabsichtigt die Bundesregierung 
derzeit keine Veröffentlichung von Listen, die Rück-
schlüsse auf die Rücknahme von Nachzulassungsan-
trägen nach § 105 Abs. 5 c AMG zulassen. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Zusatzfrage. 

Horst Schmidbauer (Nürnberg) (SPD): Frau Staats-
sekretärin, ist es nicht eine Irreführung - bzw. gibt es 
unter Umständen nicht sogar den Verdacht, daß Be-
trug stattfindet -, wenn Verbraucher oder Patientin-
nen und Patienten über den Status der Zulassung, 
der Prüfung und damit indirekt des Nutzens eines 
Arzneimittels nicht informiert sind? 

Dr. Sabine Bergmann-Pohl, Parl. Staatssekretärin 
beim Bundesminister für Gesundheit: Die Unterstel-
lung, daß es sich hier um Betrug handelt, Herr 
Schmidbauer, möchte ich zunächst einmal ganz ent-
schieden zurückweisen. Sie lassen übrigens auch in 
Ihrer zweiten Frage so etwas anklingen. 

Ich will  Ihnen sagen, daß auf Grund der Vorschrif-
ten des AMG über die Nachzulassung nicht darauf 
geschlossen werden kann, daß pharmazeutische Un-
ternehmer aus Gründen der mangelnden Wirksam-
keit ihre Nachzulassungsanträge zurücknehmen. Die 
Gründe sind statt dessen sehr vielschichtig. Es kön-
nen zum Beispiel unternehmerische Gründe sein, 
weil etwa bestimmte Medikamente nicht genügend 
abverkauft werden können. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Zusatzfrage. 

Horst Schmidbauer (Nürnberg) (SPD): Die Bundes-
oberbehörde hat - wohlwissend um den Status der 
rechtlichen und gesetzlichen Rahmenbedingungen - 
diese Liste erstellt. Welche Motive gibt es dafür, daß 
die Veröffentlichung durch die Bundesoberbehörde 
letztendlich unterbunden wurde? 

Dr. Sabine Bergmann-Pohl, Parl. Staatssekretärin 
beim Bundesminister für Gesundheit: Herr Kollege 
Schmidbauer, ich kann noch einmal die schriftliche 
Antwort auf die Frage von Herrn Thomae vorlesen, 
weil das den Zusammenhang deutlich macht. Darin 
steht: Eine amtliche Veröffentlichung derjenigen 
Arzneimittel, für die die pharmazeutischen Unter-
nehmer die Anträge auf Verlängerung der fiktiven 
Zulassung nach § 105 Abs. 5 c AMG zurückgezogen 
haben, ist nach Auffassung der Bundesregierung zu-
lässig. Die Bundesregierung beabsichtigt jedoch der-
zeit keine solche Veröffentlichung. In Betracht 
kommt eine zusammenfassende Veröffentlichung 
der betreffenden Arzneimittel zum Zeitpunkt des Er- 
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löschens der Zulassung am 1. Januar 2005; darüber 
wird zu gegebener Zeit zu entscheiden sein. 

Ich darf zu dieser schriftlichen Antwort ergänzen: 
Sie wissen, daß die Nachzulassungsanträge noch bis 
1999 zurückgezogen werden können und bis zum 
Jahre 2005 ein Abverkauf stattfinden kann, dem Sie, 
glaube ich, seinerzeit zugestimmt haben. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Keine weitere 
Zusatzfrage. 

Dann rufe ich die Frage 51 auf: 

Wie gedenkt die Bundesregierung ohne das Instrument des 
veröffentlichten Altarzneiverzeichnisses im Interesse eines kon-
sequenten Verbraucherschutzes sicherzustellen, daß die Bevöl-
kerung mit wirksamen und therapeutisch unbedenklichen Arz-
neimitteln versorgt werden kann? 

Dr. Sabine Bergmann-Pohl, Parl. Staatssekretärin 
beim Bundesminister für Gesundheit: Herr Kollege 
Schmidbauer, wie bereits in der Antwort zu Frage 50 
ausgeführt, können aus der Liste keine Rückschlüsse 
auf Wirksamkeit, Unbedenk lichkeit und Qualität der 
Arzneimittel gezogen werden. Die Bundesregierung 
sieht es im Interesse des Verbraucherschutzes und 
zur Gewährleistung der Arzneimittelsicherheit als 
vordringliche Aufgabe an, daß diejenigen Arzneimit-
tel, die sich in der Nachzulassung befinden, so zügig 
wie möglich und so gründlich wie notwendig im Rah-
men der Nachzulassung durch die zuständigen Bun-
desoberbehörden überprüft werden. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Zusatzfrage? 

Horst Schmidbauer (Nürnberg) (SPD): Ja. - Ich 
darf mir eine Bemerkung erlauben, Herr Präsident: 
Die SPD hat dieser sogenannten neuesten Arzneimit-
telnovelle natürlich nicht zugestimmt, in der es um 
die Verlängerung ging. 

Wenn feststeht, daß der Bundesoberbehörde Er-
kenntnisse vorliegen und sie der Auffassung ist, 
diese Erkenntnisse im Sinne eines aufklärenden Ver-
braucherschutzes transparent machen zu sollen, 
kann ich noch immer nicht nachvollziehen, was die 
Bundesregierung dazu bewegt, dies nicht durchzu-
führen. 

Meine präzise Frage: Sieht die Bundesregierung 
denn nicht die Gefahr, daß jemand Arzneimittel ver-
braucht, ohne die Informationen, ohne die Kennt-
nisse zu haben, die letztendlich im Rahmen einer 
nicht erfolgten Nachzulassung bzw. in den Fällen an-
fallen, in denen Anträge unzulänglich sind? Das 
würde in Richtung Qualitätsbeurteilung für den Ver-
braucher doch Auswirkungen haben. Wieso sollte 
der Verbraucher bis 1999 warten, um über die Tatbe-
stände, die der Bundesoberbehörde bereits heute be-
kannt sind, informiert zu werden? 

Dr. Sabine Bergmann-Pohl, Parl. Staatssekretärin 
beim Bundesminister für Gesundheit: Das waren, 
glaube ich, mehrere Fragen. 

Horst Schmidbauer (Nürnberg) (SPD): Dann neh-
men wir das alles zusammen und ich verzichte auf 
meine zweite Zusatzfrage. 

Dr. Sabine Bergmann-Pohl, Parl. Staatssekretärin 
beim Bundesminister für Gesundheit: Dafür wäre ich 
sehr dankbar. Ich versuche, das Ganze im Zusam-
menhang zu beantworten. 

Erstens. Herr Kollege Schmidbauer, von dem Bear-
beitungsstand der Nachzulassungsanträge kann 
nicht rückgeschlossen werden, daß die Medika-
mente, die sich noch im Handel befinden, nicht wirk-
sam oder bedenklich, also nicht unbedenk lich, sind. 
Es gibt andere Vorschriften im AMG, auf deren 
Grundlage diese Medikamente vom Markt genom-
men werden können. Das wissen Sie genausogut wie 
ich. 

Zweitens. Es gibt die Möglichkeit, daß man, wenn 
Nachzulassungsanträge unvollständig sind, den Her-
steller auffordert, vollständige Unterlagen beizubrin-
gen. Es macht doch wenig Sinn, wenn ein Hersteller 
zum Beispiel unvollständige Nachzulassungsanträge 
stellt, das zu veröffentlichen. Das würde dem Ver-
braucher nicht unbedingt weiterhelfen. 

Drittens. Die Bundesregierung hat sich nicht dage-
gen gewandt, eine solche Liste zu veröffentlichen. 
Aber diese Liste macht erst Sinn, wenn man über die 
Nachzulassungsanträge entschieden hat bzw. wenn 
wir genau wissen, wieviel Hersteller Nachzulas-
sungsanträge gestellt haben. Ich darf Ihnen sagen, 
daß sich derzeit noch 18 000 Nachzulassungsanträge 
in der Bearbeitung befinden. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Sie haben das 
Recht, noch eine Zusatzfrage zu stellen. 

Horst Schmidbauer (Nürnberg) (SPD): Ich habe die 
beiden Zusatzfragen zusammengefaßt, damit ich es 
der Frau Staatssekretärin nicht zu schwer mache. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Das ist fair. 

Damit haben wir den Geschäftsbereich des Bun-
desministeriums für Gesundheit beendet. Vielen 
Dank, Frau Staatssekretärin. 

Ich rufe jetzt den Geschäftsbereich des Bundesmi-
nisteriums für Verkehr auf. 

Frage 54 wird schriftlich beantwortet. Die Antwort 
wird als Anlage abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 55 des Kollegen Reinhold Robbe 
auf: 

Ist es richtig, daß der Berichtsentwurf der Firma Kienbaum 
zum „Untersuchungsbereich Mittelinstanz - Reform der Was-
ser- und Schiffahrtsverwaltungen" vorliegt (s. „Ostfriesen-Zei-
tung ")? 

Johannes Nitsch, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Verkehr: Herr Abgeordneter Robbe, 
die Firma Kienbaum hat einzelne Entwurfsteile ihres 
Untersuchungsergebnisses der im Bundesministe-
rium für Verkehr zur Reform der WSV gegründeten 
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Lenkungsgruppe vorgelegt. Das endgültige Gutach-
ten wird Ende August dieses Jahres der Lenkungs-
gruppe vorgelegt werden. Diese wird dann der Lei-
tung des Bundesministeriums für Verkehr eine Be-
wertung mit einem Entscheidungsvorschlag bis Ende 
September vorlegen. Mit der endgültigen Minister-
entscheidung über eine Neuorganisation der WSV ist 
im Herbst dieses Jahres zu rechnen. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Zusatzfrage. 

Reinhold Robbe (SPD): Herr Staatssekretär, kön-
nen Sie etwas zu den wesentlichen Ergebnissen und 
Erkenntnissen des Berichtsentwurfs der Firma Kien-
baum sagen? 

Johannes Nitsch, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Verkehr: Herr Abgeordneter, Sie wer-
den verstehen, daß ich das im Moment nicht tun 
kann; denn die Lenkungsgruppe hat die bisherigen 
Teilergebnisse aus dem Untersuchungsbericht noch 
nicht einmal dem Minister vorgelegt. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Weitere Zusatz-
frage. 

Reinhold Robbe (SPD): Herr Staatssekretär, trifft es 
zu, daß die Firma Kienbaum exemplarisch eine Was-
ser- und Schiffahrtsdirektion untersucht hat, um die 
Untersuchungsergebnisse auf den gesamten WSD- 
Bereich zu übertragen? 

Johannes Nitsch, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Verkehr: Die Firma hat verschiedene 
Untersuchungsaufträge. Sie hat unter anderem Va-
rianten der äußeren Aufbauorganisation der Wasser- 
und Schiffahrtsverwaltung zu untersuchen. Dazu 
zählen auch Überlegungen einer möglichen Zusam-
menlegung. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Kollegin Janz. 

Ilse Janz (SPD): Wenn es richtig ist, Herr Staatsse-
kretär, daß die Gesamtorganisation durch die Firma 
Kienbaum überprüft wird, wie ist es dann möglich, 
daß es bereits jetzt Festlegungen für die Wasser- und 
Schiffahrtsdirektion Ost in Magdeburg gibt, wo der 
Baubeginn für ein neues Haus für 1998 schon festge-
legt ist? 

Johannes Nitsch, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Verkehr: Ich kann nur wiederholen, 
Frau Abgeordnete, daß eine endgültige Entschei-
dung über die Untersuchungsergebnisse von der Lei-
tung des Hauses noch nicht getroffen wurde. 

(Ilse Janz [SPD]: Das kann nicht sein, laut 
Vorlage des Finanzministeriums für den 

Haushaltsausschuß heute!) 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Das müssen Sie 
aber nach der Fragestunde klären. 

Jetzt rufe ich die Frage 56 des Kollegen Reinhold 
Robbe auf: 

Wann wird den Abgeordneten des Deutschen Bundestages 
dieser Bericht vorgelegt, und ist es richtig, daß eine Empfeh-
lung im Bericht enthalten ist, die bisherigen Direktionen von 
sieben auf fünf zu reduzieren? 

Johannes Nitsch, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Verkehr: Herr Abgeordneter Robbe, 
nach Vorliegen der endgültigen Ergebnisse der Un-
tersuchung werden die an der Organisation der Was-
ser- und Schiffahrtsverwaltung interessie rten Mit-
glieder des Deutschen Bundestages informiert wer-
den - Sie natürlich auch. 

Reinhold Robbe (SPD): Aus dem Bereich des Bun-
desministers für Verkehr war zu erfahren, daß für die 
gesamte Nord- und Ostseeküste lediglich noch eine 
WSD zuständig sein soll. Können Sie diese Nachricht 
bestätigen, Herr Staatssekretär? 

Johannes Nitsch, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Verkehr: Ich kann Ihnen nur bestäti-
gen, daß die Firma Kienbaum einen Auftrag hat, Un-
tersuchungen auch darüber anzustellen, ob Zusam-
menlegungen von Dienststellen von ihr empfohlen 
werden können - nicht speziell, sondern im Gesamt-
rahmen der Organisation. 

Reinhold Robbe (SPD): Eine weitere Frage, Herr 
Staatssekretär: Weshalb hat der Bundesminister für 
Verkehr nicht zunächst das Ergebnis der augenblick-
lich stattfindenden sogenannten inneren Reform ab-
gewartet, bevor die Firma Kienbaum mit der Unter-
suchung beauftragt wurde? 

Johannes Nitsch, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Verkehr: Ich denke, diese Dinge ste-
hen in einem engen Zusammenhang. Eine innere Re-
form hat auch Auswirkungen auf die äußere Struktur 
der Verwaltung. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Keine Zusatz-
frage. 

Dann rufe ich die Frage 57 der Kollegin Ilse Janz 
auf: 

Wann plant der Bundesminister für Verkehr, Matthias Wiss-
mann, seiner eigenen Ankündigung anläßlich der Pressevor-
stellung der SPD-Position vom 5. Mai d.J. nachzukommen, ge-
mäß der er „in Kürze" ein Konzept für die Neugestaltung der 
deutschen Schiffahrtspolitik vorlegen wollte? 

Johannes Nitsch, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Verkehr: Herr Präsident, darf ich we-
gen des inneren Zusammenhangs dieser Frage mit 
der nächsten Frage eine gemeinsame Antwort ge-
ben? 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Einverstanden? 

Ilse Janz (SPD): Ja. 
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Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Dann rufe ich 
auch die Frage 58 der Abgeordneten Janz auf: 

Wann plant der Bundesminister für Verkehr steuerliche Maß-
nahmen, wie beispielsweise die Einführung einer Tonnagesteu-
er und die Reduzierung der Lohnsteuer für deutsche Seeleute, 
um die Konkurrenzfähigkeit der deutschen Seeschiffahrt im in-
ternationalen Wettbewerb zu erhalten? 

Johannes Nitsch, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Verkehr: Frau Abgeordnete, das Bun-
desverkehrsministerium bereitet wie angekündigt - 
Sie haben das in Ihrer Frage angesprochen - zusam-
men mit dem BMA, dem BMF, dem BMWi und dem 
Bundeskanzleramt ein Konzept zur Sicherung der 
Seeschiffahrt in Deutschland vor und wird darüber 
bis Mitte Juli dieses Jahres einen Bericht vorlegen. 
Darin werden auch die vom Finanzausschuß des 
Deutschen Bundestages in der vorigen Woche, am 
19. Juni, im Rahmen der Einkommensteuerreform 
beschlossenen steuerlichen Maßnahmen für die See-
schiffahrt enthalten sein. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Zusatzfrage. 

Ilse Janz (SPD): Ich gehe davon aus, daß Sie sich 
an den Zeitpunkt, der beschlossen ist -15. Juli -, hal-
ten werden. Werden Sie zu diesem Zeitpunkt auch 
eine neue Schiffsbesetzungsverordnung vorlegen? 

Johannes Nitsch, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Verkehr: In dieses Konzept gehört 
auch eine neue Schiffsbesetzungsverordnung. Ob 
diese nun schon zum 15. Juli voll ausgearbeitet ist, 
kann ich Ihnen jetzt nicht verbindlich sagen. 

Ilse Janz (SPD): Die haben Sie schon lange in Ar-
beit. Irgendwann muß sie ja einmal kommen. - Die 
Maßnahmen, um die es geht - die Tonnagesteuer 
und die Reduzierung der Lohnsteuer für deutsche 
Seeleute -, greifen ja erst 1999. In welcher Höhe wol-
len Sie für 1998 Finanzbeiträge anheben? 

Gibt es im Rahmen eines noch zu erstellenden 
Nachtragshaushalts für 1997 eine Aufstockung? 
Denn auch hier fehlen Mittel. Es kann ja nicht sein, 
daß wir bis 1999 warten müssen und die Schiffahrt zu 
diesem Zeitpunkt vielleicht schon ausgeflaggt hat. 

Johannes Nitsch, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Verkehr: Sie kennen unsere Bestre-
bungen, vom Bundesfinanzministerium einen größt-
möglichen Betrag zu bekommen. Heute abend wird 
das Chefgespräch stattfinden. Sie werden verstehen, 
daß ich nicht voraussagen kann, was heute in dem 
Chefgespräch vereinbart wird. 

(Ilse Janz [SPD]: Entschuldigung, ich habe 
mich auch auf den Nachtragshaushalt 1997 

bezogen!) 

- Sie hatten nach 1998 gefragt. In bezug auf den 
Nachtragshaushalt laufen die Verhandlungen in ähn-
licher Runde. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Sie können, 
wenn Sie wollen, noch zwei Fragen stellen. 

Ilse Janz (SPD): Die Antworten waren sehr unbe-
friedigend; das führt uns, glaube ich, nicht weiter. Ich 
bekomme nur ausweichende Antworten. - Ich be-
danke mich. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Dann gibt es 
keine weiteren Zusatzfragen. 

Die Fragen 59 und 60 werden schriftlich beantwor-
tet. Die Antworten werden als Anlagen abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 61 der Kollegin Helga Kühn

-

Mengel auf: 

Ist die Bundesregierung bereit, im Rahmen der Novellierung 
der Straßenverkehrs-Ordnung vorzusehen, daß sog. „echte" 
Einbahnstraßen für den gegenläufigen Radverkehr geöffnet 
werden können, wie dies im Rahmen des Projektes „Fahrrad-
freundliche Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen" 
bereits erfolgreich erprobt worden ist? 

Johannes Nitsch, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Verkehr: Frau Abgeordnete Kühn

-

Mengel, die Bundesregierung hatte ursprünglich er-
wogen, versuchsweise bestimmte Einbahnstraßen für 
gegenläufigen Radverkehr zu öffnen, diesen Ent-
schluß dann jedoch aus Verkehrssicherheitsgründen 
wieder fallengelassen. In dieser Hinsicht ist deshalb 
vom Bundesministerium für Verkehr in dem dem 
Bundesrat zugeleiteten Verordnungsentwurf zur Än-
derung der Straßenverkehrs-Ordnung, in der soge-
nannten Fahrradnovelle, eine entsprechende Ände-
rung der Straßenverkehrs-Ordnung nicht vorgese-
hen. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Zusatzfrage. 

Helga Kühn-Mengel (SPD): Können Sie die Gründe 
dafür nennen? Auf welche Erfahrungen stützen Sie 
sich? Denn Sie wissen ja sicher - so ist es auch in der 
Frage angesprochen -, daß das Land Nordrhein-
Westfalen im Rahmen eines Projektes recht gute Er-
gebnisse erzielen konnte. 

Johannes Nitsch, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Verkehr: Ich hatte ausgeführt, daß 
wir anfangs tatsächlich erwogen haben, diesen ge-
genläufigen Verkehr zuzulassen, aber die Bedenken, 
daß bei Gestattung des Gegenverkehrs in bestimm-
ten Einbahnstraßen erhebliche Gefahren auf Radfah-
rer und auf andere Verkehrsteilnehmer zusätzlich zu-
kommen, dann letztendlich doch so groß waren, daß 
wir davon wieder Abstand genommen haben. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Frau Kollegin 
Schwaetzer. 

Dr. Irmgard Schwaetzer (F.D.P.): Herr Staatssekre-
tär, bedeutet das auch, daß die Erfahrungen, die im 
Rahmen eines Modellversuchs des Bundesministeri-
ums für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau ge-
macht worden sind und die dazu geführt haben, die 
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Einrichtung solcher gegenläufiger Radwege in Ein-
bahnstraßen dauerhaft zuzulassen, gegenstandslos 
sind und das in Zukunft überhaupt nicht mehr mög-
lich sein wird? 

Johannes Nitsch, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Verkehr: Wir werden diese Änderung 
der Straßenverkehrs-Ordnung nicht einbringen, weil 
wir der Überzeugung sind, daß auch im Bereich des 
Radverkehrs die Eindeutigkeit des zugelassenen 
Verkehrs gegeben sein muß. Wir müssen andere Ver-
kehrsteilnehmer vor zusätzlichen Gefahren bewah-
ren. Sie müssen sicher sein können, daß Ihnen in 
dem Moment, in dem sie eine Einbahnstraße befah-
ren, niemand entgegenkommen kann. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Ich rufe jetzt die 
Frage 62 der Kollegin Helga Kühn-Mengel auf: 

Welche Maßnahmen hält die Bundesregierung für sachdien-
lich, um den spezifischen Gefahren von Frauen beim Parken in 
Parkhäusern und auf öffentlichen Parkplätzen durch die Ein-
richtung spezieller Frauenparkplätze zu begegnen? 

Johannes Nitsch, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Verkehr: Frau Abgeordnete Kühn

-

Mengel, die Bundesregierung hat zu dem von Ihnen 
angeschnittenen Thema in ihrer Antwort auf die 
Große Anfrage der SPD-Fraktion „Frauen und Mobi-
lität" ausführlich Stellung genommen. Insoweit wird 
auf die Antworten zu dieser Großen Anfrage, beson-
ders auf die Antworten zu den Fragen 11 bis 13, ver-
wiesen. 

Wie aus der Antwort der Bundesregierung zu die-
ser Großen Anfrage hervorgeht, hält es die Bundesre-
gierung für sinnvoll, die Sicherheitsbedürfnisse von 
Frauen bereits im Rahmen der allgemeinen örtlichen 
Städtebau- und Verkehrswegeplanung zu berück-
sichtigen. Ansonsten ist der öffentliche Parkraum je 
nach Maßgabe der Örtlichkeiten so zu gestalten, daß 
für alle Nutzerinnen und Nutzer ein sicheres und 
angstfreies Parken möglich ist. 

Der Bundesminister für Verkehr hat mit seiner In-
itiative zur Errichtung von speziellen Frauenpark-
plätzen auf Raststätten entlang der Bundesautobah-
nen einen Beitrag zur Erhöhung der Sicherheit von 
Frauen geleistet. Die Ausweisung von besonderen 
Frauenparkplätzen im öffentlichen Verkehrsraum  

durch Aufnahme eines entsprechenden Verkehrszei-
chens in die Straßenverkehrs-Ordnung wird im Ein-
vernehmen mit den obersten Straßenverkehrsbehör-
den der Länder nicht befürwortet. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Zusatzfrage? 

Helga Kühn-Mengel (SPD): Ist es richtig, daß die 
Straßenverkehrs-Ordnung auf öffentlichen Verkehrs-
flächen bisher nur zwei Fälle privilegierten Parkens 
vorsieht, nämlich das für Behinderte und das für An-
wohner, und daß Sie in Zukunft auch ermöglichen 
werden, daß spezielle Frauenparkplätze auf öffentli-
chen Flächen vorgesehen werden? 

Johannes Nitsch, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Verkehr: Nein, ich habe das nicht in 
dieser Weise gesagt. Spezielle Frauenparkplätze ha-
ben wir auf Raststätten an Bundesautobahnen einge-
richtet. 

Helga Kühn-Mengel (SPD): Sie haben also nur für 
diesen Fall, aber ansonsten nicht die Möglichkeit 
eingeräumt, spezielle Frauenparkplätze im öffentli-
chen Verkehrsraum zu schaffen? 

Johannes Nitsch, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Verkehr: Ja. 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Keine weitere 
Zusatzfrage. 

Die Fragen 63, 64 und 65 werden schriftlich beant-
wortet. Die Antworten werden als Anlagen abge-
druckt. 

Wir sind damit am Ende der Fragestunde. Ich 
danke Ihnen, Herr Staatssekretär. 

Wir sind zugleich am Schluß unserer heutigen Ta-
gesordnung. 

Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bun-
destages auf morgen, Donnerstag, den 26. Juni 1997, 
9 Uhr ein. 

Die heutige Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 17.28 Uhr) 
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Liste 1 

Endgültiges Ergebnis der namentlichen Abstimmung über Änderungsanträge 
zur Zweiten Beratung des von den Fraktionen der CDU/CSU, SPD und F.D.P. eingebrachten 

Entwurfs eines Transplantationsgesetzes 
— Drucksachen 13/4355 und 13/8017 — 

Abgegebene Stimmen 	 635 
Ungültige Stimmen 	 4 
Gültige Stimmen 	 631 

Mit Nein haben gestimmt 	 1 Abgeordneter 
Enthaltungen 	 4 

Es entfielen auf 
lfd. Nr. 1, Drucksache 13/8025, von Klaeden, 
Wodarg, Knoche, Schmidt-Jortzig u. a. 	202 	Stimmen 
lfd. Nr. 2, Drucksache 13/8027, Seehofer, 
Lohmann (Lüdenscheid), Dreßler, Thomae u. a. 424 Stimmen 

Ein Vorschlag ist angenommen, wenn er mehr Stimmen als der andere Vorschlag zuzüglich der Nein-Stim-
men erhalten hat. 
Demnach hat der Vorschlag lfd. Nr. 2, Drs. 13/8027, Seehofer, Lohmann (Lüdenscheid), Dreßler, Thomae u. a. 
die erforderliche Mehrheit erreicht. 

Name 
Drucksache 

13/8025 
Drucksache 

13/8027 Nein Enthaltung 

CDU/CSU 

Ulrich Adam x 

Peter Altmaier x 
Anneliese Augustin x 

Jürgen Augustinowitz x 

Dietrich Austermann x 
Heinz-Günter Bargfrede x 

Franz Peter Basten x 

Dr. Wolf Bauer x 

Brigitte Baumeister x 
Meinrad Belle x 

Dr. Sabine Bergmann-Pohl x 

Hans-Dirk Bierling x 

Dr. Joseph-Theodor Blank x 

Renate Blank x 
Dr. Heribert Blens x 

Peter Bleser x 

Dr. Norbert  Blüm x 
Dr. Maria Böhmer x 

Wolfgang Börnsen (Bönstrup) x 

Wolfgang Bosbach x 

Dr. Wolfgang Bötsch x 

Klaus Brähmig x 
Rudolf Braun (Auerbach) x 

Paul Breuer x 

Monika Brudlewsky x 

Georg Brunnhuber x 

Klaus Bühler (Bruchsal) x 

Hartmut Büttner (Schönebeck) x 

Dankward Buwitt x 

Manfred Carstens (Emstek) x 

Peter H. Carstensen (Nordstrand) x 

Wolfgang Dehnel x 
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Name 
Drucksache 

13/8025 
Drucksache 

13/8027 Nein Enthaltung 

Hubert  Deittert x 

Gertrud Dempwolf x 

Albert  Deß x 

Renate Diemers x 

Wilhelm Dietzel x 

Werner Dörflinger x 

Hansjürgen Doss x 

Dr. Alfred Dregger x 

Maria Eichhorn x 

Wolfgang Engelmann x 

Rainer Eppelmann x 

Heinz Dieter Eßmann x 

Horst Eylmann x 

Anke Eymer x 

Ilse Falk x 

Jochen Feilcke x 

Ulf Fink x 

Dirk Fischer (Hamburg) x 

Klaus Francke (Hamburg) x 

Herbert Frankenhauser x 

Dr. Gerhard Friedrich x 

Erich G. Fritz x 

Hans-Joachim Fuchtel x 

Michaela Geiger x 

Norbert Geis x 

Dr. Heiner Geißler x 

Michael Glos x 

Wilma Glücklich x 

Dr. Reinhard Göhner x 

Peter Götz x 

Dr. Wolfgang Götzer x 

Joachim Gres x 

Kurt-Dieter Grill x 

Wolfgang Gröbl x 

Hermann Gröhe x 

Claus-Peter Grotz x 

Manfred Grund x 

Horst Günther (Duisburg) x 

Carl-Detlev Freiherr von Hammerstein x 

Gottfried Haschke (Großhennersdorf) x 

Gerda Hasselfeldt x 

Otto Hauser (Esslingen) x 

Hansgeorg Hauser (Rednitzhembach) x 

Helmut Heiderich x 

Manfred Heise x 

Detlef Helling x 

Dr. Renate Hellwig x 

Ernst Hinsken x 

Peter Hintze x 

Josef Hollerith x 

Dr. Karl-Heinrich Hornhues x 

Siegfried Hornung x 

Joachim Hörster x 

Hubert  Hüppe x 

Peter Jacoby x 

Susanne Jaffke x 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode - 183. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 25. Juni 1997 	16481 

Name 
Drucksache 

13/8025 
Drucksache 

13/8027 Nein Enthaltung 

Georg Janovsky x 

Helmut Jawurek x 

Dr. Dionys Jobst x 

Dr.-Ing. Rainer Jork x 

Michael Jung (Limburg) x 

Ulrich Junghanns x 

Dr. Egon Jüttner x 

Dr. Harald Kahl x 

Bartholomäus Kalb x 

Steffen Kampeter x 

Dr.-Ing. Dietmar Kansy x 

Manfred Kanther x 

Irmgard Karwatzki x 

Volker Kauder x 

Peter Keller x 

Eckart  von Klaeden x 

Dr. Bernd Klaußner x 

Ulrich Klinkert x 

Hans-Ulrich Köhler (Hainspitz) x 

Manfred Kolbe x 

Norbert  Königshofen x 

Eva-Maria Kors x 

Hartmut Koschyk x 

Manfred Koslowski x 

Thomas Kossendey x 

Rudolf Kraus x 

Wolfgang Krause (Dessau) x 

Andreas Krautscheid x 

Arnulf Kriedner x 

Heinz-Jürgen Kronberg x 

Dr.-Ing. Paul Krüger x 

Reiner Krziskewitz x 

Dr. Hermann Kues x 

Werner Kuhn x 

Dr. Karl A. Lamers (Heidelberg) x 

Karl Lamers x 

Dr. Norbert  Lammert x 

Helmut Lamp x 

Armin Laschet x 

Herbert  Lattmann x 

Dr. Paul Laufs x 

Karl-Josef Laumann x 

Vera Lengsfeld x 

Werner Lensing x 

Christian  Lenzer x 

Peter Letzgus x 

Walter Link (Diepholz) x 

Eduard Lintner x 

Dr. Klaus W. Lippold (Offenbach) x 

Dr. Manfred Lischewski x 

Wolfgang Lohmann (Lüdenscheid) x 

Julius Louven x 

Sigrun Löwisch x 

Heinrich Lummer x 

Dr. Michael Luther x 

Erich Maaß (Wilhelmshaven) x 
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Name 
Drucksache 

13/8025 
Drucksache 

13/8027 Nein Enthaltung 

Dr. Dietrich Mahlo x  
Erwin Marschewski x 

Günter Marten x 

Dr. Martin Mayer (Siegertsbrunn) x 

Wolfgang Meckelburg x 

Rudolf Meinl x 

Dr. Michael Meister x 

Friedrich Merz x 
Rudolf Meyer (Winsen) x 
Hans Michelbach x 

Meinolf Michels x 

Dr. Gerd Müller x 

Elmar Müller (Kirchheim) x 

Engelbert Nelle x 

Bernd Neumann (Bremen) x 

Johannes Nitsch x  

Claudia Nolte x 

Dr. Rolf Olderog x 

Friedhelm Ost x 

Eduard Oswald x 

Norbert  Otto (Erfurt ) x 

Dr. Gerhard Päselt x 

Hans-Wilhelm Pesch x 
Ulrich Petzold x 

Anton Pfeifer x 

Angelika Pfeiffer x 

Dr. Gero Pfennig x 

Dr. Friedbert Pflüger x 

Beatrix Philipp x 

Dr. Winfried Pinger x 

Ronald Pofalla x 

Dr. Hermann Pohler x 

Ruprecht Polenz x 

Marlies Pretzlaff x 

Dr. Bernd Protzner x 

Dieter Pützhofen x 

Thomas Rachel x 

Hans Raidel x 

Dr. Peter Ramsauer x 

Rolf Rau x 

Helmut Rauber x 

Peter Rauen x 

Christa Reichard (Dresden) x 

Klaus Dieter Reichardt (Mannheim) x 
Dr. Bertold Reinartz x 

Erika Reinhardt x 

Hans-Peter Repnik x 

Roland Richter x 

Roland Richwien x 

Dr. Norbert  Rieder x 

Dr. Erich Riedl (München) x 

Klaus Riegert x 

Dr. Heinz Riesenhuber x 

Franz Romer x 

Hannelore Rönsch (Wiesbaden) x 

Dr. Klaus Rose x 
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Name 
Drucksache 

13/8025 
Drucksache 

13/8027 Nein Enthaltung 

Kurt J. Rossmanith x 
Adolf Roth (Gießen) x 

Norbert  Röttgen x 

Volker Rühe x 

Dr. Jürgen Rüttgers x 

Roland Sauer (Stuttga rt ) x 

Ortrun Schätzle x 

Dr. Wolfgang Schäuble x 

Hartmut Schauerte x 

Heinz Schemken x 

Karl-Heinz Scherhag x 

Gerhard Scheu x 

Norbert Schindler x 

Dietmar Schlee x 

Ulrich Schmalz x 

Bernd Schmidbauer x 

Christian Schmidt (Fürth) x 

Dr.-Ing. Joachim Schmidt (Halsbrücke) x 

Andreas Schmidt (Mülheim) x 

Hans-Otto Schmiedeberg x 

Hans Peter Schmitz (Baesweiler) x 

Birgit Schnieber-Jastram x 

Dr. Andreas Schockenhoff x 

Dr. Rupert  Scholz x 

Reinhard Freiherr von Schorlemer x 

Dr. Erika Schuchardt x 

Wolfgang Schulhoff x 

Dr. Dieter Schulte (Schwäbisch Gmünd) x 

Gerhard Schulz (Leipzig) x 

Frederick Schulze (Sangershausen) x 

Diethard Schütze (Berlin) x 

Clemens Schwalbe x 

Dr. Christian Schwarz-Schilling x 

Wilhelm Josef Sebastian x 

Horst Seehofer x 

Marion Seib x 

Wilfried Seibel x 

Heinz-Georg Seiffert x 

Rudolf Seiters x 

Johannes Selle x 

Jürgen Sikora x 

Johannes Singhammer x 

Bärbel Sothmann x 

Margarete Späte x 

Carl-Dieter Spranger x 

Wolfgang Steiger x 

Erika Steinbach x 

Dr. Wolfgang Freiherr von Stetten x 

Dr. Gerhard Stoltenberg x 

Andreas Storm x 

Max Straubinger x 

Matthäus Strebl x 

Michael Stübgen x 

Egon Susset x 

Dr. Rita Süssmuth x 

Michael Teiser x 
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Name 
Drucksache 

13/8025 
Drucksache 

13/8027 Nein Enthaltung 

Dr. Susanne Tiemann x 

Gottfried Tröger x 

Dr. Klaus-Dieter Uelhoff x 

Gunnar Uldall x 

Wolfgang Vogt (Düren) x 

Dr. Horst Waffenschmidt x 

Dr. Theodor Waigel x 

Alois Graf von Waldburg-Zeil x 

Dr. Jürgen Warnke x 

Kersten Wetzel x 

Hans-Otto Wilhelm (Mainz) x 
Gert Willner x 

Bernd Wilz x 

Willy Wimmer (Neuss) x 

Matthias Wissmann x 

Dagmar Wöhrl x 

Michael Wonneberger x 

Elke Wülfing x 

Peter Kurt Würzbach x 

Wolfgang Zeitlmann x 

Wolfgang Zöller x 

SPD 
Brigitte Adler x 

Gerd Andres x 

Hermann Bachmaier x 

Ernst Bahr x 

Doris Barnett x 

Klaus Barthel x 

Ingrid Becker-Inglau x 

Hans Berger x 

Hans-Werner Bert! x 

Friedhelm Julius Beucher x 

Rudolf Bindig x 

Arne Börnsen (Ritterhude) x 

Anni Brandt-Elsweier x 

Tilo Braune x 

Dr. Eberhard Brecht x 

Edelgard Bulmahn x 

Ursula Burchardt x 

Dr. Michael Bürsch x 

Hans Martin Bury x 

Hans Büttner (Ingolstadt) x 

Wolf-Michael Catenhusen x 

Peter Conradi x 

Dr. Herta Däubler-Gmelin x 

Christel Deichmann x 

Karl Diller x 

Dr. Marliese Dobberthien x 

Peter Dreßen x 

Rudolf Dreßler x 

Freimut Duve x 

Ludwig Eich x 

Peter Enders x 

Gernot Erler x 

Petra Ernstberger x 
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Drucksache 

13/8025 
Drucksache 

13/8027 
Nein Enthaltung 

Annette Faße x 

Elke Ferner x 

Lothar Fischer (Homburg) x 

Gabriele Fograscher x 

Iris Follak x 

Norbert Formanski x 

Dagmar Freitag x 

Anke Fuchs (Köln) x 

Katrin Fuchs (Verl) x 

Arne Fuhrmann x 

Monika Ganseforth x 

Konrad Gilges x 

Iris Gleicke x 

Günter Gloser x 

Uwe Göllner x 

Günter Graf (Friesoythe) x 

Angelika Graf (Rosenheim) x 

Dieter Grasedieck x 

Achim Großmann x 

Karl Hermann Haack (Extertal) x 

Hans-Joachim Hacker x 

Klaus Hagemann x 

Manfred Hampel x 

Christel Hanewinckel x 

Alfred Hartenbach x 

Dr. Liesel Hartenstein x 

Klaus Hasenfratz x 

Dr. Ingomar Hauchler x 

Dieter Heistermann x 

Reinhold Hemker x 

Rolf Hempelmann x 

Dr. Barbara Hendricks x 

Monika Heubaum x 

Uwe Hiksch x 

Reinhold Hiller (Lübeck) x 

Gerd Höfer x 

Jelena Hoffmann (Chemnitz) x 

Frank Hofmann (Volkach) x 

Ingrid Holzhüter x 

Eike Hovermann x 

Lothar Ibrügger x 

Wolfgang Ilte x 

Barbara Imhof x 

Brunhilde Irber x 

Gabriele Iwersen x 

Renate Jäger x 

Jann-Peter Janssen x 

Ilse Janz x 

Dr. Uwe Jens x 

Volker Jung (Düsseldorf) x 

Sabine Kaspereit x 

Susanne Kastner x 

Ernst Kastning x 

Hans-Peter Kemper x 

Klaus Kirschner x 

Marianne Klappert x 
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Name 
Drucksache 

13/8025 
Drucksache 

13/8027 Nein Enthaltung 

Siegrun Klemmer x 

Hans-Ulrich Klose x 

Dr. Hans-Hinrich Knaape x 

Walter Kolbow x 

Fritz Rudolf Körper x 

Nicolette Kressl x 

Volker Kröning x 

Thomas Krüger x 

Horst Kubatschka x 

Eckart  Kuhlwein x 

Helga Kühn-Mengel x 

Konrad Kunick x 

Christine Kurzhals x 

Dr. Uwe Küster x 

Werner Labsch x 
Brigitte Lange x 

Detlev von Larcher x 

Waltraud Lehn x 

Robert  Leidinger x 

Klaus Lennartz x 

Dr. Elke Leonhard x 

Christa Lörcher x 

Erika Lotz x 

Dr. Christine Lucyga x 

Dieter Maaß (Herne) x 

Winfried Mante x 

Dorle Marx x 

Ulrike Mascher x 

Christoph Matschie x 

Ingrid Matthäus-Maier x 

Heide Mattischeck x 

Markus Meckel x 

Ulrike Mehl x 

Herbert  Meißner x 

Angelika Mertens x 

Dr. Jürgen Meyer (Ulm) x 

Ursula Mogg x 

Siegmar Mosdorf x 

Michael Müller (Düsseldorf) x 

Jutta Müller (Völklingen) x 

Christian Müller (Zittau) x 

Volker Neumann (Bramsche) x 

Gerhard Neumann (Gotha) x 

Dr. Edith Niehuis x 

Dr. Rolf Niese x 

Doris Odendahl x 

Günter Oesinghaus x 

Leyla Onur x 

Manfred Opel x 

Adolf Ostertag x 

Kurt Palis x 

Albrecht Papenroth x 
Dr. Willfried Penner x 

Dr. Martin Pfaff x 

Georg Pfannenstein x 

Dr. Eckhart  Pick x 
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Drucksache 

13/8025 
Drucksache 

13/8027 
Nein Enthaltung 

Joachim Poß x 

Rudolf Purps x 

Hermann Rappe (Hildesheim) x 

Karin Rehbock-Zureich x 

Margot von Renesse x 

Renate Rennebach x 

Otto Reschke x 

Bernd Reuter x 

Dr. Edelbert Richter x 

Günter Rixe x 

Reinhold Robbe x 

Gerhard Rübenkönig x 

Marlene Rupprecht x 

Dr. Hansjörg Schäfer x 

Gudrun Schaich-Walch x 

Dieter Schanz x 

Rudolf Scharping x 

Bernd Scheelen x 

Dr. Hermann Scheer x 

Siegfried Scheffler x 

Horst Schild x 

Otto Schily x 

Günter Schluckebier x 

Horst Schmidbauer (Nürnberg) x 

Ulla Schmidt (Aachen) x 

Dagmar Schmidt (Meschede) x 

Wilhelm Schmidt (Salzgitter) x 

Regina Schmidt-Zadel x 

Heinz Schmitt (Berg) x 

Dr. Emil Schne ll  x 

Walter Schöler x 

Ottmar Schreiner x 

Gisela Schröter x 

Richard Schuhmann (Delitzsch) x 

Brigitte Schulte (Hameln) x 

Reinhard Schultz (Everswinkel) x 

Volkmar Schultz (Köln) x 

Ilse Schumann x 

Dr. R. Werner Schuster x 

Dietmar Schütz (Oldenburg) x 

Dr. Angelica Schwall-Düren x 

Ernst Schwanhold x 

Rolf Schwanitz x 

Bodo Seidenthal x , 

Lisa Seuster x 

Horst Sielaff x 

Johannes Singer x 

Dr. Sigrid Skarpelis-Sperk x 

Dr. Cornelie Sonntag-Wolgast x 

Wieland Sorge x 

Wolfgang Spanier x 

Dr. Dietrich Sperling x 

Jörg-Otto Spiller x 

Steen _Antje-Marie x 

Ludwig Stiegler x 

Dr. Peter Struck x 
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Drucksache 

13/8025 
Drucksache 

13/8027 Nein Enthaltung 

Joachim Tappe x 

Jörg Tauss x 

Dr. Bodo Teichmann x 

Jella Teuchner x 

Dr. Gerald Thalheim x 

Wolfgang Thierse x 

Franz Thönnes x 

Uta Titze-Stecher x 

Adelheid Tröscher x 

Hans-Eberhard Urbaniak x 

Siegfried Vergin x 

Günter Verheugen x 

Ute Vogt (Pforzheim) x 

Karsten D. Voigt (Frankfurt) x 
Josef Vosen x 

Hans Georg Wagner x 

Dr. Konstanze Wegner x 
Wolfgang Weiermann x 

Reinhard Weis (Stendal) x 

Matthias Weisheit x 

Gunter Weißgerber x 

Gert Weisskirchen (Wiesloch) x 

Jochen Welt x 

Hildegard Wester x 

Lydia Westrich x 

Inge Wettig-Danielmeier x 

Dr. Norbert  Wieczorek x 

Helmut Wieczorek (Duisburg) x 

Heidemarie Wieczorek-Zeul x 

Dieter Wiefelspütz x 

Dr. Wolfgang Wodarg x 

Verena Wohlleben x 

Hanna Wolf (München) x 

Heide Wright x 

Uta Zapf x 

Dr. Christoph Zöpel x 

Peter Zumkley x 

BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 
Elisabeth Altmann (Pommelsbrunn) x 

Marieluise Beck (Bremen) x 

Volker Beck (Köln) x 

Angelika Beer x 

Matthias Berninger x 

Annelie Buntenbach x 

Amke Dietert-Scheuer x 

Franziska Eichstädt-Bohlig x 

Dr. Uschi Eid x 

Andrea Fischer (Berlin) x 

Joseph Fischer (Frankfurt) x 

Rita Grießhaber x 

Gerald Häfner x 

Antje Hermenau x 
Kristin Heyne x 

Ulrike Höfken x 

Dr. Manuel Kiper x 
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Name 
Drucksache 

13/8025 
Drucksache 

13/8027 
Nein Enthaltung 

Monika Knoche x 

Dr. Angelika Köster-Loßack x 

Steffi Lemke x 

Dr. Helmut Lippelt x 

Oswald Metzger x 

Kerstin Müller (Köln) x 

Winfried Nachtwei x 

Christa Nickels x 

Egbert  Nitsch (Rendsburg) x 

Cem Özdemir x 

Gerd Poppe x 

Simone Probst x 

Dr. Jürgen Rochlitz x 

Halo Saibold x 

Christine Scheel x 

Irmingard Schewe-Gerigk x 

Albert  Schmidt (Hitzhofen) x 

Wolfgang Schmitt (Langenfeld) x 

Ursula Schönberger x 

Waltraud Schoppe x 

Werner Schulz (Berlin) x 

Marina Steindor x 

Christian Sterzing x 

Manfred Such x 

Dr. Antje Vollmer x 

Ludger Volmer x 

Helmut Wilhelm (Amberg) x 

Margareta Wolf (Frankfurt) x 

F.D.P. 
Ina Albowitz x 

Dr. Gisela Babel  x 

Hildebrecht Braun (Augsburg) x 

Günther Bredehorn x 

Jörg van Essen x 

Dr. Olaf Feldmann x 

Paul K. Friedhoff x 

Horst Friedrich x 

Rainer Funke x 

Dr. Wolfgang Gerhardt x 

Joachim Günther (Plauen) x 

Dr. Karlheinz Guttmacher x 

Dr. Helmut Haussmann x 
Ulrich Heinrich x 

Walter Hirche x 
Dr. Burkhard Hirsch x 

Birgit Homburger x 
Dr. Werner Hoyer x 
Ulrich Irmer x 
Dr. Klaus Kinkel x 

Roland Kohn x 

Dr. Heinrich L. Kolb x 

Jürgen Koppelin x 

Dr.-Ing. Karl-Hans Laermann x 

Dr. Otto Graf Lambsdorff x 

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger x 
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Drucksache 

13/8025 
Drucksache 

13/8027 Nein Enthaltung 

Uwe Lühr x 

Jürgen W. Möllemann x 

Günther Friedrich Nolting x 

Dr. Rainer Ortleb x 

Lisa Peters x 

Dr. Günter Rexrodt x 

Dr. Klaus Röhl x 

Helmut Schäfer (Mainz) x 

Cornelia Schmalz-Jacobsen x 

Dr. Edzard Schmidt-Jortzig x 

Dr. Irmgard Schwaetzer x 

Dr. Hermann Otto Solms x 

Dr. Max Stadler x 

Carl-Ludwig Thiele x 

Dr. Dieter Thomae x 

Jürgen Türk x 

Dr. Wolfgang Weng (Gerlingen) x 

Dr.Guido Westerwelle x 

PDS 
Petra Bläss x 

Maritta Böttcher x 

Eva Bulling-Schröter x 

Dr. Ludwig Elm x 

Dr. Dagmar Enkelmann x 

Dr. Ruth Fuchs x 

Andrea Gysi x 

Dr. Gregor Gysi x 

Hans-Peter Hartmann x 

Dr. Barbara Höll x 

Ulla Jelpke x 

Gerhard Jüttemann x 

Dr. Heidi Knake-Werner x 

Rolf Köhne x 

Rolf Kutzmutz x 

Dr. Christa Luft x 

Heidemarie Lüth x 

Dr. Günther Maleuda x 

Manfred Müller (Berlin) x 

Rosel Neuhäuser x 

Dr. Uwe-Jens Rössel x 

Christina Schenk x 

Steffen Tippach x 

Klaus-Jürgen Warnick x 

Dr. Winfried Wolf x 

Gerhard Zwerenz x 

Fraktionslos 
Kurt  Neumann (Berlin) 	 	x 	 

Entschuldigt wegen Übernahme einer Verpflichtung im Rahmen ihrer Mitgliedscha ft in den Parlamentarischen Versammlun-
gen des Europarates und der WEU, der NAV, der OSZE oder der IPU 

Abgeordnete(r) 

Antretter, Robe rt , SPD 
Behrendt, Wolfgang, SPD 
Fischer (Unna), Leni, CDU/CSU 
Horn, Erwin, SPD 
Dr. Probst, Albert , CDU/CSU  

Schloten, Dieter, SPD 
von Schmude, Michael, CDU/CSU 
Siebert, Bernd, CDU/CSU 
Terborg, Margitta, SPD 
Zierer, Benno, CDU/CSU 
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Liste 2 

Endgültiges Ergebnis der namentlichen Abstimmung über Änderungsanträge 
zur Zweiten Beratung des von den Fraktionen der CDU/CSU, SPD und F.D.P. eingebrachten 

Entwurfs eines Transplantationsgesetzes 
- Drucksachen 13/4355 und 13/8017 - 

Abgegebene Stimmen 	 634 
Ungültige Stimmen 	 4 
Gültige Stimmen 	 630 

Mit Nein haben gestimmt 	 1 Abgeordneter 
Enthaltungen 	 1 

Es entfielen auf 
Drucksache 13/8026, Wodarg u. a. 	 133 Stimmen 
Drucksache 13/8027, Seehofer, 
Lohmann (Lüdenscheid), Dreßler, Thomae u. a. 421 Stimmen 
Drucksache 13/8030, Schmidt-Jortzig u. a. 	74 Stimmen 

Ein Vorschlag ist angenommen, wenn er mehr Stimmen als alle anderen Vorschläge zusammen zuzüglich der 
Nein-Stimmen erhalten hat. 

Der Vorschlag Drucksache 13/8027, Seehofer, Lohmann (Lüdenscheid), Dreßler, Thomae u. a. hat die erfor-
derliche Mehrheit erhalten. 

Name 
Drucksache 

13/8026 
Drucksache 

13/8027 
Drucksache 

13/8030 Nein Enthaltung 

CDU/CSU 

Ulrich Adam x 
Peter Altmaier x 
Anneliese Augustin x 
Jürgen Augustinowitz x 
Dietrich Austermann x 
Heinz-Günter Bargfrede x 

Franz Peter Basten x 
Dr. Wolf Bauer x 

Brigitte Baumeister x 

Meinrad Belle x 
Dr. Sabine Bergmann-Pohl x 

Hans-Dirk Bierling x 

Dr. Joseph-Theodor Blank x 
Renate Blank x 

Dr. Heribert Blens x 
Peter Bleser x 
Dr. Norbert Blüm x 
Friedrich Bohl x 
Dr. Maria Böhmer x 

Wolfgang Börnsen (Bönstrup) x 

Wolfgang Bosbach x 

Dr. Wolfgang Bötsch x 

Klaus Brähmig x 

Rudolf Braun (Auerbach) x 
Paul Breuer x 
Monika Brudlewsky x 

Georg Brunnhuber x 

Klaus Bühler (Bruchsal) x 

Hartmut Büttner (Schönebeck) x 

Dankward Buwitt x 

Manfred Carstens (Emstek) x 

Peter H. Carstensen (Nordstrand) x 



16492 	Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode - 183. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 25. Juni 1997 

Name 
Drucksache 

13/8026 
Drucksache 

13/8027 
Drucksache 

13/8030 Nein Enthaltung 

Wolfgang Dehnel x 

Hubert Deittert x 

Gertrud Dempwolf x 

Albert Deß x 

Renate Diemers x 

Wilhelm Dietzel x 

Werner Dörflinger x 

Hansjürgen Doss x 

Dr. Alfred Dregger x 

Maria Eichhorn x 

Wolfgang Engelmann x 

Rainer Eppelmann x 

Heinz Dieter Eßmann x 

Horst Eylmann x 

Anke Eymer x 

Ilse Falk x 

Ulf Fink x 

Dirk Fischer (Hamburg) x 

Klaus Francke (Hamburg) x 

Herbert Frankenhauser x 

Dr. Gerhard Friedrich x 

Erich G. Fritz x 

Hans-Joachim Fuchtel x 

Michaela Geiger x 

Norbert Geis x 

Dr. Heiner Geißler x 

Michael Glos x 

Wilma Glücklich x 

Dr. Reinhard Göhner x 

Peter Götz x 

Dr. Wolfgang Götzer x 

Joachim Gres x 

Kurt-Dieter Grill x 

Wolfgang Gröbl x 

Hermann Gröhe x 

Claus-Peter Grotz x 

Manfred Grund x 

Horst Günther (Duisburg) x 

Carl-Detlev Freiherr von Hammerstein x 

Gottfried Haschke (Großhennersdorf) x 

Gerda Hasselfeldt x 

Otto Hauser (Ess lingen) x 

Hansgeorg Hauser (Rednitzhembach) x 

Helmut Heiderich x 

Manfred Heise x 

Detlef Helling x 

Dr. Renate Hellwig x 

Ernst Hinsken x 

Peter Hintze x 

Josef Hollerith x 

Dr. Karl-Heinrich Hornhues x 

Siegfried Hornung x 

Joachim Hörster x 

Hubert Hüppe x 

Peter Jacoby x 

Susanne Jaffke x 
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Name 
Drucksache 

13/8026 
Drucksache 

13/8027 
Drucksache 

13/8030 Nein Enthaltung 

Georg Janovsky x 

Helmut Jawurek x 

Dr. Dionys Jobst x 
Dr.-Ing. Rainer Jork x 

Michael Jung (Limburg) x 

Ulrich Junghanns x 
Dr. Egon Jüttner x 
Dr. Harald Kahl x 
Bartholomäus Kalb x 
Steffen Kampeter x 
Dr.-Ing. Dietmar Kansy x 
Manfred Kanther x 

Irmgard Karwatzki x 
Volker Kauder x 
Peter Keller x 
Eckart von Klaeden x 
Dr. Bernd Klaußner x 
Ulrich Klinkert x 
Hans-Ulrich Köhler (Hainspitz) x 
Manfred Kolbe x 
Norbert Königshofen x 
Eva-Maria Kors x 
Hartmut Koschyk x 
Manfred Koslowski x 
Thomas Kossendey x 
Rudolf Kraus x 
Wolfgang Krause (Dessau) x 
Andreas Krautscheid x 
Arnulf Kriedner x 

Heinz-Jürgen Kronberg x 
Dr.-Ing. Paul Krüger x 
Reiner Krziskewitz x 

Dr. Hermann Kues x 
Werner Kuhn x 

Dr. Karl A. Lamers (Heidelberg) x 
Dr. Norbert Lammert x 
Helmut Lamp x 

Armin Laschet x 
Herbert Lattmann x 
Dr. Paul Laufs x 
Karl-Josef Laumann x 
Vera Lengsfeld x 
Werner Lensing x 

Christian Lenzer x 

Peter Letzgus x 

Walter Link (Diepholz) x 

Eduard Lintner x 
Dr. Klaus W. Lippold (Offenbach) x 
Dr. Manfred Lischewski x 
Wolfgang Lohmann (Lüdenscheid) x 
Julius Louven x 

Sigrun Löwisch x 
Heinrich Lummer x 
Dr. Michael Luther x 
Erich Maaß (Wilhelmshaven) x 
Dr. Dietrich Mahlo x 
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Name 
Drucksache 

13/8026 
Drucksache 

13/8027 
Drucksache 

13/8030 Nein Enthaltung 

Erwin Marschewski x 

Günter Marten x 

Dr. Martin Mayer (Siegertsbrunn) x 

Wolfgang Meckelburg x 

Rudolf Meinl x 

Dr. Michael Meister x 

Friedrich Merz x 

Rudolf Meyer (Winsen) x 

Hans Michelbach x 

Meinolf Michels x 

Dr. Gerd Müller x 

Elmar Müller (Kirchheim) x 

Engelbert Nelle x 

Bernd Neumann (Bremen) x 

Johannes Nitsch x 

Claudia Nolte x 

Dr. Rolf Olderog x 

Friedhelm Ost x 

Eduard Oswald x 

Norbert Otto (Erfurt) x 

Dr. Gerhard Päselt x 

Hans-Wilhelm Pesch x 

Ulrich Petzold x 

Anton Pfeifer x 

Angelika Pfeiffer x 

Dr. Gero Pfennig x 

Dr. Friedbert Pflüger x 

Beatrix Philipp x 

Dr. Winfried Pinger x 

Ronald Pofalla x 

Dr. Hermann Pohler x 

Ruprecht Polenz x 

Marlies Pretzlaff x 

Dr. Bernd Protzner x 

Dieter Pützhofen x 

Thomas Rachel x 

Hans Raidel x 

Dr. Peter Ramsauer x 

Rolf Rau x 

Helmut Rauber x 

Peter Rauen x 

Christa Reichard (Dresden) x 

Klaus Dieter Reichardt (Mannheim) O x  

Dr. Bertold Reinartz x 

Erika Reinhardt x 

Hans-Peter Repnik x 

Roland Richter x 

Roland Richwien x 

Dr. Norbert  Rieder x 

Dr. Erich Riedl (München) x 

Klaus Riegert x 

Dr. Heinz Riesenhuber x 

Franz Romer x 

Hannelore Rönsch (Wiesbaden) x 

Dr. Klaus Rose x 

Kurt J. Rossmanith x 
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Drucksache 

13/8026 
Drucksache 

13/8027 
Drucksache 

13/8030 Nein Enthaltung 

Adolf Roth (Gießen) x 

Norbert  Röttgen x 

Volker Rühe x 
Dr. Jürgen Rüttgers x 

Roland Sauer (Stuttgart ) x 
Ortrun Schätzle x 

Dr. Wolfgang Schäuble x 
Hartmut Schauerte x 

Heinz Schemken x 

Karl-Heinz Scherhag x 

Gerhard Scheu x 

Norbert Schindler x 

Dietmar Schlee x 

Ulrich Schmalz x 

Bernd Schmidbauer x 
Christian Schmidt (Fürth) x 

Dr.-Ing. Joachim Schmidt (Halsbrücke) x 
Andreas Schmidt (Mülheim) x 

Hans-Otto Schmiedeberg x 

Hans Peter Schmitz (Baesweiler) x 

Birgit Schnieber-Jastram x 

Dr. Andreas Schockenhoff x 

Dr. Rupert  Scholz x 

Reinhard Freiherr von Schorlemer x 

Dr. Erika Schuchardt x 

Wolfgang Schulhoff x 

Dr. Dieter Schulte (Schwäbisch Gmünd) x 
Gerhard Schulz (Leipzig) x 

Frederick Schulze (Sangershausen) x 
Diethard Schütze (Berlin) x 

Clemens Schwalbe x 

Dr. Christian Schwarz-Schi lling x 
Wilhelm Josef Sebastian x 

Horst Seehofer x 
Marion Seib x 

Wilfried Seibel x 

Heinz-Georg Seiffert x 
Rudolf Seiters x 

Jürgen Sikora x 

Johannes Singhammer x 

Bärbel Sothmann x 

Margarete Späte x 

Carl-Dieter Spranger x 

Wolfgang Steiger x 

Erika Steinbach x 

Dr. Wolfgang Freiherr von Stetten x 

Dr. Gerhard Stoltenberg x 

Andreas Storm x 

Max Straubinger x 
Matthäus Strebl x 

Michael Stübgen x 
Egon Susset x 

Dr. Rita Süssmuth x 

Michael Teiser x 

Dr. Susanne Tiemann x 

Gottfried Tröger x 



16496 	Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode - 183. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 25. Juni 1997 

Name 
Drucksache 

13/8026 
Drucksache 

13/8027 
Drucksache 

13/8030 Nein Enthaltung 

Dr. Klaus-Dieter Uelhoff x 

Gunnar Uldall x 

Wolfgang Vogt (Düren) x 

Dr. Horst Waffenschmidt x 

Dr. Theodor Waigel x 

Alois Graf von Waldburg-Zeil x 

Dr. Jürgen Warnke x 

Kersten Wetzel x 

Hans-Otto Wilhelm (Mainz) x 

Gert Willner x 

Bernd Wilz x 

Willy Wimmer (Neuss) x 

Matthias Wissmann x 

Dagmar Wöhrl x 

Michael Wonneberger x 

Elke Wülfing x 

Peter Kurt Würzbach x 

Wolfgang Zeitlmann x 

Wolfgang Zöller x 

SPD 
Brigitte Adler x 

Gerd Andres x 

Hermann Bachmaier x 

Ernst Bahr x 

Doris Barnett x 

Klaus Barthel x 

Ingrid Becker-Inglau x 

Hans Berger x 

Hans-Werner Bertl x 

Friedhelm Julius Beucher x 

Rudolf Bindig x 

Arne Börnsen (Ritterhude) x 

Anni Brandt-Elsweier x 

Tilo Braune x 

Dr. Eberhard Brecht x 

Edelgard Bulmahn x 

Ursula Burchardt x 

Dr. Michael Bürsch x 

Hans Martin Bury x 

Hans Büttner (Ingolstadt) x 

Wolf-Michael Catenhusen x 

Peter Conradi x 

Dr. Herta Däubler-Gmelin x 

Christel Deichmann x 

Karl Diller  x 

Dr. Marliese Dobberthien x 

Peter Dreßen x 

Rudolf Dreßler x 

Freimut Duve x 

Ludwig Eich x 

Peter Enders x 

Gernot Erler x 

Petra Ernstberger x 

Annette Faße x 

Elke Ferner x 

Lothar Fischer (Homburg) x 
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Name 
Drucksache 

13/8026 
Drucksache 

13/8027 
Drucksache 

13/8030 Nein Enthaltung 

Gabriele Fograscher x 

Iris Follak x 

Norbert Formanski x 

Dagmar Freitag x 

Anke Fuchs (Köln) x 

Katrin Fuchs (Verl) x 

Arne Fuhrmann x 

Monika Ganseforth x 

Uwe Göllner x 

Konrad Gilges x 

Iris Gleicke x 

Günter Gloser x 

Günter Graf (Friesoythe) x 

Angelika Graf (Rosenheim) x 

Dieter Grasedieck x 

Achim Großmann x 

Karl Hermann Haack (Extertal) x 

Hans-Joachim Hacker x 

Klaus Hagemann x 

Manfred Hampel x 

Christel Hanewinckel x 

Alfred Hartenbach x 

Dr. Liesel Hartenstein x 

Klaus Hasenfratz x 

Dr. Ingomar Hauchler x 

Dieter Heistermann x 

Reinhold Hemker x 

Rolf Hempelmann x 

Dr. Barbara Hendricks x 

Monika Heubaum x 

Uwe Hiksch x 

Reinhold Hiller (Lübeck) x 

Stephan Hilsberg x 

Gerd Höfer x 

Jelena Hoffmann (Chemnitz) x 

Frank Hofmann (Volkach) x 

Ingrid Holzhüter x 

Eike Hovermann x 

Lothar Ibrügger x 

Wolfgang Ilte x 

Barbara Imhof x 

Brunhilde Irber x 

Gabriele Iwersen x 

Renate Jäger x 

Jann-Peter Janssen x 

Ilse Janz x 

Dr. Uwe Jens x 

Volker Jung (Düsseldorf) x 

Sabine Kaspereit x 

Susanne Kastner x 

Ernst Kastning x 

Hans-Peter Kemper x 
Klaus Kirschner x 

Marianne Klappert x 

Siegrun Klemmer x 

Hans-Ulrich Klose x 
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Name 
Drucksache 

13/8026 
Drucksache 

13/8027 
Drucksache 

13/8030 Nein Enthaltung 

Dr. Hans-Hinrich Knaape x 

Walter Kolbow x 

Fritz Rudolf Körper x 

Nicolette Kressl x 

Volker Kröning x 

Thomas Krüger x 

Horst Kubatschka x 

Eckart Kuhlwein x 

Helga Kühn-Mengel x 

Konrad Kunick x 

Christine Kurzhals x 

Dr. Uwe Küster x 

Werner Labsch x 

Brigitte Lange x 

Detlev von Larcher x 

Waltraud Lehn x 

Robert  Leidinger x 

Klaus Lennartz x 

Dr. Elke Leonhard x 

Christa Lörcher x 

Erika Lotz x 

Dr. Christine Lucyga x 

Dieter Maaß (Herne) x 

Winfried Mante x 

Dorle Marx x 

Ulrike Mascher x 

Christoph Matschie x 

Ingrid Matthäus-Maier x 

Heide Mattischeck x 

Markus Meckel x 
Ulrike Mehl x 

Herbert  Meißner x 

Angelika Mertens x 

Dr. Jürgen Meyer (Ulm) x 

Ursula Mogg x 

Siegmar Mosdorf x 

Michael Müller (Düsseldorf) x 

Jutta Müller (Völklingen) x 

Christian Müller (Zittau) x 

Volker Neumann (Bramsche) x 

Gerhard Neumann (Gotha) x 

Dr. Edith Niehuis x 
Dr. Rolf Niese x 

Doris Odendahl x 

Günter Oesinghaus x 

Leyla Onur x 

Manfred Opel x 

Adolf Ostertag x 

Kurt  Palis x 

Albrecht Papenroth x 

Dr. Willfried Penner x 

Dr. Martin Pfaff x 

Georg Pfannenstein x 

Dr. Eckhart  Pick x 

Joachim Poß x 

Rudolf Purps x 
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Name 
Drucksache 

13/8026 
Drucksache 

13/8027 
Drucksache 

13/8030 Nein Enthaltung 

Hermann Rappe (Hildesheim) x 

Karin Rehbock-Zureich x 

Margot von Renesse x 
Renate Rennebach x 

Otto Reschke x 

Bernd Reuter x 

Dr. Edelbert Richter x 

Günter Rixe x 

Reinhold Robbe x 

Gerhard Rübenkönig x 

Marlene Rupprecht x 

Dr. Hansjörg Schäfer x 

Gudrun Schaich-Walch x 

Dieter Schanz x 

Rudolf Scharping x 

Bernd Scheelen x 

Dr. Hermann Scheer x 

Siegfried Scheffler x 

Horst Schild x 

Otto Schily x 

Günter Schluckebier x 

Horst Schmidbauer (Nürnberg) x 

Ulla Schmidt (Aachen) x 

Dagmar Schmidt (Meschede) x 

Regina Schmidt-Zadel x 

Heinz Schmitt (Berg) x 

Dr. Emil Schnell x 

Walter Schöler x 

Ottmar Schreiner x 
Gisela Schröter x 

Richard Schuhmann (Delitzsch) x 

Brigitte Schulte (Hameln) x 

Reinhard Schultz (Everswinkel) x 

Volkmar Schultz (Köln) x 

Ilse Schumann x 

Dr. R. Werner Schuster x 

Dietmar Schütz (Oldenburg) x 

Dr. Angelica Schwall-Düren x 

Ernst Schwanhold x 

Roll Schwanitz x 

Bodo Seidenthal x 

Lisa Seuster x 

Horst Sielaff x 

Johannes Singer x 

Dr. Sigrid Skarpelis-Sperk x 

Dr. Cornelie Sonntag-Wolgast x 

Wieland Sorge x 

Wolfgang Spanier x 

Dr. Dietrich Sperling x 

Jörg-Otto Spiller x 

Antje-Marie Steen x 

Ludwig Stiegler x 
Dr. Peter Struck x 

Joachim Tappe x 

Jörg Tauss x 
Dr. Bodo Teichmann x 
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Name 
Drucksache 

13/8026 
Drucksache 

13/8027 
Drucksache 

13/8030 Nein Enthaltung 

Jella Teuchner x 

Dr. Gerald Thalheim x 

Wolfgang Thierse x 

Franz Thönnes x 

Uta Titze-Stecher x 

Adelheid Tröscher x 

Hans-Eberhard Urbaniak x 

Siegfried Vergin x 

Günter Verheugen x 

Ute Vogt (Pforzheim) x 

Karsten D. Voigt (Frankfurt) x 

Josef Vosen x 

Hans Georg Wagner x 

Dr. Konstanze Wegner x 

Wolfgang Weiermann x 

Reinhard Weis (Stendal) x 

Matthias Weisheit x 

Gunter Weißgerber x 

Gert Weisskirchen (Wiesloch) x 

Hildegard Wester x 

Lydia Westrich x 

Inge Wettig-Danielmeier x 

Dr. Norbert  Wieczorek x 

Helmut Wieczorek (Duisburg) x 

Heidemarie Wieczorek-Zeul x 

Dieter Wiefelspütz x 

Berthold Wittich x 

Dr. Wolfgang Wodarg x 

Verena Wohlleben x 

Hanna Wolf (München) x 

Heide Wright x 

Uta Zapf x 

Dr. Christoph Zöpel x 

Peter Zumkley x 

BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 
Elisabeth Altmann (Pommelsbrunn) x 

Marieluise Beck (Bremen) x 

Volker Beck (Köln) x 

Angelika Beer x 

Matthias Berninger x 

Annelie Buntenbach x 

Amke Dietert-Scheuer x 

Franziska Eichstädt-Bohlig x 

Dr. Uschi Eid x 

Andrea Fischer (Berlin) x 

Joseph Fischer (Frankfurt) x 

Rita Grießhaber x 

Gerald Häfner x 

Antje Hermenau x 

Kristin Heyne x 

Ulrike Höfken x 

Dr. Manuel Kiper x 

Monika Knoche x 

Dr. Angelika Köster-Loßack x 

Steffi Lemke x 

Dr. Helmut Lippelt x 
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Name 
Drucksache 

13/8026 
Drucksache 

13/8027 
Drucksache 

13/8030 
Nein Enthaltung 

Oswald Metzger x 

Kerstin Müller (Köln) x 

Winfried Nachtwei x 

Christa Nickels x 

Egbert  Nitsch (Rendsburg) x 

Cem Özdemir x 

Gerd Poppe x 

Simone Probst x 

Dr. Jürgen Rochlitz x 

Halo Saibold x 

Christine Scheel x 

Irmingard Schewe-Gerigk x 

Rezzo Schlauch x 

Albert Schmidt (Hitzhofen) x 

Wolfgang Schmitt (Langenfeld) x 

Ursula Schönberger x 

Waltraud Schoppe x 

Werner Schulz (Berlin) x 

Marina Steindor x 

Christian Sterzing x 

Manfred Such x 

Dr. Antje Vollmer x 

Ludger Volmer x 

Helmut Wilhelm (Amberg) x 

Margareta Wolf (Frankfurt) x 

F.D.P. 
Ina Albowitz x 

Dr. Gisela Babel x 

Hildebrecht Braun (Augsburg) x 

Günther Bredehorn x 

Jörg van Essen x 

Dr. Olaf Feldmann x 

Paul K. Friedhoff x 

Horst Friedrich x 

Rainer Funke x 

Dr. Wolfgang Gerhardt x 

Joachim Günther (Plauen) x 

Dr. Karlheinz Guttmacher x 

Dr. Helmut Haussmann x 

Ulrich Heinrich x 

Walter Hirche x 

Dr. Burkhard Hirsch x 

Birgit Homburger x 

Dr. Werner Hoyer x 

Ulrich Irmer x 

Dr. Klaus Kinkel x 

Roland Kohn x 

Dr. Heinrich L. Kolb x 

Jürgen Koppelin x 

Dr.-Ing. Karl-Hans Laermann x 

Dr. Otto Graf Lambsdorff x 

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger x 

Uwe Lühr x 

Jürgen W. Möllemann x 

Günther Friedrich Nolting x 
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Name 
Drucksache 

13/8026 
Drucksache 

13/8027 
Drucksache 

13/8030 Nein Enthaltung 

Dr. Rainer Ortleb x 

Lisa Peters x 

Dr. Günter Rexrodt x 

Dr. Klaus Röhl x 

Helmut Schäfer (Mainz) x 

Cornelia Schmalz-Jacobsen x 

Dr. Edzard Schmidt-Jortzig x 

Dr. Irmgard Schwaetzer x 

Dr. Hermann Otto  Sohns  x 

Dr. Max Stadler x 

Carl-Ludwig Thiele x 

Dr. Dieter Thomae x 

Jürgen Türk x 

Dr. Wolfgang Weng (Gerlingen) x 

Dr. Guido Westerwelle x 

PDS 
Petra Bläss x 

Maritta Böttcher x 

Eva Bulling-Schröter x 

Dr. Ludwig Elm x 

Dr. Dagmar Enkelmann x 

Dr. Ruth Fuchs x 

Andrea Gysi x 

Dr. Gregor Gysi x 

Hans-Peter Hartmann x 

Dr. Barbara Höll x 

Ulla Jelpke x 

Gerhard Jüttemann x 

Dr. Heidi Knake-Werner x 

Rolf Köhne x 

Rolf Kutzmutz x 

Dr. Christa Luft x 

Heidemarie Lüth x 

Dr. Günther Maleuda x 

Manfred Müller (Berlin) x 

Rosel Neuhäuser x 

Dr. Uwe-Jens Rössel x 

Christina Schenk x 

Steffen Tippach x 

Klaus-Jürgen Warnick x 

Dr. Winfried Wolf x 

Gerhard Zwerenz x 

Fraktionslos 
Kurt  Neumann (Berlin)  x 

Entschuldigt wegen Übernahme einer Verpflichtung im Rahmen ihrer Mitgliedschaft in den Parlamentarischen Versammlun-
gen des Europarates und der WEU, der NAV, der OSZE oder der IPU 

Abgeordnete(r) 

Antretter, Robe rt , SPD 
Behrendt, Wolfgang, SPD 
Fischer (Unna), Leni, CDU/CSU 
Horn, Erwin, SPD 
Dr. Probst, Albe rt , CDU/CSU  

Schloten, Dieter, SPD 
von Schmude, Michael, CDU/CSU 
Siebert, Bernd, CDU/CSU 
Terborg, Margitta, SPD 
Zierer, Benno, CDU/CSU 
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Liste 3 

Endgültiges Ergebnis der namentlichen Abstimmung 
zur dritten Beratung und Schlußabstimmung über den Entwurf der Fraktionen der CDU/CSU, SPD 

und F.D.P. zu einem Transplantationsgesetz Drucksachen 13/4355 und 13/8017 

Abgegebene Stimmen: 629; 
davon: 

ja: 	449 

nein: 	151 

enthalten: 29 

Ja 

CDU/CSU 

Ulrich Adam 
Peter Altmaier 
Anneliese Augustin 
Jürgen Augustinowitz 
Dietrich Austermann 
Heinz-Günter Bargfrede 
Franz Peter Basten 
Dr. Wolf Bauer 
Brigitte Baumeister 
Meinrad Belle 
Dr. Sabine Bergmann-Pohl 
Hans-Dirk Bierling 
Renate Blank 
Dr. Heribert Blens 
Peter Bleser 
Dr. Norbert  Blüm 
Friedrich Bohl 
Dr. Maria Böhmer 
Wolfgang Börnsen (Bönstrup) 
Wolfgang Bosbach 
Dr. Wolfgang Bötsch 
Klaus Brähmig 
Rudolf Braun (Auerbach) 
Paul Breuer 
Georg Brunnhuber 
Klaus Bühler (Bruchsal) 
Hartmut Büttner 
(Schönebeck) 

Dankward Buwitt 
Manfred Carstens (Emstek) 
Peter Harry Carstensen 

(Nordstrand) 
Wolfgang Dehnel 
Hubert  Deittert 
Gertrud Dempwolf 
Albert  Deß 
Renate Diemers 
Wilhelm Dietzel 
Werner Dörflinger 
Hansjürgen Doss 
Dr. Alfred Dregger 
Maria Eichhorn 
Wolfgang Engelmann 
Rainer Eppelmann 
Heinz Dieter Eßmann 
Horst Eylmann 
Anke Eymer 
Ilse Falk 
Jochen Feilcke 
Ulf Fink 
Dirk Fischer (Hamburg) 
Klaus Francke (Hamburg) 
Herbert  Frankenhauser 
Dr. Gerhard Friedrich 
Erich G. Fritz 
Hans-Joachim Fuchtel 

Michaela Geiger 
Norbert  Geis 
Dr. Heiner Geißler 
Michael Glos 
Dr. Reinhard Göhner 
Peter Götz 
Joachim Gres 
Wolfgang Gröbl 
Claus-Peter Grotz 
Manfred Grund 
Horst Günther (Duisburg) 
Carl-Detlev Freiherr von 
Hammerstein 

Gottfried Haschke 
(Großhennersdorf) 

Gerda Hasselfeldt 
Otto Hauser (Esslingen) 
Hansgeorg Hauser 
(Rednitzhembach) 

Helmut Heiderich 
Manfred Heise 
Detlef Helling 
Dr. Renate Hellwig 
Ernst Hinsken 
Peter Hintze 
Josef Holle rith 
Dr. Karl-Heinz Hornhues 
Siegfried Hornung 
Joachim Hörster 
Peter Jacoby 
Susanne Jaffke 
Georg Janovsky 
Dr.-Ing. Rainer Jork 
Michael Jung (Limburg) 
Ulrich Junghanns 
Dr. Egon Jüttner 
Dr. Harald Kahl 
Bartholomäus Kalb 
Steffen Kampeter 
Dr.-Ing. Dietmar Kansy 
Manfred Kanther 
Irmgard Karwatzki 
Volker Kauder 
Peter Keller 
Dr. Bernd Klaußner 
Ulrich Klinkert 
Hans-Ulrich Köhler 

(Hainspitz) 
Manfred Kolbe 
Norbert  Königshofen 
Eva-Maria Kors 
Hartmut Koschyk 
Manfred Koslowski 
Thomas Kossendey 
Rudolf Kraus 
Andreas Krautscheid 
Arnulf Kriedner 
Heinz-Jürgen Kronberg 
Dr.-Ing. Paul Krüger 
Dr. Hermann Kues 
Werner Kuhn 
Dr. Karl A. Lamers 
(Heidelberg) 

Karl Lamers 
Dr. Norbert  Lammert 
Helmut Lamp 
Armin Laschet 
Herbert Lattmann 
Dr. Paul Laufs 

Karl-Josef Laumann 
Vera Lengsfeld 
Werner Lensing 
Christian Lenzer 
Peter Letzgus 
Walter Link (Diepholz) 
Eduard Lintner 
Dr. Klaus W. Lippold 

(Offenbach) 
Dr. Manfred Lischewski 
Wolfgang Lohmann 

(Lüdenscheid) 
Julius Louven 
Sigrun Löwisch 
Heinrich Lummer 
Dr. Michael Luther 
Erich Maaß (Wilhelmshaven) 
Dr. Dietrich Mahlo 
Erwin Marschewski 
Günter Marten 
Dr. Martin Mayer 
(Siegertsbrunn) 

Wolfgang Meckelburg 
Rudolf Meinl 
Dr. Michael Meister 
Friedrich Merz 
Rudolf Meyer (Winsen) 
Hans Michelbach 
Meinolf Michels 
Dr. Gerd Müller 
Elmar Müller (Kirchheim) 
Engelbert Nelle 
Bernd Neumann (Bremen) 
Johannes Nitsch 
Claudia Nolte 
Dr. Rolf Olderog 
Friedhelm Ost 
Eduard Oswald 
Norbert  Otto (Erfurt ) 
Dr. Gerhard Päselt 
Ulrich Petzold 
Anton Pfeifer 
Angelika Pfeiffer 
Dr. Gero Pfennig 
Dr. Friedbert Pflüger 
Beatrix Philipp 
Dr. Winfried Pinger 
Ronald Pofalla 
Dr. Hermann Pohler 
Ruprecht Polenz 
Marlies Pretzlaff 
Dr. Bernd Protzner 
Dieter Pützhofen 
Thomas Rachel 
Hans Raidel 
Dr. Peter Ramsauer 
Rolf Rau 
Helmut Rauber 
Peter Rauen 
Christa Reichard (Dresden) 
Klaus Dieter Reichardt 
(Mannheim) 

Dr. Bertold Reinartz 
Erika Reinhardt 
Hans-Peter Repnik 
Roland Richter 
Roland Richwien 
Dr. Norbert  Rieder 
Dr. Erich Riedl (München) 

Klaus Riegert 
Dr. Heinz Riesenhuber 
Franz Romer 
Hannelore Rönsch 

(Wiesbaden) 
Dr. Klaus Rose 
Kurt  J. Rossmanith 
Adolf Roth (Gießen) 
Norbert  Röttgen 
Volker Rühe 
Dr. Jürgen Rüttgers 
Roland Sauer (Stuttga rt ) 
Ortrun Schätzle 
Dr. Wolfgang Schäuble 
Karl-Heinz Scherhag 
Gerhard Scheu 
Norbert Schindler 
Dietmar Schlee 
Ulrich Schmalz 
Bernd Schmidbauer 
Christian Schmidt (Fürth) 
Dr.-Ing. Joachim Schmidt 
(Halsbrücke) 

Andreas Schmidt (Mülheim) 
Hans-Otto Schmiedeberg 
Hans Peter Schmitz 

(Baesweiler) 
Birgit Schnieber-Jastram 
Dr. Andreas Schockenhoff 
Dr. Rupert  Scholz 
Reinhard Freiherr von 
Schorlemer 

Dr. Erika Schuchardt 
Wolfgang Schulhoff 
Dr. Dieter Schulte 
(Schwäbisch Gmünd) 

Gerhard Schulz (Leipzig) 
Frederick Schulze 
(Sangershausen) 

Diethard Schütze (Berlin) 
Clemens Schwalbe 
Dr. Christian Schwarz

-

Schilling 
Wilhelm Josef Sebastian 
Horst Seehofer 
Marion Seib 
Wilfried Seibel 
Heinz-Georg Seiffert 
Rudolf Seiters 
Jürgen Sikora 
Johannes Singhammer 
Bärbel Sothmann 
Margarete Späte 
Carl-Dieter Spranger 
Wolfgang Steiger 
Erika Steinbach 
Dr. Wolfgang Freiherr von 
Stetten 

Dr. Gerhard Stoltenberg 
Andreas Storm 
Max Straubinger 
Matthäus Strebl 
Michael Stübgen 
Egon Susset 
Dr. Rita Süssmuth 
Michael Teiser 
Dr. Susanne Tiemann 
Gottfried Tröger 
Dr. Klaus-Dieter Uelhoff 
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Gunnar Uldall 
Wolfgang Vogt (Düren) 
Dr. Horst Waffenschmidt 
Dr. Theodor Waigel 
Alois Graf von Waldburg-Zeil 
Dr. Jürgen Warnke 
Kersten Wetzel 
Hans-Otto Wilhelm (Mainz) 
Gert Willner 
Bernd Wilz 
Willy Wimmer (Neuss) 
Dagmar Wöhrl 
Michael Wonneberger 
Elke Wülfing 
Peter Kurt Würzbach 
Wolfgang Zeitlmann 
Wolfgang Zöller 

SPD 

Brigitte Adler 
Gerd Andres 
Hermann Bachmaier 
Ernst Bahr 
Doris Barnett 
Klaus Barthel 
Hans Berger 
Rudolf Bindig 
Arne Börnsen (Ritterhude) 
Tilo Braune 
Dr. Eberhard Brecht 
Wolf-Michael Catenhusen 
Peter Dreßen 
Rudolf Dreßler 
Ludwig Eich 
Peter Enders 
Gernot Erler 
Lothar Fischer (Homburg) 
Norbert  Formanski 
Anke Fuchs (Köln) 
Monika Ganseforth 
Konrad Gilges 
Günter Gloser 
Uwe Göllner 
Angelika Graf (Rosenheim) 
Dieter Grasedieck 
Achim Großmann 
Karl Hermann Haack 

(Extertal) 
Klaus Hagemann 
Manfred Hampel 
Klaus Hasenfratz 
Dieter Heistermann 
Monika Heubaum 
Uwe Hiksch 
Jelena Hoffmann (Chemnitz) 
Ingrid Holzhüter 
Lothar Ibrügger 
Wolfgang Ilte 
Brunhilde Irber 
Ilse Janz 
Volker Jung (Düsseldorf) 
Sabine Kaspereit 
Susanne Kastner 
Ernst Kastning 
Hans-Peter Kemper 
Klaus Kirschner 
Marianne Klappert  
Dr. Hans-Hinrich Knaape 
Walter Kolbow 
Fritz Rudolf Körper 
Volker Kröning 
Thomas Krüger 
Horst Kubatschka 
Christine Kurzhals 

Dr. Uwe Küster 
Werner Labsch 
Brigitte Lange 
Robert Leidinger 
Dr. Elke Leonhard 
Dieter Maaß (Herne) 
Winfried Mante 
Ulrike Mascher 
Christoph Matschie 
Ingrid Matthäus-Maier 
Herbert Meißner 
Dr. Jürgen Meyer (Ulm) 
Ursula Mogg 
Siegmar Mosdorf 
Jutta Müller (Völklingen) 
Christian Müller (Zittau) 
Volker Neumann (Bramsche) 
Gerhard Neumann (Gotha) 
Dr. Rolf Niese 
Kurt  Palis 
Dr. Willfried Penner 
Dr. Eckhart  Pick 
Joachim Poß 
Hermann Rappe 
(Hildesheim) 

Margot von Renesse 
Renate Rennebach 
Bernd Reuter 
Dr. Edelbert Richter 
Günter Rixe 
Reinhold Robbe 
Gerhard Rübenkönig 
Dr. Hansjörg Schäfer 
Gudrun Schaich-Walch 
Dieter Schanz 
Rudolf Scharping 
Bernd Scheelen 
Horst Schild 
Günter Schluckebier 
Ulla Schmidt (Aachen) 
Heinz Schmitt (Berg) 
Dr. Emil Schnell 
Richard Schuhmann 

(Delitzsch) 
Brigitte Schulte (Hameln) 
Volkmar Schultz (Köln) 
Ilse Schumann 
Dietmar Schütz (Oldenburg) 
Ernst Schwanhold 
Rolf Schwanitz 
Bodo Seidenthal 
Johannes Singer 
Dr. Sigrid Skarpelis-Sperk 
Wieland Sorge 
Jörg-Otto Spiller 
Dr. Peter Struck 
Joachim Tappe 
Jörg Tauss 
Dr. Bodo Teichmann 
Jella Teuchner 
Dr. Gerald Thalheim 
Franz Thönnes 
Hans-Eberhard Urbaniak 
Siegfried Vergin 
Günter Verheugen 
Karsten D. Voigt (Frankfurt) 
Josef Vosen 
Hans Georg Wagner 
Dr. Konstanze Wegner 
Wolfgang Weiermann 
Gunter Weißgerber 
Jochen Welt 
Lydia Westrich 
Dr. Norbert  Wieczorek 
Helmut Wieczorek 

(Duisburg) 

Dieter Wiefelspütz 
Berthold Wittich 
Verena Wohlleben 
Heidi Wright 
Peter Zumkley 
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Rita Grießhaber 
Antje Hermenau 
Christine Scheel 
Wolfgang Schmitt 

(Langenfeld) 
Waltraud Schoppe 

F.D.P. 

Ina Albowitz 
Dr. Gisela Babel 
Hildebrecht Braun 
(Augsburg) 

Jörg van Essen 
Dr. Olaf Feldmann 
Paul K. Friedhoff 
Horst Friedrich 
Dr. Wolfgang Gerhardt 
Joachim Günther (Plauen) 
Dr. Karlheinz Guttmacher 
Walter Hirche 
Birgit Homburger 
Dr. Werner Hoyer 
Ulrich Irmer 
Detlef Kleinert (Hannover) 
Dr. Heinrich L. Kolb 
Jürgen Koppelin 
Dr.-Ing. Karl-Hans Laermann 
Dr. Otto Graf Lambsdorff 
Sabine Leutheusser

-

Schnarrenberger 
Uwe Lühr 
Jürgen W. Möllemann 
Günther Friedrich Nolting 
Dr. Rainer Ortleb 
Lisa Peters 
Dr. Günter Rexrodt 
Helmut Schäfer (Mainz) 
Cornelia Schmalz-Jacobsen 
Dr. Irmgard Schwaetzer 
Dr. Hermann Otto  Sohns  
Dr. Max Stadler 
Dr. Dieter Thomae 
Jürgen Türk 
Dr. Wolfgang Weng 

(Gerlingen) 
Dr. Guido Westerwelle 

PDS 

Maritta Böttcher 
Dr. Dagmar Enkelmann 
Dr. Ruth Fuchs 
Andrea Gysi 
Dr. Gregor Gysi 
Hanns-Peter Hartmann 
Dr. Heidi Knake-Werner 
Heidemarie Lüth 
Dr. Günther Maleuda 
Manfred Müller (Berlin) 
Rosel Neuhäuser 
Dr. Uwe-Jens Rössel 
Steffen Tippach 
Klaus-Jürgen Warnick 
Gerhard Zwerenz 

Fraktionslos 

Kurt  Neumann (Berlin) 

Nein 

CDU/CSU 

Dr. Joseph-Theodor Blank 
Wilma Glücklich 
Kurt-Dieter Grill 

 Hermann Gröhe 
Hubert  Hüppe 
Helmut Jawurek 
Dr. Dionys Jobst 
Eckart  von Klaeden 
Wolfgang Krause (Dessau) 
Reiner Krziskewitz 
Hans-Wilhelm Pesch 

SPD 

Ingrid Becker-Inglau 
Hans-Werner Bertl 
Anni Brandt-Elsweier 
Edelgard Bulmahn 
Ursula Burchardt 
Dr. Michael Bürsch 
Hans Martin Bury 
Hans Büttner (Ingolstadt) 
Peter Conradi 
Dr. Herta Däubler-Gmelin 
Christel Deichmann 
Karl Diller 
Freimut Duve 
Petra Ernstberger 
Annette Faße 
Elke Ferner 
Gabriele Fograscher 
Dagmar Freitag 
Katrin Fuchs (Verl) 
Iris Gleicke 
Günter Graf (Friesoythe) 
Hans-Joachim Hacker 
Christel Hanewinckel 
Dr. Liesel Hartenstein 
Dr. Ingomar Hauchler 
Reinhold Hemker 
Rolf Hempelmann 
Dr. Barbara Hendricks 
Reinhold Hiller (Lübeck) 
Stephan Hilsberg 
Frank Hofmann (Volkach) 
Eike Hovermann 
Barbara Imhof 
Gabriele Iwersen 
Renate Jäger 
Jann-Peter Janssen 
Helga Kühn-Mengel 
Konrad Kunick 
Detlev von Larcher 
Christa Lörcher 
Erika Lotz 
Heide Mattischeck 
Markus Meckel 
Michael Müller (Düsseldorf) 
Doris Odendahl 
Günter Oesinghaus 
Leyla Onur 
Manfred Opel 
Adolf Ostertag 
Albrecht Papenroth 
Dr. Martin Pfaff 
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Georg Pfannenstein 
Rudolf Purps 
Karin Rehbock-Zureich 
Otto Reschke 
Marlene Rupprecht 
'Dr. Hermann Scheer 
Siegfried Scheffler 
Otto Schily 
Horst Schmidbauer 
(Nürnberg) 

Dagmar Schmidt (Meschede) 
Regina Schmidt-Zadel 
Walter Schöler 
Gisela Schröter 
Dr. R. Werner Schuster 
Dr. Angelica Schwall-Düren 
Lisa Seuster 
Horst Sielaff 
Dr. Cornelie Sonntag-Wolgast 
Wolfgang Spanier 
Dr. Dietrich Sperling 
Antje-Marie Steen 
Wolfgang Thierse 
Adelheid Tröscher 
Ute Vogt (Pforzheim) 
Reinhard Weis (Stendal) 
Matthias Weisheit 
Gert Weisskirchen (Wiesloch) 
Hildegard Wester 
Heidemarie Wieczorek-Zeul 
Dr. Wolfgang Wodarg 
Hanna Wolf (München) 
Uta Zapf 
Dr. Christoph Zöpel 
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Elisabeth Altmann 
(Pommelsbrunn) 

Marieluise Beck (Bremen) 
Volker Beck (Köln) 
Angelika Beer 
Matthias Berninger 

Annelie Buntenbach 
Amke Dietert-Scheuer 
Franziska Eichstädt-Bohlig 
Dr. Uschi Eid 
Andrea Fischer (Berlin) 
Joseph Fischer (Frankfurt) 
Gerald Häfner 
Dr. Manuel Kiper 
Monika Knoche 
Dr. Angelika Köster-Loßack 
Steffi Lemke 
Dr. Helmut Lippelt 
Oswald Metzger 
Kerstin Müller (Köln) 
Winfried Nachtwei 
Christa Nickels 
Egbert  Nitsch (Rendsburg) 
Cem Özdemir 
Gerd Poppe 
Simone Probst 
Dr. Jürgen Rochlitz 
Halo Saibold 
Irmingard Schewe-Gerigk 
Rezzo Schlauch 
Albert  Schmidt (Hitzhofen) 
Ursula Schönberger 
Werner Schulz (Berlin) 
Marina Steindor 
Christian Sterzing 
Manfred Such 
Dr. Antje Vollmer 
Ludger Volmer 

F.D.P. 

Günther Bredehorn 
Rainer Funke 
Dr. Helmut Haussmann 
Ulrich Heinrich 
Dr. Burkhard Hirsch 
Dr. Klaus Kinkel 
Roland Kohn 
Dr. Klaus Röhl 

PDS 

Petra Bläss 
Eva Bulling-Schröter 
Dr. Ludwig Elm 
Dr. Barbara Höll 
Ulla Jelpke 
Gerhard Jüttemann 
Rolf Köhne 
Rolf Kutzmutz 
Dr. Christa Luft 
Christina Schenk 
Dr. Winfried Wolf 

Enthalten 

CDU/CSU 

Monika Brudlewsky 
Dr. Wolfgang Götzer 
Heinz Schemken 
Johannes Selle 

SPD 

Friedhelm Julius Beucher 
Dr. Marliese Dobberthien 
Iris Follak 

Arne Fuhrmann 
Alfred Hartenbach 
Gerd Höfer 
Siegrun Klemmer 
Hans-Ulrich Klose 
Nicolette Kressl 
Eckart  Kuhlwein 
Waltraud Lehn 
Klaus Lennartz 
Dr. Christine Lucyga 
Dorle Marx 
Ulrike Mehl 
Angelika Mertens 
Dr. Edith Niehuis 
Ottmar Schreiner 
Uta Titze-Stecher 
Inge Wettig-Danielmeier 
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Kristin Heyne 
Ulrike Höfken 
Margareta Wolf (Frankfurt) 

F.D.P. 

Dr. Edzard Schmidt-Jortzig 
Carl-Ludwig Thiele 

Entschuldigt wegen Übernahme einer Verpflichtung im Rah-
men ihrer Mitgliedschaft in den Parlamentarischen Versamm-
lungen des Europarates und der WEU, der NAV, der OSZE 
oder der IPU 

Abgeordnete(r) 

Antretter, Robe rt , SPD 
Behrendt, Wolfgang, SPD 
Fischer (Unna), 
Leni, CDU/CSU 

Horn, Erwin, SPD 
Dr. Probst, Albert , CDU/CSU 

Schloten, Dieter, SPD 
von Schmude 
Michael, CDU/CSU 

Siebert, Bernd, CDU/CSU 
Terborg, Margitta, SPD 
Zierer, Benno, CDU/CSU 
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Anlage 1 

Liste der entschuldigten Abgeordneten 

Abgeordnete(r)  
entschuldigt bis 
einschließlich 

Antretter, Robert  SPD 25. 6. 97 * 

Behrendt, Wolfgang SPD 25. 6. 97* 

Bierstedt, Wolfgang PDS 25. 6. 97 

Blunck, Lilo SPD 25. 6. 97 

Borchert, Jochen CDU/CSU 25. 6. 97 

Bühler (Bruchsal), CDU/CSU 25. 6. 97* 
Klaus 

Graf von Einsiedel, PDS 25. 6. 97 
Heinrich 

Fischer (Unna), Leni CDU/CSU 25. 6. 97* 

Frick, Gisela F.D.P. 25. 6. 97 

Hedrich, Klaus-Jürgen CDU/CSU 25. 6. 97 

Dr. Heuer, Uwe-Jens PDS 25. 6. 97 

Horn, Erwin SPD 25. 6. 97* 

Dr. Jacob, Willibald PDS 25. 6. 97 

Junghanns, Ulrich CDU/CSU 25. 6. 97* 

Dr. Kohl, Helmut CDU/CSU 25. 6. 97 

Limbach, Editha CDU/CSU 25. 6. 97 

Lohmann (Witten), SPD 25. 6. 97 
Klaus 

Marten, Günter CDU/CSU 25. 6. 97* 

Dr. Merkel, Angela CDU/CSU 25. 6. 97 

Dr. Paziorek, Peter CDU/CSU 25. 6. 97 

Dr. Probst, Albert CDU/CSU 25. 6. 97* 

Regenspurger, Otto CDU/CSU 25. 6. 97 

Ronsöhr, CDU/CSU 25. 6. 97 
Heinrich-Wilhelm 

Schloten, Dieter SPD 25. 6. 97* 

von Schmude, Michael CDU/CSU 25. 6. 97* 

Simm, Erika SPD 25. 6. 97 

Terborg, Margitta SPD 25. 6. 97* 

Dr. Töpfer, Klaus CDU/CSU 25. 6. 97 

Dr. Wittmann, F ritz CDU/CSU 25. 6. 97 

Zierer, Benno CDU/CSU 25. 6. 97* 

* für die Teilnahme an Sitzungen der Parlamentarischen Ver-
sammlung des Europarates 

Anlagen zum Stenographischen Bericht 

Anlage 2 

Erklärungen nach § 31 GO 
zu den namentlichen Abstimmungen 

über Änderungsanträge zu §§ 3 
und 4 Transplantationsgesetz 

Freimut Duve (SPD): Erst im Laufe der Debatte 
habe ich mich entschließen können, dem Antrag auf 
Drucksache 13/8025 (von Klaeden, Wodarg und an-
dere) zum Gesetzentwurf zuzustimmen. Insofern 
habe ich meine zuvor geäußerte Haltung, der Gesetz-
geber sollte gar nicht tätig werden, geändert. Ich wi ll 

 sie trotzdem hier zu Protokoll geben: 

Der Übergang vom Leben zum Tod ist bisher von 
den Menschen aller Kulturen relativ klar und eindeu-
tig und auch sehr bewußt erlebt und gelebt worden. 

Er ist neben der Geburt der für jeden Menschen 
und für seine Freunde und Angehörigen bewegend-
ste Moment der Existenz. 

An ihm und aus ihm haben sich viele Elemente un-
serer Zivilisation gebildet: Wie gehen wir mit unse-
ren Toten um? Was verfügen wir Lebenden über den 
Umgang mit unserem Körper, von vielen religiös ge-
prägten Menschen als „sterbliche Hülle" bezeich-
net? 

Seit der ersten Herztransplantation ist aus dem 
Vorgang des Todes eine neue Dimension ermöglicht 
worden: die Rettung von Leben durch die Organ-
gabe eines Toten. Auch sie sollte von den Menschen 
bewußt und selbstbewußt entschieden werden. Das 
gilt auch für das Unfallsterben. Ich würde es vorzie-
hen, den Gesetzgeber nicht mit der Aufgabe zu be-
fassen, den Zeitpunkt des Todes zu definieren. Die 
Entwicklung der vergangenen zwei Jahrzehnte ha-
ben - das habe ich aus der Debatte gelernt - einen 
Akt der Gesetzgebung durch das Parlament notwen-
dig gemacht. 

Ich selbst werde die Entnahme meiner Organe für 
Patienten, denen ich damit eine Überlebenschance 
gebe, festlegen. Ich werde mich für eine verbesserte 
Aufklärung über das Spenden von Organen einset-
zen. 

Norbert  Geis (CDU/CSU): Wer eine Entnahme le-
benswichtiger Organe bei Lebenden zuläßt, befindet 
sich in einem schwierigen Rechtfertigungszwang. 
Die deutsche Rechtsordnung und vor allem die 
Rechtsprechung haben bislang das Leben nicht als 
Rechtsgut eingestuft, über das der einzelne frei ver-
fügen kann. Sicher gibt es bei der Transplantation 
gute Gründe, davon abzuweichen. Wer sich dafür 
entscheidet, muß sich aber darüber im klaren sein, 
daß damit eine lange Rechtstradition aufgegeben 
wird. Auch über die Auswirkungen in anderen Berei-
chen, wie zum Beispiel der Euthanasie, müßte man 
sich zunächst einmal Klarheit verschaffen. Es ist des-
halb auf jeden Fa ll  problematisch, bei der Entnahme 
von lebenswichtigen Organen auf die Feststellung 
des Todes des Organspenders zu verzichten. 
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Deshalb unterstütze ich den Änderungsantrag der 
Abgeordneten Dr. Sabine Bergmann-Pohl, Rudolf 
Dreßler, Michael Glos und anderer. Ausschlagge-
bend hierfür war, daß in diesem Änderungsantrag 
nicht, wie ursprünglich vorgesehen, darauf abgestellt 
wird, den Hirntod als Tod des Menschen zu definie-
ren, sondern festgestellt wird, daß der Tod nach den 
Regeln, „die dem Stand der Erkenntnisse der medizi-
nischen Wissenschaften entsprechen", eingetreten 
ist. 

Roland Kohn (F.D.P.): Zu meinem Abstimmungs-
verhalten bezüglich des Transplantationsgesetzes 
gebe ich gemäß § 31 der Geschäftsordnung folgende 
schriftliche Erklärung ab: 

1.Der Tod eines Menschen ist der Abschluß eines 
Prozesses der Auflösung seiner leibseelischen Ein-
heit. Es ist mit der Würde des Menschen unverein-
bar, einen bestimmten Zeitpunkt des Sterbeprozes-
ses - z.B. den Hirntod - durch Entscheidung des Ge-
setzgebers zum Ende des Lebens zu erklären. 

2. Die Berechtigung zur Organentnahme nach 
nicht behebbarem Ausfall der gesamten Hirnfunktio-
nen oder dem endgültigen, nicht behebbaren Sti ll

-stand von Herz und Kreislauf setzt den zweifelsfrei 
erklärten Willen des potentiellen Organspenders vor-
aus. 

3. Die durch die Fortschritte der medizinischen 
Technik eröffneten Möglichkeiten, das Leben ande-
rer Menschen durch Organtransplantation zu verlän-
gern oder ihre Gesundheit wiederherzustellen, recht-
fertigen es, eine „Bürgerpflicht" - im guten Sinn des 
Wortes - zur Beschäftigung mit dem ethisch komple-
xen Thema der Organspende beispielsweise durch 
Ausgabe geeigneter Formulare bei der Ausstellung 
von Personaldokumenten zu stiften. Eine „Sozial-
pflichtigkeit" des menschlichen Körpers zur Organ-
spende de facto zu etablieren, ist jedoch mit meinem 
Bild vom Menschen und seiner Würde nicht zu ver-
einbaren. 

Aus diesen Gründen unterstütze ich mit meinem 
Abstimmungsverhalten zum Transplantationsgesetz 
die leitenden Ideen, die in den Anträgen des Abge-
ordneten Dr. Edzard Schmidt-Jortzig ihren Ausdruck 
finden. 

Wolfgang Lohmann (Lüdenscheid) (CDU/CSU) 
und Wolfgang Zöller (CDU/CSU): Die Kriterien für 
die Festlegung des Todes sind von der medizinischen 
Wissenschaft zu definieren. Die Bundesärztekammer 
als Repräsentant der Ärzteschaft bestimmt in Richtli-
nien die Regeln zum Nachweis des Todes. Der Ge-
setzgeber sollte lediglich den Punkt markieren, der 
als Mindestvoraussetzung für eine Organentnahme 
gelten muß. Daher ist vorzuschreiben, daß vor einer 
Organentnahme stets der Gesamthirntod, also der 
Ausfall der Gesamtfunktion des Großhirns, des Klein-
hirns und des Hirnstamms nach Verfahrensregeln, 
die dem Stand der Erkenntnisse der medizinischen 
Wissenschaft entsprechen, festzustellen ist. Damit 
definiert der Gesetzgeber nicht den Tod, legt aber in-

soweit ein Mindestkriterium für die Organentnahme 
fest. 

Die heutige Abstimmung über die zentralen 
Punkte des ersten deutschen Transplantationsgeset-
zes, die Frage des Todeszeitpunktes eines Menschen 
und die Frage, ob andere als der Spender in eine Or-
ganentnahme einwilligen können, betrifft elemen-
tare medizinische, juristische, ethische Fragen der 
menschlichen Existenz. Die Entscheidungen über 
diese Punkte gehen über normale Gesetzgebungs-
entscheidungen weit hinaus. Sie eignen sich weder 
zur parteipolitischen noch zur persönlichen Profilie-
rung. Im Interesse dieses sensiblen Themas ist eine 
sachliche Auseinandersetzung geboten. Die heute 
anstehende Entscheidung kann nicht getroffen wer-
den ohne das Fachwissen und die Kompetenz von 
Ärzten, Juristen, Ethike rn  und insbesondere auch 
von Betroffenen. Aufgrund eines intensiven Bera-
tungsverfahrens in mehreren Anhörungen, zahlrei-
chen Expertengesprächen und diversen bilateralen 
Gesprächskontakten ist in schriftlicher und mündli-
cher Form eine fundierte Entscheidungsgrundlage 
geschaffen worden. 

Nach Abwägung aller Argumente kommen wir zu 
folgendem Ergebnis: 

Der Gesetzgeber darf in einem Transplantations-
gesetz die Frage nicht offen lassen, ob der Organ-
spender bei der Entnahme von Organen tot ist. Ließe 
der Gesetzgeber dies offen, läßt er auch offen, ob ein 
Arzt bei der Organentnahme tötet. Ein solches Ge-
setz würde die Transplantationsmedizin beträchtlich 
ins Zwielicht setzen. Für eine Organentnahme sind 
aber eindeutige und klare Maßstäbe in bezug auf die 
Feststellung des Todes unabdingbar. 

Die Kriterien für die Festlegung des Todes sind von 
der medizinischen Wissenschaft zu definieren. Die 
Bundesärztekammer als Repräsentant der Ärzte-
schaft bestimmt in Richtlinien die Regeln zum Nach-
weis des Todes. Der Gesetzgeber sollte lediglich den 
Punkt markieren, der als Mindestvoraussetzung für 
eine Organentnahme gelten muß. Daher ist vorzu-
schreiben, daß vor einer Organentnahme stets der 
Gesamthirntod, also der Ausfall der Gesamtfunktion 
des Großhirns, des Kleinhirns und des Hirnstamms 
nach Verfahrensregeln, die dem Stand der Erkennt-
nisse der medizinischen Wissenschaft entsprechen, 
festzustellen ist. Damit definie rt  der Gesetzgeber 
nicht den Tod, legt aber insoweit ein Mindestkrite-
rium für die Organentnahme fest. 

Zur Frage der Organentnahme mit Zustimmung 
anderer Personen: 

Die gesetzliche Regelung der Zulässigkeit der 
postmortalen Organspende muß zum einen dem über 
den Tod hinaus fortwirkenden Selbstbestimmungs-
recht jedes Menschen Rechnung tragen. Deshalb hat 
die zu Lebzeiten abgegebene Erklärung zur Organ-
spende absolute Priorität und ist von jedermann 
strikt zu beachten. Zum anderen soll das Transplan-
tationsgesetz auch die weitaus überwiegende Zahl 
der Fälle, in denen der Verstorbene zu Lebzeiten - 
aus welchen Gründen auch immer - keine offizielle 
Erklärung zur Organspende abgegeben hatte, sach- 
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gerecht und ausgewogen regeln. Dazu gehört auch 
die Einbeziehung der nächsten Angehörigen des 
Verstorbenen. 

Die mit Verabschiedung des Gesetzes einsetzende 
Aufklärung über die Transplantationsmedizin und 
die Motivierung der Bevölkerung zur Abgabe einer 
Erklärung zur Organspende wird nach unserer Über-
zeugung dazu führen, daß zukünftig die überwie-
gende Zahl von Organentnahmen mit ausdrücklicher 
Zustimmung der Spender erfolgen werden. Da aktu-
ell aber lediglich 1 % aller Organentnahmen auf-
grund einer ausdrücklichen Einwilligung des Organ-
spenders erfolgen, würde eine enge Zustimmungslö-
sung zu einem Erliegen der Transplantationsmedizin 
in Deutschland führen. In diesem Zusammenhang 
dürfen wir die Patienten nicht vergessen, die auf den 
Wartelisten mit einer kurzen Lebenserwartung ste-
hen. Für diese Menschen käme dann jede Hilfe zu 
spät, da die Spendenbereitschaft unserer Bevölke-
rung nicht ad hoc spürbar erhöht werden kann. Wir 
dürfen in diesem Zusammenhang auch nicht verges-
sen, daß es in Europa kein Land gibt, das die enge 
Zustimmungslösung praktiziert. Da Deutschland be-
reits jetzt ein „Organimportland" ist, würden wir in 
Deutschland auf Organe zurückgreifen, die im be-
nachbarten Ausland, beispielsweise aufgrund einer 
Widerspruchslösung, entnommen wurden. Dies hal-
ten wir für ethisch nicht verantwortbar. 

Der von uns unterstützte Antrag zur Ausfüllung 
der §§ 3 und 4 des Transplantationsgesetzes ist in 
sich schlüssig, gibt den Beteiligten Rechtssicherheit 
und baut damit Verunsicherung ab. 

Manfred Opel (SPD): Ich stimme gegen die soge-
nannte erweiterte Zustimmungslösung. Meine über-
geordnete Absicht ist es, die Organspendebereit-
schaft unserer Bevölkerung entscheidend zu fördern. 
Gleichzeitig ist es für mich unzweifelhaft richtig, daß 
lebensfähige Organe niemals einem toten Gesamtor-
ganismus entnommen werden können. Da diese Or-
ganentnahme gesetzlich eindeutig geregelt werden 
muß, gilt es, die Entnahmefähigkeit zu einem Zeit-
punkt zu schaffen, wo einerseits der Gesamttod noch 
nicht eingetreten ist und andererseits eine irreversi-
ble Versagensfunktion, besonders des Gehirns, gege-
ben ist. 

Alleine die Diskussion über den § 218 StGB zeigt 
uns eine bemerkenswerte Diskrepanz. Genau jene, 
die das Leben „von der ersten Zelle an" begreifen, 
möchten den Tod „vor dem Absterben der letzten 
Zelle" juristisch definieren. Da es sich bei der Organ-
entnahme ohne jeden Zweifel um die Entnahme 
noch lebender Körperteile handelt, hat logischer-
weise nur das betroffene Individuum das Recht, über 
einen solchen Eingriff zu entscheiden. Ich lehne da-
her den Begriff „enge Zustimmungslösung" ab. Es ist 
eine „persönliche Zustimmung", die natürlich nur 
vorab gegeben werden kann. 

Da jede und jeder von uns als Spender oder Emp-
fänger betroffen sein kann, brauchen wir äußersten 
Vertrauensschutz. Der ist nur zu erreichen, wenn die 
persönliche Verantwortung über jeden Zweifel erha-
ben und unter rechtlichen Schutz gestellt wird. Ge-

nau das erreicht die sogenannte erweiterte Zustim-
mungslösung nicht. Ich befürchte, daß die Organ

-

Spendebereitschaft nicht auf das erforderliche Ni-
veau ansteigt, wenn es uns nicht gelingt, die persön-
liche Verantwortung für das eigene Sterben zu festi-
gen. Die Angst der Menschen, gerade in einem 
wehrlosen Zustand des Sterbeprozesses in eine A rt 

 „Opferrolle" zu geraten, wird die Menschen ver-
mehrt dazu bringen, zu verfügen, daß sie sich per-
sönlich einer Organentnahme versagen. Diese 
Schwelle überwindet dann auch die sogenannte er-
weiterte Zustimmungslösung nicht. Da ich eine posi-
tive Entscheidung zur Organspende möchte, ist die 
„erweiterte Zustimmungslösung" ein Irrweg. 

Anlage 3 

Erklärung 
des Abgeordneten Berthold Wittich (SPD) 

zur namentlichen Abstimmung 
über die Änderungsanträge zu § 3 TPG 
- Drucksachen 13/8025 und 13/8027 - 

Mein  Name ist in der Abstimmungsliste nicht auf-
geführt. 

Ich erkläre, daß ich an der Abstimmung teilgenom-
men habe und es mein Wille war, den Antrag der Ab-
geordneten Seehofer und Dreßler zu unterstützen. 

Anlage 4 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Walter Hirche auf die Fra-
ge des Abgeordneten Wolfgang Behrendt (SPD) 
(Drucksache 13/8004 Frage 1): 

Wie weit sind die Planungen auf europäischer Ebene für den 
sog. European Pressurized Water Reactor (EPR) gediehen, und 
trifft es zu, daß die Bundesregierung für den EPR eine standort-
unabhängige Typengenehmigung in Erwägung zieht? 

Der European Pressu rized Water Reactor (EPR) ist 
ein deutsch-französisches Industrieprojekt; insoweit 
gibt es keine Planungen auf gesamteuropäischer 
Ebene. Die industrieseitigen Planungen für den EPR 
haben 1993 zur Vorlage des Konzeptes und vor kur-
zem zum Abschluß der ersten Phase der Basisausle-
gung geführt. Die deutschen und französischen Si-
cherheitsbehörden arbeiten daran, gemeinsame Si-
cherheitsanforderungen für künftige Kernkraftwerke 
festzulegen. 

 
In dem im Rahmen der Energiekonsensgespräche 

von Vertretern der Bundesregierung und der SPD er-
stellten Entwurf der Arbeitsgruppe für eine Verstän-
digung vom 1. Februar 1997 wird vorgeschlagen, im 
Zusammenhang mit einer schon aus EU-rechtlichen 
Gründen notwendigen Novellierung des Atomgeset-
zes u. a. die Frage „Typengenehmigung (standortun-
abhängige Konzeptprüfung) " zu regeln. 
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Anlage 5 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Be rnd Neumann auf die 
Frage der Abgeordneten Dr. Angela Schwall -Düren 
(SPD) (Drucksache 13/8004 Frage 2): 

Stellt die Bundesregierung Forschungsgelder zur Erfor-
schung der Brennstoffzellentechnik zur Verfügung, und wenn 
ja, welche Summen? 

Die Förderung der Brennstoffzellenentwicklung 
des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie (BMBF) ist aus Gründen 
des effektiven Mitteleinsatzes und in Abstimmung 
mit der deutschen Industrien auf drei Varianten kon-
zentriert: Für den Einsatz im Kraftwerksbereich wird 
die Entwicklung der Schmelzkarbonat-Brennstoff-
zelle (MCFC) und der Oxidkeramik-Brennstoffzelle 
(SOFC) gefördert, bei denen neben elektrischer 
Energie auch Wärme im Hochtemperaturbereich 
(600 bzw. 900 °C) ausgekoppelt werden kann. Insbe-
sondere für den mobilen Einsatz eignet sich die Poly-
mermembran-Brennstoffzelle (PEM) mit einer Ar-
beitstemperatur von etwa 80 °C, die seit 1994 im Rah-
men eines breit angelegten BMBF-Verbundprojekts 
weiterentwickelt wird. 

Das BMBF hat zur Förderung der Brennstoffzellen-
technik seit 1988 rund 78,6 Mio. DM an direkten Pro-
jektmitteln vergeben: 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

(Mio. DM) 0,3 2,7 1,3 5,7 7,0 11,3 16,1 17,5 16,7 

Im Haushalt 1997 sind Fördermittel in Höhe von 
18 Mio. DM eingeplant. 

Darüber hinaus wird die Brennstoffzellentechnik in 
Zentren der Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft 
weiterentwickelt. Im Rahmen der Grundfinanzierung 
dieser Forschungszentren werden Finanzmittel in 
etwa gleicher Höhe der genannten direkten Projekt-
mittel bereitgestellt. 

Anlage 6 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Be rnd Neumann auf die 
Frage des Abgeordneten Horst Kubatschka (SPD) 
(Drucksache 13/8004 Frage 3): 

Inwieweit stellt die von der Bundesregierung mit rd. 1,4 Mio. 
DM geförderte dachintegrierte Photovoltaikanlage auf der 
Neuen Messe München eine besondere technologische Her-
ausforderung dar (vgl. Antwort auf meine Frage 26 in Drucksa-
che 13/7454), und welchen technologischen Erkenntnisgewinn 
erwartet die Bundesregierung durch diese Anlage? 

Das Vorhaben stellt derzeit mit 1 MW Spitzenlei-
stung weltweit die größte und mit spezifischen Ko-
sten von 14 000 DM pro Kilowatt Nennleistung eine 
sehr kostengünstige Photovoltaik-Aufdachanlage 
dar. In der Realisierung dieser Pilotanlage kommen 
erstmals u. a. folgende technische Verbesserungen 
zum Einsatz: 

Die 7 812 monokristallinen Solarmodule sind werk-
seitig mit im Modul integ rierten Kabelanschlüssen 
ausgestattet, die vor Ort ohne Spezialwerkzeug be-
rührungssicher verschaltet werden können. Dadurch 
wird der Montageaufwand wesentlich rationalisiert 
und die Arbeitssicherheit erhöht. 

Die Gewichtsreduzierungen der rahmenlos und 
mit dünnerem Glas hergestellten Module stellen re-
duzierte Ansprüche an die Statik. Sie erlauben au-
ßerdem den rationelleren Transport  und die verein-
fachte Montage der Solarmodule durch eine einzelne 
Arbeitskraft. 

Die zentrale Wechselrichtereinheit besteht aus drei 
Wechselrichtern gleicher Leistung, deren Betriebs-
weise der anfallenden Solarleistung flexibel ange-
paßt werden kann. Dieses Konzept (sog. „ Master-
Slave-Betrieb") verbessert vor allem den Wirkungs-
grad des bei Solaranlagen überwiegend auftreten-
den Teillastbetriebs. Durch den rotierenden Einsatz 
jeweils eines der Wechselrichter als sog. „Master" 
läßt sich das Serviceintervall der Wechselrichterge-
räte insgesamt um 60 % reduzieren. 

Insgesamt wird durch das Zusammenwirken der 
genannten Maßnahmen eine Verringerung der Inve-
stitions- und Betriebskosten sowie eine höhere 
Stromausbeute erzielt. In einem detaillie rten Meß-
programm sollen über einen Auswertungszeitraum 
von zwei Jahren die genannten Vorteile verifizie rt 

 und die Betriebseigenschaften der Anlage ausgewer-
tet werden. 

Anlage 7 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Rudolf Kraus auf die Frage 
des Abgeordneten Benno Zierer (CDU/CSU) 
(Drucksache 13/8004 Frage 4): 

Trifft nach Kenntnis der Bundesregierung der Bericht in der 
„Rheinischen Post" vom 10. Juni 1997 zu, nach dem sich die Ko-
alition verabredet hat, die Leistungen für Reha-Kuren um 
1,4 Mrd. DM aus Mitteln der Rentenversicherung aufzustok-
ken? 

Es trifft zu, daß im Zusammenhang mit der Geset-
zesinitiative der Länder Baye rn  und Baden-Württem-
berg im Bundesrat Gespräche über eine Verände-
rung der Regelung zur Ausgabenbegrenzung für Lei-
stungen zur Rehabilitation der Rentenversicherung 
geführt worden sind. Als Ergebnis dieser Gespräche 
soll durch einen Änderungsantrag der Koalitionsfrak-
tionen der Gesetzentwurf des Bundesrates zur Ände-
rung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch mit fol-
gendem Inhalt geändert werden: 

Die Höchstausgaben für Leistungen zur Rehabilita-
tion in den Jahren 1998 und 1999 werden gegenüber 
dem mit dem WFG' 1999 vorgegebenen Ausgaben-
rahmen angehoben. Danach soll sich der Ausgaben-
rahmen für das Jahr 1998 um 450 Mio. DM und für 
das Jahr 1999 nochmals um 450 Mio. DM erhöhen, so 
daß für 1999 insgesamt zusätzlich 900 Mio. DM zur 
Verfügung stehen. Ab dem Jahr 2000 bleibt es bei 
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dieser Erhöhung. Der Erhöhungsbetrag soll entspre-
chend der jeweiligen Lohnentwicklung fortgeschrie-
ben werden, erstmals im Jahr 2000. 

Anlage 8 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Rudolf Kraus auf die Frage 
der Abgeordneten Heidemarie Lüth (PDS) (Druck-
sache 13/8004 Frage 5): 

Entspricht es der geltenden Rechtslage, daß einem Arbeitslo-
sen, der sich mehr als 18 Stunden pro Woche einer ehrenamtli-
chen Tätigkeit widmet, das Arbeitslosengeld mit der Begrün-
dung gestrichen werden kann, er stehe nicht mehr zur schnel-
len Vermittlung auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung (vgl. 
„Oschatzer Allgemeine" vom 6. Juni 1997), und sieht die Bun-
desregierung insoweit Handlungsbedarf, um das ehrenamtli-
che Engagement Arbeitsloser besser zu fördern? 

Unter der Bezeichnung „ehrenamtliche Tätigkeit" 
verbirgt sich eine Vielzahl unterschiedlichster Arten 
von Betätigungen. Eine allgemeingültige Definition 
der „ehrenamtlichen Tätigkeit" gibt es nicht. Ihre 
Frage läßt sich deshalb losgelöst von den konkreten 
Umständen des jeweiligen Einzelfalles, nicht korrekt 
beantworten. 

Abstrakt gilt folgende Rechtslage: Ein Arbeitneh-
mer, der für einen Anderen Arbeits- bzw. Dienstlei-
stungen erbringt, ist nicht (mehr) arbeitslos im Sinne 
der Arbeitslosenversicherung, wenn der zeitliche 
Umfang der Dienstleistung 18 Wochenstunden er-
reicht oder übersteigt. 

Ob derjenige, dem die Dienstleistung zugute 
kommt, als Gegenleistung ein angemessenes oder 
ein unangemessenes Entgelt bezahlt oder diese ggf. 
überhaupt nicht entlohnt (die Arbeitsleitung also 
„ehrenamtlich" entgegennimmt), ist dabei ebenso-
wenig von Belang wie die Frage, aus welchen Moti-
ven der Arbeitnehmer, der die Arbeit leistet, auf eine 
(angemessene) Entlohnung verzichtet. 

Arbeitsleistungen in einem Umfange von 18 Wo-
chenstunden und mehr schließen in aller Regel aus, 
daß sich ein Arbeitloser daneben in hinreichendem 
Umfange einerseits seiner Verpflichtung widmet, 
sich selbst um die Beendigung seiner Arbeitslosig-
keit zu bemühen und andererseits der Arbeitsver-
mittlung zur Verfügung zu stehen. 

Anlage 9 

Antwort 

des Staatssekretärs Wighard Härdtl auf die Frage des 
Abgeordneten Hans Wallow (SPD) (Drucksache 13/ 
8004 Frage 12): 

Welche konkreten Maßnahmen und Projekte plant die Bun-
desregierung derzeit hinsichtlich des zukünftigen Ausbaus der 
Bundesstadt Bonn als Nord-Süd-Zentrum, und wie steht die 
Bundesregierung zu dem Vorschlag, einen Beauftragten für 
den Ausbau des Nord-Süd-Zentrums zu installieren? 

1. Im Hinblick auf die Vielzahl der mittlerweile in 
der Region Bonn angesiedelten nationalen und inter-
nationalen Institutionen bezeichnet die Bundesregie-
rung inzwischen den im Berlin/Bonn-Gesetz als eine 
Ausgleichsmaßnahme für die Region Bonn beschlos-
senen „Standort für Entwicklungspolitik, nationale, 
internationale und supranationale Einrichtungen" als 
„Zentrum für internationale Zusammenarbeit". 

2. Beim Ausbau der Region Bonn zu einem Zen-
trum für internationale Zusammenarbeit konnten bis-
her einige Erfolge erzielt werden. Derzeit haben fol-
gende internationale Einrichtungen ihren Sitz in 
Bonn: 

- Freiwilligenprogramm der Vereinten Nationen 
(UNV) 

- Sekretariat der Klimarahmenkonvention (KRK) 

- Sekretariat der Bonner Konvention über die wan-
dernden wildlebenden Tierarten (CMS) und Sekre-
tariat zum Schutz der Fledermäuse in Europa 

- UN-Informationsbüro 

Die Bundesregierung bemüht sich auch weiterhin 
um die Ansiedlung internationaler Organisationen: 

- Im Mittelpunkt der derzeitigen Bemühungen steht 
die Bewerbung der Bundesrepublik um den Sitz 
des Sekretariats der Konvention zur Bekämpfung 
der Wüstenbildung. Neben Bonn stehen die Städte 
Montreal und Murcia in Spanien zur Wahl. Die 
Sitzentscheidung wird bei der ersten Vertragsstaa-
tenkonferenz Ende September in Rom getroffen. 

- Außerdem erarbeitet die Bundesregierung ein offi-
zielles Angebot zur Ansiedlung des Sekretariats 
zum Schutz von Mensch und Umwelt in Entwick-
lungsländern vor gefährlichen Chemikalien (PIC- 
Convention). Das Sekretariat soll am 1. Juli 1998 
mit etwa 20 Beschäftigten seine Arbeit aufnehmen. 
Neben Bonn haben Genf und Wien ihr Interesse 
bekundet. 

- Die Bundesregierung ist des weiteren bereit, sich 
mit Mitteln der Ausgleichsvereinbarung für die Re-
gion Bonn (Bereitstellung einer mietfreien Liegen-
schaft) an den Kosten der Ansiedlung der Ver-
sammlung der Regionen Europas (VRE) zu beteili-
gen, falls diese das Sitzangebot der Stadt Bonn an-
nimmt. 

3. Die wesentlichen Voraussetzungen für den Um-
zug des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik, 
des Deutschen Entwicklungsdienstes und der Deut-
schen Stiftung für internationale Entwicklung von 
Berlin nach Bonn sind geschaffen. Letztere hat be-
reits Anfang dieses Jahres ihren Sitz offiziell nach 
Bonn verlegt. Die weiteren Schritte zum Umzug die-
ser drei Einrichtungen werden zusammen mit den 
betroffenen Bundesländern zügig vorangetrieben. 

Das Zentrum für Entwicklungsforschung an der 
Universität Bonn befindet sich im Aufbau. Die Bun-
desregierung hat sich bereiterklärt, die Förderung 
von Postgraduiertenstipendien für Personen aus Ent-
wicklungsländern zu unterstützen. 
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4. Die Bundesregierung unterstützt die Entstehung 
von Synergieeffekten durch eine stärkere Vernet-
zung des enger werdenden Institutionengeflechts in 
der Region durch aktiven Dialog und Zusammenar-
beit mit den Institutionen. Diese Aufgabe nehmen 
die Ressorts im Rahmen ihrer Eigenverantwortung in 
enger Abstimmung wahr. Die Berufung eines zusätz-
lichen Beauftragten ist dabei weder sachlich notwen-
dig noch zweckmäßig. 

Anlage 10 

Antwort 

des Staatssekretärs Wighard Härdtl auf die Fragen 
des Abgeordneten Dr. Egon Jüttner (CDU/CSU) 
(Drucksache 13/8004 Fragen 13 und 14): 

Wie hat sich die Anzahl der Projektverwaltungsbüros der 
Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) 
GmbH in der Zeit von 1985 bis 1997 entwickelt? 

Welche Maßnahmen ergreift die Bundesregierung, damit die 
noch bestehenden hohen Effizienzreserven bei der Deutschen 
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH im 
Hinblick auf eine größere Wirtschaftlichkeit und auf Einsparun-
gen besser ausgeschöpft werden können? 

Zu Frage 13: 

Im Jahre 1985 hatte die GTZ 17 Projektverwal-
tungsbüros und 2 Servicestellen; Mitte Juni 1997 wa-
ren es insgesamt 60 Außenbüros. 

Zu Frage 14: 

Die Bundesregierung unterstützt die Geschäftsfüh-
rung der GTZ bei den von ihr eingeleiteten Maßnah-
men zur Effizienzerhöhung und zur Kostensenkung. 
So werden wichtige, bislang in der GTZ-Zentrale 
wahrgenommene Aufgaben an Projekte und Büros in 
den Partnerländern  übertragen. In der Zentrale wird 
im Gegenzug Personal abgebaut; notwendige Ent-
scheidungen werden künftig verstärkt von fach- und 
ortskundigen Mitarbeitern „vor Ort" getroffen. 

Diese Unternehmensreform der GTZ wurde vom 
Aufsichtsrat, dem auch Abgeordnete des Bundesta-
ges angehören, einvernehmlich gebilligt. 

Die Zielrichtung, durch Verlagerung von Aufga-
ben und Entscheidungen von der Zentrale auf Büros 
in den Partnerländern zu einer besseren entwick-
lungspolitischen Wirksamkeit zu kommen, wird in-
zwischen auch von einer Reihe anderer Organisatio-
nen (insb. der Weltbank) verfolgt. 

Anlage 11 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Eduard Lintner auf die Fra-
gen des Abgeordneten Günter Graf (Friesoythe) 
(SPD) (Drucksache 13/8004 Fragen 19 und 20): 

Trifft es zu, daß nachfolgende Verbandsstandorte des Bun-
desgrenzschutzes in Baye rn  von einer Komplettauflösung - den 

Überlegungen des Bundesministeriums des Innern zufolge - 
nicht betroffen sein sollen, und zwar 
- Rosenheim, 
- Deggendorf, 
- Bayreuth, 
- Oerlenbach? 

Wenn ja, welche sachlichen Überlegungen haben zu dieser 
Entscheidung geführt? 

Die Standortentscheidung im Zuge der Neuorgani-
sation des Bundesgrenzschutzes werden unter sorg-
fältiger Abwägung sachlicher Kriterien und polizeili-
cher Notwendigkeiten im Hinblick auf die gesetzli-
che Aufgabenerfüllung des BGS getroffen; zu den 
derzeitigen Spekulationen wird nicht im einzelnen 
Stellung genommen; dies stünde der Arbeit an einem 
Gesamtkonzept entgegen. 

Derzeit wird eine Konzeption zu den künftigen 
Standorten unter Einbeziehung der Stellungnahmen 
zu dem BGS-Entscheidungskonzept erarbeitet. Alle 
maßgeblichen Daten werden erhoben und ausgewer-
tet. 

Eine Entscheidung des Bundesministeriums des In-
nern in Bezug auf die Standorte des Bundesgrenz-
schutzes ist noch nicht erfolgt. 

Anlage 12 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Eduard Lintner auf die 
Frage des Abgeordneten Heinz Schmitt  (Berg) (SPD) 
(Drucksache 13/8004 Frage 21): 

Ist es richtig, daß die Bundesregierung im Rahmen der anste-
henden Neustrukturierung des Bundesgrenzschutzes (BGS) ei-
nen Rückzug aus dem ländlichen Raum - etwa der Südpfalz - 
plant,  und wenn ja, wer übernimmt die Aufgaben, die derzeit 
vom BGS - etwa bei der Bahnpolizei - wahrgenommen werden, 
in Zukunft? 

Dies ist nicht richtig. 

Im Zuge der Reform des BGS ist eine flächendek-
kene Neuorganisation auf der untersten Ebene in 
Form von Inspektionen vorgesehen. Die Neuorgani-
sation richtet sich in erster Linie nach der Aufgaben-
struktur, den kriminalgeographischen Gegebenhei-
ten und der sich daraus ergebenden Personalausstat-
tung. Vorrangiges Ziel ist es, einen an den Schwer-
punkten ausgerichteten zielgenauen Einsatz der 
Vollzugskräfte des BGS zu gewährleisten. Damit soll 
eine verbesserte polizeiliche Präsenz auf Bahnhöfen, 
an Bahnstrecken und in Zügen der Deutschen Bahn 
AG erreicht werden. Eine Verringerung der polizeili-
chen Präsenz ist auch im ländlichen Raum weder be-
absichtigt noch zu befürchten. Vielmehr ist für die 
Wahrnehmung der bahnpolizeilichen Aufgaben des 
BGS bundesweit eine personelle Aufstockung um ca. 
750 Polizeivollzugsbeamte vorgesehen. Das Bundes-
ministerium des Innern wird in Kürze ein umfassen-
des Konzept über die künftige Organisation ein-
schließlich der Standorte des BGS vorlegen. Eine vor-
gezogene Aussage zu einzelnen Standorten kann auf 
Grund der inhaltichen Zusammenhänge nicht in Be-
tracht kommen. 
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Anlage 13 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Eduard Lintner auf die Fra-
gen des Abgeordneten Wieland Sorge (SPD) 
(Drucksache 13/8004 Fragen 22 und 23): 

Wie will sich die Bundesregierung zukünftig an dem Erhalt 
der Sportanlagen in Berlin beteiligen, denen eine besondere 
Bedeutung und Funktion für die Hauptstadt zukommt? 

Wie fügt die Bundesregierung ihr Engagement für die Spo rt
-stätten in Berlin in das Gesamtkonzept zur Sanierung der Sport
-anlagen in den neuen Bundesländern ein? 

Zu Frage 22: 

Die Bundesregierung beteiligt sich angemessen an 
dem Erhalt der Sportanlagen in Berlin, soweit ihre 
Förderkompetenz gegeben ist, d. h. bei Sportstätten 
für den Hochleistungssport (Olympiastützpunkt und 
Bundesstützpunkte in den Sportkomplexen Sportfo-
rum Hohenschönhausen, Paul-Heyse-Straße und 
Grünau) nach Maßgabe sportfachlicher Prioritäten 
und finanzieller Möglichkeiten. Eine Finanzierungs-
beteiligung für 1997/1998 ist dem Senat von Berlin 
(Maßnahmeträger) grundsätzlich in Aussicht gestellt 
worden. Ein Termin unter Beteiligung des Deutschen 
Sportbundes - Geschäftsbereich Leistungssport - zur 
Abstimmung konkreter Maßnahmen ist für den 
16. Juli 1997 in Berlin vorgesehen. 

Eine weitergehende Zuständigkeit des Bundes, 
insbesondere für Sportstätten des Breitensports ist - 
wie bekannt - nicht gegeben. 

Für die Bundesregierung steht darüber hinaus fest, 
daß eine finanzielle Beteiligung an der Sanierung 
des Olympiastadions in Berlin aus Mitteln des Spo rt

-etats des Bundesministerium des Innern nicht in Be-
tracht kommt. 

Zu Frage 23: 

Das Engagement der Bundesregierung zur Erhal-
tung von Sportstätten des Hochleistungssports in 
Berlin fügt sich organisch in das Gesamtkonzept zur 
Sanierung der Sportanlagen im übrigen Beitrittsge-
biet ein. Der besonderen Bedeutung Berlins als her-
ausragender traditioneller und aktueller Standort des 
Hochleistungssports (Vielzahl der Sportarten, Kader- 
und Nachwuchskonzentration) wird hierbei Rech-
nung getragen. Dabei wird sichergestellt, daß andere 
bedeutende Sportleistungszentren in den neuen Län-
dern nicht zurückstehen. 

Anlage 14 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Eduard Lintner auf die Fra-
gen des Abgeordneten Klaus Lohmann (Witten) 
(SPD) (Drucksache 13/8004 Fragen 25 und 26): 

Warum ist bislang noch kein Termin vereinbart worden, um 
die Ergebnisse des „Runden Tisches von Spo rt  und Wirtschaft"  

(vom 13. Februar 1996 verabredungsgemäß nach einem Jahr zu 
bewerten? 

Welchen Anteil hat der Bundeskanzler an den Ergebnissen 
des „Runden Tisches" vom 13. Februar 1996 und an dem Nicht-
zustandekommen der Überprüfungsrunde? 

Zu Frage 25: 

Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl hat im Februar 
1996 zum „Runden Tisch des Spo rts" eingeladen. 
Die Teilnehmer von Spo rt , Wirtschaft und Medien er-
klärten dabei ihre Bereitschaft zu einer pa rtner-
schaftlichen Zusammenarbeit. Der Initiativkreis 
„Sport  und Wirtschft" wurde am Ende der Veranstal-
tung gegründet. 

Bisher haben die Mitglieder des Initiativkreises 
noch nicht um ein Zusammentreffen mit dem Bun-
deskanzler gebeten. 

Die Geschäftsstelle des Initiativkreises informiert 
jedoch regelmäßig über dessen Arbeit und den Fo rt

-gang der Projekte. 

Zu Frage 26: 

Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl hatte zum „Run-
den Tisch des Sports" eingeladen, um die gesell-
schaftspolitische Bedeutung des Spo rts und der ihn 
tragenden Vereine zu unterstreichen sowie für eine 
dauerhafte fruchtbare Pa rtnerschaft der am Runden 
Tisch versammelten Teilnehmer zu werben. Sein En-
gagement wurde von seiten des Spo rts und der Wirt

-schaft ausdrücklich positiv gewürdigt. 

Wegen der bisher noch nicht stattgefundenen 
Überprüfungsrunde wird auf die Antwort zu Fra-
ge 25 verwiesen. 

Anlage 15 

Antwort 

der Parl. Staatssekretärin Irmgard Karwatzki auf die 
Frage des Abgeordneten Wolfgang Behrendt (SPD) 
(Drucksache 13/8004 Frage 29): 

Wie viele Wohnungen und Häuser, die im Besitz des Bundes 
sind, sind zur Zeit in Berlin nicht vermietet, und wie lange ist 
die durchschnittliche Dauer des Leerstandes? 

Insgesamt stehen 1373 Wohnungen leer, das sind 
rd. 10 % der dem Bund gehörenden Wohnungen. Die 
Dauer des Leerstandes ist unterschiedlich und hängt 
ausschließlich von den Gründen des Leerstandes ab. 
Der Hauptgrund sind Baumaßnahmen. Davon sind 
allein 820 Wohnungen - rd. 60 % des Gesamtleer-
standes - betroffen. Die Dauer hängt vom jeweils er-
forderlichen Umfang der Baumaßnahme ab und 
schwankt zwischen 3-12 Monaten. Rund 400 Woh-
nungen - ca. 30 % der nicht genutzten Wohnungen - 
werden entsprechend dem Beschluß des Ältestenra-
tes des Deutschen Bundestages vom 17. Januar 1994 
(Drucksache des Deutschen Bundestages 12/6615 
vom 20. Januar 1994) zum Verkauf an Umzugsbetrof-
fene vorgehalten. Der Verkauf hat inzwischen be-
gonnen. Der übrige Leerstand ist bedingt durch nor- 
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male Mieterfluktuation, durch ungeklärte Eigen-
tumsverhältnisse im Ostteil Berlins (Dauerleerstand) 
sowie wegen Verhandlungen über den Verkauf sog. 
übergroßer Einfamilienhäuser, die für Wohnungsfür-
sorgezwecke nicht geeignet sind. 

Anlage 16 

Antwort 

der Parl. Staatssekretärin Irmgard Karwatzki auf die 
Fragen des Abgeordneten Karl Diller (SPD) (Druck-
sache 13/8004 Frage 30 und 31): 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß die sog. Platz-
halterlösung für die Lufthansa-Aktien des Bundes bei der Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau (KfW) wegen der Kapitalmarktfi-
nanzierung durch die KfW wirtschaftlich einer Kreditaufnahme 
durch den Bund gleichkommt und insoweit auch in die Kredito-
bergrenze nach Artikel 115 Grundgesetz einzubeziehen ist? 

Wie begründet die Bundesregierung ggf. eine andere Auffas-
sung? 

Zu Frage 30: 

Nein. 

Zu Frage 31: 

Bei dem Verkauf von 1 36 152 980 Lufthansa-Ak-
tien des Bundes im Dezember 1996 zu einem Preis 
von 2 100 091 640 DM handelt es sich um die Veräu-
ßerung einer Bundesbeteiligung im Sinne der Bun-
deshaushaltsordnung. 

Wie bei jeder anderen Veräußerung von Bundes-
anteilen ist auch hier durch den Verkauf das Eigen-
tum des Bundes gegen einen angemessenen Kauf-
preis auf den Käufer übergegangen. Der Bund hat 
damit auf Dauer seine Eigentumsrechte an den An-
teilen verloren. Es liegt somit eine normale Einnahme 
von Privatisierungserlösen vor. 

Auch aus der Kapitalmarktfinanzierung des Kauf-
preises durch die KfW sind keine Anhaltspunkte für 
eine verdeckte Kreditaufnahme ableitbar. Bei den 
bei der Privatisierung von Bundesbeteiligungen im 
Regelfall anstehenden Volumina ist es im Gegenteil 
als normal und üblich anzusehen, daß ein Erwerber 
den Kaufpreis ganz oder teilweise am Kapitalmarkt 
refinanziert. 

Eine Kapitalmarktrefinanzierung des Kaufpreises 
durch die KfW kommt nicht einer Kreditaufnahme 
durch den Bund gleich und ist nicht in die Kredit-
obergrenze nach Artikel 115 GG einzubeziehen. 

Anlage 17 

Antwort 

der Parl. Staatssekretärin Irmgard Karwatzki auf die 
Frage des Abgeordneten Klaus Hagemann (SPD) 
(Drucksache 13/8004 Frage 32): 

Bis wann sollen für die von der Bundesregierung bet riebene 
Veräußerung der Deutschen Eisenbahn Wohnungsgesellschaft  

(EWG) mbH und deren Tochterunternehmen Siedlungsgesell-
schaft für das Verkehrspersonal (SIEGE) Mainz jeweils die Wer-
termittlung, die Festlegung der zu verkaufenden Anteile und 
die Ausschreibung abgeschlossen sowie konkrete Verkaufsver-
handlungen mit Kaufinteressenten aufgenommen werden, und 
in welcher Größenordnung sollen aus dem Verkauf von Antei-
len dieser Wohnungsbaugesellschaften Einnahmen für den 
Bundeshaushalt erzielt werden? 

Die Deutsche Eisenbahn-Wohnungs-Gesellschaft 
mbH (DEWG) und die dazugehörenden 18 regiona-
len Eisenbahn-Wohnungsgesellschaften - darunter 
auch die Siedlungsgesellschaft für das Verkehrsper-
sonal (SIEGE) Mainz - befinden sich im Eigentum 
des Bundeseisenbahnvermögens (BEV). Das Bundes-
eisenbahnvermögen beabsichtigt, noch in diesem 
Jahr Anteile an der DEWG zu veräußern. Es hat hier-
für im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung 
eine sach- und branchenkundige sowie transaktions-
erfahrene Arbeitsgemeinschaft eingeschaltet, die 
über einschlägige Erfahrungen im Privatisierungsbe-
reich verfügt. Diese Arbeitsgemeinschaft hat bereits 
eine Wertermittlung durchgeführt und potentielle In-
vestoren angesprochen. 

Das Verkaufsverfahren ist hinsichtlich möglicher 
Verkaufsvarianten bewußt offen gestaltet. Die Festle-
gung der Variante und damit auch der zu verkaufen-
den Anteile wird erst im Laufe des Verfahrens erfol-
gen.  Mit konkreten Verkaufsverhandlungen ist vor-
aussichtlich im September/Oktober 1997 zu rechnen. 

Die Einnahmen aus der Privatisierung dienen über 
den Wirtschaftsplan des Bundeseisenbahnvermö-
gens letztendlich der Finanzierung der Schienen-
wegeinvestitionen. Im Interesse eines fairen Wettbe-
werbs und zur Erzielung eines adäquaten Verkaufs-
preises werden die Anteile an der DEWG im Rahmen 
eines objektiven und transparenten Verfahrens ver-
äußert. Es wäre daher für das Verfahren schädlich, 
wenn Wertvorstellungen schon vor Abschluß der 
Verkaufsverhandlungen diskutiert würden. 

Anlage 18 

Antwort 

der Parl. Staatssekretärin Irmgard Karwatzki auf die 
Fragen des Abgeordneten Gerhard Rübenkönig 
(SPD) (Drucksache 13/8004 Fragen 39 und 40): 

Wie hoch war der Anteil der jeweils bis Ende April abgeflos-
senen Investitionsausgaben 1995, 1996 und 1997 - gemessen 
am Sollbetrag der gesamten Investitionsausgaben im jeweili-
gen Haushaltsjahr? 

Wie hoch waren die jeweiligen Anteile Ende Mai? 

Zu Frage 39: 

Gemessen am Sollbetrag des jeweiligen Haushalts-
jahres waren bis Ende April in den Jahren 

1995 	28,1 v. H., 

1996 	31,5 v. H., 

1997 	36,9v. H. 

der Investitionsausgaben abgeflossen. 
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Zu Frage 40: 

Gemessen am Sollbetrag des jewei ligen Haushalts-
jahres waren bis Ende Mai in den Jahren 

1995 	34,1v. H., 

1996 	40,0v. H., 

1997 	45,0v. H. 

der Investitionsausgaben abgeflossen. 

 

Anlage 19 

Antwort 

der Parl. Staatssekretärin Irmgard Karwatzki auf die 
Fragen des Abgeordneten Dr. Emil Schnell (SPD) 
(Drucksache 13/8004 Fragen 41 und 42): 

Aus welchen zwingenden Gründen hat die Bundesregierung 
ihren Anteil an der gemeinnützigen Deutschen Wohnungsbau-
gesellschaft mbH (Deutschbau), dessen Veräußerung im Haus-
haltsplan 1997 nicht vorgesehen ist, verkauft, ohne die für ei-
nen solchen Fall gemäß § 65 Abs. 7 der Bundeshaushaltsord-
nung grundsätzlich als Voraussetzung vorgeschriebene Einwil-
ligung des Deutschen Bundestages und des Bundesrates einzu-
holen? 

Wann und in welcher Form sollen Deutscher Bundestag und 
Bundesrat gemäß § 65 Abs. 7 der Bundeshaushaltsordnung von 
der Veräußerung unterrichtet werden? 

Zu Frage 41: 

Der Erlös aus dem Verkauf der Beteiligung des 
Bundes an der „Gemeinnützige Deutsche Woh-
nungsbaugesellschaft mbH" (Deutschbau) von 
58,34 % war bereits im Bundeshaushalt 1996 veran-
schlagt (Kap. 6002, Tit. 13301). 

Aufgrund absehbarer Preisoptimierung wurde - 
unter Einbeziehung neuer Bieter - die Privatisierung 
der Deutschbau nicht bis Ende 1996, sondern im 
Frühjahr 1997 abgeschlossen. 

Da der Deutsche Bundestag und der Bundesrat im 
Rahmen der Beratungen des Haushaltsgesetzes 1996 
bereits mit der Privatisierung der Deutschbau zuge-
stimmt hatten, ist - lediglich aufgrund einer zeitli-
chen Verzögerung der Privatisierung - eine erneute 
Befassung der parlamentarischen Gremien nicht not-
wendig. 

Zu Frage 42: 

Grundsätzlich sollen Bundestag und Bundesrat 
dann von einer Veräußerung einer Bundesbeteili-
gung unterrichtet und um Einwilligung gebeten wer-
den, wenn die Anteile an dem jewei ligen Unterneh-
men eine besondere Bedeutung haben, deren Veräu-
ßerung im Haushaltsplan nicht vorgesehen ist, und 
keine zwingenden Gründe für eine Ausnahme vorlie-
gen. 

Anlage 20 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Klaus Rose auf die Frage 
des Abgeordneten Heinz Schmitt (Berg) (SPD) 
(Drucksache 13/8004 Frage 45): 

Wie hoch sind die Kosten für die Durchführung der histori-
schen Offiziersweiterbildung, und hat die Bundesregierung ein 
Mitspracherecht bei der Offiziersausbildung und deren Inhal-
ten?  

Die historische Bildung in den Streitkräften wird, 
soweit nicht lehrgangsgebunden, dezentral in der 
Verantwortung der Kommandeure durchgeführt. An-
fallende Kosten gehen zu Lasten des Ausbildungsti-
tels und können nur für den jeweiligen Einsatz bezif-
fert werden. 

Der Rahmen für die Durchführung der historischen 
Bildung in den Streitkräften ist durch die Weisung 
des Generalinspekteurs der Bundeswehr zur Intensi-
vierung der historischen Bildung in den Streitkräften 
vom 2. März 1994 vorgegeben. Teilstreitkraftspezifi-
sche Schwerpunkte und Inhalte werden in der Ver-
antwortung der jeweiligen Führungsstäbe festgelegt. 

Anlage 21 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Klaus Rose auf die Fra-
gen des Abgeordneten Gernot Erler (SPD) (Druck-
sache 13/8004 Fragen 48 und 49): 

Zu welchen genauen Zeitpunkten haben die Kommandeure 
der Bundeswehreinheiten, die an ,,Restore Hope" in Soma lia 
beteiligt waren, sowie die Bundeswehrführung erstmals von 
den kanadischen und italienischen Übergriffen vor Ort erfah-
ren, die jetzt in der Öffentlichkeit debattiert werden? 

Welche Maßnahmen hat der Bundesminister der Verteidi-
gung in Kenntnis der jetzt erhobenen Vorwürfe gegen Betei-
ligte der italienischen und kanadischen Mission in Somalia bis-
her ergriffen, und wann hat er das get an, urn definitiv aus-
schließen zu können, daß im Zusammenhang mit dem deut-
schen Beitrag zu UNISOM Berichte auftauchen könnten, die 
Untersuchungen nach sich ziehen müßten? 

Zu Frage 48: 

Bundeswehreinheiten waren nicht an der Opera-
tion ,,RESTORE HOPE", die vom 9. Dezember 1992 
bis 3. März 1993 durchgeführt wurde, beteiligt, son-
dern nahmen vom 3. Juli 1993 bis 23. März 1994 an 
UNOSOM II teil. 

Dem Bundesministerium der Verteidigung sind ab-
gesehen von älteren Artikeln („International Herald 
Tribune" vom 12. November 1996; „Handelsblatt" 
vom 18. November 1996; „The Independent" vom 
26. März 1997), die sich auf die Zeit vor dem Einsatz 
der Bundeswehr bezogen, keine aktuellen Pressebe-
richte bekannt, die kanadische Übergriffe während 
des Einsatzes in Somalia auf die Bevölkerung vor Ort 
debattieren. 

Das Bundesministerium der Verteidigung wurde 
erstmals am 13. Juni 1997 über Behauptungen in der 
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italienischen Presse, daß deutsche Soldaten an an-
geblichen Ausschreitungen italienischer Soldaten 
gegenüber Somalis beteiligt sein sollten, in Kenntnis 
gesetzt. 

Die Kommandeure der beiden deutschen UN- 
OSOM II-Kontingente erklärten, von kanadischen 
Übergriffen in den Jahren 1995/1996 aus der Presse 
und von Übergriffen italienischer Soldaten erst vor 
ca. 14 Tagen ebenfalls aus der Presse erfahren zu ha-
ben. 

Zu Frage 49: 

Am 13. Juni 1997 gingen am frühen Nachmittag In-
formationen ein, daß in der italienischen Presse be-
richtet worden sei, daß auch deutsche Soldaten des 
UNOSOM II-Kontingents an Ausschreitungen italie-
nischer Soldaten gegenüber der somalischen Zivilbe-
völkerung beteiligt gewesen seien. Am 16. Juni 1997 
berichtete dazu auch die deutsche Presse. 

Eine im Bundesministerium der Verteidigung noch 
am 13. Juni 1997 angestellte erste Untersuchung er-
gab, daß aufgrund vorliegender Erkenntnisse keine 
Hinweise auf eine mögliche Beteiligung deutscher 
Soldaten an in der Presse dargestellten Aktionen ita-
lienischer Soldaten vorlagen. 

Die Kommandeure der deutschen UNOSOM II- 
Kontingente, ihre Stellvertreter sowie weitere Solda-
ten wurden am 16. Juni 1997 zu den Anschuldigun-
gen informiert und bis zum Folgetag zu schriftlichen 
Stellungnahmen aufgefordert. 

Herr Staatssekretär Dr. Wichert wandte sich eben-
falls am 16. Juni 1997 mit einem Schreiben an seinen 
italienischen Amtskollegen, Herrn Senatore Massimo 
Brutti, mit der Bitte, alle Anhaltspunkte, die auf eine 
Beteiligung deutscher Soldaten hinweisen könnten, 
unverzüglich mitzuteilen. 

Nach Auswertung des zur Verfügung stehenden 
Aktenbestandes, wie Einsatztagebücher der deut-
schen UNOSOM II-Kontingente und Aussagen mög-
licher Zeugen, ergeben sich für eine Bestätigung der 
in der Presse gegen deutsche Soldaten erhobenen 
Vorwürfe keinerlei Anhaltspunkte. 

Anlage 22 

Antwort 

der Parl. Staatssekretärin Dr. Sabine Bergmann-Pohl 
auf die Fragen der Abgeordneten Waltraud Lehn 
(SPD) (Drucksache 13/8004 Fragen 52 und 53): 

Ist der Bundesregierung die Tatsache bekannt, daß seit dem 
1. Januar 1997 die Krankenkassen nur noch Geburtsvorberei-
tungskurse bezahlen, die von Hebammen durchgeführt wer-
den, während die Kosten für Kursangebote anderer Anbieter 
nicht mehr übernommen werden? 

Wie bewe rtet die Bundesregierung die Tatsache, daß als 
Folge davon eine flächendeckende Versorgung nicht mehr ge-
währleistet ist und nur noch Eltern, die über eine hohe Mobili-
tät verfügen und es sich finanziell erlauben können, Geburts-
vorbereitungskurse ihrer Wahl besuchen können? 

Zu Frage 52: 

Ich nehme an, daß Geburtsvorbereitungskurse, die 
nicht von Hebammen durchgeführt werden, von der 
Krankenkasse im Rahmen der Gesundheitsförderung 
finanziert worden sind. Diese Leistungen sind mit 
dem 1. Januar 1997 aufgrund des Beitragsentla-
stungsgesetzes weggefallen. Die im Rahmen der He-
bammenhilfe zu erbringende Unterweisung in Ge-
burtsvorbereitung wird von der Krankenkasse dage-
gen voll übernommen. 

Zu Frage 53: 

Ich gehe davon aus, daß auch künftig eine flächen-
deckende Versorgung mit Geburtsvorbereitungskur-
sen für Versicherte gewährleistet sein wird. 

Die von Hebammen durchgeführten Geburtsvor-
bereitungskurse sind für die gesetzlich Krankenver-
sicherten zuzahlungsfrei und werden vollständig von 
den Krankenkassen finanziert, so daß auch bei die-
sen Leistungen niemand aus Einkommensgründen 
ausgeschlossen wird. Darüber hinaus wird den Kran-
kenkassen mit dem 2. GKV-Neuordnungsgesetz, das 
am 1. Juli 1997 in Kraft treten wird, die Möglichkeit 
gegeben, ihren Versicherten versichertenfinanzierte 
Satzungsleistungen anzubieten. In diesem Rahmen 
können auch die durch das Beitragsentlastungsge-
setz gestrichenen Gesundheitsförderungsmaßnah-
men per Satzung wieder eingeführt werden, wenn 
auch künftig nur noch aus Versichertenbeiträgen 
finanziert. 

Anlage 23 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Johannes Nitsch auf die 
Frage des Abgeordneten Klaus Hagemann (SPD) 
(Drucksache 13/8004 Frage 54): 

Kann die Bundesregierung bestätigen, daß durch die mit der 
Bahnreform vorgenommene gesetzliche Neuregelung des Ei-
senbahnwesens die bisher von der Deutschen Bahn AG wahr-
genommenen Aufgaben des Brandschutzes entlang der Bahn-
gleise den Kommunen übertragen werden, und demzufolge die 
Kommunen finanzielle Mittel für die Ausstattung ihrer Feuer-
wehren und die Schulung des Feuerwehrpersonals bereitstel-
len müßten? 

Nein; aus der grundgesetzlich geregelten Kompe-
tenzverteilung zwischen Bund und Ländern folgt, daß 
der abwehrende Brandschutz als Materie der allge-
meinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung grund-
sätzlich Sache der Länder ist. Das Eisenbahnneuord-
nungsgesetz hat daran nichts geändert. Auch aus ak-
tuellen Verhältnissen des Eisenbahnbetriebs ergeben 
sich keine Veränderungen. Lediglich die Organisation 
für die Behandlung von Notfallsituationen ist bei der 
DB AG im Rahmen des Aufbaus ihres Notfallmanage-
ments geändert worden. Auf die Kommunen kommen 
damit keine höheren Kosten zu. Die DB AG betrach-
tet den im Jahre 1984 zwischen der Deutschen Bun-
desbahn und der Bundesvereinigung der kommuna-
len Spitzenverbände vereinbarten Maßnahmenkata-
log weiterhin als Grundlage für die Zusammenarbeit. 
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Anlage 24 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Johannes Nitsch auf die 
Frage der. Abgeordneten Karin Rehbock-Zureich 
(SPD) (Drucksache 13/8004 Frage 59): 

Wie beurteilt die Bundesregierung - insbesondere im Hin-
blick auf die finanziellen Engpässe im Bundesverkehrshaushalt 
- die Möglichkeit, die derzeitigen Planungen für eine vierspu-
rige Autobahn-Verbindungsspange B 535 zwischen Schwetzin-
gen und Plankstadt derart  zu modifizieren, daß eine weitaus 
günstigere und deshalb rascher zu realisierende zweispurige 
Umgehungsstraße in dem oben beschriebenen Bereich bewerk-
stelligt werden kann? 

Die B 535, Ortsumgehung Schwetzingen-Plank-
stadt, ist im Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen 
4streifig in der Stufe „Vordringlicher Bedarf" enthal-
ten. Diese Vorgaben des Gesetzgebers sind verbind-
lich. 

Ebenfalls ist die Maßnahme mit einem Anlaufbe-
trag im Fünfjahresplan für den Ausbau der Bundes-
fernstraßen als mittelfristiges Bauprogramm des Bun-
desministeriums für Verkehr eingeplant. Inwieweit 
der nach dem Fünfjahresplan gegen Ende seiner 
Laufzeit beabsichtigte Baubeginn realisie rt  werden 
kann, hängt vom Ablauf des Bauprogramms ab. 

Zu gegebener Zeit wird daher eine Realisierung in 
verkehrswirksamen Bauabschnitten zu prüfen sein, 
um dann mit den ersten Investitionen möglichst 
schnell einen Verkehrswert zu schaffen und die Orts-
durchfahrt zu entlasten. 

Anlage 25 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Johannes Nitsch auf die 
Frage des Abgeordneten Horst Kubatschka (SPD) 
(Drucksache 13/8004 Frage 60): 

Stimmt die Bundesregierung dem Bundesamt für Natur-
schutz zu, das als eine von sechs „Maßnahmen zur Vermeidung 
von katastrophalen Hochwassern" ausdrücklich die „Vermei-
dung des weiteren Staustufenbaus an allen deutschen Flüssen 
und Strömen" gefordert hat, und welche Konsequenzen zieht 
sie daraus für die bestehenden Überlegungen zum Ausbau der 
Donau zwischen Straubing und Vilshofen mittels Staustufen? 

Die der Frage zugrunde liegende Veröffentlichung 
des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) vom März 
1997 vermittelt einen falschen Eindruck über die ge-
meinsamen Hochwasserschutzbemühungen von 
Bund und Ländern am Oberrhein. Die zitierte Verall-
gemeinerung in Bezug auf den Staustufenbau gene-
rell entbehrt einer fachlichen Grundlage. Beim Ober-
rheinausbau, der aufgrund des Versailler Vertrages 
vorrangig für die Wasserkraftnutzung und die Ver-
besserung der Siedlungsbedingungen erfolgte, sind 
Überflutungsflächen in erheblichem Umfang verlo-
ren gegangen. Die hierdurch eingetretene Hochwas-
serverschärfung wird durch Retentionsmaßnahmen,  

im wesentlichen durch den Bau von Überflutungspol-
dern, im Rahmen des Möglichen ausgeglichen. 

Hochwässer haben als Folge meteorologischer Er-
eignisse eine natürliche Ursache. Der Einfluß 
menschlicher Auswirkungen auf das Abflußgesche-
hen ist vorhanden, aber gerade für Extremereignisse 
nur von begrenzter Wirkung. 

Der Wasserstraßenausbau mit stauregelnden Maß-
nahmen trägt allgemein nicht zur Verschärfung des 
Hochwasserrisikos bei; eher werden Verbesserungen 
im Hochwasserschutz erzielt, da keine Einengungen 
der Gewässer, sondern eher größerer Wasserflächen 
und Abflußquerschnitte geschaffen werden, die die 
Fließgeschwindigkeiten verringern und den Wasser-
spiegelanstieg dämpfen. Auch wird in aller Regel der 
Grad des Hochwasserschutzes auf eine größere Jähr-
lichkeit hin verbessert. 

Bei allen Ausbauvorhaben werden die Auswirkun-
gen auf den Hochwasserabfluß ermittelt; mit der zu-
ständigen Landesbehörde wird im Planfeststellungs-
verfahren das Einvernehmen hergestellt, ohne das 
eine Realisierung eines Ausbauvorhabens nicht mög-
lich ist. 

Für den erwogenen Donauausbau werden, nach-
dem das Raumordnungsverfahren aufgehoben ist, 
gemäß Beschluß Bund/Bayern vom 17. Oktober 1996 
z. Z. alle Alternativen und kombinierten Ausbauva-
rianten ergänzend vertieft geprüft. Im übrigen hat 
das Gutachten der TU München zur Zweistufenlö-
sung ergeben, daß eine Veränderung des Hochwas-
serregimes zwischen Straubing und Passau und un-
terhalb des Zusammenflusses der Donau mit Inn und 
Ilz in Passau als Folge des staugestützten Flußaus-
baus ausgeschlossen ist und unterhalb der Staustufe 
Osterhofen eine pa rtielle Entschärfung der Hochwas-
sersituation zu erwarten ist. 

 
Anlage 26 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Johannes Nitsch auf die 
Frage des Abgeordneten Dr. Winfried Wolf (PDS) 
(Drucksache 13/8004 Frage 63): 

Gibt es Regelungen, die für Schienenfahrzeuge analog den 
für Straßenfahrzeuge geltenden Regeln einen Standardbe-
triebszyklus (Anfahren und Bremsen bei bestimmten mittleren 
Halteabständen, Mix verschiedener Fahrgeschwindigkeiten, 
Steigungsverhältnissen, Besetzungsgrade u.ä. Parameter) fest-
legen für die Messung des Energieverbrauchs, gemessen in 
kWh pro Wagenkilometer oder Platzkilometer o. ä., und wenn 
nein, hält die Bundesregierung die Einführung solcher Norm-
angaben und eine Verpflichtung zur Angabe der so ermittelten 
Verbrauchswerte für sinnvoll, um im Interesse einer Senkung 
des Energieverbrauchs zur Schonung der Umwelt eine Ver-
gleichbarkeit herzustellen? 

Nein. 

Angesichts der hohen Laufleistungen liegt es im ei-
genwirtschaftlichen Interesse des Betreibers, den 
Energieverbrauch seiner Schienentriebfahrzeuge so 
gering wie möglich zu halten. 
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Anlage 27 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Johannes Nitsch auf die Fra-
gen der Abgeordneten Ulrike Mehl (SPD) (Druck-
sache 13/8004 Fragen 64 und 65): 

Welche Umstrukturie rungen plant die Bundesregierung bei 
der Umsetzung des Patentwesens STCW (STANDARD MINI-
MUM REQUIREMENTS FOR CERTIFICATION AND WATCH-
KEEPING OF NAUTICAL AND TECHNICAL PERSONAL ON 
SEAGOING SHIPS INCLUDING SUPPORT LEVEL, OPERA-
TION LEVEL AND MANAGEMENT LEVEL) in bezug auf die 
jetzigen Patentinhaber, und sind Überg angsvorschriften vorge-
sehen? 

Wie lauten die Empfehlungen des Bundesseeverkehrsbeirats an 
 die Bundesregierung, und wie sollen diese umgesetzt werden? 

Zu Frage 64: 

Nach den Übergangsvorsch riften des 1995 geän-
derten Internationalen Übereinkommens von 1978  

über Normen für die Ausbildung, die Erteilung von 
Befähigungszeugnissen und den Wachdienst von 
Seeleuten auf Handelsschiffen (STCW-Überein-
kommen) behalten die bisherigen Befähigungs-
zeugnisse ihre Gültigkeit bis spätestens 1. Februar 
2002. Nach diesem Zeitpunkt müssen diese Be-
fähigungszeugnisse in Befähigungszeugnisse nach 
dem geänderten STCW-Übereinkommen umge-
tauscht werden. Durch den Umtausch werden 
die Inhaber der bisherigen Befähigungszeugnisse 
hinsichtlich ihrer Befugnisse nicht schlechter ge-
stellt. 

Zu Frage 65: 

Der Seeverkehrsbeirat hat sich mit der Umset-
zung des geänderten STCW-Übereinkommens nicht 
befaßt und hierzu keine Empfehlungen gege-
ben. 
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